
    

Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

Synopse Synopse 

Dieses Dokument enthält die nachfol-
gend gelisteten Normvorschriften. 

Dieses Dokument enthält die nachfol-
gend gelisteten Normvorschriften. 
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Artikel 1 Artikel 1 

Handelsgesetzbuch Handelsgesetzbuch 

§ 75 § 75 

(1) Löst der Gehilfe das Dienstverhält-
nis gemäß den Vorschriften der §§ 70 und 
71 wegen vertragswidrigen Verhaltens des 
Prinzipals auf, so wird das Wettbewerbver-
bot unwirksam, wenn der Gehilfe vor Ab-
lauf eines Monats nach der Kündigung 
schriftlich erklärt, daß er sich an die Verein-
barung nicht gebunden erachte. 

(1) Löst der Gehilfe das Dienstverhält-
nis gemäß § 626 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs wegen vertragswidrigen Verhal-
tens des Prinzipals auf, so wird das Wett-
bewerbverbot unwirksam, wenn der Gehilfe 
vor Ablauf eines Monats nach der Kündi-
gung schriftlich erklärt, daß er sich an die 
Vereinbarung nicht gebunden erachte. 

(2) In gleicher Weise wird das Wettbe-
werbverbot unwirksam, wenn der Prinzipal 
das Dienstverhältnis kündigt, es sei denn, 
daß für die Kündigung ein erheblicher An-
laß in der Person des Gehilfen vorliegt oder 
daß sich der Prinzipal bei der Kündigung 
bereit erklärt, während der Dauer der Be-
schränkung dem Gehilfen die vollen zuletzt 
von ihm bezogenen vertragsmäßigen Leis-
tungen zu gewähren. Im letzteren Falle fin-
den die Vorschriften des § 74b entspre-
chende Anwendung. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Löst der Prinzipal das Dienstver-
hältnis gemäß den Vorschriften der §§ 70 
und 72 wegen vertragswidrigen Verhaltens 
des Gehilfen auf, so hat der Gehilfe keinen 
Anspruch auf die Entschädigung. 

(3)  Löst der Prinzipal das Dienstver-
hältnis gemäß § 626 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs wegen vertragswidrigen Ver-
haltens des Gehilfen auf, so gilt Absatz 1 
entsprechend. 

§ 257 § 257 

Aufbewahrung von Unterlagen 
 Aufbewahrungsfristen 

Aufbewahrung von Unterlagen 
 Aufbewahrungsfristen 

(1) Jeder Kaufmann ist verpflichtet, 
die folgenden Unterlagen geordnet aufzu-
bewahren:  

(1) u n v e r ä n d e r t  
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1. Handelsbücher, Inventare, Eröffnungs-
bilanzen, Jahresabschlüsse, Einzelab-
schlüsse nach § 325 Abs. 2a, Lagebe-
richte, Konzernabschlüsse, Konzernla-
geberichte sowie die zu ihrem Ver-
ständnis erforderlichen Arbeitsanwei-
sungen und sonstigen Organisations-
unterlagen, 

 

2. die empfangenen Handelsbriefe,  

3. Wiedergaben der abgesandten Han-
delsbriefe, 

 

4. Belege für Buchungen in den von ihm 
nach § 238 Abs. 1 zu führenden Bü-
chern (Buchungsbelege). 

 

(2) Handelsbriefe sind nur Schriftstü-
cke, die ein Handelsgeschäft betreffen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Mit Ausnahme der Eröffnungsbi-
lanzen und Abschlüsse können die in Ab-
satz 1 aufgeführten Unterlagen auch als 
Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf 
anderen Datenträgern aufbewahrt werden, 
wenn dies den Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung entspricht und sicherge-
stellt ist, daß die Wiedergabe oder die Da-
ten  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. mit den empfangenen Handelsbriefen 
und den Buchungsbelegen bildlich und 
mit den anderen Unterlagen inhaltlich 
übereinstimmen, wenn sie lesbar ge-
macht werden, 

 

2. während der Dauer der Aufbewah-
rungsfrist verfügbar sind und jederzeit 
innerhalb angemessener Frist lesbar 
gemacht werden können. 

 

Sind Unterlagen auf Grund des § 239 Abs. 
4 Satz 1 auf Datenträgern hergestellt wor-
den, können statt des Datenträgers die Da-
ten auch ausgedruckt aufbewahrt werden; 
die ausgedruckten Unterlagen können 
auch nach Satz 1 aufbewahrt werden. 
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(4) Die in Absatz 1 Nr. 1 und 4 aufge-
führten Unterlagen sind zehn Jahre, die 
sonstigen in Absatz 1 aufgeführten Unterla-
gen sechs Jahre aufzubewahren. 

(4) Die in Absatz 1 Nr. 1 aufgeführten 
Unterlagen sind zehn Jahre, die in Absatz 
1 Nummer 4 aufgeführten Unterlagen 
acht Jahre und die sonstigen in Absatz 1 
aufgeführten Unterlagen sechs Jahre auf-
zubewahren. 

(5) Die Aufbewahrungsfrist beginnt 
mit dem Schluß des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte Eintragung in das Handelsbuch 
gemacht, das Inventar aufgestellt, die Er-
öffnungsbilanz oder der Jahresabschluß 
festgestellt, der Einzelabschluss nach § 
325 Abs. 2a oder der Konzernabschluß 
aufgestellt, der Handelsbrief empfangen o-
der abgesandt worden oder der Buchungs-
beleg entstanden ist. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 363 § 363 

(1) Anweisungen, die auf einen Kauf-
mann über die Leistung von Geld, Wertpa-
pieren oder anderen vertretbaren Sachen 
ausgestellt sind, ohne daß darin die Leis-
tung von einer Gegenleistung abhängig ge-
macht ist, können durch Indossament über-
tragen werden, wenn sie an Order lauten. 
Dasselbe gilt von Verpflichtungsscheinen, 
die von einem Kaufmann über Gegen-
stände der bezeichneten Art an Order aus-
gestellt sind, ohne daß darin die Leistung 
von einer Gegenleistung abhängig ge-
macht ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ferner können Konossemente der 
Verfrachter, Ladescheine der Frachtführer, 
Lagerscheine sowie Transportversiche-
rungspolicen durch Indossament übertra-
gen werden, wenn sie an Order lauten. 

(2) Ferner können Konnossemente 
der Verfrachter, Ladescheine der Fracht-
führer, Lagerscheine sowie Transportversi-
cherungspolicen durch Indossament über-
tragen werden, wenn sie an Order lauten. 

§ 373 § 373 

(1) Ist der Käufer mit der Annahme 
der Ware im Verzuge, so kann der Verkäu-
fer die Ware auf Gefahr und Kosten des 
Käufers in einem öffentlichen Lagerhaus o-
der sonst in sicherer Weise hinterlegen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Er ist ferner befugt, nach vorgängi-
ger Androhung die Ware öffentlich verstei-
gern zu lassen; er kann, wenn die Ware ei-
nen Börsen- oder Marktpreis hat, nach vor-
gängiger Androhung den Verkauf auch aus 
freier Hand durch einen zu solchen Verkäu-
fen öffentlich ermächtigten Handelsmakler 
oder durch eine zur öffentlichen Versteige-
rung befugte Person zum laufenden Preise 
bewirken. Ist die Ware dem Verderb ausge-
setzt und Gefahr im Verzuge, so bedarf es 
der vorgängigen Androhung nicht; das-
selbe gilt, wenn die Androhung aus ande-
ren Gründen untunlich ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Selbsthilfeverkauf erfolgt für 
Rechnung des säumigen Käufers. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Verkäufer und der Käufer kön-
nen bei der öffentlichen Versteigerung mit-
bieten. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Im Falle der öffentlichen Verstei-
gerung hat der Verkäufer den Käufer von 
der Zeit und dem Orte der Versteigerung 
vorher zu benachrichtigen; von dem vollzo-
genen Verkaufe hat er bei jeder Art des 
Verkaufs dem Käufer unverzüglich Nach-
richt zu geben. Im Falle der Unterlassung 
ist er zum Schadensersatze verpflichtet. 
Die Benachrichtigungen dürfen unterblei-
ben, wenn sie untunlich sind. 

(5) Im Falle der öffentlichen Verstei-
gerung hat der Verkäufer dem Käufer die 
in § 383 Absatz 3 Satz 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs bezeichneten Infor-
mationen vorher mitzuteilen; von dem 
vollzogenen Verkaufe hat er bei jeder Art 
des Verkaufs dem Käufer unverzüglich 
Nachricht zu geben. Im Falle der Unterlas-
sung ist er zum Schadensersatze verpflich-
tet. Die Benachrichtigungen dürfen unter-
bleiben, wenn sie untunlich sind. 

§ 437 § 437 

Ausführender Frachtführer Ausführender Frachtführer 

(1) Wird die Beförderung ganz oder 
teilweise durch einen Dritten ausgeführt 
(ausführender Frachtführer), so haftet die-
ser für den Schaden, der durch Verlust o-
der Beschädigung des Gutes oder durch 
Überschreitung der Lieferfrist während der 
durch ihn ausgeführten Beförderung ent-
steht, so, als wäre er der Frachtführer. Ver-
tragliche Vereinbarungen mit dem Absen-
der oder Empfänger, durch die der Fracht-
führer seine Haftung erweitert, wirken ge-
gen den ausführenden Frachtführer nur, 
soweit er ihnen schriftlich zugestimmt hat. 

(1) Wird die Beförderung ganz oder 
teilweise durch einen Dritten ausgeführt 
(ausführender Frachtführer), so haftet die-
ser für den Schaden, der durch Verlust o-
der Beschädigung des Gutes oder durch 
Überschreitung der Lieferfrist während der 
durch ihn ausgeführten Beförderung ent-
steht, so, als wäre er der Frachtführer. Ver-
tragliche Vereinbarungen mit dem Absen-
der oder Empfänger, durch die der Fracht-
führer seine Haftung erweitert, wirken ge-
gen den ausführenden Frachtführer nur, 
soweit er ihnen in Textform zugestimmt 
hat. 
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(2) Der ausführende Frachtführer 
kann alle Einwendungen und Einreden gel-
tend machen, die dem Frachtführer aus 
dem Frachtvertrag zustehen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Frachtführer und ausführender 
Frachtführer haften als Gesamtschuldner. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Werden die Leute des ausführen-
den Frachtführers in Anspruch genommen, 
so gilt für diese § 436 entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 467 § 467 

Lagervertrag Lagervertrag 

(1) Durch den Lagervertrag wird der 
Lagerhalter verpflichtet, das Gut zu lagern 
und aufzubewahren. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Einlagerer wird verpflichtet, 
die vereinbarte Vergütung zu zahlen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Vorschritten dieses Abschnitts 
gelten nur, wenn die Lagerung und Aufbe-
wahrung zum Betrieb eines gewerblichen 
Unternehmens gehören. Erfordert das Un-
ternehmen nach Art oder Umfang einen in 
kaufmännischer Weise eingerichteten Ge-
schäftsbetrieb nicht und ist die Firma des 
Unternehmens auch nicht nach § 2 in das 
Handelsregister eingetragen, so sind in An-
sehung des Lagergeschäfts auch insoweit 
die Vorschriften des Ersten Abschnitts des 
Vierten Buches ergänzend anzuwenden; 
dies gilt jedoch nicht für die §§ 348 bis 350. 

(3) Die Vorschriften dieses Ab-
schnitts gelten nur, wenn die Lagerung und 
Aufbewahrung zum Betrieb eines gewerbli-
chen Unternehmens gehören. Erfordert das 
Unternehmen nach Art oder Umfang einen 
in kaufmännischer Weise eingerichteten 
Geschäftsbetrieb nicht und ist die Firma 
des Unternehmens auch nicht nach § 2 in 
das Handelsregister eingetragen, so sind in 
Ansehung des Lagergeschäfts auch inso-
weit die Vorschriften des Ersten Abschnitts 
des Vierten Buches ergänzend anzuwen-
den; dies gilt jedoch nicht für die §§ 348 bis 
350. 
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§ 468 § 468 

Behandlung des Gutes. Begleitpapiere. 
Mitteilungs- und Auskunftspflichten 

Behandlung des Gutes. Begleitpapiere. 
Mitteilungs- und Auskunftspflichten 

(1) Der Einlagerer ist verpflichtet, dem 
Lagerhalter, wenn gefährliches Gut einge-
lagert werden soll, rechtzeitig in Textform 
die genaue Art der Gefahr und, soweit er-
forderlich, zu ergreifende Vorsichtsmaß-
nahmen mitzuteilen. Er hat ferner das Gut, 
soweit erforderlich, zu verpacken und zu 
kennzeichnen und Urkunden zur Verfügung 
zu stellen sowie alle Auskünfte zu erteilen, 
die der Lagerhalter zur Erfüllung seiner 
Pflichten benötigt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ist der Einlagerer ein Verbraucher, 
so ist abweichend von Absatz 1  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. der Lagerhalter verpflichtet, das Gut, 
soweit erforderlich, zu verpacken und 
zu kennzeichnen, 

 

2. der Einlagerer lediglich verpflichtet, 
den Lagerhalter über die von dem Gut 
ausgehende Gefahr allgemein zu un-
terrichten; die Unterrichtung bedarf kei-
ner Form. 

 

Der Lagerhalter hat in diesem Falle den 
Einlagerer über dessen Pflicht nach Satz 1 
Nr. 2 sowie über die von ihm zu beachten-
den Verwaltungsvorschriften über eine 
amtliche Behandlung des Gutes zu unter-
richten. 

 

(3) Der Einlagerer hat, auch wenn ihn 
kein Verschulden trifft, dem Lagerhalter 
Schäden und Aufwendungen zu ersetzen, 
die verursacht werden durch  

(3) Der Einlagerer hat, auch wenn ihn 
kein Verschulden trifft, dem Lagerhalter 
Schäden und Aufwendungen zu ersetzen, 
die verursacht werden durch  

1. ungenügende Verpackung oder Kenn-
zeichnung, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Unterlassen der Mitteilung über die 
Gefährlichkeit des Gutes oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Fehlen, Unvollständigkeit oder Unrich-
tigkeit der in § 413 Abs. 1 genannten 
Urkunden oder Auskünfte. 

3. Fehlen, Unvollständigkeit oder Unrich-
tigkeit der Urkunden oder Auskünfte, 
die für eine amtliche Behandlung 
des Gutes erforderlich sind. 
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§ 414 Absatz 2 ist entsprechend anzuwen-
den. 

§ 414 Absatz 2 ist entsprechend anzuwen-
den. 

(4) Ist der Einlagerer ein Verbraucher, 
so hat er dem Lagerhalter Schäden und 
Aufwendungen nach Absatz 3 nur zu erset-
zen, soweit ihn ein Verschulden trifft. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 486 § 486 

Abladen. Verladen. Umladen. Löschen Abladen. Verladen. Umladen. Löschen 

(1) Der Befrachter hat die Übergabe 
des Gutes an den Verfrachter zur Beförde-
rung (Abladung) innerhalb der vertraglich 
vereinbarten Zeit zu bewirken. Der Ver-
frachter hat demjenigen, der das Gut ab-
lädt, auf dessen Verlangen ein schriftliches 
Empfangsbekenntnis zu erteilen. Das Emp-
fangsbekenntnis kann auch in einem Kon-
nossement oder Seefrachtbrief erteilt wer-
den. 

(1) Der Befrachter hat die Übergabe 
des Gutes an den Verfrachter zur Beförde-
rung (Abladung) innerhalb der vertraglich 
vereinbarten Zeit zu bewirken. Der Ver-
frachter hat demjenigen, der das Gut ab-
lädt, auf dessen Verlangen ein Empfangs-
bekenntnis in Textform zu erteilen. Das 
Empfangsbekenntnis kann auch in einem 
Konnossement oder Seefrachtbrief erteilt 
werden. 

(2) Soweit sich aus den Umständen o-
der der Verkehrssitte nichts anderes ergibt, 
hat der Verfrachter das Gut in das Schiff zu 
laden und dort zu stauen und zu sichern 
(verladen) sowie das Gut zu löschen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Befindet sich das Gut in einem 
Container, ist der Verfrachter befugt, den 
Container umzuladen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Verfrachter darf das Gut ohne 
Zustimmung des Befrachters nicht auf 
Deck verladen. Wird ein Konnossement 
ausgestellt, ist die Zustimmung des Abla-
ders (§ 513 Absatz 2) erforderlich. Das Gut 
darf jedoch ohne Zustimmung auf Deck 
verladen werden, wenn es sich in oder auf 
einem Lademittel befindet, das für die Be-
förderung auf Deck tauglich ist, und wenn 
das Deck für die Beförderung eines sol-
chen Lademittels ausgerüstet ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 509 § 509 

Ausführender Verfrachter Ausführender Verfrachter 

(1) Wird die Beförderung ganz oder 
teilweise durch einen Dritten ausgeführt, 
der nicht der Verfrachter ist, so haftet der 
Dritte (ausführender Verfrachter) für den 
Schaden, der durch Verlust oder Beschädi-
gung des Gutes während der durch ihn 
ausgeführten Beförderung entsteht, so, als 
wäre er der Verfrachter. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Vertragliche Vereinbarungen mit 
dem Befrachter oder Empfänger, durch die 
der Verfrachter seine Haftung erweitert, 
wirken gegen den ausführenden Verfrach-
ter nur, soweit er ihnen schriftlich zuge-
stimmt hat. 

(2) Vertragliche Vereinbarungen mit 
dem Befrachter oder Empfänger, durch die 
der Verfrachter seine Haftung erweitert, 
wirken gegen den ausführenden Verfrach-
ter nur, soweit er ihnen in Textform zuge-
stimmt hat. 

(3) Der ausführende Verfrachter kann 
alle Einwendungen und Einreden geltend 
machen, die dem Verfrachter aus dem 
Stückgutfrachtvertrag zustehen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Verfrachter und ausführender Ver-
frachter haften als Gesamtschuldner. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Wird einer der Leute des ausfüh-
renden Verfrachters oder ein Mitglied der 
Schiffsbesatzung in Anspruch genommen, 
so ist § 508 entsprechend anzuwenden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 546 § 546 

Ausführender Beförderer Ausführender Beförderer 

(1) Wird die Beförderung ganz oder 
teilweise durch einen Dritten ausgeführt, 
der nicht der Beförderer ist, so haftet der 
Dritte (ausführender Beförderer) für den 
Schaden, der durch den Tod oder die Kör-
perverletzung eines Fahrgasts oder durch 
Verlust, Beschädigung oder verspätete 
Aushändigung von Gepäck eines Fahr-
gasts während der vom ausführenden Be-
förderer durchgeführten Beförderung ent-
steht, so, als wäre er der Beförderer. Ver-
tragliche Vereinbarungen, durch die der 
Beförderer seine Haftung erweitert, wirken 
gegen den ausführenden Beförderer nur, 
soweit er ihnen schriftlich zugestimmt hat. 

(1) Wird die Beförderung ganz oder 
teilweise durch einen Dritten ausgeführt, 
der nicht der Beförderer ist, so haftet der 
Dritte (ausführender Beförderer) für den 
Schaden, der durch den Tod oder die Kör-
perverletzung eines Fahrgasts oder durch 
Verlust, Beschädigung oder verspätete 
Aushändigung von Gepäck eines Fahr-
gasts während der vom ausführenden Be-
förderer durchgeführten Beförderung ent-
steht, so, als wäre er der Beförderer. Ver-
tragliche Vereinbarungen, durch die der 
Beförderer seine Haftung erweitert, wirken 
gegen den ausführenden Beförderer nur, 
soweit er ihnen in Textform zugestimmt 
hat. 

(2) Der ausführende Beförderer kann 
alle Einwendungen und Einreden geltend 
machen, die dem Beförderer aus dem Per-
sonenbeförderungsvertrag zustehen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Beförderer und der ausfüh-
rende Beförderer haften als Gesamtschuld-
ner. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 609 § 609 

Vereinbarungen über die Verjährung Vereinbarungen über die Verjährung 

(1) Die Verjährung von Schadenser-
satzansprüchen aus einem Stückgutfracht-
vertrag oder aus einem Konnossement we-
gen Verlust oder Beschädigung von Gut 
kann nur durch Vereinbarung, die im Ein-
zelnen ausgehandelt ist, auch wenn sie für 
eine Mehrzahl von gleichartigen Verträgen 
zwischen denselben Vertragsparteien ge-
troffen ist, erleichtert oder erschwert wer-
den. Eine Bestimmung im Konnossement, 
die die Verjährung der Schadensersatzan-
sprüche erleichtert, ist jedoch Dritten ge-
genüber unwirksam. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Verjährung der in § 606 Num-
mer 1 genannten Ansprüche wegen Perso-
nen-, Gepäck- oder Verspätungsschäden 
kann nur durch Erklärung des Beförderers 
oder durch Vereinbarung der Parteien nach 
der Entstehung des Anspruchsgrunds ver-
längert werden. Erklärung und Vereinba-
rung bedürfen der Schriftform. Eine Erleich-
terung der Verjährung, insbesondere eine 
Verkürzung der Verjährungsfrist, ist unzu-
lässig. 

(2) Die Verjährung der in § 606 Num-
mer 1 genannten Ansprüche wegen Perso-
nen-, Gepäck- oder Verspätungsschäden 
kann nur durch Erklärung des Beförderers 
oder durch Vereinbarung der Parteien nach 
der Entstehung des Anspruchsgrunds ver-
längert werden. Erklärung und Vereinba-
rung bedürfen der Textform. Eine Erleich-
terung der Verjährung, insbesondere eine 
Verkürzung der Verjährungsfrist, ist unzu-
lässig. 
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Artikel 2 Artikel 2 

Einführungsgesetz zum Han-
delsgesetzbuch 

Einführungsgesetz zum Han-
delsgesetzbuch 

 „ …  [ e i n s e t z e n :  n ä c h s t e r  
b e i  d e r  V e r k ü n d u n g  f r e i e r  

A b s c h n i t t  m i t  Z ä h l b e -
z e i c h n u n g ]  A b s c h n i t t  

  Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t  z u m  
V i e r t e n  B ü r o k r a t i e e n t l a s -

t u n g s g e s e t z  

 

Artikel … [einsetzen: nächster 
bei der Verkündung freier Arti-

kel mit Zählbezeichnung] 

 § 257 Absatz 4 des Handelsgesetz-
buchs in der ab dem … [einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens nach Artikel 55 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung ist erstmals auf Unterlagen an-
zuwenden, deren Aufbewahrungsfrist 
nach § 257 Absatz 4 des Handelsgesetz-
buchs in der bis einschließlich … [ein-
setzen: Datum des Tages vor dem In-
krafttreten nach Artikel … Absatz … die-
ses Gesetzes] geltenden Fassung noch 
nicht abgelaufen ist. 
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Artikel 3 Artikel 3 

Abgabenordnung Abgabenordnung 

§ 147 § 147 

Ordnungsvorschriften für die Aufbewah-
rung von Unterlagen 

Ordnungsvorschriften für die Aufbewah-
rung von Unterlagen 

(1) Die folgenden Unterlagen sind ge-
ordnet aufzubewahren:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Bücher und Aufzeichnungen, Inven-
tare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, 
die Eröffnungsbilanz sowie die zu ih-
rem Verständnis erforderlichen Arbeits-
anweisungen und sonstigen Organisa-
tionsunterlagen, 

 

2. die empfangenen Handels- oder Ge-
schäftsbriefe, 

 

3. Wiedergaben der abgesandten Han-
dels- oder Geschäftsbriefe, 

 

4. Buchungsbelege,  

4a. Unterlagen nach Artikel 15 Absatz 1 
und Artikel 163 des Zollkodex der 
Union, 

 

5. sonstige Unterlagen, soweit sie für die 
Besteuerung von Bedeutung sind. 

 

(2) Mit Ausnahme der Jahresab-
schlüsse, der Eröffnungsbilanz und der Un-
terlagen nach Absatz 1 Nummer 4a, sofern 
es sich bei letztgenannten Unterlagen um 
amtliche Urkunden oder handschriftlich zu 
unterschreibende nicht förmliche Präfe-
renznachweise handelt, können die in Ab-
satz 1 aufgeführten Unterlagen auch als 
Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf 
anderen Datenträgern aufbewahrt werden, 
wenn dies den Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung entspricht und sicherge-
stellt ist, dass die Wiedergabe oder die Da-
ten  

(2) u n v e r ä n d e r t  
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1. mit den empfangenen Handels- oder 
Geschäftsbriefen und den Buchungs-
belegen bildlich und mit den anderen 
Unterlagen inhaltlich übereinstimmen, 
wenn sie lesbar gemacht werden, 

 

2. während der Dauer der Aufbewah-
rungsfrist jederzeit verfügbar sind, un-
verzüglich lesbar gemacht und maschi-
nell ausgewertet werden können. 

 

(3) Die in Absatz 1 Nr. 1, 4 und 4a 
aufgeführten Unterlagen sind zehn Jahre, 
die sonstigen in Absatz 1 aufgeführten Un-
terlagen sechs Jahre aufzubewahren, so-
fern nicht in anderen Steuergesetzen kür-
zere Aufbewahrungsfristen zugelassen 
sind. Kürzere Aufbewahrungsfristen nach 
außersteuerlichen Gesetzen lassen die in 
Satz 1 bestimmte Frist unberührt. Bei emp-
fangenen Lieferscheinen, die keine Bu-
chungsbelege nach Absatz 1 Nummer 4 
sind, endet die Aufbewahrungsfrist mit dem 
Erhalt der Rechnung. Für abgesandte Lie-
ferscheine, die keine Buchungsbelege 
nach Absatz 1 Nummer 4 sind, endet die 
Aufbewahrungsfrist mit dem Versand der 
Rechnung. Die Aufbewahrungsfrist läuft je-
doch nicht ab, soweit und solange die Un-
terlagen für Steuern von Bedeutung sind, 
für welche die Festsetzungsfrist noch nicht 
abgelaufen ist; § 169 Abs. 2 Satz 2 gilt 
nicht. 

(3) Die in Absatz 1 Nummer 1 und 4a 
aufgeführten Unterlagen sind zehn Jahre, 
die in Absatz 1 Nummer 4 aufgeführten 
Unterlagen acht Jahre und die sonstigen 
in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen sechs 
Jahre aufzubewahren, sofern nicht in ande-
ren Steuergesetzen kürzere Aufbewah-
rungsfristen zugelassen sind. Kürzere Auf-
bewahrungsfristen nach außersteuerlichen 
Gesetzen lassen die in Satz 1 bestimmte 
Frist unberührt. Bei empfangenen Liefer-
scheinen, die keine Buchungsbelege nach 
Absatz 1 Nummer 4 sind, endet die Aufbe-
wahrungsfrist mit dem Erhalt der Rech-
nung. Für abgesandte Lieferscheine, die 
keine Buchungsbelege nach Absatz 1 
Nummer 4 sind, endet die Aufbewahrungs-
frist mit dem Versand der Rechnung. Die 
Aufbewahrungsfrist läuft jedoch nicht ab, 
soweit und solange die Unterlagen für 
Steuern von Bedeutung sind, für welche 
die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen 
ist; § 169 Abs. 2 Satz 2 gilt nicht. 

(4) Die Aufbewahrungsfrist beginnt 
mit dem Schluss des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte Eintragung in das Buch gemacht, 
das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der 
Jahresabschluss oder der Lagebericht auf-
gestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief 
empfangen oder abgesandt worden oder 
der Buchungsbeleg entstanden ist, ferner 
die Aufzeichnung vorgenommen worden ist 
oder die sonstigen Unterlagen entstanden 
sind. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Wer aufzubewahrende Unterlagen 
in der Form einer Wiedergabe auf einem 
Bildträger oder auf anderen Datenträgern 
vorlegt, ist verpflichtet, auf seine Kosten 
diejenigen Hilfsmittel zur Verfügung zu stel-
len, die erforderlich sind, um die Unterla-
gen lesbar zu machen; auf Verlangen der 
Finanzbehörde hat er auf seine Kosten die 
Unterlagen unverzüglich ganz oder teil-
weise auszudrucken oder ohne Hilfsmittel 
lesbare Reproduktionen beizubringen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Sind die Unterlagen nach Absatz 1 
mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems 
erstellt worden,  

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. hat die Finanzbehörde im Rahmen ei-
ner Außenprüfung das Recht, Einsicht 
in die gespeicherten Daten zu nehmen 
und das Datenverarbeitungssystem zur 
Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen, 

 

2. kann die Finanzbehörde verlangen, 
dass die Daten nach ihren Vorgaben 
maschinell ausgewertet zur Verfügung 
gestellt werden, oder 

 

3. kann die Finanzbehörde verlangen, 
dass die Daten nach ihren Vorgaben in 
einem maschinell auswertbaren For-
mat an sie übertragen werden. 

 

Teilt der Steuerpflichtige der Finanzbe-
hörde mit, dass sich seine Daten nach Ab-
satz 1 bei einem Dritten befinden, so hat 
der Dritte  

 

1. der Finanzbehörde Einsicht in die für 
den Steuerpflichtigen gespeicherten 
Daten zu gewähren oder 

 

2. diese Daten nach den Vorgaben der 
Finanzbehörde maschinell auszuwer-
ten oder 

 

3. ihr nach ihren Vorgaben die für den 
Steuerpflichtigen gespeicherten Daten 
in einem maschinell auswertbaren For-
mat zu übertragen. 
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Die Kosten trägt der Steuerpflichtige. In 
Fällen des Satzes 3 hat der mit der Außen-
prüfung betraute Amtsträger den in § 3 und 
§ 4 Nummer 1 und 2 des Steuerberatungs-
gesetzes bezeichneten Personen sein Er-
scheinen in angemessener Frist anzukün-
digen. Sofern noch nicht mit einer Außen-
prüfung begonnen wurde, ist es im Fall ei-
nes Wechsels des Datenverarbeitungssys-
tems oder im Fall der Auslagerung von auf-
zeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen 
Daten aus dem Produktivsystem in ein an-
deres Datenverarbeitungssystem ausrei-
chend, wenn der Steuerpflichtige nach Ab-
lauf des fünften Kalenderjahres, das auf die 
Umstellung oder Auslagerung folgt, diese 
Daten ausschließlich auf einem maschinell 
lesbaren und maschinell auswertbaren Da-
tenträger vorhält. 

 

(7) Die Verarbeitung und Aufbewah-
rung der nach Absatz 6 zur Verfügung ge-
stellten Daten ist auch auf mobilen Daten-
verarbeitungssystemen der Finanzbehör-
den unabhängig von deren Einsatzort zu-
lässig, sofern diese unter Berücksichtigung 
des Stands der Technik gegen unbefugten 
Zugriff gesichert sind. Die Finanzbehörde 
darf die nach Absatz 6 zur Verfügung ge-
stellten und gespeicherten Daten bis zur 
Unanfechtbarkeit der die Daten betreffen-
den Verwaltungsakte auch auf den mobilen 
Datenverarbeitungssystemen unabhängig 
von deren Einsatzort aufbewahren. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 4 Artikel 4 

Einführungsgesetz zur Abga-
benordnung 

Einführungsgesetz zur Abga-
benordnung 

§ 19a § 19a 

Aufbewahrungsfristen Aufbewahrungsfristen 

§ 147 Abs. 3 der Abgabenordnung in 
der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3816) 
gilt erstmals für Unterlagen, deren Aufbe-
wahrungsfrist nach § 147 Abs. 3 der Abga-
benordnung in der bis zum 23. Dezember 
1998 geltenden Fassung noch nicht abge-
laufen ist. § 147 Absatz 3 Satz 3 und 4 der 
Abgabenordnung in der am 1. Januar 2017 
geltenden Fassung gilt für alle Liefer-
scheine, deren Aufbewahrungsfrist nach § 
147 Absatz 3 der Abgabenordnung in der 
bis zum 31. Dezember 2016 geltenden 
Fassung noch nicht abgelaufen ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

 (2) § 147 Absatz 3 Satz 1 der Abga-
benordnung in der Fassung vom … [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 55 Absatz 1 dieses Gesetzes] gilt 
erstmals für alle Unterlagen, deren Auf-
bewahrungsfrist nach § 147 Absatz 3 
der Abgabenordnung in der bis ein-
schließlich … [einsetzen: Datum des Ta-
ges vor dem Inkrafttreten nach Artikel 
55 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung noch nicht abgelaufen ist. 
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Artikel 5 Artikel 5 

Umsatzsteuergesetz Umsatzsteuergesetz 

§ 14b § 14b 

Aufbewahrung von Rechnungen Aufbewahrung von Rechnungen 

(1) Der Unternehmer hat ein Doppel 
der Rechnung, die er selbst oder ein Dritter 
in seinem Namen und für seine Rechnung 
ausgestellt hat, sowie alle Rechnungen, die 
er erhalten oder die ein Leistungsempfän-
ger oder in dessen Namen und für dessen 
Rechnung ein Dritter ausgestellt hat, zehn 
Jahre aufzubewahren. Die Rechnungen 
müssen für den gesamten Zeitraum die An-
forderungen des § 14 Absatz 1 Satz 2 er-
füllen. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit 
dem Schluss des Kalenderjahres, in dem 
die Rechnung ausgestellt worden ist; § 147 
Abs. 3 der Abgabenordnung bleibt unbe-
rührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch  

(1) Der Unternehmer hat ein Doppel 
der Rechnung, die er selbst oder ein Dritter 
in seinem Namen und für seine Rechnung 
ausgestellt hat, sowie alle Rechnungen, die 
er erhalten oder die ein Leistungsempfän-
ger oder in dessen Namen und für dessen 
Rechnung ein Dritter ausgestellt hat, acht 
Jahre aufzubewahren. Die Rechnungen 
müssen für den gesamten Zeitraum die An-
forderungen des § 14 Absatz 1 Satz 2 er-
füllen. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit 
dem Schluss des Kalenderjahres, in dem 
die Rechnung ausgestellt worden ist; § 147 
Abs. 3 der Abgabenordnung bleibt unbe-
rührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch  

1. für Fahrzeuglieferer (§ 2a); 1. u n v e r ä n d e r t  

2. in den Fällen, in denen der letzte Ab-
nehmer die Steuer nach § 13a Abs. 1 
Nr. 5 schuldet, für den letzten Abneh-
mer; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. in den Fällen, in denen der Leistungs-
empfänger die Steuer nach § 13b Ab-
satz 5 schuldet, für den Leistungsemp-
fänger. 

3. u n v e r ä n d e r t  

In den Fällen des § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
hat der Leistungsempfänger die Rechnung, 
einen Zahlungsbeleg oder eine andere be-
weiskräftige Unterlage zwei Jahre gemäß 
den Sätzen 2 und 3 aufzubewahren, soweit 
er  

In den Fällen des § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
hat der Leistungsempfänger die Rechnung, 
einen Zahlungsbeleg oder eine andere be-
weiskräftige Unterlage zwei Jahre gemäß 
den Sätzen 2 und 3 aufzubewahren, soweit 
er  

1. nicht Unternehmer ist oder 1. u n v e r ä n d e r t  

2. Unternehmer ist, aber die Leistung für 
seinen nichtunternehmerischen Be-
reich verwendet. 

2. u n v e r ä n d e r t  
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(2) Der im Inland oder in einem der in 
§ 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete ansässige 
Unternehmer hat alle Rechnungen im In-
land oder in einem der in § 1 Abs. 3 be-
zeichneten Gebiete aufzubewahren. Han-
delt es sich um eine elektronische Aufbe-
wahrung, die eine vollständige Fernabfrage 
(Online-Zugriff) der betreffenden Daten und 
deren Herunterladen und Verwendung ge-
währleistet, darf der Unternehmer die 
Rechnungen auch im übrigen Gemein-
schaftsgebiet, in einem der in § 1 Abs. 3 
bezeichneten Gebiete, im Gebiet von Bü-
singen oder auf der Insel Helgoland aufbe-
wahren. Der Unternehmer hat dem Finanz-
amt den Aufbewahrungsort mitzuteilen, 
wenn er die Rechnungen nicht im Inland o-
der in einem der in § 1 Abs. 3 bezeichneten 
Gebiete aufbewahrt. Der nicht im Inland o-
der in einem der in § 1 Abs. 3 bezeichneten 
Gebiete ansässige Unternehmer hat den 
Aufbewahrungsort der nach Absatz 1 auf-
zubewahrenden Rechnungen im Gemein-
schaftsgebiet, in den in § 1 Abs. 3 bezeich-
neten Gebieten, im Gebiet von Büsingen o-
der auf der Insel Helgoland zu bestimmen. 
In diesem Fall ist er verpflichtet, dem Fi-
nanzamt auf dessen Verlangen alle aufzu-
bewahrenden Rechnungen und Daten oder 
die an deren Stelle tretenden Bild- und Da-
tenträger unverzüglich zur Verfügung zu 
stellen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht 
oder nicht rechtzeitig nach, kann das Fi-
nanzamt verlangen, dass er die Rechnun-
gen im Inland oder in einem der in § 1 Abs. 
3 bezeichneten Gebiete aufbewahrt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ein im Inland oder in einem der in 
§ 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete ansässi-
ger Unternehmer ist ein Unternehmer, der 
in einem dieser Gebiete einen Wohnsitz, 
seinen Sitz, seine Geschäftsleitung oder 
eine Zweigniederlassung hat. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Bewahrt ein Unternehmer die 
Rechnungen im übrigen Gemeinschaftsge-
biet elektronisch auf, können die zuständi-
gen Finanzbehörden die Rechnungen für 
Zwecke der Umsatzsteuerkontrolle über 
Online-Zugriff einsehen, herunterladen und 
verwenden. Es muss sichergestellt sein, 
dass die zuständigen Finanzbehörden die 
Rechnungen unverzüglich über Online-Zu-
griff einsehen, herunterladen und verwen-
den können. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Will der Unternehmer die Rech-
nungen außerhalb des Gemeinschaftsge-
biets elektronisch aufbewahren, gilt § 146 
Absatz 2b der Abgabenordnung. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 26a § 26a 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer ent-
gegen § 18 Absatz 1 Satz 4, Absatz 4 Satz 
1 oder 2, Absatz 4c Satz 2, Absatz 4e Satz 
4 oder Absatz 5a Satz 4, § 18i Absatz 3 
Satz 3, § 18j Absatz 4 Satz 3 oder § 18k 
Absatz 4 Satz 3 eine Vorauszahlung, einen 
Unterschiedsbetrag oder eine festgesetzte 
Steuer nicht, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig entrichtet. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig  

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig  

1. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder 
2 Satz 2 eine Rechnung nicht oder 
nicht rechtzeitig ausstellt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. entgegen § 14b Abs. 1 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Satz 4, ein dort be-
zeichnetes Doppel oder eine dort be-
zeichnete Rechnung nicht oder nicht 
mindestens zehn Jahre aufbewahrt, 

2. entgegen § 14b Abs. 1 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Satz 4, ein dort be-
zeichnetes Doppel oder eine dort be-
zeichnete Rechnung nicht oder nicht 
mindestens acht Jahre aufbewahrt, 

3. entgegen § 14b Abs. 1 Satz 5 eine dort 
bezeichnete Rechnung, einen Zah-
lungsbeleg oder eine andere beweis-
kräftige Unterlage nicht oder nicht min-
destens zwei Jahre aufbewahrt, 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. entgegen § 18 Abs. 12 Satz 3 die dort 
bezeichnete Bescheinigung nicht oder 
nicht rechtzeitig vorlegt, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. entgegen § 18a Absatz 1 bis 3 in Ver-
bindung mit Absatz 7 Satz 1, Absatz 8 
oder Absatz 9 eine Zusammenfas-
sende Meldung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
abgibt oder entgegen § 18a Absatz 10 
eine Zusammenfassende Meldung 
nicht oder nicht rechtzeitig berichtigt, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. einer Rechtsverordnung nach § 18c 
zuwiderhandelt, soweit sie für einen 
bestimmten Tatbestand auf die Buß-
geldvorschrift verweist, oder 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. entgegen § 18d Satz 3 die dort be-
zeichneten Unterlagen nicht, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig vorlegt. 

7. u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geld-
buße bis zu dreißigtausend Euro, in den 
Fällen des Absatzes 2 Nummer 3 mit einer 
Geldbuße bis zu tausend Euro, in den übri-
gen Fällen des Absatzes 2 mit einer Geld-
buße bis zu fünftausend Euro geahndet 
werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen 
des Absatzes 2 Nummer 5 und 6 das Bun-
deszentralamt für Steuern. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 27 § 27 

Allgemeine Übergangsvorschriften Allgemeine Übergangsvorschriften 

(1) Änderungen dieses Gesetzes 
sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, 
auf Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 
und 5 anzuwenden, die ab dem Inkrafttre-
ten der maßgeblichen Änderungsvorschrift 
ausgeführt werden. Das gilt für Lieferungen 
und sonstige Leistungen auch insoweit, als 
die Steuer dafür nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a Satz 4, Buchstabe b oder § 
13b Absatz 4 Satz 2 vor dem Inkrafttreten 
der Änderungsvorschrift entstanden ist. Die 
Berechnung dieser Steuer ist für den Vo-
ranmeldungszeitraum zu berichtigen, in 
dem die Lieferung oder sonstige Leistung 
ausgeführt wird. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(1a) § 4 Nr. 14 ist auf Antrag auf vor 
dem 1. Januar 2000 erbrachte Umsätze 
aus der Tätigkeit als Sprachheilpädagoge 
entsprechend anzuwenden, soweit der 
Sprachheilpädagoge gemäß § 124 Abs. 2 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch von 
den zuständigen Stellen der gesetzlichen 
Krankenkassen umfassend oder für be-
stimmte Teilgebiete der Sprachtherapie zur 
Abgabe von sprachtherapeutischen Heil-
mitteln zugelassen ist und die Vorausset-
zungen des § 4 Nr. 14 spätestens zum 1. 
Januar 2000 erfüllt. Bestandskräftige Steu-
erfestsetzungen können insoweit aufgeho-
ben oder geändert werden. 

(1a) u n v e r ä n d e r t  

(2) § 9 Abs. 2 ist nicht anzuwenden, 
wenn das auf dem Grundstück errichtete 
Gebäude  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Wohnzwecken dient oder zu dienen 
bestimmt ist und vor dem 1. April 1985 
fertiggestellt worden ist, 

 

2. anderen nichtunternehmerischen Zwe-
cken dient oder zu dienen bestimmt ist 
und vor dem 1. Januar 1986 fertigge-
stellt worden ist, 
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3. anderen als in den Nummern 1 und 2 
bezeichneten Zwecken dient oder zu 
dienen bestimmt ist und vor dem 1. Ja-
nuar 1998 fertiggestellt worden ist, 

 

und wenn mit der Errichtung des Gebäudes 
in den Fällen der Nummern 1 und 2 vor 
dem 1. Juni 1984 und in den Fällen der 
Nummer 3 vor dem 11. November 1993 
begonnen worden ist. 

 

(3) § 14 Abs. 1a in der bis zum 31. 
Dezember 2003 geltenden Fassung ist auf 
Rechnungen anzuwenden, die nach dem 
30. Juni 2002 ausgestellt werden, sofern 
die zugrunde liegenden Umsätze bis zum 
31. Dezember 2003 ausgeführt wurden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die §§ 13b, 14 Abs. 1, § 14a Abs. 
4 und 5 Satz 3 Nr. 3, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
4 und Abs. 4b, § 17 Abs. 1 Satz 1, § 18 
Abs. 4a Satz 1, § 19 Abs. 1 Satz 3, § 22 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Nr. 8, § 25a Abs. 
5 Satz 3 in der jeweils bis zum 31. Dezem-
ber 2003 geltenden Fassung sind auch auf 
Umsätze anzuwenden, die vor dem 1. Ja-
nuar 2002 ausgeführt worden sind, soweit 
das Entgelt für diese Umsätze erst nach 
dem 31. Dezember 2001 gezahlt worden 
ist. Soweit auf das Entgelt oder Teile des 
Entgelts für nach dem 31. Dezember 2001 
ausgeführte Umsätze vor dem 1. Januar 
2002 das Abzugsverfahren nach § 18 Abs. 
8 in der bis zum 31. Dezember 2001 gel-
tenden Fassung angewandt worden ist, 
mindert sich die vom Leistungsempfänger 
nach § 13b geschuldete Steuer um die bis-
her im Abzugsverfahren vom leistenden 
Unternehmer geschuldete Steuer. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) § 3 Abs. 9a Satz 2, § 15 Abs. 1b, § 
15a Abs. 3 Nr. 2 und § 15a Abs. 4 Satz 2 in 
der jeweils bis 31. Dezember 2003 gelten-
den Fassung sind auf Fahrzeuge anzuwen-
den, die nach dem 31. März 1999 und vor 
dem 1. Januar 2004 angeschafft oder her-
gestellt, eingeführt, innergemeinschaftlich 
erworben oder gemietet worden sind und 
für die der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 
1b vorgenommen worden ist. Dies gilt nicht 
für nach dem 1. Januar 2004 anfallende 
Vorsteuerbeträge, die auf die Miete oder 
den Betrieb dieser Fahrzeuge entfallen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Umsätze aus der Nutzungsüber-
lassung von Sportanlagen können bis zum 
31. Dezember 2004 in eine steuerfreie 
Grundstücksüberlassung und in eine steu-
erpflichtige Überlassung von Betriebsvor-
richtungen aufgeteilt werden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) § 13c ist anzuwenden auf Forde-
rungen, die nach dem 7. November 2003 
abgetreten, verpfändet oder gepfändet wor-
den sind. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) § 15a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 
Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 
20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794) ist 
auch für Zeiträume vor dem 1. Januar 2002 
anzuwenden, wenn der Unternehmer den 
Vorsteuerabzug im Zeitpunkt des Leis-
tungsbezugs auf Grund der von ihm erklär-
ten Verwendungsabsicht in Anspruch ge-
nommen hat und die Nutzung ab dem Zeit-
punkt der erstmaligen Verwendung mit den 
für den Vorsteuerabzug maßgebenden 
Verhältnissen nicht übereinstimmt. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) § 18 Abs. 1 Satz 1 ist erstmals auf 
Voranmeldungszeiträume anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2004 enden. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) § 4 Nr. 21a in der bis 31. Dezem-
ber 2003 geltenden Fassung ist auf Antrag 
auf vor dem 1. Januar 2005 erbrachte Um-
sätze der staatlichen Hochschulen aus For-
schungstätigkeit anzuwenden, wenn die 
Leistungen auf einem Vertrag beruhen, der 
vor dem 3. September 2003 abgeschlos-
sen worden ist. 

(10) u n v e r ä n d e r t  

(11) § 15a in der Fassung des Artikels 
5 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 
(BGBl. I S. 3310) ist auf Vorsteuerbeträge 
anzuwenden, deren zugrunde liegende 
Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 nach 
dem 31. Dezember 2004 ausgeführt wer-
den. 

(11) u n v e r ä n d e r t  

(12) Auf Vorsteuerbeträge, deren zu-
grunde liegende Umsätze im Sinne des § 1 
Abs. 1 nach dem 31. Dezember 2006 aus-
geführt werden, ist § 15a Abs. 3 und 4 in 
der am 1. Januar 2007 geltenden Fassung 
anzuwenden. 

(12) u n v e r ä n d e r t  



 - 25 -   

Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

(13) § 18a Abs. 1 Satz 1, 4 und 5 in der 
Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom 
13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist 
erstmals auf Meldezeiträume anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2006 enden. 

(13) u n v e r ä n d e r t  

(14) § 18 Abs. 9 in der Fassung des Ar-
tikels 7 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2794) und § 18g sind auf 
Anträge auf Vergütung von Vorsteuerbeträ-
gen anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2009 gestellt werden. 

(14) u n v e r ä n d e r t  

(15) § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 14 
Abs. 3 Nr. 2 in der jeweils ab 1. Januar 
2009 geltenden Fassung sind auf alle 
Rechnungen über Umsätze anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2008 ausge-
führt werden. 

(15) u n v e r ä n d e r t  

(16) § 3 Absatz 9a Nummer 1, § 15 Ab-
satz 1b, § 15a Absatz 6a und 8 Satz 2 in 
der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes 
vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) 
sind nicht anzuwenden auf Wirtschaftsgü-
ter im Sinne des § 15 Absatz 1b, die auf 
Grund eines vor dem 1. Januar 2011 
rechtswirksam abgeschlossenen obligatori-
schen Vertrags oder gleichstehenden 
Rechtsakts angeschafft worden sind oder 
mit deren Herstellung vor dem 1. Januar 
2011 begonnen worden ist. Als Beginn der 
Herstellung gilt bei Gebäuden, für die eine 
Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeit-
punkt, in dem der Bauantrag gestellt wird; 
bei baugenehmigungsfreien Gebäuden, für 
die Bauunterlagen einzureichen sind, der 
Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen einge-
reicht werden. 

(16) u n v e r ä n d e r t  

(17) § 18 Absatz 3 in der Fassung des 
Artikels 4 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2010 (BGBl. I S. 1768) ist erstmals auf Be-
steuerungszeiträume anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2010 enden. 

(17) u n v e r ä n d e r t  

(18) § 14 Absatz 1 und 3 ist in der ab 1. 
Juli 2011 geltenden Fassung auf alle Rech-
nungen über Umsätze anzuwenden, die 
nach dem 30. Juni 2011 ausgeführt wer-
den. 

(18) u n v e r ä n d e r t  
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(19) Sind Unternehmer und Leistungs-
empfänger davon ausgegangen, dass der 
Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b 
auf eine vor dem 15. Februar 2014 er-
brachte steuerpflichtige Leistung schuldet, 
und stellt sich diese Annahme als unrichtig 
heraus, ist die gegen den leistenden Unter-
nehmer wirkende Steuerfestsetzung zu än-
dern, soweit der Leistungsempfänger die 
Erstattung der Steuer fordert, die er in der 
Annahme entrichtet hatte, Steuerschuldner 
zu sein. § 176 der Abgabenordnung steht 
der Änderung nach Satz 1 nicht entgegen. 
Das für den leistenden Unternehmer zu-
ständige Finanzamt kann auf Antrag zulas-
sen, dass der leistende Unternehmer dem 
Finanzamt den ihm gegen den Leistungs-
empfänger zustehenden Anspruch auf Zah-
lung der gesetzlich entstandenen Umsatz-
steuer abtritt, wenn die Annahme der Steu-
erschuld des Leistungsempfängers im Ver-
trauen auf eine Verwaltungsanweisung be-
ruhte und der leistende Unternehmer bei 
der Durchsetzung des abgetretenen An-
spruchs mitwirkt. Die Abtretung wirkt an 
Zahlungs statt, wenn  

(19) u n v e r ä n d e r t  

1. der leistende Unternehmer dem Leis-
tungsempfänger eine erstmalige oder 
geänderte Rechnung mit offen ausge-
wiesener Umsatzsteuer ausstellt, 

 

2. die Abtretung an das Finanzamt wirk-
sam bleibt, 

 

3. dem Leistungsempfänger diese Abtre-
tung unverzüglich mit dem Hinweis an-
gezeigt wird, dass eine Zahlung an den 
leistenden Unternehmer keine schuld-
befreiende Wirkung mehr hat, und 

 

4. der leistende Unternehmer seiner Mit-
wirkungspflicht nachkommt. 

 

(20) § 18h Absatz 3 und 4 in der Fas-
sung des Artikels 8 des Gesetzes vom 25. 
Juli 2014 (BGBl. I S. 1266) ist erstmals auf 
Besteuerungszeiträume anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2014 enden. 

(20) u n v e r ä n d e r t  

(21) § 18 Absatz 2 in der am 1. Januar 
2015 geltenden Fassung ist erstmals auf 
Voranmeldungszeiträume anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2014 enden. 

(21) u n v e r ä n d e r t  
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(22) § 2 Absatz 3 in der am 31. Dezem-
ber 2015 geltenden Fassung ist auf Um-
sätze, die nach dem 31. Dezember 2015 
und vor dem 1. Januar 2017 ausgeführt 
werden, weiterhin anzuwenden. § 2b in der 
am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist 
auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2016 ausgeführt werden. 
Die juristische Person des öffentlichen 
Rechts kann dem Finanzamt gegenüber 
einmalig erklären, dass sie § 2 Absatz 3 in 
der am 31. Dezember 2015 geltenden Fas-
sung für sämtliche nach dem 31. Dezem-
ber 2016 und vor dem 1. Januar 2021 aus-
geführte Leistungen weiterhin anwendet. 
Eine Beschränkung der Erklärung auf ein-
zelne Tätigkeitsbereiche oder Leistungen 
ist nicht zulässig. Die Erklärung ist bis zum 
31. Dezember 2016 abzugeben. Sie kann 
nur mit Wirkung vom Beginn eines auf die 
Abgabe folgenden Kalenderjahres an wi-
derrufen werden. § 18 Absatz 4f und 4g ist 
erstmals auf Besteuerungszeiträume anzu-
wenden, die nicht der Erklärung nach Satz 
3 unterliegen. 

(22) u n v e r ä n d e r t  

(22a) Hat eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts gegenüber dem Fi-
nanzamt gemäß Absatz 22 Satz 3 erklärt, 
dass sie § 2 Absatz 3 in der am 31. De-
zember 2015 geltenden Fassung für sämtli-
che nach dem 31. Dezember 2016 und vor 
dem 1. Januar 2021 ausgeführte Leistun-
gen weiterhin anwendet und die Erklärung 
für vor dem 1. Januar 2023 endende Zeit-
räume nicht widerrufen, gilt die Erklärung 
auch für sämtliche Leistungen, die nach 
dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. 
Januar 2025 ausgeführt werden. Die Erklä-
rung nach Satz 1 kann auch für Zeiträume 
nach dem 31. Dezember 2020 nur mit Wir-
kung vom Beginn eines auf die Abgabe fol-
genden Kalenderjahres an widerrufen wer-
den. Es ist nicht zulässig, den Widerruf auf 
einzelne Tätigkeitsbereiche oder Leistun-
gen zu beschränken. 

(22a) u n v e r ä n d e r t  

(23) § 3 Absatz 13 bis 15 sowie § 10 
Absatz 1 Satz 6 in der Fassung des Arti-
kels 9 des Gesetzes vom 11. Dezember 
2018 (BGBl. I S. 2338) sind erstmals auf 
Gutscheine anzuwenden, die nach dem 31. 
Dezember 2018 ausgestellt werden. 

(23) u n v e r ä n d e r t  
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(24) § 3a Absatz 5 Satz 3 bis 5 und § 
14 Absatz 7 Satz 3 in der Fassung des Arti-
kels 9 des Gesetzes vom 11. Dezember 
2018 (BGBl. I S. 2338) sind auf Umsätze 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2018 ausgeführt werden. § 18 Absatz 4c 
Satz 1 und Absatz 4d in der Fassung des 
Artikels 9 des Gesetzes vom 11. Dezember 
2018 (BGBl. I S. 2338) ist auf Besteue-
rungszeiträume anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2018 enden. 

(24) u n v e r ä n d e r t  

(25) Das Bundesministerium der Finan-
zen teilt den Beginn, ab dem Daten nach § 
22f Absatz 5 auf Anforderung zu übermit-
teln sind, durch ein im Bundessteuerblatt 
zu veröffentlichendes Schreiben mit. Glei-
ches gilt für die Festlegung des Kalender-
jahres, ab dem Daten nach § 22f Absatz 3 
auf Anforderung zu übermitteln sind. § 25e 
Absatz 1 bis Absatz 4 in der Fassung des 
Artikels 9 des Gesetzes vom 11. Dezember 
2018 (BGBl. I S. 2338) ist für die in § 22f 
Absatz 1 Satz 4 in der am 1. Januar 2019 
geltenden Fassung genannten Unterneh-
mer ab 1. März 2019 und für andere als die 
in § 22f Absatz 1 Satz 4 in der am 1. Ja-
nuar 2019 geltenden Fassung genannten 
Unternehmer ab 1. Oktober 2019 anzuwen-
den. 

(25) u n v e r ä n d e r t  

(26) § 25 Absatz 3 in der Fassung des 
Artikels 11 des Gesetzes vom 12. Dezem-
ber 2019 (BGBl. I S. 2451) ist erstmals auf 
Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. 
Dezember 2021 bewirkt werden. 

(26) u n v e r ä n d e r t  

(27) § 4 Nummer 15a in der bis zum 
31. Dezember 2019 geltenden Fassung gilt 
bis zu den Zeitpunkten nach § 412 Absatz 
1 Satz 4 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch sowie § 412 Absatz 5 Satz 9 in Ver-
bindung mit § 412 Absatz 1 Satz 4 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch fort. 

(27) u n v e r ä n d e r t  

(28) § 15 Absatz 4b, § 16 Absatz 2 
Satz 1 und § 18 Absatz 9 in der Fassung 
des Artikels 12 des Gesetzes vom 12. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2451) sind erst-
mals auf Voranmeldungs-, Besteuerungs- 
und Vergütungszeiträume anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2019 enden. 

(28) u n v e r ä n d e r t  
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(29) § 22b Absatz 2 und 2a in der Fas-
sung des Artikels 12 des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) ist erst-
mals auf Voranmeldungs-, Besteuerungs- 
und Meldezeiträume anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2019 enden. 

(29) u n v e r ä n d e r t  

(30) § 25f in der Fassung des Artikels 
12 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2451) ist erstmals auf Voran-
meldungs- und Besteuerungszeiträume an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2019 enden. 

(30) u n v e r ä n d e r t  

(31) Der Termin, ab dem § 21 Absatz 
3a in der Fassung des Artikels 3 des Ge-
setzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) 
erstmals anzuwenden ist, wird mit einem 
Schreiben des Bundesministeriums der Fi-
nanzen bekanntgegeben. 

(31) u n v e r ä n d e r t  

(32) § 24 Absatz 1 in der Fassung des 
Artikels 11 des Gesetzes vom 21. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I S. 3096) ist erstmals auf 
Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. 
Dezember 2021 bewirkt werden. 

(32) u n v e r ä n d e r t  

(33) § 18i Absatz 3 und 6, § 18j Absatz 
4 und 7, § 18k Absatz 4 und 7 in der Fas-
sung des Artikels 13 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) sind 
erstmals auf Umsätze anzuwenden, die 
nach dem 30. Juni 2021 ausgeführt wer-
den. Die in den §§ 18i, 18j und 18k enthal-
tenen Verweise auf die §§ 3, 3a, 3c, 16, 
18i, 18j, 18k und 22 be-ziehen sich auf die 
jeweilige Fassung der Artikel 13 und 14 
des vorgenannten Gesetzes. 

(33) u n v e r ä n d e r t  

(34) Die §§ 3 und 3a Absatz 5, die §§ 
3c, 4, 5, 11, 13 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe f bis i, § 14a Absatz 2, § 16 Absatz 
1c bis 1e, § 18 Absatz 1, 3 und 9, die §§ 
21a, 22, 22f und 25e in der Fassung des 
Artikels 14 des Gesetzes vom 21. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I S. 3096) sind erstmals 
auf Umsätze und Einfuhren anzuwenden, 
die nach dem 30. Juni 2021 ausgeführt 
werden. § 13 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe d und e, § 16 Absatz 1a und 1b, § 18 
Absatz 4c bis 4e und § 18h sind letztmalig 
auf Umsätze anzuwenden, die vor dem 1. 
Juli 2021 ausgeführt werden. 

(34) u n v e r ä n d e r t  
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(35) § 4c in der Fassung des Artikels 1 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2021 
(BGBl. I S. 5250) ist auf Leistungen anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2020 
bezogen werden. § 5 Absatz 1 Nummer 8 
und 9 in der Fassung des Artikels 1 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2021 (BGBl. I 
S. 5250) ist auf Einfuhren nach dem 31. 
Dezember 2020 anzuwenden. 

(35) u n v e r ä n d e r t  

(36) § 18 Absatz 5a in der Fassung des 
Artikels 16 des Gesetzes vom 16. Dezem-
ber 2022 (BGBl. I S. 2294) ist erstmals auf 
die Besteuerungszeiträume anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2022 enden. 

(36) u n v e r ä n d e r t  

(37) § 18g in der Fassung des Arti-
kels 16 des Gesetzes vom 16. Dezem-
ber 2022 (BGBl. I S. 2294) ist erstmals auf 
die Übermittlung von Daten nach dem 31. 
Dezember 2022 anzuwenden. 

(37) u n v e r ä n d e r t  

 (38) … [WachstumschancenG] 

 (39) ... [WachstumschancenG] 

 (40)  § 14b Absatz 1 Satz 1 in der am 
… [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 55 Absatz 1dieses Geset-
zes] geltenden Fassung ist auf alle 
Rechnungen anzuwenden, deren Aufbe-
wahrungsfrist am … [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem In-krafttreten nach 
Artikel 55 Absatz 1 dieses Gesetzes] 
noch nicht abgelaufen ist. 
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Artikel 6 Artikel 6 

Bundesmeldegesetz Bundesmeldegesetz 

§ 29 § 29 

Besondere Meldepflicht in Beherber-
gungsstätten 

Besondere Meldepflicht in Beherber-
gungsstätten 

(1) Wer in Einrichtungen, die der ge-
werbs- oder geschäftsmäßigen Aufnahme 
von Personen dienen (Beherbergungsstät-
ten), für länger als sechs Monate aufge-
nommen wird, unterliegt der Meldepflicht 
nach § 17 oder § 28. Wer nicht für eine 
Wohnung im Inland gemeldet ist, hat sich 
innerhalb von zwei Wochen bei der Melde-
behörde anzumelden, sobald sein Aufent-
halt die Dauer von drei Monaten über-
schreitet. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Beherbergte Personen haben am 
Tag der Ankunft einen besonderen Melde-
schein handschriftlich zu unterschreiben, 
der die in § 30 Absatz 2 aufgeführten Da-
ten enthält. Mitreisende Angehörige sind 
auf dem Meldeschein nur der Zahl nach 
anzugeben. Bei Reisegesellschaften von 
mehr als zehn Personen betrifft die Ver-
pflichtung nach Satz 1 nur den Reiseleiter; 
er hat die Anzahl der Mitreisenden und ihre 
Staatsangehörigkeit anzugeben. 

(2) Beherbergte ausländische Perso-
nen haben am Tag der Ankunft einen be-
sonderen Meldeschein handschriftlich zu 
unterschreiben, der die in § 30 Absatz 2 
aufgeführten Daten enthält. Mitreisende 
ausländische Ehegatten, Lebenspartner 
und minderjährige Kinder sind auf dem 
Meldeschein nur der Zahl nach anzugeben. 
Bei Reisegesellschaften von mehr als zehn 
Personen betrifft die Verpflichtung nach 
Satz 1 nur den Reiseleiter; er hat die An-
zahl der ausländischen Mitreisenden und 
ihre Staatsangehörigkeit anzugeben. 

(3) Beherbergte ausländische Perso-
nen, die nach Absatz 2 namentlich auf dem 
Meldeschein aufzuführen sind, haben sich 
bei der Anmeldung gegenüber den Leitern 
der Beherbergungsstätten durch die Vor-
lage eines gültigen Identitätsdokumentes 
(anerkannter und gültiger Pass oder Pass-
ersatz) auszuweisen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Personen, die in Zelten, Wohnmo-
bilen, Wohnwagen oder Wasserfahrzeugen 
auf gewerbs- oder geschäftsmäßig überlas-
senen Plätzen übernachten, unterliegen 
nicht der Meldepflicht nach § 17 Absatz 1 
und 2, solange sie im Inland nach § 17 o-
der § 28 gemeldet sind. Wer nicht nach § 
17 oder § 28 gemeldet ist, hat sich inner-
halb von zwei Wochen bei der Meldebe-
hörde anzumelden, sobald der Aufenthalt 
die Dauer von drei Monaten überschreitet. 
Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

(4) Personen, die in Zelten, Wohnmo-
bilen, Wohnwagen oder Wasserfahrzeugen 
auf gewerbs- oder geschäftsmäßig überlas-
senen Plätzen übernachten, unterliegen 
nicht der Meldepflicht nach § 17 Absatz 1 
und 2, solange sie im Inland nach § 17 o-
der § 28 gemeldet sind. Wer nicht nach § 
17 oder § 28 gemeldet ist, hat sich inner-
halb von zwei Wochen bei der Meldebe-
hörde anzumelden, sobald der Aufenthalt 
die Dauer von drei Monaten überschreitet. 
Die Absätze 2 und 3 gelten für ausländi-
sche Personen entsprechend. 

(5) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 
kann die Meldepflicht mit Zustimmung der 
beherbergten Person auch dadurch erfüllt 
werden, dass die in § 30 Absatz 2 genann-
ten Daten elektronisch erhoben werden 
und die beherbergte Person deren Richtig-
keit und Vollständigkeit am Tag der Ankunft 
bestätigt, indem die beherbergte Person  

(5) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 
kann die Meldepflicht mit Zustimmung der 
beherbergten Person auch dadurch erfüllt 
werden, dass die in § 30 Absatz 2 genann-
ten Daten elektronisch erhoben werden 
und die beherbergte Person deren Richtig-
keit und Vollständigkeit am Tag der Ankunft 
bestätigt, indem die beherbergte Person  

1. einen kartengebundenen Zahlungsvor-
gang mit einer starken Kundenauthen-
tifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 
auslöst, bei dem die zweckgebundene 
Zuordnungsnummer des eingesetzten 
Zahlungsmittels erhoben wird, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. den elektronischen Identitätsnachweis 
nach § 18 des Personalausweisgeset-
zes, nach § 12 des eID-Karte-Geset-
zes oder nach § 78 Absatz 5 des Auf-
enthaltsgesetzes erbringt oder 

2. den elektronischen Identitätsnachweis 
nach § 12 des eID-Karte-Gesetzes o-
der nach § 78 Absatz 5 des Aufent-
haltsgesetzes erbringt oder 

3. ihren Personalausweis nach § 18a des 
Personalausweisgesetzes, ihre eID-
Karte nach § 13 des eID-Karte-Geset-
zes oder ihren Aufenthaltstitel nach § 
78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes 
zum Vor-Ort-Auslesen verwendet. 

3. ihre eID-Karte nach § 13 des eID-
Karte-Gesetzes oder ihren Aufenthalts-
titel nach § 78 Absatz 5 des Aufent-
haltsgesetzes zum Vor-Ort-Auslesen 
verwendet. 
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Wer Beherbergungsstätten betreibt, kann 
für seine und andere mit seinen Beherber-
gungsstätten vertraglich zum Zweck des 
Erbringens von Beherbergungsdienstleis-
tungen verbundenen Beherbergungsstätten 
zur Erprobung weiterer elektronischer Ver-
fahren zur Erfüllung der Meldepflicht bei 
dem Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2023 für die Dauer von höchs-
tens zwei Jahren einen Antrag auf Zulas-
sung eines von Satz 1 abweichenden Ver-
fahrens stellen, bei dem  

Entfällt 

1. die in § 30 Absatz 2 genannten Daten 
elektronisch mit Zustimmung der be-
herbergten Person erhoben werden, 

Entfällt 

2. die beherbergte Person die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Daten nach 
Nummer 1 am Tag der Ankunft in ge-
eigneter Weise bestätigt und 

Entfällt 

3. das Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik bei einer vorherigen 
Prüfung des Verfahrens ein vergleich-
bares Sicherheitsniveau zu den in Satz 
1 Nummer 1 bis 3 genannten Verfah-
ren festgestellt hat. 

Entfällt 

(6) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht 
für  

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. Einrichtungen mit Heimunterbringung, 
die der Jugend- und Erwachsenenbil-
dung, der Ausbildung oder der Fortbil-
dung dienen, soweit Personen zu den 
genannten Zwecken untergebracht 
werden, 

 

2. Betriebs- oder Vereinsheime, wenn 
dort nur Betriebs- oder Vereinsmitglie-
der und deren Familienangehörige be-
herbergt werden, 

 

3. Jugendherbergen und Berghütten, zeit-
weilig belegte Einrichtungen der öffent-
lichen oder öffentlich anerkannten Trä-
ger der Jugendarbeit und 

 

4. Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften. 
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§ 30 § 30 

Besondere Meldescheine für Beherber-
gungsstätten 

Besondere Meldescheine für Beherber-
gungsstätten 

(1) Die Leiter der Beherbergungsstät-
ten oder der Einrichtungen nach § 29 Ab-
satz 4 haben besondere Meldescheine be-
reitzuhalten. Sie können zusätzlich techni-
sche Vorrichtungen zur elektronischen Er-
füllung der Meldepflicht nach § 29 Absatz 5 
vorhalten. Sie haben darauf hinzuwirken, 
dass die betroffenen Personen  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die Verpflichtungen nach § 29 Absatz 2 
oder die Vorgaben des gewählten 
elektronischen Verfahrens nach Absatz 
5 erfüllen sowie 

 

2. die Verpflichtungen nach § 29 Absatz 3 
und 4 Satz 3 erfüllen. 

 

(2) Die Meldescheine enthalten vorbe-
haltlich der Regelung in Absatz 3 aus-
schließlich folgende Daten:  

(2) Die Meldescheine enthalten vorbe-
haltlich der Regelung in Absatz 3 aus-
schließlich folgende Daten:  

1. Datum der Ankunft und der voraus-
sichtlichen Abreise, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Familiennamen, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. Vornamen, 3. u n v e r ä n d e r t  

4. Geburtsdatum, 4. u n v e r ä n d e r t  

5. Staatsangehörigkeiten, 5. u n v e r ä n d e r t  

6. Anschrift, 6. u n v e r ä n d e r t  

7. Zahl der Mitreisenden und ihre Staats-
angehörigkeit in den Fällen des § 29 
Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie 

7. Zahl der ausländischen Mitreisenden 
und ihre Staatsangehörigkeit sowie 

8. Seriennummer des anerkannten und 
gültigen Passes oder Passersatzpa-
piers bei ausländischen Personen. 

8. Seriennummer des anerkannten und 
gültigen Passes oder Passersatzpa-
piers. 
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Bei ausländischen Personen haben die Lei-
ter der Beherbergungsstätten oder der Ein-
richtungen nach § 29 Absatz 4 die Anga-
ben im Meldeschein mit denen des Identi-
tätsdokumentes zu vergleichen. Ergeben 
sich hierbei Abweichungen, ist dies auf 
dem Meldeschein zu vermerken. Legen 
ausländische Personen kein oder kein gül-
tiges Identitätsdokument vor, ist dies auf 
dem Meldeschein zu vermerken. Im Fall 
des § 29 Absatz 5 Nummer 1 ist die zweck-
gebundene Zuordnungsnummer des einge-
setzten Zahlungsmittels zusammen mit den 
Daten nach Satz 1 zu speichern. 

Die Leiter der Beherbergungsstätten oder 
der Einrichtungen nach § 29 Absatz 4 ha-
ben die Angaben im Meldeschein mit de-
nen des Identitätsdokumentes zu verglei-
chen. Ergeben sich hierbei Abweichungen, 
ist dies auf dem Meldeschein zu vermer-
ken. Legen beherbergte Personen kein o-
der kein gültiges Identitätsdokument vor, ist 
dies auf dem Meldeschein zu vermerken. 
Im Fall des § 29 Absatz 5 Nummer 1 ist die 
zweckgebundene Zuordnungsnummer des 
eingesetzten Zahlungsmittels zusammen 
mit den Daten nach Satz 1 zu speichern. 

(3) Durch Landesrecht kann bestimmt 
werden, dass für die Erhebung von Frem-
denverkehrs- und Kurbeiträgen weitere Da-
ten auf dem Meldeschein erhoben werden 
dürfen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die nach Absatz 1 verpflichteten 
Personen haben die ausgefüllten Melde-
scheine vom Tag der Abreise der beher-
bergten Person an ein Jahr aufzubewahren 
und innerhalb von drei Monaten nach Ab-
lauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten. 
Wird die Meldepflicht elektronisch erfüllt, 
gelten für die Speicherung und Löschung 
der nach § 29 Absatz 5 erhobenen Daten 
die Fristen nach Satz 1. Den nach Landes-
recht bestimmten Behörden und den in § 
34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bis 5 und 9 
bis 11 genannten Behörden sind zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben auf Verlangen  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. die nach § 29 Absatz 2 Satz 1 hand-
schriftlich unterschriebenen Melde-
scheine zur Einsichtnahme vorzulegen 
und 

 

2. die nach § 29 Absatz 5 elektronisch er-
hobenen Daten maschinenlesbar zur 
Verfügung zu stellen. 

 

(5) Sofern das Meldeverfahren elekt-
ronisch durchgeführt wird, haben die nach 
Absatz 1 verpflichteten Personen durch ge-
eignete technische und organisatorische 
Maßnahmen nach den Artikeln 24, 25 und 
32 der Verordnung (EU) 2016/679 sicher-
zustellen, dass die in Absatz 2 bezeichne-
ten Daten nur nach Maßgabe von Absatz 4 
und § 29 Absatz 5 verarbeitet werden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 7 Artikel 7 

Beherbergungsmeldedatenver-
ordnung 

Beherbergungsmeldedatenver-
ordnung 

§ 1 § 1 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

Diese Verordnung regelt die Einzelhei-
ten der elektronischen Speicherung und 
Bereitstellung der Daten von beherbergten 
Personen in Beherbergungsstätten nach § 
29 Absatz 5 und § 30 Absatz 4 des Bun-
desmeldegesetzes durch die Leiter der Be-
herbergungsstätten oder der Einrichtungen 
nach § 29 Absatz 4 des Bundesmeldege-
setzes. 

Diese Verordnung regelt die Einzelhei-
ten der elektronischen Speicherung und 
Bereitstellung der Daten von beherbergten 
ausländischen Personen in Beherber-
gungsstätten nach § 29 Absatz 5 und § 30 
Absatz 4 des Bundesmeldegesetzes durch 
die Leiter der Beherbergungsstätten oder 
der Einrichtungen nach § 29 Absatz 4 des 
Bundesmeldegesetzes. 

§ 2 § 2 

Dateispezifische Anforderungen Dateispezifische Anforderungen 

(1) Die in § 1 genannten Leiter der 
Beherbergungsstätten oder der Einrichtun-
gen haben zu jeder beherbergten Person 
nach § 29 Absatz 2 des Bundesmeldege-
setzes einen Datensatz vollständig am Tag 
der Ankunft zu speichern. 

(1) Die in § 1 genannten Leiter der 
Beherbergungsstätten oder der Einrichtun-
gen haben zu jeder beherbergten auslän-
dischen Person nach § 29 Absatz 2 des 
Bundesmeldegesetzes einen Datensatz 
vollständig am Tag der Ankunft zu spei-
chern. 

(2) Die Daten sind als strukturierter 
maschinenlesbarer Datensatz im Dateifor-
mat der Extensible Markup Language 
(XML) zu speichern. Die Daten sind im 
UNICODE-Zeichensatz UTF 8 zu codieren. 
Das Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat gibt die Struktur des XML-
Dokumentes als XML-Schema-Definition 
(XSD) im Bundesanzeiger bekannt. 

(2) Die Daten sind als strukturierter 
maschinenlesbarer Datensatz im Dateifor-
mat der Extensible Markup Language 
(XML) zu speichern. Die Daten sind im 
UNICODE-Zeichensatz UTF 8 zu codieren. 
Das Bundesministerium des Innernund für 
Heimat gibt die Struktur des XML-Doku-
mentes als XML-Schema-Definition (XSD) 
im Bundesanzeiger bekannt. 

(3) Die Datei ist nach dem Muster 
„JJJJMMTT_BeherbMeldeschein_Zaeh-
ler.xml“ zu benennen. Dabei ist einzuset-
zen:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. bei „JJJJ“ das Jahr des ersten Beher-
bergungstags mit vier Ziffern, 
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2. bei „MM“ der Monat des ersten Beher-
bergungstags mit zwei Ziffern, 

 

3. bei „TT“ der Kalendertag des ersten 
Beherbergungstags mit zwei Ziffern 
und 

 

4. bei „Zaehler“ eine fortlaufende Num-
merierung der Datensätze eines Tages 
beginnend mit der Zahl 1. 

 

(4) Die Datensätze sind sortiert in 
Ordnerstrukturen nach Jahren und Mona-
ten wie in Absatz 3 Nummer 1 und 2 be-
stimmt zu speichern. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) In jedem Datensatz sind die zu er-
hebenden Daten nach der Anlage zu dieser 
Verordnung zu speichern. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Landesrechtliche Vorgaben zur 
Ausführung des Bundesmeldegesetzes 
bleiben unberührt. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

Anlage  Anlage 

(zu § 2 Absatz 5) 
Bei der Speicherung der Daten im 

Datensatz zu verwendende Be-
zeichner 

(zu § 2 Absatz 5) 
Bei der Speicherung der Daten im 

Datensatz zu verwendende Be-
zeichner 

(Fundstelle: BGBl. I 2020, 1219) u n v e r ä n d e r t  

Geltendes Recht 

 Bezeichner Erläuterung 

 1. DatumAnkunft Datum der Ankunft der beherbergten Person (JJJJMMTT) 

 2. DatumAbreise Datum der voraussichtlichen Abreise (JJJJMMTT) 

 3. Familienname vollständiger derzeitiger Familienname mit Namensbestandteilen, jeweils durch 
Leerzeichen getrennt 

 4. Vornamen sämtliche Vornamen, jeweils durch Leerzeichen getrennt 

 5. Geburtsdatum Geburtsdatum (JJJJMMTT) 

 6. Staatsangehoe-
rigkeiten 

sämtliche Staatsangehörigkeiten 

 7. Anschrift bestehend aus  
a) Staat, in dem sich der Wohnort befindet 
b) Postleitzahl des Wohnorts 
c) Wohnortbezeichnung 
d) sofern vorhanden, Zusätze zum Wohnort 
e) Straßenbezeichnung 
f) Hausnummerziffern sowie gegebenenfalls zusätzlich Buchstaben oder 
Zusatzziffern 
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g) sofern vorhanden, Ergänzungen zur Anschrift 
 

 8. AnzahlAngeho-
erige 

Anzahl der mitreisenden Angehörigen gemäß § 29 Absatz 2 Satz 2 des Bundes-
meldegesetzes 

 9. AnzahlMitrei-
sende 

Anzahl der Mitreisenden bei Reisegesellschaften gemäß § 29 Absatz 2 Satz 3 des 
Bundesmeldegesetzes 

10. Staatsangehoe-
rigkeitMitrei-
sende 

sämtliche Staatsangehörigkeiten der Mitreisenden der Reisegesellschaften 

11. Seriennummer-
Pass 

Seriennummer des anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzpapiers 
ausländischer Personen oder Angaben zu Abweichungen oder Nichtvorlage 

12. Zahlungszuord-
nungsnummer 

bestehend aus der zweckgebunden Zuordnungsnummer des elektronischen Zah-
lungsvorganges (Token) und aus dem Namen des Zahlungsdienstleisters der Be-
herbergungsstätte, der den Token generiert 

13. Beherbergungs-
staette 

bestehend aus Namen und Anschrift der Beherbergungsstätte oder Einrichtung, 
die die Daten speichert 

Änderungen BEG IV 

 Bezeichner Erläuterung 

 1. DatumAnkunft Datum der Ankunft der beherbergten Person (JJJJMMTT) 

 2. DatumAbreise Datum der voraussichtlichen Abreise (JJJJMMTT) 

 3. Familienname vollständiger derzeitiger Familienname mit Namensbestandteilen, jeweils 
durch Leerzeichen getrennt 

 4. Vornamen sämtliche Vornamen, jeweils durch Leerzeichen getrennt 

 5. Geburtsdatum Geburtsdatum (JJJJMMTT) 

 6. Staatsangehoe-
rigkeiten 

sämtliche Staatsangehörigkeiten 

 7. Anschrift bestehend aus  
a) Staat, in dem sich der Wohnort befindet 
b) Postleitzahl des Wohnorts 
c) Wohnortbezeichnung 
d) sofern vorhanden, Zusätze zum Wohnort 
e) Straßenbezeichnung 
f) Hausnummerziffern sowie gegebenenfalls zusätzlich Buchstaben 
oder Zusatzziffern 
g) sofern vorhanden, Ergänzungen zur Anschrift 
 

 8. AnzahlAngeho-
erige 

Anzahl der mitreisenden ausländischen Ehegatten, Lebenspartner und min-
derjährigen Kinder gemäß § 29 Absatz 2 Satz 2 des Bundesmeldegesetzes 

 9. AnzahlMitrei-
sende 

Anzahl der ausländischen Mitreisenden bei Reisegesellschaften gemäß § 29 
Absatz 2 Satz 3 des Bundesmeldegesetzes 

10. Staatsangehoe-
rigkeitMitrei-
sende 

sämtliche Staatsangehörigkeiten der ausländischen Mitreisenden der Reise-
gesellschaften 

11. Seriennummer-
Pass 

Seriennummer des anerkannten und gültigen Passes oder Passersatzpa-
piers ausländischer Personen oder Angaben zu Abweichungen oder Nicht-
vorlage 

12. Zahlungszuord-
nungsnummer 

bestehend aus der zweckgebunden Zuordnungsnummer des elektronischen 
Zahlungsvorganges (Token) und aus dem Namen des Zahlungsdienstleis-
ters der Beherbergungsstätte, der den Token generiert 

13. Beherber-
gungsstaette 

bestehend aus Namen und Anschrift der Beherbergungsstätte oder Einrich-
tung, die die Daten speichert 
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Artikel 8 Artikel 8 
 

Passgesetz Passgesetz 

 

„§ 18a 

 Verwendung von Daten und algorithmi-
schen Systemen für die Fluggastabferti-
gung durch Unternehmen des Luftver-

kehrs 

 (1) Luftfahrtunternehmen dürfen 
die nach § 18 Absatz 4 und den dort ge-
nannten Vorschriften zu verarbeitenden 
personenbezogenen Daten anstatt aus 
der maschinenlesbaren Zone des Pas-
ses alternativ aus dem Chip des Passes 
auslesen, soweit die Luftfahrtunterneh-
men zur Verarbeitung der jeweiligen Da-
ten nach den genannten Vorschriften 
verpflichtet sind. Zum Auslesen des 
Chips und zur Überprüfung der Echtheit 
der Daten dürfen die dafür erforderli-
chen Daten aus der maschinenlesbaren 
Zone des Passes einmalig ausgelesen 
und verarbeitet werden und sind danach 
unverzüglich zu löschen. 
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 (2) Unbeschadet der Vorgaben des 
§ 18 Absatz 4 dürfen Luftfahrtunterneh-
men personenbezogene Daten nach 
Maßgabe der Absätze 3 bis 7 aus der 
maschinenlesbaren Zone oder aus dem 
Chip des Passes auch auslesen und 
verarbeiten, soweit die Daten für die di-
gitale Fluggastabfertigung erforderlich 
sind und der Passinhaber in die Daten-
verarbeitung ausdrücklich eingewilligt 
hat. Die Fluggastabfertigung nach Satz 
1 umfasst die Kontrolle der Flugscheine 
und der Reisedokumente vor Abflug 
beim Check-In, bei der Gepäckaufgabe, 
der Kontrolle nach § 8 des Luftsicher-
heitsgesetzes beim Zugang zum Sicher-
heitsbereich und der Kontrolle zum Ein-
steigen in das Flugzeug. Satz 1 gilt auch 
für die Betreiber von Flugplätzen und 
Bodenabfertigungsdienstleister im 
Sinne von Anlage 1 Nummer 2 der Bo-
denabfertigungsdienst-Verordnung, so-
weit diese die Daten bei der Wahrneh-
mung von Aufgaben im Rahmen der 
Fluggastabfertigung nach Satz 2 verar-
beiten. 

 (3) Nach Absatz 2 ausgelesen und 
verarbeitet werden dürfen: 

 1. einmalig folgende personenbezo-
gene Daten aus der maschinenles-
baren Zone, soweit sie für das Aus-
lesen des Chips und die Überprü-
fung der Echtheit der Daten erfor-
derlich sind: Seriennummer, Tag der 
Geburt und Gültigkeitsdauer, 

 2. einmalig das Lichtbild aus dem Chip 
zum einmaligen Abgleich mit den 
physiologischen Merkmalen einer 
vom Fluggast mit dessen Einwilli-
gung am Flugplatz erstellten Bild-
aufnahme zum Zweck der Identitäts-
prüfung des Passinhabers und 

 3. folgende personenbezogene Daten 
aus dem Chip für die in Absatz 2 ge-
nannten Prozesse der Fluggastab-
fertigung: Familienname und Vorna-
men. 
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 Die Bildaufnahme nach Satz 1 Nummer 
2 und die Daten nach Satz 1 Nummer 3 
werden nach dem einmaligen Erheben 
oder Auslesen zur Weiterverarbeitung in 
ein biometrisches Muster umgewandelt. 

 (4) Die nach Absatz 2 verarbeiteten 
personenbezogenen Daten sind wie folgt 
zu löschen: 

 1. das Lichtbild nach Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 unverzüglich nach der 
Identitätsprüfung, 

 2. die Bildaufnahme nach Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 unverzüglich nach 
der Identitätsprüfung und der Um-
wandlung in ein biometrisches Mus-
ter, 

 3. das biometrische Muster nach Ab-
satz 3 Satz 2 unverzüglich, sobald 
dieses nicht mehr für die Flug-
gastabfertigung erforderlich ist, 

 4. die Daten nach Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 3 unverzüglich, sobald diese 
nicht mehr für die Fluggastabferti-
gung nach Absatz 2 erforderlich 
sind, spätestens jedoch drei Stun-
den nach Abflug des Fluggastes. 

 (5) Auslesende Stellen müssen auf 
dem jeweiligen Stand der Technik, der 
in den Technischen Richtlinien des Bun-
desamts für Sicherheit in der Informati-
onstechnik niedergelegt ist, sowohl die 
Echtheit des Chips und der aus dem 
Chip ausgelesenen Daten als auch die 
Qualität des aus dem Chip ausgelese-
nen Lichtbilds sowie dessen Überein-
stimmung mit dem Fluggast sicherstel-
len. Die Einhaltung der Anforderungen 
ist vom Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik festzustellen. 
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 (6) Die Fluggastabfertigung mittels 
der Vorlage von Reiseunterlagen und 
Reisedokumenten ist den Fluggästen 
unter Einhaltung der geltenden Vor-
schriften auch weiterhin ohne Inan-
spruchnahme des Verfahrens der digita-
len Fluggastabfertigung nach Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 ohne Einschränkung 
als gleichwertiges Verfahren zu ermögli-
chen. 

 (7) Die Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten nach Maßgabe von 
Absatz 2 ist nur zulässig, sofern sie aus-
schließlich im Gebiet der Europäischen 
Union erfolgt. 
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Artikel 9 Artikel 9 

Unterhaltsvorschussgesetz  Unterhaltsvorschussgesetz 

§ 3 § 3 

 Dauer und Bewilligung der Unterhalts-
leistung  

(weggefallen) Die Unterhaltsleistung wird bis zum 
Entfallen des Anspruchs auf die Unter-
haltsleistung erbracht und für diese 
Dauer bewilligt. 

§ 4 § 4 

Beschränkte Rückwirkung Beginn und beschränkte Rückwirkung 
der Unterhaltsleistung  

Die Unterhaltsleistung wird rückwir-
kend längstens für den letzten Monat vor 
dem Monat gezahlt, in dem der Antrag hie-
rauf bei der zuständigen Stelle oder bei ei-
ner der in § 16 Abs. 2 Satz 1 des Ersten 
Buches Sozialgesetzbuch bezeichneten 
Stellen eingegangen ist; dies gilt nicht, so-
weit es an zumutbaren Bemühungen des 
Berechtigten gefehlt hat, den in § 1 Abs. 1 
Nr. 3 bezeichneten Elternteil zu Unterhalts-
zahlungen zu veranlassen. 

(1) Die Unterhaltsleistung wird er-
bracht, sobald ein wirksamer Antrag ge-
stellt wurde und die Anspruchsvoraus-
setzungen für die Unterhaltsleistung vor-
liegen. Liegen alle Anspruchsvorausset-
zungen für die Unterhaltsleistung am 
Beginn des Kalendermonats vor, in dem 
der Antrag gestellt wurde, so besteht der 
Anspruch auf die Unterhaltsleistung ab 
Beginn dieses Kalendermonats. 

 (2) Die Unterhaltsleistung wird 
rückwirkend längstens für den letzten 
Monat vor dem Monat der Antragstel-
lung gezahlt, soweit es nicht an zumut-
baren Bemühungen des Berechtigten 
gefehlt hat, den in § 1 Absatz 1 Nummer 
3 bezeichneten Elternteil zu Unterhalts-
zahlungen zu veranlassen. 
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§ 7a § 7a 

Übergegangene Ansprüche des Berech-
tigten bei Leistungsunfähigkeit 

Entfällt 

Solange der Elternteil, bei dem der Be-
rechtigte nicht lebt, Leistungen nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch bezieht 
und über kein eigenes Einkommen im 
Sinne von § 11 Absatz 1 Satz 1 des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch verfügt, wird 
der nach § 7 übergegangene Unterhaltsan-
spruch nicht verfolgt. 

 

§ 9 § 9 

Verfahren und Zahlungsweise Verfahren und Zahlungsweise 

(1) Über die Zahlung der Unterhalts-
leistung wird auf schriftlichen Antrag des 
Elternteils, bei dem der Berechtigte lebt, o-
der des gesetzlichen Vertreters des Be-
rechtigten entschieden. Der Antrag soll an 
die durch Landesrecht bestimmte Stelle, in 
deren Bezirk der Berechtigte seinen Wohn-
sitz hat, gerichtet werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Entscheidung ist dem Antrag-
steller schriftlich oder elektronisch mitzutei-
len. In dem Bescheid sind die nach § 2 Ab-
satz 2 bis 4 angerechneten Beträge anzu-
geben. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Unterhaltsleistung ist monat-
lich im Voraus zu zahlen. Auszuzahlende 
Beträge sind auf volle Euro aufzurunden. 
Beträge unter 5 Euro werden nicht geleis-
tet. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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 (4) Die durch Landesrecht be-
stimmte Stelle kann die Zahlung einer 
laufenden Unterhaltsleistung ohne Ertei-
lung eines Bescheides vorläufig einstel-
len, wenn sie Kenntnis von Tatsachen 
erhält, die kraft Gesetzes zum Ruhen o-
der zum Wegfall des Anspruchs führen, 
und wenn der Bescheid, aus dem sich 
der Anspruch ergibt, deshalb aufzuhe-
ben ist. Soweit die Kenntnis nicht auf 
Angaben der Person beruht, die den An-
trag auf Zahlung der Unterhaltsleistung 
gestellt hat, sind dieser Person unver-
züglich die vorläufige Einstellung der 
Zahlung sowie die dafür maßgeblichen 
Gründe mitzuteilen und es ist ihr Gele-
genheit zu geben, sich dazu äußern. 

 (5) Die durch Landesrecht be-
stimmte Stelle hat eine vorläufig einge-
stellte Zahlung einer laufenden Unter-
haltsleistung unverzüglich nachzuholen, 
soweit der Bescheid, aus dem sich der 
Anspruch ergibt, zwei Monate nach der 
vorläufigen Einstellung der Zahlung 
nicht aufgehoben ist. 

§ 11a § 11a 

Anwendungsvorschrift Entfällt 

Im Sinne dieses Gesetzes beträgt für 
die Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 30. 
Juni 2015 die Unterhaltsleistung nach § 2 
Absatz 1 Satz 1 monatlich 317 Euro für ein 
Kind, das das sechste Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, und monatlich 364 Euro 
für ein Kind, das das zwölfte Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. Für die Zeit vom 
1. Juli 2015 bis zum 31. Dezember 2015 
beträgt die Unterhaltsleistung nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 1 monatlich 328 Euro für ein 
Kind, das das sechste Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, und monatlich 376 Euro 
für ein Kind, das das zwölfte Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. Bis zum 31. De-
zember 2015 gilt als für ein erstes Kind zu 
zahlendes Kindergeld im Sinne von § 2 Ab-
satz 2 Satz 1 ein Betrag in Höhe von mo-
natlich 184 Euro. 

 



 - 47 -   

Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

Artikel 10 Artikel 10 

Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung 

Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung 

§ 22 § 22 

Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 
bei Änderungen im Laufe des Verfah-

rens 

Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 
bei Änderungen im Laufe des Verfah-

rens 

(1) Ändert der Vorhabenträger im 
Laufe des Verfahrens die Unterlagen, die 
nach § 19 Absatz 2 auszulegen sind, so ist 
eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 
erforderlich. Sie ist jedoch auf die Änderun-
gen zu beschränken. Hierauf weist die zu-
ständige Behörde in der Bekanntmachung 
hin. 

(1) Ändert der Vorhabenträger im 
Laufe des Verfahrens die Unterlagen, die 
nach § 19 Absatz 2 auszulegen sind, so ist 
eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit 
erforderlich. Die Äußerungsfrist nach § 
21 Absatz 2 und 3 kann angemessen 
verkürzt werden. Die Öffentlichkeitsbe-
teiligung ist auf die Änderungen zu be-
schränken.  

(2) Die zuständige Behörde soll von 
einer erneuten Beteiligung der Öffentlich-
keit absehen, wenn zusätzliche erhebliche 
oder andere erhebliche Umweltauswirkun-
gen nicht zu besorgen sind. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn solche Um-
weltauswirkungen durch die vom Vorha-
benträger vorgesehenen Vorkehrungen 
ausgeschlossen werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 11 Artikel 11 

Bundesnotarordnung Bundesnotarordnung 

§ 20 § 20 

Beurkundungen und Beglaubigungen Beurkundungen und Beglaubigungen 

(1) Die Notare sind zuständig, Beur-
kundungen jeder Art vorzunehmen sowie 
Unterschriften, qualifizierte elektronische 
Signaturen, Handzeichen und Abschriften 
zu beglaubigen. Zu ihren Aufgaben gehö-
ren insbesondere auch die Beurkundung 
von Versammlungsbeschlüssen, die Vor-
nahme von Verlosungen und Auslosungen, 
die Aufnahme von Vermögensverzeichnis-
sen, Nachlassverzeichnissen und Nachlas-
sinventaren, die Vermittlung von Nachlass- 
und Gesamtgutsauseinandersetzungen 
einschließlich der Erteilung von Zeugnissen 
nach den §§ 36 und 37 der Grundbuchord-
nung, die Anlegung und Abnahme von Sie-
geln, die Aufnahme von Protesten, die Zu-
stellung von Erklärungen sowie die Beur-
kundung amtlich von ihnen wahrgenomme-
ner Tatsachen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Notare sind auch zuständig, 
Auflassungen entgegenzunehmen sowie 
Teilhypotheken- und Teilgrundschuldbriefe 
auszustellen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Notare sind ferner zuständig, 
freiwillige Versteigerungen durchzuführen. 
Eine Versteigerung beweglicher Sachen 
sollen sie nur vornehmen, wenn diese 
durch die Versteigerung unbeweglicher Sa-
chen oder durch eine von dem Notar beur-
kundete oder vermittelte Vermögensausei-
nandersetzung veranlaßt ist. 

(3) Die Notare sind ferner zuständig, 
freiwillige Versteigerungen durchzuführen. 
Eine Versteigerung beweglicher Sachen 
sollen sie nur vornehmen, wenn diese 
durch die Versteigerung unbeweglicher Sa-
chen oder durch eine von dem Notar beur-
kundete oder vermittelte Vermögensausei-
nandersetzung veranlaßt ist. Öffentlich er-
folgende freiwillige Versteigerungen 
nach Satz 1 gelten als öffentliche Ver-
steigerungen im Sinne des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs. 

(4) Die Notare sind auch zur Vermitt-
lung nach den Bestimmungen des Sachen-
rechtsbereinigungsgesetzes zuständig. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Inwieweit die Notare zur Anlegung 
und Abnahme von Siegeln im Rahmen ei-
nes Nachlasssicherungsverfahrens zustän-
dig sind, bestimmt sich nach den landes-
rechtlichen Vorschriften. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 24 § 24 

Betreuung und Vertretung der Beteilig-
ten 

Betreuung und Vertretung der Beteilig-
ten 

(1) Zu dem Amt des Notars gehört 
auch die sonstige Betreuung der Beteilig-
ten auf dem Gebiete vorsorgender Rechts-
pflege, insbesondere die Anfertigung von 
Urkundenentwürfen und die Beratung der 
Beteiligten. Der Notar ist auch, soweit sich 
nicht aus anderen Vorschriften Beschrän-
kungen ergeben, in diesem Umfange be-
fugt, die Beteiligten vor Gerichten und Ver-
waltungsbehörden zu vertreten. 

(1) Zu dem Amt des Notars gehört 
auch die sonstige Betreuung der Beteilig-
ten auf dem Gebiete vorsorgender Rechts-
pflege, insbesondere die Anfertigung von 
Urkundenentwürfen und die Beratung der 
Beteiligten. Der Notar ist auch, soweit sich 
nicht aus anderen Vorschriften Beschrän-
kungen ergeben, in diesem Umfange be-
fugt, die Beteiligten vor Gerichten und Ver-
waltungsbehörden zu vertreten. Insbeson-
dere ist der Notar, der Erklärungen im 
Zusammenhang mit einer Unterneh-
mensgründung beurkundet oder beglau-
bigt, befugt, für die Beteiligten Anzeigen 
zu erstatten, Mitteilungen vorzunehmen 
und Anträge zu stellen, die im Zusam-
menhang mit der Gründung stehen.  

(2) Nimmt ein Anwaltsnotar Handlun-
gen der in Absatz 1 bezeichneten Art vor, 
so ist anzunehmen, daß er als Notar tätig 
geworden ist, wenn die Handlung bestimmt 
ist, Amtsgeschäfte der in den §§ 20 bis 23 
bezeichneten Art vorzubereiten oder aus-
zuführen. Im übrigen ist im Zweifel anzu-
nehmen, daß er als Rechtsanwalt tätig ge-
worden ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Soweit der Notar kraft Gesetzes 
ermächtigt ist, im Namen der Beteiligten 
bei dem Grundbuchamt oder bei den Re-
gisterbehörden Anträge zu stellen (insbe-
sondere § 15 Abs. 2 der Grundbuchord-
nung, § 25 der Schiffsregisterordnung, § 
378 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), ist er 
auch ermächtigt, die von ihm gestellten An-
träge zurückzunehmen. Die Rücknahmeer-
klärung ist wirksam, wenn sie mit der Un-
terschrift und dem Amtssiegel des Notars 
versehen ist; eine Beglaubigung der Unter-
schrift ist nicht erforderlich. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 64c § 64c 

Ersetzung der Schriftform Ersetzung der Schriftform 

Ist nach diesem Gesetz oder einer auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnung für die Abgabe einer Erklärung 
die Schriftform vorgeschrieben, so kann die 
Erklärung auch über das besondere elekt-
ronische Notarpostfach abgegeben wer-
den, wenn Erklärender und Empfänger 
über ein solches verfügen. Ist die Erklärung 
von einer natürlichen Person abzugeben, 
so ist das Dokument mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der Person zu ver-
sehen oder von ihr zu signieren und selbst 
zu versenden. Ein besonderes elektroni-
sches Behördenpostfach steht dem beson-
deren elektronischen Notarpostfach im 
Sinne des Satzes 1 gleich. 

Ist nach diesem Gesetz oder einer auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnung für die Abgabe einer Erklärung 
die Schriftform vorgeschrieben, so kann die 
Erklärung auch über das besondere elekt-
ronische Notarpostfach abgegeben wer-
den, wenn Erklärender und Empfänger 
über ein solches verfügen. Ist die Erklärung 
von einer natürlichen Person abzugeben, 
so ist das Dokument mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der Person zu ver-
sehen oder von ihr zu signieren und selbst 
zu versenden. Ein besonderes elektroni-
sches Behördenpostfach steht dem beson-
deren elektronischen Notarpostfach nach 
Satz 1 gleich. 
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Artikel 12 Artikel 12 

Bundesrechtsanwaltsordnung Bundesrechtsanwaltsordnung 

§ 49b § 49b 

Vergütung Vergütung 

(1) Es ist unzulässig, geringere Ge-
bühren und Auslagen zu vereinbaren oder 
zu fordern, als das Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz vorsieht, soweit dieses nichts 
anderes bestimmt. Im Einzelfall darf der 
Rechtsanwalt besonderen Umständen in 
der Person des Auftraggebers, insbeson-
dere dessen Bedürftigkeit, Rechnung tra-
gen durch Ermäßigung oder Erlaß von Ge-
bühren oder Auslagen nach Erledigung des 
Auftrags. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Vereinbarungen, durch die eine 
Vergütung oder ihre Höhe vom Ausgang 
der Sache oder vom Erfolg der anwaltli-
chen Tätigkeit abhängig gemacht wird oder 
nach denen der Rechtsanwalt einen Teil 
des erstrittenen Betrages als Honorar er-
hält (Erfolgshonorar), sind unzulässig, so-
weit das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
nichts anderes bestimmt. Vereinbarungen, 
durch die sich der Rechtsanwalt verpflich-
tet, Gerichtskosten, Verwaltungskosten o-
der Kosten anderer Beteiligter zu tragen, 
sind nur zulässig, soweit in der Angelegen-
heit ein Erfolgshonorar nach § 4a Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetzes vereinbart wird. Ein Erfolgs-
honorar im Sinne des Satzes 1 liegt nicht 
vor, wenn lediglich vereinbart wird, dass 
sich die gesetzlichen Gebühren ohne wei-
tere Bedingungen erhöhen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Abgabe und Entgegennahme 
eines Teils der Gebühren oder sonstiger 
Vorteile für die Vermittlung von Aufträgen, 
gleichviel ob im Verhältnis zu einem 
Rechtsanwalt oder Dritten gleich welcher 
Art, ist unzulässig. Zulässig ist es jedoch, 
eine über den Rahmen der Nummer 3400 
der Anlage 1 zum Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz hinausgehende Tätigkeit eines 
anderen Rechtsanwalts angemessen zu 
honorieren. Die Honorierung der Leistun-
gen hat der Verantwortlichkeit sowie dem 
Haftungsrisiko der beteiligten Rechtsan-
wälte und den sonstigen Umständen Rech-
nung zu tragen. Die Vereinbarung einer 
solchen Honorierung darf nicht zur Voraus-
setzung einer Mandatserteilung gemacht 
werden. Mehrere beauftragte Rechtsan-
wälte dürfen einen Auftrag gemeinsam be-
arbeiten und die Gebühren in einem den 
Leistungen, der Verantwortlichkeit und dem 
Haftungsrisiko entsprechenden angemes-
senen Verhältnis untereinander teilen. Die 
Sätze 2 und 3 gelten nicht für beim Bun-
desgerichtshof zugelassene Prozeßbevoll-
mächtigte. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Abtretung von Vergütungsfor-
derungen oder die Übertragung ihrer Ein-
ziehung an Rechtsanwälte oder Berufsaus-
übungsgesellschaften nach § 59b ist zuläs-
sig. Im Übrigen sind Abtretung oder Über-
tragung nur zulässig, wenn eine ausdrückli-
che, schriftliche Einwilligung des Mandan-
ten vorliegt oder die Forderung rechtskräf-
tig festgestellt ist. Vor der Einwilligung ist 
der Mandant über die Informationspflicht 
des Rechtsanwalts gegenüber dem neuen 
Gläubiger oder Einziehungsermächtigten 
aufzuklären. Der neue Gläubiger oder Ein-
ziehungsermächtigte ist in gleicher Weise 
zur Verschwiegenheit verpflichtet wie der 
beauftragte Rechtsanwalt. 

(4) Die Abtretung von Vergütungsfor-
derungen oder die Übertragung ihrer Ein-
ziehung an Rechtsanwälte oder Berufsaus-
übungsgesellschaften nach § 59b ist zuläs-
sig. Im Übrigen sind Abtretung oder Über-
tragung nur zulässig, wenn eine ausdrückli-
che Einwilligung des Mandanten in Text-
form vorliegt oder die Forderung rechts-
kräftig festgestellt ist. Vor der Einwilligung 
ist der Mandant über die Informationspflicht 
des Rechtsanwalts gegenüber dem neuen 
Gläubiger oder Einziehungsermächtigten 
aufzuklären. Der neue Gläubiger oder Ein-
ziehungsermächtigte ist in gleicher Weise 
zur Verschwiegenheit verpflichtet wie der 
beauftragte Rechtsanwalt. 

(5) Richten sich die zu erhebenden 
Gebühren nach dem Gegenstandswert, hat 
der Rechtsanwalt vor Übernahme des Auf-
trags hierauf hinzuweisen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 52 § 52 

Vertragliche Begrenzung von Ersatzan-
sprüchen 

Vertragliche Begrenzung von Ersatzan-
sprüchen 

(1) Der Anspruch des Auftraggebers 
aus dem zwischen ihm und dem Rechtsan-
walt bestehenden Vertragsverhältnis auf 
Ersatz eines fahrlässig verursachten Scha-
dens kann beschränkt werden:  

(1) Der Anspruch des Auftraggebers 
aus dem zwischen ihm und dem Rechtsan-
walt bestehenden Vertragsverhältnis auf 
Ersatz eines fahrlässig verursachten Scha-
dens kann beschränkt werden:  

1. durch schriftliche Vereinbarung im Ein-
zelfall bis zur Höhe der Mindestversi-
cherungssumme; 

1. durch im Einzelfall in Textform ge-
troffene Vereinbarung bis zur Höhe 
der Mindestversicherungssumme; 

2. durch vorformulierte Vertragsbedingun-
gen für Fälle einfacher Fahrlässigkeit 
auf den vierfachen Betrag der Mindest-
versicherungssumme, wenn insoweit 
Versicherungsschutz besteht. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Für Berufsausübungsgesellschaften gilt 
Satz 1 entsprechend. 

Für Berufsausübungsgesellschaften gilt 
Satz 1 entsprechend. 

(2) Die Mitglieder einer Berufsaus-
übungsgesellschaft ohne Haftungsbe-
schränkung haften aus dem zwischen ihr 
und dem Auftraggeber bestehenden Ver-
tragsverhältnis als Gesamtschuldner. Die 
persönliche Haftung auf Schadensersatz 
kann auch durch vorformulierte Vertragsbe-
dingungen beschränkt werden auf einzelne 
Mitglieder einer Berufsausübungsgesell-
schaft ohne Haftungsbeschränkung, die 
das Mandat im Rahmen ihrer eigenen be-
ruflichen Befugnisse bearbeiten und na-
mentlich bezeichnet sind. Die Zustim-
mungserklärung zu einer solchen Be-
schränkung darf keine anderen Erklärun-
gen enthalten und muß vom Auftraggeber 
unterschrieben sein. 

(2) Die Mitglieder einer Berufsaus-
übungsgesellschaft ohne Haftungsbe-
schränkung haften aus dem zwischen ihr 
und dem Auftraggeber bestehenden Ver-
tragsverhältnis als Gesamtschuldner. Die 
persönliche Haftung auf Schadensersatz 
kann auch durch vorformulierte Vertragsbe-
dingungen beschränkt werden auf einzelne 
Mitglieder einer Berufsausübungsgesell-
schaft ohne Haftungsbeschränkung, die 
das Mandat im Rahmen ihrer eigenen be-
ruflichen Befugnisse bearbeiten und na-
mentlich bezeichnet sind. Die Zustim-
mungserklärung zu einer solchen Be-
schränkung darf keine anderen Erklärun-
gen enthalten und bedarf der Textform. 

§ 85 § 85 

Einberufung der Kammerversammlung Einberufung der Kammerversammlung 

(1) Die Kammerversammlung wird 
durch den Präsidenten einberufen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Der Präsident muß die Kam-
merversammlung einberufen, wenn ein 
Zehntel der Mitglieder es schriftlich bean-
tragt und hierbei den Gegenstand angibt, 
der in der Kammerversammlung behandelt 
werden soll. 

(2) Der Präsident muß die Kam-
merversammlung einberufen, wenn ein 
Zehntel der Mitglieder es schriftlich oder 
elektronisch beantragt und hierbei den 
Gegenstand angibt, der in der Kammerver-
sammlung behandelt werden soll. 

(3) Wenn die Geschäftsordnung der 
Kammer nichts anderes bestimmt, soll die 
Kammerversammlung am Sitz der Rechts-
anwaltskammer stattfinden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 86 § 86 

Einladung und Einberufungsfrist Einladung und Einberufungsfrist 

Die Kammerversammlung ist mindes-
tens zwei Wochen vorher durch schriftliche 
Einladung einzuberufen. Bei der Fristbe-
rechnung sind der Tag der Versendung 
und der Tag der Versammlung nicht mitzu-
zählen. In dringenden Fällen kann die 
Kammerversammlung mit kürzerer Frist 
einberufen werden. 

Die Kammerversammlung ist mindes-
tens zwei Wochen vorher durch schriftliche 
oder elektronische Einladung einzuberu-
fen. Verfügt das Mitglied über eines der 
in § 37 Satz 1 oder 3 genannten Postfä-
cher, so soll eine elektronische Einla-
dung über dieses Postfach erfolgen.   
Bei der Fristberechnung sind der Tag der 
Versendung und der Tag der Versammlung 
nicht mitzuzählen. In dringenden Fällen 
kann die Kammerversammlung mit kürze-
rer Frist einberufen werden. 
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Artikel 13 Artikel 13 

Bürgerliches Gesetzbuch Bürgerliches Gesetzbuch 

§ 32 § 32 

Mitgliederversammlung; Beschlussfas-
sung 

Mitgliederversammlung; Beschlussfas-
sung 

(1) Die Angelegenheiten des Vereins 
werden, soweit sie nicht von dem Vorstand 
oder einem anderen Vereinsorgan zu be-
sorgen sind, durch Beschlussfassung in ei-
ner Versammlung der Mitglieder geordnet. 
Zur Gültigkeit des Beschlusses ist erforder-
lich, dass der Gegenstand bei der Berufung 
bezeichnet wird. Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei der Berufung der Versamm-
lung kann vorgesehen werden, dass Mit-
glieder auch ohne Anwesenheit am Ver-
sammlungsort im Wege der elektronischen 
Kommunikation an der Versammlung teil-
nehmen und andere Mitgliederrechte ausü-
ben können (hybride Versammlung). Die 
Mitglieder können beschließen, dass künf-
tige Versammlungen auch als virtuelle Ver-
sammlungen einberufen werden können, 
an der Mitglieder ohne Anwesenheit am 
Versammlungsort im Wege der elektroni-
schen Kommunikation teilnehmen und ihre 
anderen Mitgliederrechte ausüben müssen. 
Wird eine hybride oder virtuelle Versamm-
lung einberufen, so muss bei der Berufung 
auch angegeben werden, wie die Mitglieder 
ihre Rechte im Wege der elektronischen 
Kommunikation ausüben können. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Auch ohne Versammlung der Mit-
glieder ist ein Beschluss gültig, wenn alle 
Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Be-
schluss schriftlich erklären. 

(3) Auch ohne Versammlung der Mit-
glieder ist ein Beschluss gültig, wenn alle 
Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Be-
schluss in Textform erklären. 
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§ 33 § 33 

Satzungsänderung Satzungsänderung 

(1) Zu einem Beschluss, der eine Än-
derung der Satzung enthält, ist eine Mehr-
heit von drei Vierteln der abgegebenen 
Stimmen erforderlich. Zur Änderung des 
Zweckes des Vereins ist die Zustimmung 
aller Mitglieder erforderlich; die Zustim-
mung der nicht erschienenen Mitglieder 
muss schriftlich erfolgen. 

(1) Zu einem Beschluss, der eine Än-
derung der Satzung enthält, ist eine Mehr-
heit von drei Vierteln der abgegebenen 
Stimmen erforderlich. Zur Änderung des 
Zweckes des Vereins ist die Zustimmung 
aller Mitglieder erforderlich; die Zustim-
mung der nicht erschienenen Mitglieder 
muss in Textform erfolgen. 

(2) Beruht die Rechtsfähigkeit des 
Vereins auf Verleihung, so ist zu jeder Än-
derung der Satzung die Genehmigung der 
zuständigen Behörde erforderlich. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 383 § 383 

Versteigerung hinterlegungsunfähiger 
Sachen 

Versteigerung hinterlegungsunfähiger 
Sachen 

(1) Ist die geschuldete bewegliche Sa-
che zur Hinterlegung nicht geeignet, so 
kann der Schuldner sie im Falle des Ver-
zugs des Gläubigers am Leistungsort ver-
steigern lassen und den Erlös hinterlegen. 
Das Gleiche gilt in den Fällen des § 372 
Satz 2, wenn der Verderb der Sache zu be-
sorgen oder die Aufbewahrung mit unver-
hältnismäßigen Kosten verbunden ist. 

(1) Ist die geschuldete bewegliche Sa-
che zur Hinterlegung nicht geeignet, so 
kann der Schuldner sie im Falle des Ver-
zugs des Gläubigers versteigern lassen 
und den Erlös hinterlegen. Das Gleiche gilt 
in den Fällen des § 372 Satz 2, wenn der 
Verderb der Sache zu besorgen oder die 
Aufbewahrung mit unverhältnismäßigen 
Kosten verbunden ist. 

(2) Ist von der Versteigerung am Leis-
tungsort ein angemessener Erfolg nicht zu 
erwarten, so ist die Sache an einem geeig-
neten anderen Orte zu versteigern. 

(2) Die Versteigerung hat durch ei-
nen öffentlich bestellten und vereidigten 
Versteigerer oder durch einen für den 
Bezirk, in dem sich die zu versteigernde 
Sache befindet, bestellten Gerichtsvoll-
zieher öffentlich zu erfolgen (öffentliche 
Versteigerung). Die Versteigerung hat zu 
erfolgen: 

 1. ausschließlich an einem Versteige-
rungsort, 

 2. im Wege elektronischer Kommuni-
kation ohne physische Präsenz der 
Beteiligten an einem Versteige-
rungsort (virtuelle öffentliche Ver-
steigerung) oder 
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 3. an einem Versteigerungsort unter 
gleichzeitiger Möglichkeit zur Teil-
nahme im Wege elektronischer 
Kommunikation ohne physische 
Präsenz am Versteigerungsort (hyb-
ride öffentliche Versteigerung). 

 Soll die Versteigerung an einem Verstei-
gerungsort (Satz 1 Nummer 1 oder 3) er-
folgen, so muss dieser für die Versteige-
rung geeignet sein. 

(3) Die Versteigerung hat durch einen 
für den Versteigerungsort bestellten Ge-
richtsvollzieher oder zu Versteigerungen 
befugten anderen Beamten oder öffentlich 
angestellten Versteigerer öffentlich zu erfol-
gen (öffentliche Versteigerung). Zeit und 
Ort der Versteigerung sind unter allgemei-
ner Bezeichnung der Sache öffentlich be-
kannt zu machen. 

(3) Unter allgemeiner Bezeichnung 
der zu versteigernden Sache sind öffent-
lich bekannt zu machen: 

 1. der Zeitpunkt der Versteigerung, 

 2. in den Fällen des Absatzes 2 Num-
mer 1 und bei hybriden öffentlichen 
Versteigerungen der Versteige-
rungsort und 

 3. bei virtuellen öffentlichen Versteige-
rungen und bei hybriden öffentli-
chen Versteigerungen die Zugangs-
daten. 

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 
3 gelten nicht für eingetragene Schiffe und 
Schiffsbauwerke. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 416 § 416 

Übernahme einer Hypothekenschuld Übernahme einer Hypothekenschuld 

(1) Übernimmt der Erwerber eines 
Grundstücks durch Vertrag mit dem Veräu-
ßerer eine Schuld des Veräußerers, für die 
eine Hypothek an dem Grundstück besteht, 
so kann der Gläubiger die Schuldüber-
nahme nur genehmigen, wenn der Veräu-
ßerer sie ihm mitteilt. Sind seit dem Emp-
fang der Mitteilung sechs Monate verstri-
chen, so gilt die Genehmigung als erteilt, 
wenn nicht der Gläubiger sie dem Veräuße-
rer gegenüber vorher verweigert hat; die 
Vorschrift des § 415 Abs. 2 Satz 2 findet 
keine Anwendung. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Mitteilung des Veräußerers 
kann erst erfolgen, wenn der Erwerber als 
Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist. 
Sie muss schriftlich geschehen und den 
Hinweis enthalten, dass der Übernehmer 
an die Stelle des bisherigen Schuldners 
tritt, wenn nicht der Gläubiger die Verwei-
gerung innerhalb der sechs Monate erklärt. 

(2) Die Mitteilung des Veräußerers 
kann erst erfolgen, wenn der Erwerber als 
Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist. 
Sie muss in Textform geschehen und den 
Hinweis enthalten, dass der Übernehmer 
an die Stelle des bisherigen Schuldners 
tritt, wenn nicht der Gläubiger die Verwei-
gerung innerhalb der sechs Monate erklärt. 

(3) Der Veräußerer hat auf Verlangen 
des Erwerbers dem Gläubiger die Schuld-
übernahme mitzuteilen. Sobald die Ertei-
lung oder Verweigerung der Genehmigung 
feststeht, hat der Veräußerer den Erwerber 
zu benachrichtigen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 556 § 556 

Vereinbarungen über Betriebskosten Vereinbarungen über Betriebskosten 

(1) Die Vertragsparteien können ver-
einbaren, dass der Mieter Betriebskosten 
trägt. Betriebskosten sind die Kosten, die 
dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten 
durch das Eigentum oder das Erbbaurecht 
am Grundstück oder durch den bestim-
mungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, 
der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtun-
gen und des Grundstücks laufend entste-
hen. Für die Aufstellung der Betriebskosten 
gilt die Betriebskostenverordnung vom 25. 
November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347) 
fort. Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates Vorschriften über die Auf-
stellung der Betriebskosten zu erlassen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Vertragsparteien können vor-
behaltlich anderweitiger Vorschriften ver-
einbaren, dass Betriebskosten als Pau-
schale oder als Vorauszahlung ausgewie-
sen werden. Vorauszahlungen für Betriebs-
kosten dürfen nur in angemessener Höhe 
vereinbart werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Über die Vorauszahlungen für Be-
triebskosten ist jährlich abzurechnen; dabei 
ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu 
beachten. Die Abrechnung ist dem Mieter 
spätestens bis zum Ablauf des zwölften 
Monats nach Ende des Abrechnungszeit-
raums mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist 
ist die Geltendmachung einer Nachforde-
rung durch den Vermieter ausgeschlossen, 
es sei denn, der Vermieter hat die verspä-
tete Geltendmachung nicht zu vertreten. 
Der Vermieter ist zu Teilabrechnungen 
nicht verpflichtet. Einwendungen gegen die 
Abrechnung hat der Mieter dem Vermieter 
spätestens bis zum Ablauf des zwölften 
Monats nach Zugang der Abrechnung mit-
zuteilen. Nach Ablauf dieser Frist kann der 
Mieter Einwendungen nicht mehr geltend 
machen, es sei denn, der Mieter hat die 
verspätete Geltendmachung nicht zu ver-
treten. 

(3) u n v e r ä n d e r t  



 - 60 -   

Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

(3a) Ein Glasfaserbereitstellungs-
entgelt nach § 72 Absatz 1 des Telekom-
munikationsgesetzes hat der Mieter nur bei 
wirtschaftlicher Umsetzung der Maßnahme 
zu tragen. Handelt es sich um eine aufwän-
dige Maßnahme im Sinne von § 72 Absatz 
2 Satz 4 des Telekommunikationsgesetzes, 
hat der Mieter die Kosten nur dann zu tra-
gen, wenn der Vermieter vor Vereinbarung 
der Glasfaserbereitstellung soweit möglich 
drei Angebote eingeholt und das wirtschaft-
lichste ausgewählt hat. 

(3a) u n v e r ä n d e r t  

 (4) Der Vermieter hat dem Mieter 
auf Verlangen Einsicht in die der Ab-
rechnung zugrundeliegenden, dem Ver-
mieter erteilten Belege zu gewähren. Der 
Vermieter ist berechtigt, die ihm in ana-
loger Form erteilten Belege in digitaler 
Form bereitzustellen. 

(4) Eine zum Nachteil des Mieters von 
Absatz 1, Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 oder 
Absatz 3a abweichende Vereinbarung ist 
unwirksam. 

(5) Eine zum Nachteil des Mieters von 
Absatz 1, Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 oder 
Absatz 3a abweichende Vereinbarung ist 
unwirksam. 

§ 574b § 574b 

Form und Frist des Widerspruchs Form und Frist des Widerspruchs 

(1) Der Widerspruch des Mieters ge-
gen die Kündigung ist schriftlich zu erklä-
ren. Auf Verlangen des Vermieters soll der 
Mieter über die Gründe des Widerspruchs 
unverzüglich Auskunft erteilen. 

(1) Der Widerspruch des Mieters ge-
gen die Kündigung ist in Textform zu er-
klären. Auf Verlangen des Vermieters soll 
der Mieter über die Gründe des Wider-
spruchs unverzüglich Auskunft erteilen. 

(2) Der Vermieter kann die Fortset-
zung des Mietverhältnisses ablehnen, 
wenn der Mieter ihm den Widerspruch nicht 
spätestens zwei Monate vor der Beendi-
gung des Mietverhältnisses erklärt hat. Hat 
der Vermieter nicht rechtzeitig vor Ablauf 
der Widerspruchsfrist auf die Möglichkeit 
des Widerspruchs sowie auf dessen Form 
und Frist hingewiesen, so kann der Mieter 
den Widerspruch noch im ersten Termin 
des Räumungsrechtsstreits erklären. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Eine zum Nachteil des Mieters ab-
weichende Vereinbarung ist unwirksam. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 578 § 578 

Mietverhältnisse über Grundstücke und 
Räume 

Mietverhältnisse über Grundstücke und 
Räume 

(1) Auf Mietverhältnisse über Grund-
stücke sind die Vorschriften der §§ 550, 
554, 562 bis 562d, 566 bis 567b sowie 570 
entsprechend anzuwenden. 

(1) Auf Mietverhältnisse über Grund-
stücke sind die Vorschriften der §§ [Strei-
chung 550 offen] 554, 562 bis 562d, 566 
bis 567b sowie 570 entsprechend anzu-
wenden. 

(2) Auf Mietverhältnisse über Räume, 
die keine Wohnräume sind, sind die in Ab-
satz 1 genannten Vorschriften sowie § 552 
Abs. 1, § 555a Absatz 1 bis 3, §§ 555b, 
555c Absatz 1 bis 4, § 555d Absatz 1 bis 6, 
§ 555e Absatz 1 und 2, § 555f und § 569 
Abs. 2 entsprechend anzuwenden. § 556c 
Absatz 1 und 2 sowie die auf Grund des § 
556c Absatz 3 erlassene Rechtsverord-
nung sind entsprechend anzuwenden, ab-
weichende Vereinbarungen sind zulässig. 
Sind die Räume zum Aufenthalt von Men-
schen bestimmt, so gilt außerdem § 569 
Abs. 1 entsprechend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Auf Verträge über die Anmietung 
von Räumen durch eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder einen aner-
kannten privaten Träger der Wohlfahrts-
pflege, die geschlossen werden, um die 
Räume Personen mit dringendem Woh-
nungsbedarf zum Wohnen zu überlassen, 
sind die in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten Vorschriften sowie die §§ 557, 557a 
Absatz 1 bis 3 und 5, § 557b Absatz 1 bis 3 
und 5, die §§ 558 bis 559d, 561, 568 Ab-
satz 1, § 569 Absatz 3 bis 5, die §§ 573 bis 
573d, 575, 575a Absatz 1, 3 und 4, die §§ 
577 und 577a entsprechend anzuwenden. 
Solche Verträge können zusätzlich zu den 
in § 575 Absatz 1 Satz 1 genannten Grün-
den auch dann auf bestimmte Zeit ge-
schlossen werden, wenn der Vermieter die 
Räume nach Ablauf der Mietzeit für ihm ob-
liegende oder ihm übertragene öffentliche 
Aufgaben nutzen will. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 585a [Aufhebung noch offen] 

Form des Landpachtvertrags Entfällt 

Wird der Landpachtvertrag für längere 
Zeit als zwei Jahre nicht in schriftlicher 
Form geschlossen, so gilt er für unbe-
stimmte Zeit. 

Entfällt 

§ 594a § 594a 

Kündigungsfristen Kündigungsfristen 

(1) Ist die Pachtzeit nicht bestimmt, so 
kann jeder Vertragsteil das Pachtverhältnis 
spätestens am dritten Werktag eines 
Pachtjahrs für den Schluss des nächsten 
Pachtjahrs kündigen. Im Zweifel gilt das 
Kalenderjahr als Pachtjahr. Die Vereinba-
rung einer kürzeren Frist bedarf der Schrift-
form. 

(1) Ist die Pachtzeit nicht bestimmt, so 
kann jeder Vertragsteil das Pachtverhältnis 
spätestens am dritten Werktag eines 
Pachtjahrs für den Schluss des nächsten 
Pachtjahrs kündigen. Im Zweifel gilt das 
Kalenderjahr als Pachtjahr. Die Vereinba-
rung einer kürzeren Frist bedarf der Text-
form. 

(2) Für die Fälle, in denen das Pacht-
verhältnis außerordentlich mit der gesetzli-
chen Frist vorzeitig gekündigt werden kann, 
ist die Kündigung nur für den Schluss eines 
Pachtjahrs zulässig; sie hat spätestens am 
dritten Werktag des halben Jahres zu erfol-
gen, mit dessen Ablauf die Pacht enden 
soll. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 594d § 594d 

Tod des Pächters Tod des Pächters 

(1) Stirbt der Pächter, so sind sowohl 
seine Erben als auch der Verpächter inner-
halb eines Monats, nachdem sie vom Tod 
des Pächters Kenntnis erlangt haben, be-
rechtigt, das Pachtverhältnis mit einer Frist 
von sechs Monaten zum Ende eines Kalen-
dervierteljahrs zu kündigen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Erben können der Kündigung 
des Verpächters widersprechen und die 
Fortsetzung des Pachtverhältnisses verlan-
gen, wenn die ordnungsmäßige Bewirt-
schaftung der Pachtsache durch sie oder 
durch einen von ihnen beauftragten Miter-
ben oder Dritten gewährleistet erscheint. 
Der Verpächter kann die Fortsetzung des 
Pachtverhältnisses ablehnen, wenn die Er-
ben den Widerspruch nicht spätestens drei 
Monate vor Ablauf des Pachtverhältnisses 
erklärt und die Umstände mitgeteilt haben, 
nach denen die weitere ordnungsmäßige 
Bewirtschaftung der Pachtsache gewähr-
leistet erscheint. Die Widerspruchserklä-
rung und die Mitteilung bedürfen der schrift-
lichen Form. Kommt keine Einigung zu-
stande, so entscheidet auf Antrag das 
Landwirtschaftsgericht. 

(2) Die Erben können der Kündigung 
des Verpächters widersprechen und die 
Fortsetzung des Pachtverhältnisses verlan-
gen, wenn die ordnungsmäßige Bewirt-
schaftung der Pachtsache durch sie oder 
durch einen von ihnen beauftragten Miter-
ben oder Dritten gewährleistet erscheint. 
Der Verpächter kann die Fortsetzung des 
Pachtverhältnisses ablehnen, wenn die Er-
ben den Widerspruch nicht spätestens drei 
Monate vor Ablauf des Pachtverhältnisses 
erklärt und die Umstände mitgeteilt haben, 
nach denen die weitere ordnungsmäßige 
Bewirtschaftung der Pachtsache gewähr-
leistet erscheint. Die Widerspruchserklä-
rung und die Mitteilung bedürfen der Text-
form. Kommt keine Einigung zustande, so 
entscheidet auf Antrag das Landwirt-
schaftsgericht. 

(3) Gegenüber einer Kündigung des 
Verpächters nach Absatz 1 ist ein Fortset-
zungsverlangen des Erben nach § 595 
ausgeschlossen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 595 § 595 

Fortsetzung des Pachtverhältnisses Fortsetzung des Pachtverhältnisses 

(1) Der Pächter kann vom Verpächter 
die Fortsetzung des Pachtverhältnisses 
verlangen, wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. bei einem Betriebspachtverhältnis der 
Betrieb seine wirtschaftliche Lebens-
grundlage bildet, 

 

2. bei dem Pachtverhältnis über ein 
Grundstück der Pächter auf dieses 
Grundstück zur Aufrechterhaltung sei-
nes Betriebs, der seine wirtschaftliche 
Lebensgrundlage bildet, angewiesen 
ist 

 

und die vertragsmäßige Beendigung des 
Pachtverhältnisses für den Pächter oder 
seine Familie eine Härte bedeuten würde, 
die auch unter Würdigung der berechtigten 
Interessen des Verpächters nicht zu recht-
fertigen ist. Die Fortsetzung kann unter die-
sen Voraussetzungen wiederholt verlangt 
werden. 
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(2) Im Falle des Absatzes 1 kann der 
Pächter verlangen, dass das Pachtverhält-
nis so lange fortgesetzt wird, wie dies unter 
Berücksichtigung aller Umstände angemes-
sen ist. Ist dem Verpächter nicht zuzumu-
ten, das Pachtverhältnis nach den bisher 
geltenden Vertragsbedingungen fortzuset-
zen, so kann der Pächter nur verlangen, 
dass es unter einer angemessenen Ände-
rung der Bedingungen fortgesetzt wird. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Pächter kann die Fortsetzung 
des Pachtverhältnisses nicht verlangen, 
wenn  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. er das Pachtverhältnis gekündigt hat,  

2. der Verpächter zur außerordentlichen 
fristlosen Kündigung oder im Falle des 
§ 593a zur außerordentlichen Kündi-
gung mit der gesetzlichen Frist berech-
tigt ist, 

 

3. die Laufzeit des Vertrags bei einem 
Pachtverhältnis über einen Betrieb, der 
Zupachtung von Grundstücken, durch 
die ein Betrieb entsteht, oder bei einem 
Pachtverhältnis über Moor- und Öd-
land, das vom Pächter kultiviert wor-
den ist, auf mindestens 18 Jahre, bei 
der Pacht anderer Grundstücke auf 
mindestens zwölf Jahre vereinbart ist, 

 

4. der Verpächter die nur vorübergehend 
verpachtete Sache in eigene Nutzung 
nehmen oder zur Erfüllung gesetzlicher 
oder sonstiger öffentlicher Aufgaben 
verwenden will. 

 

(4) Die Erklärung des Pächters, mit 
der er die Fortsetzung des Pachtverhältnis-
ses verlangt, bedarf der schriftlichen Form. 
Auf Verlangen des Verpächters soll der 
Pächter über die Gründe des Fortsetzungs-
verlangens unverzüglich Auskunft erteilen. 

(4) Die Erklärung des Pächters, mit 
der er die Fortsetzung des Pachtverhältnis-
ses verlangt, bedarf der Textform. Auf Ver-
langen des Verpächters soll der Pächter 
über die Gründe des Fortsetzungsverlan-
gens unverzüglich Auskunft erteilen. 
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(5) Der Verpächter kann die Fortset-
zung des Pachtverhältnisses ablehnen, 
wenn der Pächter die Fortsetzung nicht 
mindestens ein Jahr vor Beendigung des 
Pachtverhältnisses vom Verpächter ver-
langt oder auf eine Anfrage des Verpäch-
ters nach § 594 die Fortsetzung abgelehnt 
hat. Ist eine zwölfmonatige oder kürzere 
Kündigungsfrist vereinbart, so genügt es, 
wenn das Verlangen innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Kündigung erklärt 
wird. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Kommt keine Einigung zustande, 
so entscheidet auf Antrag das Landwirt-
schaftsgericht über eine Fortsetzung und 
über die Dauer des Pachtverhältnisses so-
wie über die Bedingungen, zu denen es 
fortgesetzt wird. Das Gericht kann die Fort-
setzung des Pachtverhältnisses jedoch nur 
bis zu einem Zeitpunkt anordnen, der die in 
Absatz 3 Nr. 3 genannten Fristen, ausge-
hend vom Beginn des laufenden Pachtver-
hältnisses, nicht übersteigt. Die Fortset-
zung kann auch auf einen Teil der Pachtsa-
che beschränkt werden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Der Pächter hat den Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung spätestens neun 
Monate vor Beendigung des Pachtverhält-
nisses und im Falle einer zwölfmonatigen 
oder kürzeren Kündigungsfrist zwei Monate 
nach Zugang der Kündigung bei dem Land-
wirtschaftsgericht zu stellen. Das Gericht 
kann den Antrag nachträglich zulassen, 
wenn es zur Vermeidung einer unbilligen 
Härte geboten erscheint und der Pachtver-
trag noch nicht abgelaufen ist. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Auf das Recht, die Verlängerung 
eines Pachtverhältnisses nach den Absät-
zen 1 bis 7 zu verlangen, kann nur verzich-
tet werden, wenn der Verzicht zur Beile-
gung eines Pachtstreits vor Gericht oder 
vor einer berufsständischen Pachtschlich-
tungsstelle erklärt wird. Eine Vereinbarung, 
dass einem Vertragsteil besondere Nach-
teile oder besondere Vorteile erwachsen 
sollen, wenn er die Rechte nach den Absät-
zen 1 bis 7 ausübt oder nicht ausübt, ist un-
wirksam. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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§ 630 § 630 

Pflicht zur Zeugniserteilung Pflicht zur Zeugniserteilung 

Bei der Beendigung eines dauernden 
Dienstverhältnisses kann der Verpflichtete 
von dem anderen Teil ein schriftliches 
Zeugnis über das Dienstverhältnis und des-
sen Dauer fordern. Das Zeugnis ist auf Ver-
langen auf die Leistungen und die Führung 
im Dienst zu erstrecken. Die Erteilung des 
Zeugnisses in elektronischer Form ist aus-
geschlossen. Wenn der Verpflichtete ein 
Arbeitnehmer ist, findet § 109 der Gewer-
beordnung Anwendung. 

Bei der Beendigung eines dauernden 
Dienstverhältnisses kann der Verpflichtete 
von dem anderen Teil ein schriftliches 
Zeugnis über das Dienstverhältnis und des-
sen Dauer fordern. Das Zeugnis ist auf Ver-
langen auf die Leistungen und die Führung 
im Dienst zu erstrecken. Wenn der Ver-
pflichtete ein Arbeitnehmer ist, findet § 109 
der Gewerbeordnung Anwendung. 

§ 979 § 979 

Verwertung; Verordnungsermächtigung Verwertung; Verordnungsermächtigung 

(1) Die Behörde oder die Verkehrsan-
stalt kann die an sie abgelieferte Sache öf-
fentlich versteigern lassen. Die öffentlichen 
Behörden und die Verkehrsanstalten des 
Reichs, der Bundesstaaten und der Ge-
meinden können die Versteigerung durch 
einen ihrer Beamten vornehmen lassen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(1a) Die Versteigerung kann nach 
Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften 
auch als allgemein zugängliche Versteige-
rung im Internet erfolgen. 

(1a) Die Versteigerung kann nach 
Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften 
auch als allgemein zugängliche Versteige-
rung im Internet über eine Versteige-
rungsplattform erfolgen. 
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(1b) Die Bundesregierung wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates für ihren Be-
reich Versteigerungsplattformen zur Ver-
steigerung von Fundsachen zu bestimmen; 
sie kann diese Ermächtigung durch Rechts-
verordnung auf die fachlich zuständigen 
obersten Bundesbehörden übertragen. Die 
Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung für ihren Bereich 
entsprechende Regelungen zu treffen; sie 
können die Ermächtigung auf die fachlich 
zuständigen obersten Landesbehörden 
übertragen. Die Länder können Versteige-
rungsplattformen bestimmen, die sie län-
derübergreifend nutzen. Sie können eine 
Übertragung von Abwicklungsaufgaben auf 
die zuständige Stelle eines anderen Lan-
des vereinbaren. 

(1b) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Erlös tritt an die Stelle der Sa-
che. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 1236 § 1236 

Versteigerungsort Durchführung der Versteigerung 

Die Versteigerung hat an dem Orte zu 
erfolgen, an dem das Pfand aufbewahrt 
wird. Ist von einer Versteigerung an dem 
Aufbewahrungsort ein angemessener Er-
folg nicht zu erwarten, so ist das Pfand an 
einem geeigneten anderen Orte zu verstei-
gern. 

Für die Durchführung der Versteige-
rung ist § 383 Absatz 2 Satz 2 und 3 an-
zuwenden. 

§ 1237 § 1237 

Öffentliche Bekanntmachung Öffentliche Bekanntmachung 

Zeit und Ort der Versteigerung sind un-
ter allgemeiner Bezeichnung des Pfandes 
öffentlich bekannt zu machen. Der Eigentü-
mer und Dritte, denen Rechte an dem 
Pfande zustehen, sind besonders zu be-
nachrichtigen; die Benachrichtigung darf 
unterbleiben, wenn sie untunlich ist. 

Für die öffentliche Bekanntmachung 
der Versteigerung ist § 383 Absatz 3 an-
zuwenden. Der Eigentümer und Dritte, de-
nen Rechte an dem Pfande zustehen, sind 
besonders zu benachrichtigen; die Benach-
richtigung darf unterbleiben, wenn sie un-
tunlich ist. 
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§ 1238 § 1238 

Verkaufsbedingungen Verkaufsbedingungen 

(1) Das Pfand darf nur mit der Bestim-
mung verkauft werden, dass der Käufer 
den Kaufpreis sofort bar zu entrichten hat 
und seiner Rechte verlustig sein soll, wenn 
dies nicht geschieht. 

(1) Das Pfand darf nur mit der Bestim-
mung verkauft werden, dass der Käufer 
den Kaufpreis sofort zu entrichten hat und 
seiner Rechte verlustig sein soll, wenn dies 
nicht geschieht. 

(2) Erfolgt der Verkauf ohne diese Be-
stimmung, so ist der Kaufpreis als von dem 
Pfandgläubiger empfangen anzusehen; die 
Rechte des Pfandgläubigers gegen den Er-
steher bleiben unberührt. Unterbleibt die 
sofortige Entrichtung des Kaufpreises, so 
gilt das Gleiche, wenn nicht vor dem 
Schluss des Versteigerungstermins von 
dem Vorbehalt der Rechtsverwirkung Ge-
brauch gemacht wird. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 1239 § 1239 

Mitbieten durch Gläubiger und Eigentü-
mer 

Mitbieten durch Gläubiger und Eigentü-
mer 

(1) Der Pfandgläubiger und der Eigen-
tümer können bei der Versteigerung mitbie-
ten. Erhält der Pfandgläubiger den Zu-
schlag, so ist der Kaufpreis als von ihm 
empfangen anzusehen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Gebot des Eigentümers darf 
zurückgewiesen werden, wenn nicht der 
Betrag bar erlegt wird. Das Gleiche gilt von 
dem Gebot des Schuldners, wenn das 
Pfand für eine fremde Schuld haftet. 

(2) Das Gebot des Eigentümers darf 
zurückgewiesen werden, wenn nicht der 
Betrag mit dem Gebot zur Verfügung ge-
stellt wird. Das Gleiche gilt von dem Gebot 
des Schuldners, wenn das Pfand für eine 
fremde Schuld haftet. 
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Artikel 14 Artikel 14 

Einführungsgesetz zum Bürger-
lichen Gesetzbuche 

Einführungsgesetz zum Bürger-
lichen Gesetzbuche 

Artikel 229 Artikel 229 

Weitere Überleitungsvorschriften Weitere Überleitungsvorschriften 

 

§ … [einsetzen: nächste bei der Verkün-
dung freie Zählbezeichnung] 

 Übergangsvorschrift zum Schriftformer-
fordernis bei Gewerbemiet- und Land-

pachtverträgen 

 (1) Auf Mietverhältnisse gemäß § 
578 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die 
vor dem … [einsetzen: Datum des In-
krafttretens nach Artikel 55 Absatz 1 
dieses Gesetzes] entstanden sind, ist § 
578 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs in der bis einschließlich … [ein-
setzen: Datum des Tages vor dem In-
krafttreten nach Artikel 55 Absatz 1 die-
ses Gesetzes] geltenden Fassung bis 
einschließlich … [einsetzen: Datum des-
jenigen Tages des zwölften auf den Mo-
nat des Inkrafttretens folgenden Kalen-
dermonats, dessen Zahl mit dem des 
Tages des Inkrafttretens nach Artikel 55 
Absatz 1 dieses Gesetzes überein-
stimmt] weiter anzuwenden. Dies gilt 
nicht für Änderungen dieser Mietverhält-
nisse, die ab dem … [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens nach Artikel 55 Ab-
satz 1 dieses Gesetzes] vereinbart wer-
den. 
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 (2) Auf Landpachtverträge gemäß § 
585a des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die 
vor dem … [einsetzen: Datum des In-
krafttretens nach Artikel 55 Absatz 1 
dieses Gesetzes] entstanden sind, ist § 
585a des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
der bis einschließlich … [einsetzen: Da-
tum des Tages vor dem Inkrafttreten 
nach Artikel 55 Absatz 1 dieses Geset-
zes] geltenden Fassung bis einschließ-
lich … [einsetzen: Datum desjenigen Ta-
ges des achtzehnten auf den Monat des 
Inkrafttretens folgenden Kalendermo-
nats, dessen Zahl mit dem des Tages 
des Inkrafttretens nach Artikel 55 Ab-
satz 1 dieses Gesetzes übereinstimmt] 
weiter anzuwenden. Dies gilt nicht für 
Änderungen dieser Vertragsverhält-
nisse, die ab dem … [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens nach Artikel 55 Ab-
satz 1 dieses Gesetzes] vereinbart wer-
den.“ 
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Artikel 247a Artikel 247a 

Allgemeine Informationspflich-
ten bei Verbraucherdarlehens-
verträgen, Verträgen über ent-
geltliche Finanzierungshilfen 

und deren Vermittlung 

Allgemeine Informationspflich-
ten bei Verbraucherdarlehens-
verträgen, Verträgen über ent-
geltliche Finanzierungshilfen 

und deren Vermittlung 

§ 1 § 1 

Allgemeine Informationspflichten bei Im-
mobiliar-Verbraucherdarlehensverträ-

gen und entsprechenden Finanzierungs-
hilfen 

Allgemeine Informationspflichten bei Im-
mobiliar-Verbraucherdarlehensverträ-

gen und entsprechenden Finanzierungs-
hilfen 

(1) Unternehmer, die den Abschluss 
von Immobiliar-Verbraucherdarlehensver-
trägen oder deren Vermittlung durch ge-
bundene Darlehensvermittler gemäß § 
655a Absatz 3 Satz 3 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs anbieten, stellen für Standardge-
schäfte nach § 675a des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs schriftlich, in geeigneten Fällen 
auch elektronisch, unentgeltlich Informatio-
nen über Entgelte und Auslagen der Ge-
schäftsbesorgung zur Verfügung, soweit 
nicht eine Preisfestsetzung nach § 315 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgt oder die 
Entgelte und Auslagen gesetzlich verbind-
lich geregelt sind. 

(1) Unternehmer, die den Abschluss 
von Immobiliar-Verbraucherdarlehensver-
trägen oder deren Vermittlung durch ge-
bundene Darlehensvermittler gemäß § 
655a Absatz 3 Satz 3 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs anbieten, stellen für Standardge-
schäfte nach § 675a des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs in Textform unentgeltlich Infor-
mationen über Entgelte und Auslagen der 
Geschäftsbesorgung zur Verfügung, soweit 
nicht eine Preisfestsetzung nach § 315 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgt oder die 
Entgelte und Auslagen gesetzlich verbind-
lich geregelt sind. 

(2) Die Informationen nach Absatz 1 
müssen zumindest folgende Angaben ent-
halten: 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Identität und Anschrift des Darle-
hensgebers oder Darlehensvermittlers, 

 

2. die Zwecke, für die das Darlehen ver-
wendet werden kann, 
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3. die möglichen Formen von Sicherhei-
ten, gegebenenfalls einschließlich ei-
nes Hinweises darauf, dass die Grund-
stücke oder grundstücksgleichen 
Rechte, an denen die Sicherheiten be-
stellt werden, in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union be-
legen sein dürfen, 

 

4. die möglichen Laufzeiten der Darle-
hensverträge, 

 

5. die angebotenen Arten von Sollzinssät-
zen, jeweils mit dem Hinweis, ob diese 
als feste oder veränderliche Zinssätze 
oder in beiden Varianten angeboten 
werden; die Merkmale eines festen 
und eines veränderlichen Zinssatzes, 
einschließlich der sich hieraus erge-
benden Konsequenzen für den Darle-
hensnehmer, sind kurz darzustellen, 

 

6. ein repräsentatives Beispiel des Netto-
darlehensbetrags, der Gesamtkosten, 
des Gesamtbetrags und des effektiven 
Jahreszinses, 

 

7. einen Hinweis auf mögliche weitere, im 
Zusammenhang mit einem Darlehens-
vertrag anfallende Kosten, die nicht in 
den Gesamtkosten des Darlehens ent-
halten sind, 

 

8. die verschiedenen möglichen Optionen 
zur Rückzahlung des Darlehens ein-
schließlich der Anzahl, Häufigkeit und 
Höhe der regelmäßigen Rückzahlungs-
raten, 

 

9. gegebenenfalls einen klaren und präg-
nanten Hinweis darauf, dass die Ein-
haltung der Bedingungen des Darle-
hensvertrags nicht in jedem Fall ge-
währleistet, dass damit der in An-
spruch genommene Darlehensbetrag 
vollständig zurückgezahlt werden wird, 

 

10. die Bedingungen, die für eine vorzei-
tige Rückzahlung gelten, 
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11. Auskunft darüber, ob für den Vertrags-
schluss eine Bewertung des Werts des 
belasteten Grundstücks oder des 
Werts des zu erwerbenden oder zu er-
haltenden Grundstücks, Gebäudes o-
der grundstücksgleichen Rechts erfor-
derlich ist und, falls ja, wer dafür ver-
antwortlich ist, dass die Bewertung 
durchgeführt wird, sowie Informationen 
darüber, ob dem Darlehensnehmer 
hierdurch Kosten entstehen, 

 

12. Auskunft über die Nebenleistungen, 
die der Darlehensnehmer erwerben 
muss, damit ihm das Darlehen über-
haupt oder nach den vorgesehenen 
Vertragsbedingungen gewährt wird, 
und gegebenenfalls einen Hinweis da-
rauf, dass die Nebenleistungen von ei-
nem anderen Anbieter als dem Darle-
hensgeber erworben werden können, 

 

13. eine allgemeine Warnung vor mögli-
chen Konsequenzen für den Fall, dass 
der Darlehensnehmer die mit dem Dar-
lehensvertrag eingegangenen Ver-
pflichtungen nicht einhält, und 

 

14. falls Verträge angeboten werden, in 
denen auf einen Referenzwert im 
Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 
3 der Verordnung (EU) 2016/1011 Be-
zug genommen wird, die Bezeichnun-
gen der Referenzwerte und die Namen 
der Administratoren sowie die mögli-
chen Auswirkungen auf den Darle-
hensnehmer. 

 

Werden Verträge in einer anderen Wäh-
rung als der Landeswährung des Darle-
hensnehmers nach § 503 Absatz 1 Satz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs angeboten, 
so sind die in Betracht kommenden auslän-
dischen Währungen anzugeben sowie die 
möglichen Konsequenzen eines Darlehens 
in Fremdwährung für den Darlehensneh-
mer zu erläutern. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend, wenn der Abschluss von Verträgen 
über entgeltliche Finanzierungshilfen ge-
mäß § 506 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs oder deren Vermitt-
lung durch gebundene Darlehensvermittler 
gemäß § 655a Absatz 3 Satz 3 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs angeboten wird. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 2 § 2 

Allgemeine Informationspflichten bei 
Überziehungsmöglichkeiten und Ent-

geltvereinbarungen für die Duldung ei-
ner Überziehung 

Allgemeine Informationspflichten bei 
Überziehungsmöglichkeiten und Ent-

geltvereinbarungen für die Duldung ei-
ner Überziehung 

(1) Unternehmer, die den Abschluss 
von Verträgen über die Einräumung von 
Überziehungsmöglichkeiten gemäß § 504 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder deren 
Vermittlung durch gebundene Darlehens-
vermittler gemäß § 655a Absatz 3 Satz 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs anbieten, 
stellen für Standardgeschäfte nach § 675a 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs schriftlich, 
in geeigneten Fällen auch elektronisch, un-
entgeltlich Informationen über Entgelte und 
Auslagen der Geschäftsbesorgung zur Ver-
fügung, soweit nicht eine Preisfestsetzung 
nach § 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
erfolgt oder die Entgelte und Auslagen ge-
setzlich verbindlich geregelt sind. 

(1) Unternehmer, die den Abschluss 
von Verträgen über die Einräumung von 
Überziehungsmöglichkeiten gemäß § 504 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder deren 
Vermittlung durch gebundene Darlehens-
vermittler gemäß § 655a Absatz 3 Satz 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs anbieten, 
stellen für Standardgeschäfte nach § 675a 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Textform 
unentgeltlich Informationen über Entgelte 
und Auslagen der Geschäftsbesorgung zur 
Verfügung, soweit nicht eine Preisfestset-
zung nach § 315 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs erfolgt oder die Entgelte und Ausla-
gen gesetzlich verbindlich geregelt sind. 

(2) Der Sollzinssatz, der für die Über-
ziehungsmöglichkeit berechnet wird, ist in 
den nach Absatz 1 zur Verfügung zu stel-
lenden Informationen klar, eindeutig und in 
auffallender Weise anzugeben. Verfügt 
derjenige, der gemäß Absatz 1 Informatio-
nen bereitzustellen hat, über einen Inter-
netauftritt, so ist der Sollzinssatz in ent-
sprechender Weise auch dort anzugeben. 

(2) Der Sollzinssatz, der für die Über-
ziehungsmöglichkeit berechnet wird, ist in 
den nach Absatz 1 zur Verfügung zu stel-
lenden Informationen klar, eindeutig und in 
auffallender Weise anzugeben. Verfügt 
derjenige, der gemäß Absatz 1 Informatio-
nen bereitzustellen hat, über einen Inter-
netauftritt, so ist der Sollzinssatz in ent-
sprechender Weise auch dort anzugeben. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für Unternehmer, die den Ab-
schluss von Entgeltvereinbarungen für die 
Duldung von Überziehungen gemäß § 505 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs anbieten. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für Unternehmer, die den Ab-
schluss von Entgeltvereinbarungen für die 
Duldung von Überziehungen gemäß § 505 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs anbieten. 
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Artikel 15 Artikel 15 

Versteigererverordnung Versteigererverordnung 

§ 2 § 2 

Verzeichnis Verzeichnis 

(1) Der Versteigerer hat bis spätes-
tens zwei Wochen vor der Versteigerung 
ein Verzeichnis der zu versteigernden Sa-
chen anzufertigen, in dem das Versteige-
rungsgut jedes Auftraggebers einheitlich zu 
kennzeichnen ist. Das Versteigerungsgut 
ist durch den Namen des Auftraggebers o-
der durch Deckworte, Buchstaben oder 
Zahlen bei jeder einzelnen Nummer des 
Verzeichnisses oder bei übersichtlichen 
Zusammenstellungen der den einzelnen 
Auftraggebern gehörenden Sachen zu 
kennzeichnen. Bei den Zusammenstellun-
gen sind die Sachen, die dem Versteigerer 
gehören, gesondert aufzuführen und als 
solche zu kennzeichnen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Absatz 1 gilt nicht für Briefmarken-
versteigerungen, Münzversteigerungen und 
öffentliche Versteigerungen auf Grund ge-
setzlicher Vorschrift (§ 383 Abs. 3 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs). Bei freiwilligen 
Hausrat- und Nachlassversteigerungen 
können durch die am Ort der Versteigerung 
zuständige Behörde Ausnahmen von den 
Anforderungen nach Absatz 1 zugelassen 
werden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Briefmarken-
versteigerungen, Münzversteigerungen und 
öffentliche Versteigerungen auf Grund ge-
setzlicher Vorschrift (§ 383 Absatz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs). Bei freiwilligen 
Hausrat- und Nachlassversteigerungen 
können durch die am Versteigerungsort 
zuständige Behörde Ausnahmen von den 
Anforderungen nach Absatz 1 zugelassen 
werden. 
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§ 6 § 6 

Ausnahme von den verbotenen Tätigkei-
ten 

Ausnahme von den verbotenen Tätigkei-
ten 

(1) Das Verbot der Versteigerung von 
Waren, die in offenen Verkaufsstellen feil-
geboten werden und die ungebraucht sind 
oder deren bestimmungsgemäßer Ge-
brauch in ihrem Verbrauch besteht (§ 34b 
Abs. 6 Nr. 5 Buchstabe b der Gewerbeord-
nung), gilt nicht, wenn das Versteigerungs-
gut  

(1) Das Verbot der Versteigerung von 
Waren, die in offenen Verkaufsstellen feil-
geboten werden und die ungebraucht sind 
oder deren bestimmungsgemäßer Ge-
brauch in ihrem Verbrauch besteht (§ 34b 
Abs. 6 Nr. 5 Buchstabe b der Gewerbeord-
nung), gilt nicht, wenn das Versteigerungs-
gut  

1. zu einem Nachlass oder einer Insol-
venzmasse gehört, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. wegen Geschäftsaufgabe veräußert 
wird, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. im Wege der öffentlichen Versteige-
rung auf Grund gesetzlicher Vorschrift 
veräußert wird (§ 383 Abs. 3 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs). 

3. im Wege der öffentlichen Versteige-
rung auf Grund gesetzlicher Vorschrift 
veräußert wird (§ 383 Absatz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs). 

Die zuständige Behörde kann im Einzelfall 
nach Anhörung der für den Versteigerungs-
ort zuständigen Industrie- und Handels-
kammer weitere Ausnahmen zulassen, 
wenn nicht zu befürchten ist, dass die Ver-
steigerung den Absatz vergleichbarer Wa-
ren im Einzelhandel empfindlich beein-
trächtigen würde. 

Die zuständige Behörde kann im Einzelfall 
nach Anhörung der für den Versteigerungs-
ort zuständigen Industrie- und Handels-
kammer weitere Ausnahmen zulassen, 
wenn nicht zu befürchten ist, dass die Ver-
steigerung den Absatz vergleichbarer Wa-
ren im Einzelhandel empfindlich beein-
trächtigen würde. 

(2) Der Versteigerer darf in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 1 nicht versteigern, 
wenn  

(2) Der Versteigerer darf in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 1 nicht versteigern, 
wenn  

1. die Versteigerung in räumlichem oder 
zeitlichem Zusammenhang mit einer 
anderen Verkaufsveranstaltung steht, 
es sei denn, es handelt sich um einen 
Räumungsverkauf wegen Geschäfts-
aufgabe, oder 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. das Versteigerungsgut zum Zweck der 
Versteigerung in eine andere Ge-
meinde verbracht ist; dies gilt nicht, so-
weit der Versteigerer glaubhaft macht, 
dass es sich um einen geeigneten an-
deren Ort im Sinne des § 383 Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs han-
delt. 

2. das Versteigerungsgut zum Zweck der 
Versteigerung in eine andere Ge-
meinde verbracht ist; dies gilt nicht, so-
weit der Versteigerer glaubhaft macht, 
dass es sich um einen Versteige-
rungsort im Sinne des § 383 Absatz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs han-
delt. 

Die für den Versteigerungsort zuständige 
Behörde kann im Einzelfall unter den Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Aus-
nahmen zulassen. 

Die für den Versteigerungsort zuständige 
Behörde kann im Einzelfall unter den Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Aus-
nahmen zulassen. 
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Artikel 16 Artikel 16 

Umwandlungsgesetz Umwandlungsgesetz 

§ 22 § 22 

Gläubigerschutz Gläubigerschutz 

(1) Den Gläubigern der an der Ver-
schmelzung beteiligten Rechtsträger ist, 
wenn sie binnen sechs Monaten nach dem 
Tag, an dem die Eintragung der Ver-
schmelzung in das Register des Sitzes 
desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubi-
ger sie sind, nach § 19 Abs. 3 bekannt ge-
macht worden ist, ihren Anspruch nach 
Grund und Höhe schriftlich anmelden, Si-
cherheit zu leisten, soweit sie nicht Befrie-
digung verlangen können. Dieses Recht 
steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn 
sie glaubhaft machen, daß durch die Ver-
schmelzung die Erfüllung ihrer Forderung 
gefährdet wird. Die Gläubiger sind in einer 
Bekanntmachung zu der jeweiligen Eintra-
gung auf dieses Recht hinzuweisen. 

(1) Den Gläubigern der an der Ver-
schmelzung beteiligten Rechtsträger ist, 
wenn sie binnen sechs Monaten nach dem 
Tag, an dem die Eintragung der Ver-
schmelzung in das Register des Sitzes 
desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubi-
ger sie sind, nach § 19 Abs. 3 bekannt ge-
macht worden ist, ihren Anspruch nach 
Grund und Höhe in Textform anmelden, 
Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Be-
friedigung verlangen können. Dieses Recht 
steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn 
sie glaubhaft machen, daß durch die Ver-
schmelzung die Erfüllung ihrer Forderung 
gefährdet wird. Die Gläubiger sind in einer 
Bekanntmachung zu der jeweiligen Eintra-
gung auf dieses Recht hinzuweisen. 

(2) Das Recht, Sicherheitsleistung zu 
verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im 
Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugs-
weise Befriedigung aus einer Deckungs-
masse haben, die nach gesetzlicher Vor-
schrift zu ihrem Schutz errichtet und staat-
lich überwacht ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 100 § 100 

Prüfung der Verschmelzung Prüfung der Verschmelzung 

Der Verschmelzungsvertrag oder sein 
Entwurf ist für einen wirtschaftlichen Verein 
nach den §§ 9 bis 12 zu prüfen. Bei einem 
eingetragenen Verein ist diese Prüfung nur 
erforderlich, wenn mindestens zehn vom 
Hundert der Mitglieder sie schriftlich verlan-
gen. 

Der Verschmelzungsvertrag oder sein 
Entwurf ist für einen wirtschaftlichen Verein 
nach den §§ 9 bis 12 zu prüfen. Bei einem 
eingetragenen Verein ist diese Prüfung nur 
erforderlich, wenn mindestens zehn vom 
Hundert der Mitglieder sie in Textform ver-
langen. 
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Artikel 17 Artikel 17 

Aktiengesetz Aktiengesetz 

§ 20 § 20 

Mitteilungspflichten Mitteilungspflichten 

(1) Sobald einem Unternehmen mehr 
als der vierte Teil der Aktien einer Aktien-
gesellschaft mit Sitz im Inland gehört, hat 
es dies der Gesellschaft unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. Für die Feststellung, 
ob dem Unternehmen mehr als der vierte 
Teil der Aktien gehört, gilt § 16 Abs. 2 Satz 
1, Abs. 4. 

(1) Sobald einem Unternehmen mehr 
als der vierte Teil der Aktien einer Aktien-
gesellschaft mit Sitz im Inland gehört, hat 
es dies der Gesellschaft unverzüglich in 
Textform mitzuteilen. Für die Feststellung, 
ob dem Unternehmen mehr als der vierte 
Teil der Aktien gehört, gilt § 16 Abs. 2 Satz 
1, Abs. 4. 

(2) Für die Mitteilungspflicht nach Ab-
satz 1 rechnen zu den Aktien, die dem Un-
ternehmen gehören, auch Aktien,  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. deren Übereignung das Unternehmen, 
ein von ihm abhängiges Unternehmen 
oder ein anderer für Rechnung des Un-
ternehmens oder eines von diesem ab-
hängigen Unternehmens verlangen 
kann; 

 

2. zu deren Abnahme das Unternehmen, 
ein von ihm abhängiges Unternehmen 
oder ein anderer für Rechnung des Un-
ternehmens oder eines von diesem ab-
hängigen Unternehmens verpflichtet 
ist. 

 

(3) Ist das Unternehmen eine Kapital-
gesellschaft, so hat es, sobald ihm ohne 
Hinzurechnung der Aktien nach Absatz 2 
mehr als der vierte Teil der Aktien gehört, 
auch dies der Gesellschaft unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. 

(3) Ist das Unternehmen eine Kapital-
gesellschaft, so hat es, sobald ihm ohne 
Hinzurechnung der Aktien nach Absatz 2 
mehr als der vierte Teil der Aktien gehört, 
auch dies der Gesellschaft unverzüglich in 
Textform mitzuteilen. 

(4) Sobald dem Unternehmen eine 
Mehrheitsbeteiligung (§ 16 Abs. 1) gehört, 
hat es auch dies der Gesellschaft unver-
züglich schriftlich mitzuteilen. 

(4) Sobald dem Unternehmen eine 
Mehrheitsbeteiligung (§ 16 Abs. 1) gehört, 
hat es auch dies der Gesellschaft unver-
züglich in Textform mitzuteilen. 
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(5) Besteht die Beteiligung in der nach 
Absatz 1, 3 oder 4 mitteilungspflichtigen 
Höhe nicht mehr, so ist dies der Gesell-
schaft unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

(5) Besteht die Beteiligung in der nach 
Absatz 1, 3 oder 4 mitteilungspflichtigen 
Höhe nicht mehr, so ist dies der Gesell-
schaft unverzüglich in Textform mitzutei-
len. 

(6) Die Gesellschaft hat das Bestehen 
einer Beteiligung, die ihr nach Absatz 1 o-
der 4 mitgeteilt worden ist, unverzüglich in 
den Gesellschaftsblättern bekanntzuma-
chen; dabei ist das Unternehmen anzuge-
ben, dem die Beteiligung gehört. Wird der 
Gesellschaft mitgeteilt, daß die Beteiligung 
in der nach Absatz 1 oder 4 mitteilungs-
pflichtigen Höhe nicht mehr besteht, so ist 
auch dies unverzüglich in den Gesell-
schaftsblättern bekanntzumachen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Rechte aus Aktien, die einem nach 
Absatz 1 oder 4 mitteilungspflichtigen Un-
ternehmen gehören, bestehen für die Zeit, 
für die das Unternehmen die Mitteilungs-
pflicht nicht erfüllt, weder für das Unterneh-
men noch für ein von ihm abhängiges Un-
ternehmen oder für einen anderen, der für 
Rechnung des Unternehmens oder eines 
von diesem abhängigen Unternehmens 
handelt. Dies gilt nicht für Ansprüche nach 
§ 58 Abs. 4 und § 271, wenn die Mitteilung 
nicht vorsätzlich unterlassen wurde und 
nachgeholt worden ist. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht für 
Aktien eines Emittenten im Sinne des § 33 
Absatz 4 des Wertpapierhandelsgesetzes. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

§ 21 § 21 

Mitteilungspflichten der Gesellschaft Mitteilungspflichten der Gesellschaft 

(1) Sobald der Gesellschaft mehr als 
der vierte Teil der Anteile einer anderen 
Kapitalgesellschaft mit Sitz im Inland ge-
hört, hat sie dies dem Unternehmen, an 
dem die Beteiligung besteht, unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. Für die Feststellung, 
ob der Gesellschaft mehr als der vierte Teil 
der Anteile gehört, gilt § 16 Abs. 2 Satz 1, 
Abs. 4 sinngemäß. 

(1) Sobald der Gesellschaft mehr als 
der vierte Teil der Anteile einer anderen 
Kapitalgesellschaft mit Sitz im Inland ge-
hört, hat sie dies dem Unternehmen, an 
dem die Beteiligung besteht, unverzüglich 
in Textform mitzuteilen. Für die Feststel-
lung, ob der Gesellschaft mehr als der 
vierte Teil der Anteile gehört, gilt § 16 Abs. 
2 Satz 1, Abs. 4 sinngemäß. 
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(2) Sobald der Gesellschaft eine 
Mehrheitsbeteiligung (§ 16 Abs. 1) an ei-
nem anderen Unternehmen gehört, hat sie 
dies dem Unternehmen, an dem die Mehr-
heitsbeteiligung besteht, unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. 

(2) Sobald der Gesellschaft eine 
Mehrheitsbeteiligung (§ 16 Abs. 1) an ei-
nem anderen Unternehmen gehört, hat sie 
dies dem Unternehmen, an dem die Mehr-
heitsbeteiligung besteht, unverzüglich in 
Textform mitzuteilen. 

(3) Besteht die Beteiligung in der nach 
Absatz 1 oder 2 mitteilungspflichtigen Höhe 
nicht mehr, hat die Gesellschaft dies dem 
anderen Unternehmen unverzüglich schrift-
lich mitzuteilen. 

(3) Besteht die Beteiligung in der nach 
Absatz 1 oder 2 mitteilungspflichtigen Höhe 
nicht mehr, hat die Gesellschaft dies dem 
anderen Unternehmen unverzüglich in 
Textform mitzuteilen. 

(4) Rechte aus Anteilen, die einer 
nach Absatz 1 oder 2 mitteilungspflichtigen 
Gesellschaft gehören, bestehen nicht für 
die Zeit, für die sie die Mitteilungspflicht 
nicht erfüllt. § 20 Abs. 7 Satz 2 gilt entspre-
chend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für 
Aktien eines Emittenten im Sinne des § 33 
Absatz 4 des Wertpapierhandelsgesetzes. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 269 § 269 

Vertretung durch die Abwickler Vertretung durch die Abwickler 

(1) Die Abwickler vertreten die Gesell-
schaft gerichtlich und außergerichtlich. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Sind mehrere Abwickler bestellt, 
so sind, wenn die Satzung oder die sonst 
zuständige Stelle nichts anderes bestimmt, 
sämtliche Abwickler nur gemeinschaftlich 
zur Vertretung der Gesellschaft befugt. Ist 
eine Willenserklärung gegenüber der Ge-
sellschaft abzugeben, so genügt die Ab-
gabe gegenüber einem Abwickler. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Satzung oder die sonst zu-
ständige Stelle kann auch bestimmen, daß 
einzelne Abwickler allein oder in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen zur Vertretung 
der Gesellschaft befugt sind. Dasselbe 
kann der Aufsichtsrat bestimmen, wenn die 
Satzung oder ein Beschluß der Hauptver-
sammlung ihn hierzu ermächtigt hat. Ab-
satz 2 Satz 2 gilt in diesen Fällen sinnge-
mäß. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Zur Gesamtvertretung befugte Ab-
wickler können einzelne von ihnen zur Vor-
nahme bestimmter Geschäfte oder be-
stimmter Arten von Geschäften ermächti-
gen. Dies gilt sinngemäß, wenn ein einzel-
ner Abwickler in Gemeinschaft mit einem 
Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft 
befugt ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Vertretungsbefugnis der Ab-
wickler kann nicht beschränkt werden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Abwickler zeichnen für die Gesell-
schaft, indem sie der Firma einen die Ab-
wicklung andeutenden Zusatz und ihre Na-
mensunterschrift hinzufügen. 

(6) Zeichnen Abwickler für die Gesell-
schaft, ist der Firma ein auf die Abwick-
lung hinweisender Zusatz hinzuzufügen. 

§ 327 § 327 

Ende der Eingliederung Ende der Eingliederung 

(1) Die Eingliederung endet  (1) u n v e r ä n d e r t  

1. durch Beschluß der Hauptversamm-
lung der eingegliederten Gesellschaft, 

 

2. wenn die Hauptgesellschaft nicht mehr 
eine Aktiengesellschaft mit Sitz im In-
land ist, 

 

3. wenn sich nicht mehr alle Aktien der 
eingegliederten Gesellschaft in der 
Hand der Hauptgesellschaft befinden, 

 

4. durch Auflösung der Hauptgesell-
schaft. 

 

(2) Befinden sich nicht mehr alle Ak-
tien der eingegliederten Gesellschaft in der 
Hand der Hauptgesellschaft, so hat die 
Hauptgesellschaft dies der eingegliederten 
Gesellschaft unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen. 

(2) Befinden sich nicht mehr alle Ak-
tien der eingegliederten Gesellschaft in der 
Hand der Hauptgesellschaft, so hat die 
Hauptgesellschaft dies der eingegliederten 
Gesellschaft unverzüglich in Textform mit-
zuteilen. 

(3) Der Vorstand der bisher eingeglie-
derten Gesellschaft hat das Ende der Ein-
gliederung, seinen Grund und seinen Zeit-
punkt unverzüglich zur Eintragung in das 
Handelsregister des Sitzes der Gesell-
schaft anzumelden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Endet die Eingliederung, so haftet 
die frühere Hauptgesellschaft für die bis 
dahin begründeten Verbindlichkeiten der 
bisher eingegliederten Gesellschaft, wenn 
sie vor Ablauf von fünf Jahren nach dem 
Ende der Eingliederung fällig und daraus 
Ansprüche gegen die frühere Hauptgesell-
schaft in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichne-
ten Art festgestellt sind oder eine gerichtli-
che oder behördliche Vollstreckungshand-
lung vorgenommen oder beantragt wird; 
bei öffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten 
genügt der Erlass eines Verwaltungsakts. 
Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem die 
Eintragung des Endes der Eingliederung in 
das Handelsregister nach § 10 des Han-
delsgesetzbuchs bekannt gemacht worden 
ist. Die für die Verjährung geltenden §§ 
204, 206, 210, 211 und 212 Abs. 2 und 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind ent-
sprechend anzuwenden. Einer Feststellung 
in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Art 
bedarf es nicht, soweit die frühere Haupt-
gesellschaft den Anspruch schriftlich aner-
kannt hat. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 328 § 328 

Beschränkung der Rechte Beschränkung der Rechte 

(1) Sind eine Aktiengesellschaft oder 
Kommanditgesellschaft auf Aktien und ein 
anderes Unternehmen wechselseitig betei-
ligte Unternehmen, so können, sobald dem 
einen Unternehmen das Bestehen der 
wechselseitigen Beteiligung bekannt ge-
worden ist oder ihm das andere Unterneh-
men eine Mitteilung nach § 20 Abs. 3 oder 
§ 21 Abs. 1 gemacht hat, Rechte aus den 
Anteilen, die ihm an dem anderen Unter-
nehmen gehören, nur für höchstens den 
vierten Teil aller Anteile des anderen Unter-
nehmens ausgeübt werden. Dies gilt nicht 
für das Recht auf neue Aktien bei einer Ka-
pitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. § 
16 Abs. 4 ist anzuwenden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 
gilt nicht, wenn das Unternehmen seiner-
seits dem anderen Unternehmen eine Mit-
teilung nach § 20 Abs. 3 oder § 21 Abs. 1 
gemacht hatte, bevor es von dem anderen 
Unternehmen eine solche Mitteilung erhal-
ten hat und bevor ihm das Bestehen der 
wechselseitigen Beteiligung bekannt ge-
worden ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) In der Hauptversammlung einer 
börsennotierten Gesellschaft kann ein Un-
ternehmen, dem die wechselseitige Beteili-
gung gemäß Absatz 1 bekannt ist, sein 
Stimmrecht zur Wahl von Mitgliedern in 
den Aufsichtsrat nicht ausüben. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Sind eine Aktiengesellschaft oder 
Kommanditgesellschaft auf Aktien und ein 
anderes Unternehmen wechselseitig betei-
ligte Unternehmen, so haben die Unterneh-
men einander unverzüglich die Höhe ihrer 
Beteiligung und jede Änderung schriftlich 
mitzuteilen. 

(4) Sind eine Aktiengesellschaft oder 
Kommanditgesellschaft auf Aktien und ein 
anderes Unternehmen wechselseitig betei-
ligte Unternehmen, so haben die Unterneh-
men einander unverzüglich die Höhe ihrer 
Beteiligung und jede Änderung in Text-
form mitzuteilen. 
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Artikel 18 Artikel 18 

SE-Ausführungsgesetz SE-Ausführungsgesetz 

§ 13 § 13 

Gläubigerschutz Gläubigerschutz 

(1) Verlegt eine SE nach Maßgabe 
von Artikel 8 der Verordnung ihren Sitz, ist 
den Gläubigern der Gesellschaft, wenn sie 
binnen zwei Monaten nach dem Tag, an 
dem der Verlegungsplan offen gelegt wor-
den ist, ihren Anspruch nach Grund und 
Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu 
leisten, soweit sie nicht Befriedigung ver-
langen können. Dieses Recht steht den 
Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaub-
haft machen, dass durch die Sitzverlegung 
die Erfüllung ihrer Forderungen gefährdet 
wird. Die Gläubiger sind im Verlegungsplan 
auf dieses Recht hinzuweisen. 

(1) Verlegt eine SE nach Maßgabe 
von Artikel 8 der Verordnung ihren Sitz, ist 
den Gläubigern der Gesellschaft, wenn sie 
binnen zwei Monaten nach dem Tag, an 
dem der Verlegungsplan offen gelegt wor-
den ist, ihren Anspruch nach Grund und 
Höhe in Textform anmelden, Sicherheit zu 
leisten, soweit sie nicht Befriedigung ver-
langen können. Dieses Recht steht den 
Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaub-
haft machen, dass durch die Sitzverlegung 
die Erfüllung ihrer Forderungen gefährdet 
wird. Die Gläubiger sind im Verlegungsplan 
auf dieses Recht hinzuweisen. 

(2) Das Recht auf Sicherheitsleistung 
nach Absatz 1 steht Gläubigern nur im Hin-
blick auf solche Forderungen zu, die vor o-
der bis zu 15 Tage nach Offenlegung des 
Verlegungsplans entstanden sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das zuständige Gericht stellt die 
Bescheinigung nach Artikel 8 Abs. 8 der 
Verordnung nur aus, wenn bei einer SE mit 
dualistischem System die Mitglieder des 
Leitungsorgans und bei einer SE mit mo-
nistischem System die geschäftsführenden 
Direktoren die Versicherung abgeben, dass 
allen Gläubigern, die nach den Absätzen 1 
und 2 einen Anspruch auf Sicherheitsleis-
tung haben, eine angemessene Sicherheit 
geleistet wurde. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 19 Artikel 19 

Gesetz betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haf-

tung 

Gesetz betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haf-

tung 

§ 48 § 48 

Gesellschafterversammlung Gesellschafterversammlung 

(1) Die Beschlüsse der Gesellschafter 
werden in Versammlungen gefaßt. Ver-
sammlungen können auch fernmündlich o-
der mittels Videokommunikation abgehal-
ten werden, wenn sämtliche Gesellschafter 
sich damit in Textform einverstanden erklä-
ren. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Abhaltung einer Versammlung 
bedarf es nicht, wenn sämtliche Gesell-
schafter in Textform mit der zu treffenden 
Bestimmung oder mit der schriftlichen Ab-
gabe der Stimmen sich einverstanden er-
klären. 

(2) Der Abhaltung einer Versammlung 
bedarf es nicht, wenn sämtliche Gesell-
schafter sich in Textform mit der zu treffen-
den Bestimmung oder mit der Abgabe der 
Stimmen in Textform einverstanden erklä-
ren. 

(3) Befinden sich alle Geschäftsan-
teile der Gesellschaft in der Hand eines 
Gesellschafters oder daneben in der Hand 
der Gesellschaft, so hat er unverzüglich 
nach der Beschlußfassung eine Nieder-
schrift aufzunehmen und zu unterschrei-
ben. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 68 § 68 

Zeichnung der Liquidatoren Zeichnung der Liquidatoren 

(1) Die Liquidatoren haben in der bei 
ihrer Bestellung bestimmten Form ihre Wil-
lenserklärungen kundzugeben und für die 
Gesellschaft zu zeichnen. Ist nichts dar-
über bestimmt, so muß die Erklärung und 
Zeichnung durch sämtliche Liquidatoren er-
folgen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Zeichnungen geschehen in 
der Weise, daß die Liquidatoren der bishe-
rigen, nunmehr als Liquidationsfirma zu be-
zeichnenden Firma ihre Namensunter-
schrift beifügen. 

(2) Zeichnen Liquidatoren für die 
Gesellschaft, ist der Firma ein auf die Li-
quidation hinweisender Zusatz hinzuzu-
fügen. 
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Artikel 20 Artikel 20 

SCE-Ausführungsgesetz SCE-Ausführungsgesetz 

§ 8 § 8 

Ausschlagung durch einzelne Mitglieder Ausschlagung durch einzelne Mitglieder 

(1) Wird eine Europäische Genossen-
schaft, die ihren Sitz im Ausland haben 
soll, durch Verschmelzung nach dem Ver-
fahren der Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 
gegründet, gelten die auf der Verschmel-
zungswirkung beruhenden Anteile und Mit-
gliedschaften bei der Europäischen Genos-
senschaft als nicht erworben, wenn sie 
ausgeschlagen werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Recht zur Ausschlagung hat 
jedes Mitglied einer übertragenden Genos-
senschaft mit Sitz im Inland, wenn es in der 
Generalversammlung, die nach § 13 Abs. 1 
des Umwandlungsgesetzes über die Zu-
stimmung zum Verschmelzungsvertrag be-
schließen soll,  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. erscheint und gegen den Verschmel-
zungsbeschluss Widerspruch zu Proto-
koll erklärt oder 

 

2. nicht erscheint, sofern es zu der Ver-
sammlung zu Unrecht nicht zugelas-
sen worden ist oder die Versammlung 
nicht ordnungsgemäß einberufen oder 
der Gegenstand der Beschlussfassung 
nicht ordnungsgemäß bekannt ge-
macht worden ist. 

 

Hat eine Vertreterversammlung die Ver-
schmelzung beschlossen, ist jedes Mitglied 
zur Ausschlagung berechtigt; für die Vertre-
ter gilt Satz 1. 
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(3) Die Ausschlagung ist gegenüber 
der Europäischen Genossenschaft schrift-
lich binnen zwei Monaten nach dem Tag zu 
erklären, an dem die Verschmelzung im 
Sitzstaat der Europäischen Genossen-
schaft nach den dort geltenden Vorschrif-
ten eingetragen und bekannt gemacht wor-
den ist. Die Ausschlagung kann nicht unter 
einer Bedingung oder einer Zeitbestim-
mung erklärt werden. Sie wird in dem Zeit-
punkt wirksam, in dem die Ausschlagungs-
erklärung der Europäischen Genossen-
schaft zugeht. 

(3) Die Ausschlagung ist gegenüber 
der Europäischen Genossenschaft in Text-
form binnen zwei Monaten nach dem Tag 
zu erklären, an dem die Verschmelzung im 
Sitzstaat der Europäischen Genossen-
schaft nach den dort geltenden Vorschrif-
ten eingetragen und bekannt gemacht wor-
den ist. Die Ausschlagung kann nicht unter 
einer Bedingung oder einer Zeitbestim-
mung erklärt werden. Sie wird in dem Zeit-
punkt wirksam, in dem die Ausschlagungs-
erklärung der Europäischen Genossen-
schaft zugeht. 

(4) Die Europäische Genossenschaft 
hat sich mit einem früheren Mitglied, des-
sen Beteiligung an der Europäischen Ge-
nossenschaft nach Absatz 1 als nicht er-
worben gilt, auf Grund der Schlussbilanz 
der übertragenden Genossenschaft ausei-
nanderzusetzen. Auf die Auseinanderset-
zung ist § 93 Abs. 2 und 3 des Umwand-
lungsgesetzes entsprechend anzuwenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Ansprüche auf Auszahlung des 
Geschäftsguthabens nach Absatz 4 Satz 2 
in Verbindung mit § 93 Abs. 2 des Um-
wandlungsgesetzes sind binnen sechs Mo-
naten seit der Ausschlagung zu befriedi-
gen. Die Auszahlung darf jedoch nicht er-
folgen, bevor den Gläubigern nach § 9 Satz 
1 in Verbindung mit § 11 Abs. 1 und 2 Si-
cherheit geleistet wurde und bevor zwei 
Monate seit dem Tag abgelaufen sind, an 
dem die Verschmelzung im Sitzstaat der 
Europäischen Genossenschaft nach den 
dort geltenden Vorschriften eingetragen 
und bekannt gemacht worden ist. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 21 Artikel 21 

Depotgesetz Depotgesetz 

§ 4 § 4 

Beschränkte Geltendmachung von 
Pfand- und Zurückbehaltungsrechten 

Beschränkte Geltendmachung von 
Pfand- und Zurückbehaltungsrechten 

(1) Vertraut der Verwahrer die Wert-
papiere einem Dritten an, so gilt als dem 
Dritten bekannt, daß die Wertpapiere dem 
Verwahrer nicht gehören. Der Dritte kann 
an den Wertpapieren ein Pfandrecht oder 
ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen sol-
cher Forderungen geltend machen, die mit 
Bezug auf diese Wertpapiere entstanden 
sind oder für die diese Wertpapiere nach 
dem einzelnen über sie zwischen dem Ver-
wahrer und dem Dritten vorgenommenen 
Geschäft haften sollen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Ver-
wahrer dem Dritten für das einzelne Ge-
schäft ausdrücklich und schriftlich mitteilt, 
daß er Eigentümer der Wertpapiere sei. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Ver-
wahrer dem Dritten für das einzelne Ge-
schäft ausdrücklich und in Textform mit-
teilt, daß er Eigentümer der Wertpapiere 
sei. 

(3) Vertraut ein Verwahrer, der nicht 
Bankgeschäfte betreibt, Wertpapiere einem 
Dritten an, so gilt Absatz 1 nicht. Ist er nicht 
Eigentümer der Wertpapiere, so hat er dies 
dem Dritten mitzuteilen; in diesem Falle gilt 
Absatz 1 Satz 2. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 5 § 5 

Sammelverwahrung Sammelverwahrung 

(1) Der Verwahrer darf vertretbare 
Wertpapiere, die zur Sammelverwahrung 
durch eine Wertpapiersammelbank zuge-
lassen sind, dieser zur Sammelverwahrung 
anvertrauen, es sei denn, der Hinterleger 
hat nach § 2 Satz 1 die gesonderte Aufbe-
wahrung der Wertpapiere verlangt. Anstelle 
der Sammelverwahrung durch eine Wert-
papiersammelbank darf der Verwahrer die 
Wertpapiere ungetrennt von seinen Be-
ständen derselben Art oder von solchen 
Dritter selbst aufbewahren oder einem Drit-
ten zur Sammelverwahrung anvertrauen, 
wenn der Hinterleger ihn dazu ausdrücklich 
und schriftlich ermächtigt hat. Die Ermäch-
tigung darf weder in Geschäftsbedingun-
gen des Verwahrers enthalten sein noch 
auf andere Urkunden verweisen; sie muß 
für jedes Verwahrungsgeschäft besonders 
erteilt werden. 

(1) Der Verwahrer darf vertretbare 
Wertpapiere, die zur Sammelverwahrung 
durch eine Wertpapiersammelbank zuge-
lassen sind, dieser zur Sammelverwahrung 
anvertrauen, es sei denn, der Hinterleger 
hat nach § 2 Satz 1 die gesonderte Aufbe-
wahrung der Wertpapiere verlangt. Anstelle 
der Sammelverwahrung durch eine Wert-
papiersammelbank darf der Verwahrer die 
Wertpapiere ungetrennt von seinen Be-
ständen derselben Art oder von solchen 
Dritter selbst aufbewahren oder einem Drit-
ten zur Sammelverwahrung anvertrauen, 
wenn der Hinterleger ihn dazu ausdrücklich 
und in Textform ermächtigt hat. Die Er-
mächtigung darf weder in Geschäftsbedin-
gungen des Verwahrers enthalten sein 
noch auf andere Urkunden verweisen; sie 
muß für jedes Verwahrungsgeschäft be-
sonders erteilt werden. 

(2) Der Verwahrer kann, anstatt das 
eingelieferte Stück in Sammelverwahrung 
zu nehmen, dem Hinterleger einen entspre-
chenden Sammelbestandanteil übertragen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Auf die Sammelverwahrung bei ei-
nem Dritten ist § 3 anzuwenden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Wertpapiersammelbanken dürfen 
einem ausländischen Verwahrer im Rah-
men einer gegenseitigen Kontoverbindung, 
die zur Aufnahme eines grenzüberschrei-
tenden Effektengiroverkehrs vereinbart 
wird, Wertpapiere zur Sammelverwahrung 
anvertrauen, sofern  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. der ausländische Verwahrer in seinem 
Sitzstaat die Aufgaben einer Wertpa-
piersammelbank wahrnimmt und einer 
öffentlichen Aufsicht oder einer ande-
ren für den Anlegerschutz gleichwerti-
gen Aufsicht unterliegt, 
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2. dem Hinterleger hinsichtlich des Sam-
melbestands dieses Verwahrers eine 
Rechtsstellung eingeräumt wird, die 
derjenigen nach diesem Gesetz gleich-
wertig ist, 

 

3. dem Anspruch der Wertpapiersammel-
bank gegen den ausländischen Ver-
wahrer auf Auslieferung der Wertpa-
piere keine Verbote des Sitzstaats die-
ses Verwahrers entgegenstehen und 

 

4. die Wertpapiere vertretbar und zur 
Sammelverwahrung durch die Wertpa-
piersammelbank und den ausländi-
schen Verwahrer im Rahmen ihrer ge-
genseitigen Kontoverbindung zugelas-
sen sind. 

 

Die Haftung der Wertpapiersammelbanken 
nach § 3 Abs. 2 Satz 1 für ein Verschulden 
des ausländischen Verwahrers kann durch 
Vereinbarung nicht beschränkt werden. 

 

§ 6 § 6 

Miteigentum am Sammelbestand, Ver-
waltungsbefugnis des Verwahrers bei 

der Sammelverwahrung 

Miteigentum am Sammelbestand, Ver-
waltungsbefugnis des Verwahrers bei 

der Sammelverwahrung 

(1) Werden Wertpapiere in Sammel-
verwahrung genommen, so entsteht mit 
dem Zeitpunkt des Eingangs beim Sam-
melverwahrer für die bisherigen Eigentü-
mer Miteigentum nach Bruchteilen an den 
zum Sammelbestand des Verwahrers ge-
hörenden Wertpapieren derselben Art. Für 
die Bestimmung des Bruchteils ist der 
Wertpapiernennbetrag maßgebend, bei 
Wertpapieren ohne Nennbetrag die Stück-
zahl. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Der Hinterleger kann zur Aus-
übung seiner Rechte jederzeit gegen einen 
angemessenen Aufwendungsersatz vom 
Verwahrer einen in Schriftform ausgestell-
ten Auszug über den für den Hinterleger in 
Verwahrung genommenen Anteil am Sam-
melbestand verlangen (Depotbescheini-
gung zur Rechtsausübung). Der Verwahrer 
steht für die Richtigkeit seiner Depotbe-
scheinigung zur Rechtsausübung ein. Wem 
die Depotbescheinigung zur Rechtsaus-
übung den hinterlegten Anteil am Sammel-
bestand zuweist, gilt zum Zwecke der Be-
weisführung als sein Inhaber. Der Leis-
tungsanspruch des Hinterlegers aus sei-
nem Anteil am Sammelbestand ist von 
vornherein dahingehend beschränkt, dass 
er gegen die Leistung einen der Leistung 
entsprechenden Anteil am Sammelbestand 
auf den Aussteller überträgt. 

(2) Der Hinterleger kann zur Aus-
übung seiner Rechte jederzeit gegen einen 
angemessenen Aufwendungsersatz vom 
Verwahrer einen in Textform ausgestellten 
Auszug über den für den Hinterleger in 
Verwahrung genommenen Anteil am Sam-
melbestand verlangen (Depotbescheini-
gung zur Rechtsausübung). Der Verwahrer 
steht für die Richtigkeit seiner Depotbe-
scheinigung zur Rechtsausübung ein. Wem 
die Depotbescheinigung zur Rechtsaus-
übung den hinterlegten Anteil am Sammel-
bestand zuweist, gilt zum Zwecke der Be-
weisführung als sein Inhaber. Der Leis-
tungsanspruch des Hinterlegers aus sei-
nem Anteil am Sammelbestand ist von 
vornherein dahingehend beschränkt, dass 
er gegen die Leistung einen der Leistung 
entsprechenden Anteil am Sammelbestand 
auf den Aussteller überträgt. 

(3) Der Sammelverwahrer kann aus 
dem Sammelbestand einem jeden der Hin-
terleger die diesem gebührende Menge 
ausliefern oder die ihm selbst gebührende 
Menge entnehmen, ohne daß er hierzu der 
Zustimmung der übrigen Beteiligten bedarf. 
In anderer Weise darf der Sammelverwah-
rer den Sammelbestand nicht verringern. 
Diese Vorschriften sind im Falle der Dritt-
verwahrung auf Zwischenverwahrer sinn-
gemäß anzuwenden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 10 § 10 

Tauschverwahrung Tauschverwahrung 

(1) Eine Erklärung, durch die der Hin-
terleger den Verwahrer ermächtigt, an 
Stelle ihm zur Verwahrung anvertrauter 
Wertpapiere Wertpapiere derselben Art zu-
rückzugewähren, muß für das einzelne 
Verwahrungsgeschäft ausdrücklich und 
schriftlich abgegeben werden. Sie darf we-
der in Geschäftsbedingungen des Verwah-
rers enthalten sein noch auf andere Urkun-
den verweisen. 

(1) Eine Erklärung, durch die der Hin-
terleger den Verwahrer ermächtigt, an 
Stelle ihm zur Verwahrung anvertrauter 
Wertpapiere Wertpapiere derselben Art zu-
rückzugewähren, muß für das einzelne 
Verwahrungsgeschäft ausdrücklich und in 
Textform abgegeben werden. Sie darf we-
der in Geschäftsbedingungen des Verwah-
rers enthalten sein noch auf andere Urkun-
den verweisen. 
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(2) Derselben Form bedarf eine Erklä-
rung, durch die der Hinterleger den Ver-
wahrer ermächtigt, hinterlegte Wertpapiere 
durch Wertpapiere derselben Art zu erset-
zen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) (gegenstandslos) (3) u n v e r ä n d e r t  

§ 12 § 12 

Ermächtigungen zur Verpfändung Ermächtigungen zur Verpfändung 

(1) Der Verwahrer darf die Wertpa-
piere oder Sammelbestandanteile nur auf 
Grund einer Ermächtigung und nur im Zu-
sammenhang mit einer Krediteinräumung 
für den Hinterleger und nur an einen Ver-
wahrer verpfänden. Die Ermächtigung muß 
für das einzelne Verwahrungsgeschäft aus-
drücklich und schriftlich erteilt werden; sie 
darf weder in Geschäftsbedingungen des 
Verwahrers enthalten sein noch auf andere 
Urkunden verweisen. 

(1) Der Verwahrer darf die Wertpa-
piere oder Sammelbestandanteile nur auf 
Grund einer Ermächtigung und nur im Zu-
sammenhang mit einer Krediteinräumung 
für den Hinterleger und nur an einen Ver-
wahrer verpfänden. Die Ermächtigung muß 
für das einzelne Verwahrungsgeschäft aus-
drücklich und in Textform erteilt werden; 
sie darf weder in Geschäftsbedingungen 
des Verwahrers enthalten sein noch auf 
andere Urkunden verweisen. 

(2) Der Verwahrer darf auf die Wert-
papiere oder Sammelbestandanteile Rück-
kredit nur bis zur Gesamtsumme der Kre-
dite nehmen, die er für die Hinterleger ein-
geräumt hat. Die Wertpapiere oder Sam-
melbestandanteile dürfen nur mit Pfand-
rechten zur Sicherung dieses Rückkredits 
belastet werden. Der Wert der verpfände-
ten Wertpapiere oder Sammelbestandan-
teile soll die Höhe des für den Hinterleger 
eingeräumten Kredits mindestens errei-
chen, soll diese jedoch nicht unangemes-
sen übersteigen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ermächtigt der Hinterleger den 
Verwahrer nur, die Wertpapiere oder Sam-
melbestandanteile bis zur Höhe des Kredits 
zu verpfänden, den der Verwahrer für die-
sen Hinterleger eingeräumt hat (be-
schränkte Verpfändung), so bedarf die Er-
mächtigung nicht der Form des Absatzes 1 
Satz 2. Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Ermächtigt der Hinterleger den 
Verwahrer, die Wertpapiere oder Sammel-
bestandanteile für alle Verbindlichkeiten 
des Verwahrers und ohne Rücksicht auf 
die Höhe des für den Hinterleger einge-
räumten Kredits zu verpfänden (unbe-
schränkte Verpfändung), so muß in der Er-
mächtigung zum Ausdruck kommen, daß 
der Verwahrer das Pfandrecht unbe-
schränkt, also für alle seine Verbindlichkei-
ten und ohne Rücksicht auf die Höhe des 
für den Hinterleger eingeräumten Kredits 
bestellen kann. Dies gilt sinngemäß, wenn 
der Hinterleger den Verwahrer von der In-
nehaltung einzelner Beschränkungen des 
Absatzes 2 befreit. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Der Verwahrer, der zur Verpfän-
dung von Wertpapieren oder Sammelbe-
standanteilen ermächtigt ist, darf die Er-
mächtigung so, wie sie ihm gegeben ist, 
weitergeben. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 12a § 12a 

Verpfändung als Sicherheit für Verbind-
lichkeiten aus Börsengeschäften 

Verpfändung als Sicherheit für Verbind-
lichkeiten aus Börsengeschäften 

(1) Abweichend von § 12 darf der Ver-
wahrer die Wertpapiere oder Sammelbe-
standanteile auf Grund einer ausdrückli-
chen und schriftlichen Ermächtigung als Si-
cherheit für seine Verbindlichkeiten aus 
Geschäften an einer Börse, die einer ge-
setzlichen Aufsicht untersteht, an diese 
Börse, deren Träger oder eine von ihr mit 
der Abwicklung der Geschäfte unter ihrer 
Aufsicht beauftragte rechtsfähige Stelle, 
deren Geschäftsbetrieb auf diese Tätigkeit 
beschränkt ist, verpfänden, sofern aus ei-
nem inhaltsgleichen Geschäft des Hinterle-
gers mit dem Verwahrer Verbindlichkeiten 
des Hinterlegers bestehen. Der Wert der 
verpfändeten Wertpapiere oder Sammelbe-
standanteile soll die Höhe der Verbindlich-
keiten des Hinterlegers gegenüber dem 
Verwahrer aus diesem Geschäft nicht un-
angemessen übersteigen. Die Ermächti-
gung des Hinterlegers nach Satz 1 kann im 
voraus für eine unbestimmte Zahl derartige 
Verpfändungen erteilt werden. 

(1) Abweichend von § 12 darf der Ver-
wahrer die Wertpapiere oder Sammelbe-
standanteile auf Grund einer ausdrückli-
chen und in Textform verfassten Ermäch-
tigung als Sicherheit für seine Verbindlich-
keiten aus Geschäften an einer Börse, die 
einer gesetzlichen Aufsicht untersteht, an 
diese Börse, deren Träger oder eine von 
ihr mit der Abwicklung der Geschäfte unter 
ihrer Aufsicht beauftragte rechtsfähige 
Stelle, deren Geschäftsbetrieb auf diese 
Tätigkeit beschränkt ist, verpfänden, sofern 
aus einem inhaltsgleichen Geschäft des 
Hinterlegers mit dem Verwahrer Verbind-
lichkeiten des Hinterlegers bestehen. Der 
Wert der verpfändeten Wertpapiere oder 
Sammelbestandanteile soll die Höhe der 
Verbindlichkeiten des Hinterlegers gegen-
über dem Verwahrer aus diesem Geschäft 
nicht unangemessen übersteigen. Die Er-
mächtigung des Hinterlegers nach Satz 1 
kann im voraus für eine unbestimmte Zahl 
derartige Verpfändungen erteilt werden. 
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(2) Der Verwahrer muß gegenüber 
dem Pfandgläubiger sicherstellen, daß die 
verpfändeten Wertpapiere oder Sammelbe-
standanteile für seine in Absatz 1 genann-
ten Verbindlichkeiten nur insoweit in An-
spruch genommen werden dürfen, als Ver-
bindlichkeiten des Hinterlegers gegenüber 
dem Verwahrer nach Absatz 1 bestehen. 
Der Verwahrer haftet für ein Verschulden 
des Pfandgläubigers wie für eigenes Ver-
schulden; diese Haftung kann durch Ver-
einbarung nicht beschränkt werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 13 § 13 

Ermächtigung zur Verfügung über das 
Eigentum 

Ermächtigung zur Verfügung über das 
Eigentum 

(1) Eine Erklärung, durch die der Ver-
wahrer ermächtigt wird, sich die anvertrau-
ten Wertpapiere anzueignen oder das Ei-
gentum an ihnen auf einen Dritten zu über-
tragen, und alsdann nur verpflichtet sein 
soll, Wertpapiere derselben Art zurückzu-
gewähren, muß für das einzelne Verwah-
rungsgeschäft ausdrücklich und schriftlich 
abgegeben werden. In der Erklärung muß 
zum Ausdruck kommen, daß mit der Aus-
übung der Ermächtigung das Eigentum auf 
den Verwahrer oder einen Dritten überge-
hen soll und mithin für den Hinterleger nur 
ein schuldrechtlicher Anspruch auf Liefe-
rung nach Art und Zahl bestimmter Wertpa-
piere entsteht. Die Erklärung darf weder 
auf andere Urkunden verweisen noch mit 
anderen Erklärungen des Hinterlegers ver-
bunden sein. 

(1) Eine Erklärung, durch die der Ver-
wahrer ermächtigt wird, sich die anvertrau-
ten Wertpapiere anzueignen oder das Ei-
gentum an ihnen auf einen Dritten zu über-
tragen, und alsdann nur verpflichtet sein 
soll, Wertpapiere derselben Art zurückzu-
gewähren, muß für das einzelne Verwah-
rungsgeschäft ausdrücklich und in Text-
form abgegeben werden. In der Erklärung 
muß zum Ausdruck kommen, daß mit der 
Ausübung der Ermächtigung das Eigentum 
auf den Verwahrer oder einen Dritten über-
gehen soll und mithin für den Hinterleger 
nur ein schuldrechtlicher Anspruch auf Lie-
ferung nach Art und Zahl bestimmter Wert-
papiere entsteht. Die Erklärung darf weder 
auf andere Urkunden verweisen noch mit 
anderen Erklärungen des Hinterlegers ver-
bunden sein. 

(2) Eignet sich der Verwahrer die 
Wertpapiere an oder überträgt er das Ei-
gentum an ihnen auf einen Dritten, so sind 
von diesem Zeitpunkt an die Vorschriften 
dieses Abschnitts auf ein solches Verwah-
rungsgeschäft nicht mehr anzuwenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 15 § 15 

Unregelmäßige Verwahrung, Wertpa-
pierdarlehen 

Unregelmäßige Verwahrung, Wertpa-
pierdarlehen 

(1) Wird die Verwahrung von Wertpa-
pieren in der Art vereinbart, daß das Eigen-
tum sofort auf den Verwahrer oder einen 
Dritten übergeht und der Verwahrer nur 
verpflichtet ist, Wertpapiere derselben Art 
zurückzugewähren, so sind die Vorschrif-
ten dieses Abschnitts auf ein solches Ver-
wahrungsgeschäft nicht anzuwenden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Eine Vereinbarung der in Absatz 1 
bezeichneten Art ist nur gültig, wenn die 
Erklärung des Hinterlegers für das einzelne 
Geschäft ausdrücklich und schriftlich abge-
geben wird. In der Erklärung muß zum 
Ausdruck kommen, daß das Eigentum so-
fort auf den Verwahrer oder einen Dritten 
übergehen soll und daß mithin für den Hin-
terleger nur ein schuldrechtlicher Anspruch 
auf Lieferung nach Art und Zahl bestimmter 
Wertpapiere entsteht. Die Erklärung darf 
weder auf andere Urkunden verweisen 
noch mit anderen Erklärungen des Hinter-
legers verbunden sein. 

(2) Eine Vereinbarung der in Absatz 1 
bezeichneten Art ist nur gültig, wenn die 
Erklärung des Hinterlegers für das einzelne 
Geschäft ausdrücklich und in Textform ab-
gegeben wird. In der Erklärung muß zum 
Ausdruck kommen, daß das Eigentum so-
fort auf den Verwahrer oder einen Dritten 
übergehen soll und daß mithin für den Hin-
terleger nur ein schuldrechtlicher Anspruch 
auf Lieferung nach Art und Zahl bestimmter 
Wertpapiere entsteht. Die Erklärung darf 
weder auf andere Urkunden verweisen 
noch mit anderen Erklärungen des Hinter-
legers verbunden sein. 

(3) Diese Vorschriften gelten sinnge-
mäß, wenn Wertpapiere jemandem im Be-
trieb seines Gewerbes als Darlehen ge-
währt werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 19 § 19 

Aussetzung der Übersendung des Stü-
ckeverzeichnisses 

Aussetzung der Übersendung des Stü-
ckeverzeichnisses 

(1) Der Kommissionär darf die Über-
sendung des Stückeverzeichnisses ausset-
zen, wenn er wegen der Forderungen, die 
ihm aus der Ausführung des Auftrags zu-
stehen, nicht befriedigt ist und auch nicht 
Stundung bewilligt hat. Als Stundung gilt 
nicht die Einstellung des Kaufpreises ins 
Kontokorrent. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Der Kommissionär kann von der 
Befugnis des Absatzes 1 nur Gebrauch 
machen, wenn er dem Kommittenten er-
klärt, daß er die Übersendung des Stü-
ckeverzeichnisses und damit die Übertra-
gung des Eigentums an den Papieren bis 
zur Befriedigung wegen seiner Forderun-
gen aus der Ausführung des Auftrags aus-
setzen werde. Die Erklärung muß, für das 
einzelne Geschäft gesondert, ausdrücklich 
und schriftlich abgegeben und binnen einer 
Woche nach Erstattung der Ausführungs-
anzeige abgesandt werden, sie darf nicht 
auf andere Urkunden verweisen. 

(2) Der Kommissionär kann von der 
Befugnis des Absatzes 1 nur Gebrauch 
machen, wenn er dem Kommittenten er-
klärt, daß er die Übersendung des Stü-
ckeverzeichnisses und damit die Übertra-
gung des Eigentums an den Papieren bis 
zur Befriedigung wegen seiner Forderun-
gen aus der Ausführung des Auftrags aus-
setzen werde. Die Erklärung muß, für das 
einzelne Geschäft gesondert, ausdrücklich 
und in Textform abgegeben und binnen ei-
ner Woche nach Erstattung der Ausfüh-
rungsanzeige abgesandt werden, sie darf 
nicht auf andere Urkunden verweisen. 

(3) Macht der Kommissionär von der 
Befugnis des Absatzes 1 Gebrauch, so be-
ginnt die Frist zur Übersendung des Stü-
ckeverzeichnisses frühestens mit dem Zeit-
punkt, in dem der Kommissionär wegen 
seiner Forderungen aus der Ausführung 
des Auftrags befriedigt wird. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Stehen die Parteien miteinander 
im Kontokorrentverkehr (§ 355 des Han-
delsgesetzbuchs), so gilt der Kommissionär 
wegen der ihm aus der Ausführung des 
Auftrags zustehenden Forderungen als be-
friedigt, sobald die Summe der Habenpos-
ten die der Sollposten zum erstenmal er-
reicht oder übersteigt. Hierbei sind alle 
Posten zu berücksichtigen, die mit Wert-
stellung auf denselben Tag zu buchen wa-
ren. Führt der Kommissionär für den Kom-
mittenten mehrere Konten, so ist das 
Konto, auf dem das Kommissionsgeschäft 
zu buchen war, allein maßgebend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Ist der Kommissionär teilweise be-
friedigt, so darf er die Übersendung des 
Stückeverzeichnisses nicht aussetzen, 
wenn die Aussetzung nach den Umstän-
den, insbesondere wegen verhältnismäßi-
ger Geringfügigkeit des rückständigen 
Teils, gegen Treu und Glauben verstoßen 
würde. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 20 § 20 

Übersendung des Stückeverzeichnisses 
auf Verlangen 

Übersendung des Stückeverzeichnisses 
auf Verlangen 

(1) Wenn der Kommissionär einem 
Kommittenten, mit dem er im Kontokorrent-
verkehr (§ 355 des Handelsgesetzbuchs) 
steht, für die Dauer der Geschäftsverbin-
dung oder für begrenzte Zeit zusagt, daß er 
in bestimmtem Umfang oder ohne beson-
dere Begrenzung für ihn Aufträge zur An-
schaffung von Wertpapieren auch ohne 
alsbaldige Berichtigung des Kaufpreises 
ausführen werde, so kann er sich dabei 
vorbehalten, Stückeverzeichnisse erst auf 
Verlangen des Kommittenten zu übersen-
den. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Kommissionär kann von dem 
Vorbehalt des Absatzes 1 nur Gebrauch 
machen, wenn er dem Kommittenten bei 
der Erstattung der Ausführungsanzeige 
schriftlich mitteilt, daß er die Übersendung 
des Stückeverzeichnisses und damit die 
Übertragung des Eigentums an den Papie-
ren erst auf Verlangen des Kommittenten 
ausführen werde. 

(2) Der Kommissionär kann von dem 
Vorbehalt des Absatzes 1 nur Gebrauch 
machen, wenn er dem Kommittenten bei 
der Erstattung der Ausführungsanzeige in 
Textform mitteilt, daß er die Übersendung 
des Stückeverzeichnisses und damit die 
Übertragung des Eigentums an den Papie-
ren erst auf Verlangen des Kommittenten 
ausführen werde. 

(3) Erklärt der Kommittent, daß er die 
Übersendung des Stückeverzeichnisses 
verlange, so beginnt die Frist zur Übersen-
dung des Stückeverzeichnisses frühestens 
mit dem Zeitpunkt, in dem die Erklärung 
dem Kommissionär zugeht. Die Aufforde-
rung muß schriftlich erfolgen und die Wert-
papiere, die in das Stückeverzeichnis auf-
genommen werden sollen, genau bezeich-
nen. 

(3) Erklärt der Kommittent, daß er die 
Übersendung des Stückeverzeichnisses 
verlange, so beginnt die Frist zur Übersen-
dung des Stückeverzeichnisses frühestens 
mit dem Zeitpunkt, in dem die Erklärung 
dem Kommissionär zugeht. Die Aufforde-
rung muß in Textform erfolgen und die 
Wertpapiere, die in das Stückeverzeichnis 
aufgenommen werden sollen, genau be-
zeichnen. 
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§ 21 § 21 

Befugnis zur Aussetzung und Befugnis 
zur Übersendung auf Verlangen 

Befugnis zur Aussetzung und Befugnis 
zur Übersendung auf Verlangen 

Will der Kommissionär die Übersen-
dung des Stückeverzeichnisses sowohl 
deshalb aussetzen, weil er wegen seiner 
Forderungen nicht befriedigt ist (§ 19), als 
auch deshalb, weil er sich die Aussetzung 
mit Rücksicht auf die Besonderheit des 
Kontokorrentverkehrs mit dem Kommitten-
ten vorbehalten hat (§ 20), so hat er dem 
Kommittenten bei Erstattung der Ausfüh-
rungsanzeige schriftlich mitzuteilen, daß er 
die Übersendung des Stückeverzeichnis-
ses und damit die Übertragung des Eigen-
tums an den Papieren erst auf Verlangen 
des Kommittenten, frühestens jedoch nach 
Befriedigung wegen seiner Forderungen 
aus der Ausführung des Auftrags ausfüh-
ren werde. 

Will der Kommissionär die Übersen-
dung des Stückeverzeichnisses sowohl 
deshalb aussetzen, weil er wegen seiner 
Forderungen nicht befriedigt ist (§ 19), als 
auch deshalb, weil er sich die Aussetzung 
mit Rücksicht auf die Besonderheit des 
Kontokorrentverkehrs mit dem Kommitten-
ten vorbehalten hat (§ 20), so hat er dem 
Kommittenten bei Erstattung der Ausfüh-
rungsanzeige in Textform mitzuteilen, daß 
er die Übersendung des Stückeverzeich-
nisses und damit die Übertragung des Ei-
gentums an den Papieren erst auf Verlan-
gen des Kommittenten, frühestens jedoch 
nach Befriedigung wegen seiner Forderun-
gen aus der Ausführung des Auftrags aus-
führen werde. 

§ 22 § 22 

Stückeverzeichnis beim Auslandsge-
schäft 

Stückeverzeichnis beim Auslandsge-
schäft 

(1) Wenn die Wertpapiere vereinba-
rungsgemäß im Ausland angeschafft und 
aufbewahrt werden, braucht der Kommissi-
onär das Stückeverzeichnis erst auf Ver-
langen des Kommittenten zu übersenden. 
Der Kommittent kann die Übersendung je-
derzeit verlangen, es sei denn, daß auslän-
disches Recht der Übertragung des Eigen-
tums an den Wertpapieren durch Absen-
dung des Stückeverzeichnisses entgegen-
steht oder daß der Kommissionär nach § 
19 Abs. 1 berechtigt ist, die Übersendung 
auszusetzen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Erklärt der Kommittent, daß er die 
Übersendung des Stückeverzeichnisses 
verlange, so beginnt die Frist zur Übersen-
dung des Stückeverzeichnisses frühestens 
mit dem Zeitpunkt, in dem die Erklärung 
dem Kommissionär zugeht. Die Aufforde-
rung muß schriftlich erfolgen und die Wert-
papiere, die in das Stückeverzeichnis auf-
genommen werden sollen, genau bezeich-
nen. 

(2) Erklärt der Kommittent, daß er die 
Übersendung des Stückeverzeichnisses 
verlange, so beginnt die Frist zur Übersen-
dung des Stückeverzeichnisses frühestens 
mit dem Zeitpunkt, in dem die Erklärung 
dem Kommissionär zugeht. Die Aufforde-
rung muß in Textform erfolgen und die 
Wertpapiere, die in das Stückeverzeichnis 
aufgenommen werden sollen, genau be-
zeichnen. 

§ 24 § 24 

Erfüllung durch Übertragung von Mitei-
gentum am Sammelbestand 

Erfüllung durch Übertragung von Mitei-
gentum am Sammelbestand 

(1) Der Kommissionär kann sich von 
seiner Verpflichtung, dem Kommittenten Ei-
gentum an bestimmten Stücken zu ver-
schaffen, dadurch befreien, daß er ihm Mit-
eigentum an den zum Sammelbestand ei-
ner Wertpapiersammelbank gehörenden 
Wertpapieren verschafft; durch Verschaf-
fung von Miteigentum an den zum Sam-
melbestand eines anderen Verwahrers ge-
hörenden Wertpapieren kann er sich nur 
befreien, wenn der Kommittent im einzel-
nen Falle ausdrücklich und schriftlich zu-
stimmt. 

(1) Der Kommissionär kann sich von 
seiner Verpflichtung, dem Kommittenten Ei-
gentum an bestimmten Stücken zu ver-
schaffen, dadurch befreien, daß er ihm Mit-
eigentum an den zum Sammelbestand ei-
ner Wertpapiersammelbank gehörenden 
Wertpapieren verschafft; durch Verschaf-
fung von Miteigentum an den zum Sam-
melbestand eines anderen Verwahrers ge-
hörenden Wertpapieren kann er sich nur 
befreien, wenn der Kommittent im einzel-
nen Falle ausdrücklich und in Textform zu-
stimmt. 

(2) Mit der Eintragung des Übertra-
gungsvermerks im Verwahrungsbuch des 
Kommissionärs geht, soweit der Kommissi-
onär verfügungsberechtigt ist, das Mitei-
gentum auf den Kommittenten über, wenn 
es nicht nach den Bestimmungen des bür-
gerlichen Rechts schon früher auf ihn über-
gegangen ist. Der Kommissionär hat dem 
Kommittenten die Verschaffung des Mitei-
gentums unverzüglich mitzuteilen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Kreditinstitute und Kapitalverwal-
tungsgesellschaften brauchen die Ver-
schaffung des Miteigentums an einem 
Wertpapiersammelbestand und die Ausfüh-
rung der Geschäftsbesorgung abweichend 
von Absatz 2 Satz 2 sowie von den §§ 675 
und 666 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
und von § 384 Abs. 2 des Handelsgesetz-
buchs den Kunden erst innerhalb von drei-
zehn Monaten mitzuteilen, sofern das Mit-
eigentum jeweils auf Grund einer vertrag-
lich vereinbarten gleichbleibenden monatli-
chen, zweimonatlichen oder vierteljährli-
chen Zahlung erworben wird und diese 
Zahlungen jährlich das Dreifache des 
höchsten Betrags nicht übersteigen, bis zu 
dem nach dem Fünften Vermögensbil-
dungsgesetz in der jeweils geltenden Fas-
sung vermögenswirksame Leistungen ge-
fördert werden können. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 22 Artikel 22 

Schuldverschreibungsgesetz Schuldverschreibungsgesetz 

§ 9 § 9 

Einberufung der Gläubigerversammlung Einberufung der Gläubigerversammlung 

(1) Die Gläubigerversammlung wird 
vom Schuldner oder von dem gemeinsa-
men Vertreter der Gläubiger einberufen. 
Sie ist einzuberufen, wenn Gläubiger, de-
ren Schuldverschreibungen zusammen 5 
Prozent der ausstehenden Schuldver-
schreibungen erreichen, dies schriftlich mit 
der Begründung verlangen, sie wollten ei-
nen gemeinsamen Vertreter bestellen oder 
abberufen, sie wollten nach § 5 Absatz 5 
Satz 2 über das Entfallen der Wirkung der 
Kündigung beschließen oder sie hätten ein 
sonstiges besonderes Interesse an der Ein-
berufung. Die Anleihebedingungen können 
vorsehen, dass die Gläubiger auch aus an-
deren Gründen die Einberufung verlangen 
können. 

(1) Die Gläubigerversammlung wird 
vom Schuldner oder von dem gemeinsa-
men Vertreter der Gläubiger einberufen. 
Sie ist einzuberufen, wenn Gläubiger, de-
ren Schuldverschreibungen zusammen 5 
Prozent der ausstehenden Schuldver-
schreibungen erreichen, dies in Textform 
mit der Begründung verlangen, sie wollten 
einen gemeinsamen Vertreter bestellen o-
der abberufen, sie wollten nach § 5 Absatz 
5 Satz 2 über das Entfallen der Wirkung 
der Kündigung beschließen oder sie hätten 
ein sonstiges besonderes Interesse an der 
Einberufung. Die Anleihebedingungen kön-
nen vorsehen, dass die Gläubiger auch aus 
anderen Gründen die Einberufung verlan-
gen können. 

(2) Gläubiger, deren berechtigtem 
Verlangen nicht entsprochen worden ist, 
können bei Gericht beantragen, sie zu er-
mächtigen, die Gläubigerversammlung ein-
zuberufen. Das Gericht kann zugleich den 
Vorsitzenden der Versammlung bestim-
men. Auf die Ermächtigung muss in der 
Bekanntmachung der Einberufung hinge-
wiesen werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Zuständig ist das Gericht, in des-
sen Bezirk der Schuldner seinen Sitz hat o-
der mangels eines Sitzes im Inland das 
Amtsgericht Frankfurt am Main. Gegen die 
Entscheidung des Gerichts ist die Be-
schwerde statthaft. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Schuldner trägt die Kosten der 
Gläubigerversammlung und, wenn das Ge-
richt dem Antrag nach Absatz 2 stattgege-
ben hat, auch die Kosten dieses Verfah-
rens. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 15 § 15 

Vorsitz, Beschlussfähigkeit Vorsitz, Beschlussfähigkeit 

(1) Der Einberufende führt den Vorsitz 
in der Gläubigerversammlung, sofern nicht 
das Gericht einen anderen Vorsitzenden 
bestimmt hat. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) In der Gläubigerversammlung ist 
durch den Vorsitzenden ein Verzeichnis 
der erschienenen oder durch Bevollmäch-
tigte vertretenen Gläubiger aufzustellen. Im 
Verzeichnis sind die Gläubiger unter An-
gabe ihres Namens, Sitzes oder Wohnorts 
sowie der Zahl der von jedem vertretenen 
Stimmrechte aufzuführen. Das Verzeichnis 
ist vom Vorsitzenden der Versammlung zu 
unterschreiben und allen Gläubigern unver-
züglich zugänglich zu machen. 

(2) In der Gläubigerversammlung ist 
durch den Vorsitzenden ein Verzeichnis 
der erschienenen oder durch Bevollmäch-
tigte vertretenen Gläubiger in Textform 
aufzustellen. Im Verzeichnis sind die Gläu-
biger unter Angabe ihres Namens, Sitzes 
oder Wohnorts sowie der Zahl der von je-
dem vertretenen Stimmrechte aufzuführen. 
Das Verzeichnis ist allen Gläubigern unver-
züglich zugänglich zu machen. 

(3) Die Gläubigerversammlung ist be-
schlussfähig, wenn die Anwesenden wert-
mäßig mindestens die Hälfte der ausste-
henden Schuldverschreibungen vertreten. 
Wird in der Gläubigerversammlung die 
mangelnde Beschlussfähigkeit festgestellt, 
kann der Vorsitzende eine zweite Ver-
sammlung zum Zweck der erneuten Be-
schlussfassung einberufen. Die zweite Ver-
sammlung ist beschlussfähig; für Be-
schlüsse, zu deren Wirksamkeit eine quali-
fizierte Mehrheit erforderlich ist, müssen 
die Anwesenden mindestens 25 Prozent 
der ausstehenden Schuldverschreibungen 
vertreten. Schuldverschreibungen, deren 
Stimmrechte ruhen, zählen nicht zu den 
ausstehenden Schuldverschreibungen. Die 
Anleihebedingungen können jeweils hö-
here Anforderungen an die Beschlussfähig-
keit stellen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 23 Artikel 23 

Patentgesetz Patentgesetz 

§ 23 § 23 

(1) Erklärt sich der Patentanmelder o-
der der im Register (§ 30 Abs. 1) als Pa-
tentinhaber Eingetragene dem Deutschen 
Patent- und Markenamt gegenüber schrift-
lich bereit, jedermann die Benutzung der 
Erfindung gegen angemessene Vergütung 
zu gestatten, so ermäßigen sich die für das 
Patent nach Eingang der Erklärung fällig 
werdenden Jahresgebühren auf die Hälfte. 
Die Erklärung ist im Register einzutragen 
und im Patentblatt zu veröffentlichen. 

(1) Erklärt sich der Patentanmelder o-
der der im Register (§ 30 Abs. 1) als Pa-
tentinhaber Eingetragene dem Deutschen 
Patent- und Markenamt gegenüber schrift-
lich im Sinne des § 125a bereit, jeder-
mann die Benutzung der Erfindung gegen 
angemessene Vergütung zu gestatten, so 
ermäßigen sich die für das Patent nach 
Eingang der Erklärung fällig werdenden 
Jahresgebühren auf die Hälfte. Die Erklä-
rung ist im Register einzutragen und im Pa-
tentblatt zu veröffentlichen. 

(2) Die Erklärung ist unzulässig, so-
lange im Register ein Vermerk über die 
Einräumung einer ausschließlichen Lizenz 
(§ 30 Abs. 4) eingetragen ist oder ein An-
trag auf Eintragung eines solchen Ver-
merks dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt vorliegt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Wer nach Eintragung der Erklä-
rung die Erfindung benutzen will, hat seine 
Absicht dem Patentinhaber anzuzeigen. 
Die Anzeige gilt als bewirkt, wenn sie durch 
Aufgabe eines eingeschriebenen Briefes 
an den im Register als Patentinhaber Ein-
getragenen oder seinen eingetragenen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten 
(§ 25) abgesandt worden ist. In der An-
zeige ist anzugeben, wie die Erfindung be-
nutzt werden soll. Nach der Anzeige ist der 
Anzeigende zur Benutzung in der von ihm 
angegebenen Weise berechtigt. Er ist ver-
pflichtet, dem Patentinhaber nach Ablauf 
jedes Kalendervierteljahres Auskunft über 
die erfolgte Benutzung zu geben und die 
Vergütung dafür zu entrichten. Kommt er 
dieser Verpflichtung nicht in gehöriger Zeit 
nach, so kann der als Patentinhaber Einge-
tragene ihm hierzu eine angemessene 
Nachfrist setzen und nach fruchtlosem Ab-
lauf die Weiterbenutzung der Erfindung un-
tersagen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Vergütung wird auf schriftli-
chen Antrag eines Beteiligten durch die Pa-
tentabteilung festgesetzt. Für das Verfah-
ren sind die §§ 46, 47 und 62 entsprechend 
anzuwenden. Der Antrag kann gegen meh-
rere Beteiligte gerichtet werden. Das Deut-
sche Patent- und Markenamt kann bei der 
Festsetzung der Vergütung anordnen, dass 
die Kosten des Festsetzungsverfahrens 
ganz oder teilweise vom Antragsgegner zu 
erstatten sind. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Nach Ablauf eines Jahres seit der 
letzten Festsetzung kann jeder davon Be-
troffene ihre Änderung beantragen, wenn 
inzwischen Umstände eingetreten oder be-
kanntgeworden sind, welche die festge-
setzte Vergütung offenbar unangemessen 
erscheinen lassen. Im übrigen gilt Absatz 4 
entsprechend. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Wird die Erklärung für eine Anmel-
dung abgegeben, so sind die Bestimmun-
gen der Absätze 1 bis 5 entsprechend an-
zuwenden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Die Erklärung kann jederzeit ge-
genüber dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt schriftlich zurückgenommen wer-
den, solange dem Patentinhaber noch nicht 
die Absicht angezeigt worden ist, die Erfin-
dung zu benutzen. Die Zurücknahme wird 
mit ihrer Einreichung wirksam. Der Betrag, 
um den sich die Jahresgebühren ermäßigt 
haben, ist innerhalb eines Monats nach der 
Zurücknahme der Erklärung zu entrichten. 
Wird der Unterschiedsbetrag nicht inner-
halb der Frist des Satzes 3 gezahlt, so 
kann er mit dem Verspätungszuschlag 
noch bis zum Ablauf einer Frist von weite-
ren vier Monaten gezahlt werden. 

(7) Die Erklärung kann jederzeit ge-
genüber dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt schriftlich im Sinne des § 125a zu-
rückgenommen werden, solange dem Pa-
tentinhaber noch nicht die Absicht ange-
zeigt worden ist, die Erfindung zu benut-
zen. Die Zurücknahme wird mit ihrer Einrei-
chung wirksam. Der Betrag, um den sich 
die Jahresgebühren ermäßigt haben, ist in-
nerhalb eines Monats nach der Zurück-
nahme der Erklärung zu entrichten. Wird 
der Unterschiedsbetrag nicht innerhalb der 
Frist des Satzes 3 gezahlt, so kann er mit 
dem Verspätungszuschlag noch bis zum 
Ablauf einer Frist von weiteren vier Mona-
ten gezahlt werden. 
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Artikel 24 Artikel 24 

Patentanwaltsordnung Patentanwaltsordnung 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

Inhaltsübersicht u n v e r ä n d e r t  

E r s t e r  T e i l  

D e r  P a t e n t a n w a l t  

E r s t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

§   1 Stellung in der Rechtspflege u n v e r ä n d e r t  

§   2 Beruf des Patentanwalts u n v e r ä n d e r t  

§   3 Recht zur Beratung und Vertretung u n v e r ä n d e r t  

§   4 Auftreten vor den Gerichten u n v e r ä n d e r t  

§   4a Beiordnung von Patentanwälten bei Prozesskos-
tenhilfe 

u n v e r ä n d e r t  

Z w e i t e r  T e i l  

Z u l a s s u n g  u n d  a l l g e m e i n e  V o r -

s c h r i f t e n  

Z w e i t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

Erster Abschnitt 

Zulassung zur Patentanwaltschaft 

Erster Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

Erster Unterabschnitt 

Allgemeine Voraussetzungen 

Erster Unterabschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§   5 Zugang zum Beruf des Patentanwalts u n v e r ä n d e r t  

§   6 Technische Befähigung u n v e r ä n d e r t  

§   7 Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes 

u n v e r ä n d e r t  

§   8 Prüfung u n v e r ä n d e r t  

§   9 Prüfungskommission u n v e r ä n d e r t  

§  10 Zulassung zur Prüfung u n v e r ä n d e r t  

§  10a Patentsachbearbeiter u n v e r ä n d e r t  

§  11 Patentassessor u n v e r ä n d e r t  

§  12 Ausbildungs- und Prüfungsordnung u n v e r ä n d e r t  
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Zweiter Unterabschnitt 

Zulassung zur Patentanwaltschaft und Erlöschen der 

Zulassung 

Zweiter Unterabschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  13 Antrag auf Zulassung zur Patentanwaltschaft u n v e r ä n d e r t  

§  14 Versagung der Zulassung u n v e r ä n d e r t  

§§ 15 und 16 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§  17 Aussetzung des Zulassungsverfahrens u n v e r ä n d e r t  

§  18 Zulassung u n v e r ä n d e r t  

§  19 Vereidigung u n v e r ä n d e r t  

§  20 Erlöschen der Zulassung u n v e r ä n d e r t  

§  21 Rücknahme und Widerruf der Zulassung u n v e r ä n d e r t  

§  22 Ärztliches Gutachten bei Versagung und Widerruf 
der Zulassung 

u n v e r ä n d e r t  

§  23 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§  24 Erlöschen der Befugnis zur Führung der Berufsbe-
zeichnung 

u n v e r ä n d e r t  

Dritter Unterabschnitt 

Kanzlei und Patentanwaltsverzeichnis 

Dritter Unterabschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  25 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§  26 Kanzlei u n v e r ä n d e r t  

§  27 Kanzleien in anderen Staaten u n v e r ä n d e r t  

§  28 Zustellungsbevollmächtigter u n v e r ä n d e r t  

§  29 Patentanwaltsverzeichnis, Verordnungsermächti-
gung 

u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Abschnitt 

Verwaltungsverfahren 

Zweiter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  30 Ergänzende Anwendung der Verwaltungsverfah-
rensgesetze 

u n v e r ä n d e r t  

§  31 Sachliche Zuständigkeit u n v e r ä n d e r t  

§  32 Zustellung u n v e r ä n d e r t  

§  33 Bestellung eines Vertreters im Verwaltungsverfah-
ren 

u n v e r ä n d e r t  
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§  34 Ermittlung des Sachverhalts und Übermittlung von 
Daten 

u n v e r ä n d e r t  

§§ 35 bis 38 (weggefallen) § 35 Ersetzung der Schriftform 

 §§ 36 bis 38 (weggefallen) 

D r i t t e r  T e i l  

R e c h t e  u n d  P f l i c h t e n  d e s  P a -

t e n t a n w a l t s  u n d  b e r u f l i c h e  Z u -

s a m m e n a r b e i t  d e r  P a t e n t a n -

w ä l t e  

D r i t t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

Erster Abschnitt 

Allgemeines 

Erster Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  39 Allgemeine Berufspflicht u n v e r ä n d e r t  

§  39a Grundpflichten u n v e r ä n d e r t  

§  39b Werbung u n v e r ä n d e r t  

§  39c Inanspruchnahme von Dienstleistungen u n v e r ä n d e r t  

§  40 Mitteilung der Ablehnung eines Auftrags u n v e r ä n d e r t  

§  41 Tätigkeitsverbote bei nichtpatentanwaltlicher Vor-
befassung 

u n v e r ä n d e r t  

§  41a Angestellte Patentanwälte und Syndikuspatentan-
wälte 

u n v e r ä n d e r t  

§  41b Zulassung als Syndikuspatentanwalt u n v e r ä n d e r t  

§  41c Erlöschen und Änderung der Zulassung als Syndi-
kuspatentanwalt 

u n v e r ä n d e r t  

§  41d Besondere Vorschriften für Syndikuspatentanwälte u n v e r ä n d e r t  

§  42 Patentanwälte im öffentlichen Dienst u n v e r ä n d e r t  

§  43 Pflicht zu Übernahme der Vertretung u n v e r ä n d e r t  

§  43a Vergütung u n v e r ä n d e r t  

§  43b Erfolgshonorar u n v e r ä n d e r t  

§  44 Handakten u n v e r ä n d e r t  

§  45 Berufshaftpflichtversicherung u n v e r ä n d e r t  

§  45a (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§  45b Vertragliche Begrenzung von Ersatzansprüchen u n v e r ä n d e r t  

§  46 Bestellung einer Vertretung u n v e r ä n d e r t  
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§  47 Befugnisse der Vertretung u n v e r ä n d e r t  

§  48 Bestellung eines Abwicklers der Kanzlei u n v e r ä n d e r t  

§  49 Besondere Pflichten gegenüber dem Vorstand der 
Patentanwaltskammer 

u n v e r ä n d e r t  

§  50 Zwangsgeld bei Verletzung der besonderen Pflich-
ten 

u n v e r ä n d e r t  

§  51 Mitgliederakten u n v e r ä n d e r t  

§  52 Ausbildung von Bewerberinnen und Bewerbern für 
die Patentanwaltschaft 

u n v e r ä n d e r t  

§  52a Satzungskompetenz u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Abschnitt 

Berufliche Zusammenarbeit 

Zweiter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  52b Berufsausübungsgesellschaften u n v e r ä n d e r t  

§  52c Berufsausübungsgesellschaften mit Angehörigen 
anderer Berufe 

u n v e r ä n d e r t  

§  52d Berufspflichten bei beruflicher Zusammenarbeit u n v e r ä n d e r t  

§  52e Berufspflichten der Berufsausübungsgesellschaft u n v e r ä n d e r t  

§  52f Zulassung u n v e r ä n d e r t  

§  52g Zulassungsverfahren; Anzeigepflicht u n v e r ä n d e r t  

§  52h Erlöschen, Rücknahme und Widerruf der Zulas-
sung; Abwickler 

u n v e r ä n d e r t  

§  52i Gesellschafter- und Kapitalstruktur von Berufsaus-
übungsgesellschaften 

u n v e r ä n d e r t  

§  52j Geschäftsführungsorgane; Aufsichtsorgane u n v e r ä n d e r t  

§  52k Recht zur Beratung und Vertretung u n v e r ä n d e r t  

§  52l Kanzlei der Berufsausübungsgesellschaft u n v e r ä n d e r t  

§  52m Berufshaftpflichtversicherung u n v e r ä n d e r t  

§  52n Mindestversicherungssumme und Jahreshöchst-
leistung 

u n v e r ä n d e r t  

§  52o Patentanwaltsgesellschaft u n v e r ä n d e r t  

§  52p Bürogemeinschaft u n v e r ä n d e r t  
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V i e r t e r  T e i l  

D i e  P a t e n t a n w a l t s k a m m e r  

V i e r t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

Erster Abschnitt 

Allgemeines 

Erster Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  53 Bildung und Zusammensetzung der Patentanwalts-
kammer 

u n v e r ä n d e r t  

§  54 Aufgaben der Patentanwaltskammer u n v e r ä n d e r t  

§  55 Organe der Patentanwaltskammer u n v e r ä n d e r t  

§  56 Satzung der Patentanwaltskammer u n v e r ä n d e r t  

§  57 Stellung der Patentanwaltskammer u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Abschnitt 

Organe der Patentanwaltskammer 

Zweiter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

Erster Unterabschnitt 

Vorstand 

Erster Unterabschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  58 Zusammensetzung des Vorstands u n v e r ä n d e r t  

§  59 Voraussetzungen der Wählbarkeit u n v e r ä n d e r t  

§  60 Verlust der Wählbarkeit u n v e r ä n d e r t  

§  61 Recht zur Ablehnung der Wahl u n v e r ä n d e r t  

§  62 Wahlperiode u n v e r ä n d e r t  

§  63 Vorzeitiges Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds u n v e r ä n d e r t  

§  64 Wahl des Präsidenten, des Schriftführers und des 
Schatzmeisters 

u n v e r ä n d e r t  

§  65 Sitzungen des Vorstands u n v e r ä n d e r t  

§  66 Beschlussfähigkeit des Vorstands u n v e r ä n d e r t  

§  67 Beschlüsse des Vorstands u n v e r ä n d e r t  

§  68 Abteilungen des Vorstands u n v e r ä n d e r t  

§  69 Aufgaben des Vorstands u n v e r ä n d e r t  

§  69a Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeiten u n v e r ä n d e r t  

§  70 Rügerecht des Vorstands u n v e r ä n d e r t  

§  70a Antrag auf Entscheidung des Landgerichts u n v e r ä n d e r t  
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§  71 Verschwiegenheitspflicht; Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen 

u n v e r ä n d e r t  

§  72 Ehrenamtliche Tätigkeit des Vorstands u n v e r ä n d e r t  

§  73 Aufgaben des Präsidenten u n v e r ä n d e r t  

§  74 Berichte über die Tätigkeit der Kammer und über 
Wahlergebnisse 

u n v e r ä n d e r t  

§  75 Aufgaben des Schriftführers u n v e r ä n d e r t  

§  76 Aufgaben des Schatzmeisters u n v e r ä n d e r t  

§  77 Einziehung rückständiger Beiträge u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Unterabschnitt 

Kammerversammlung 

Zweiter Unterabschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  78 Einberufung der Kammerversammlung u n v e r ä n d e r t  

§  79 Einladung und Einberufungsfrist u n v e r ä n d e r t  

§  80 Ankündigung der Tagesordnung u n v e r ä n d e r t  

§  81 Wahlen und Beschlüsse der Kammerversammlung u n v e r ä n d e r t  

§  82 Aufgaben der Kammerversammlung u n v e r ä n d e r t  

§  82a Prüfung der Berufsordnung und der Satzung der 
Kammer 

u n v e r ä n d e r t  

§§ 83 und 84 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

F ü n f t e r  T e i l  

G e r i c h t e  i n  P a t e n t a n w a l t s s a -

c h e n  u n d  g e r i c h t l i c h e s  V e r f a h -

r e n  i n  v e r w a l t u n g s r e c h t l i c h e n  

P a t e n t a n w a l t s s a c h e n  

F ü n f t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

Erster Abschnitt 

Das Landgericht und das Oberlandesgericht in Patent-

anwaltssachen 

Erster Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  85 Kammer für Patentanwaltssachen bei dem Land-
gericht 

u n v e r ä n d e r t  

§  86 Senat für Patentanwaltssachen bei dem Oberlan-
desgericht 

u n v e r ä n d e r t  

§  87 Patentanwaltliche Mitglieder u n v e r ä n d e r t  

§  88 Rechtsstellung der patentanwaltlichen Mitglieder u n v e r ä n d e r t  

§  89 Ende des Amtes des patentanwaltlichen Mitglieds u n v e r ä n d e r t  
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Zweiter Abschnitt 

Der Bundesgerichtshof in Patentanwaltssachen 

Zweiter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  90 Senat für Patentanwaltssachen bei dem Bundes-
gerichtshof 

u n v e r ä n d e r t  

§  91 Patentanwälte als Beisitzer u n v e r ä n d e r t  

§  92 Rechtsstellung der Patentanwälte als Beisitzer u n v e r ä n d e r t  

§  93 Beendigung des Amtes des Beisitzers u n v e r ä n d e r t  

§  94 Reihenfolge der Teilnahme an den Sitzungen u n v e r ä n d e r t  

Dritter Abschnitt 

Gerichtliches Verfahren in verwaltungsrechtlichen Pa-

tentanwaltssachen 

Dritter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  94a Rechtsweg und sachliche Zuständigkeit u n v e r ä n d e r t  

§  94b Anwendung der Verwaltungsgerichtsordnung u n v e r ä n d e r t  

§  94c Klagegegner und Vertretung u n v e r ä n d e r t  

§  94d Berufung u n v e r ä n d e r t  

§  94e Klagen gegen Wahlen und Beschlüsse u n v e r ä n d e r t  

§  94f Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren u n v e r ä n d e r t  

§  94g Verwendung gefälschter Berufsqualifikationsnach-
weise 

u n v e r ä n d e r t  

S e c h s t e r  T e i l  

B e r u f s g e r i c h t l i c h e  A h n d u n g  

v o n  P f l i c h t v e r l e t z u n g e n  

S e c h s t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

§  95 Ahndung einer Pflichtverletzung u n v e r ä n d e r t  

§  95a Leitungspersonen u n v e r ä n d e r t  

§  95b Rechtsnachfolger u n v e r ä n d e r t  

§  96 Berufsgerichtliche Maßnahmen u n v e r ä n d e r t  

§  97 Verjährung von Pflichtverletzungen u n v e r ä n d e r t  

§  97a Rüge und berufsgerichtliche Maßnahme u n v e r ä n d e r t  

§  97b Anderweitige Ahndung u n v e r ä n d e r t  
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S i e b e n t e r  T e i l  

B e r u f s g e r i c h t l i c h e s  V e r f a h r e n  

S i e b e n t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

Erster Abschnitt 

Allgemeines 

Erster Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

Erster Unterabschnitt 

Allgemeine Verfahrensregeln 

Erster Unterabschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  98 Vorschriften für das Verfahren und den Rechts-
schutz bei überlangen Gerichtsverfahren 

u n v e r ä n d e r t  

§  99 Keine Verhaftung des Patentanwalts u n v e r ä n d e r t  

§ 100 Verteidigung u n v e r ä n d e r t  

§ 101 Akteneinsicht des Patentanwalts u n v e r ä n d e r t  

§ 102 Verhältnis des berufsgerichtlichen Verfahrens zum 
Straf- oder Bußgeldverfahren 

u n v e r ä n d e r t  

§ 102a Verhältnis des berufsgerichtlichen Verfahrens zu 
berufsaufsichtlichen Verfahren nach anderen Berufsgeset-
zen 

u n v e r ä n d e r t  

§ 102b Aussetzung des berufsgerichtlichen Verfahrens u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Unterabschnitt 

Berufsgerichtliches Verfahren gegen Berufsaus-

übungsgesellschaften 

Zweiter Unterabschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 103 Berufsgerichtliches Verfahren gegen Leitungsper-
sonen und Berufsausübungsgesellschaften 

u n v e r ä n d e r t  

§ 103a Vertretung von Berufsausübungsgesellschaften u n v e r ä n d e r t  

§ 103b Besonderer Vertreter u n v e r ä n d e r t  

§ 103c Verfahrenseintritt von Rechtsnachfolgern u n v e r ä n d e r t  

§ 103d Vernehmung des gesetzlichen Vertreters u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Abschnitt 

Verfahren im ersten Rechtszug 

Zweiter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

Erster Unterabschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

Erster Unterabschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 104 Zuständigkeit u n v e r ä n d e r t  

§ 105 Mitwirkung der Staatsanwaltschaft u n v e r ä n d e r t  



 - 116 -   

Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

Zweiter Unterabschnitt 

Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens 

Zweiter Unterabschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 106 Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens u n v e r ä n d e r t  

§ 107 Gerichtliche Entscheidung über die Einleitung u n v e r ä n d e r t  

§ 108 Antrag des Patentanwalts auf Einleitung des be-
rufsgerichtlichen Verfahrens 

u n v e r ä n d e r t  

§§ 109 bis 114 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§ 115 Inhalt der Anschuldigungsschrift u n v e r ä n d e r t  

§ 116 Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfah-
rens 

u n v e r ä n d e r t  

§ 117 Rechtskraftwirkung eines ablehnenden Beschlus-
ses 

u n v e r ä n d e r t  

§ 118 Zustellung des Eröffnungsbeschlusses u n v e r ä n d e r t  

Dritter Unterabschnitt 

Hauptverhandlung 

Dritter Unterabschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 119 Hauptverhandlung trotz Ausbleibens des Mitglieds 
der Patentanwaltskammer 

u n v e r ä n d e r t  

§ 120 (weggefallen)  u n v e r ä n d e r t  

§ 121 Beweisaufnahme durch einen ersuchten Richter  u n v e r ä n d e r t  

§ 122 Verlesen von Protokollen u n v e r ä n d e r t  

§ 123 Entscheidung u n v e r ä n d e r t  

Dritter Abschnitt 

Rechtsmittel 

Dritter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 124 Beschwerde u n v e r ä n d e r t  

§ 125 Berufung u n v e r ä n d e r t  

§ 126 Mitwirkung der Staatsanwaltschaft u n v e r ä n d e r t  

§ 127 Revision u n v e r ä n d e r t  

§ 128 Einlegung der Revision und Verfahren u n v e r ä n d e r t  

§ 129 Mitwirkung der Staatsanwaltschaft vor dem Bun-
desgerichtshof 

u n v e r ä n d e r t  

Vierter Abschnitt 

Sicherung von Beweisen 

Vierter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 130 Anordnung der Beweissicherung u n v e r ä n d e r t  
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§ 131 Verfahren u n v e r ä n d e r t  

Fünfter Abschnitt 

Berufs- und Vertretungsverbot als vorläufige Maß-

nahme 

Fünfter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 132 Voraussetzung des Verbots u n v e r ä n d e r t  

§ 133 Mündliche Verhandlung u n v e r ä n d e r t  

§ 134 Abstimmung über das Verbot u n v e r ä n d e r t  

§ 135 Verbot im Anschluss an die Hauptverhandlung u n v e r ä n d e r t  

§ 136 Zustellung des Beschlusses u n v e r ä n d e r t  

§ 137 Wirkungen des Verbots u n v e r ä n d e r t  

§ 138 Zuwiderhandlungen gegen das Verbot u n v e r ä n d e r t  

§ 139 Beschwerde u n v e r ä n d e r t  

§ 140 Außerkrafttreten des Verbots u n v e r ä n d e r t  

§ 141 Aufhebung des Verbots u n v e r ä n d e r t  

§ 142 Mitteilung des Verbots u n v e r ä n d e r t  

§ 143 Bestellung einer Vertretung u n v e r ä n d e r t  

Sechster Abschnitt 

Vollstreckung berufsgerichtlicher Maßnahmen und 

Kosten sowie Tilgung 

Sechster Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 144 Vollstreckung berufsgerichtlicher Maßnahmen u n v e r ä n d e r t  

§ 144a Tilgung u n v e r ä n d e r t  

A c h t e r  T e i l  

K o s t e n  i n  P a t e n t a n w a l t s s a c h e n  

A c h t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

Erster Abschnitt 

Kosten in Verwaltungs-verfahren der Patentanwalts-

kammer 

Erster Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 145 Erhebung von Verwaltungsgebühren und Auslagen u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Abschnitt 

Kosten in gerichtlichen Verfahren in verwaltungsrecht-

lichen Patentanwaltssachen 

Zweiter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 146 Gerichtskosten u n v e r ä n d e r t  
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§ 147 Streitwert u n v e r ä n d e r t  

Dritter Abschnitt 

Kosten im berufsgerichtlichenVerfahren und im Verfah-

ren bei Anträgen auf Entscheidung des Landgerichts 

Dritter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 148 Gerichtskosten u n v e r ä n d e r t  

§ 149 Kosten bei Anträgen auf Einleitung des berufsge-
richtlichen Verfahrens 

u n v e r ä n d e r t  

§ 150 Kostenpflicht des Verurteilten u n v e r ä n d e r t  

§ 150a Kostenpflicht im Verfahren bei Anträgen auf Ent-
scheidung des Landgerichts 

u n v e r ä n d e r t  

§ 151 Haftung der Patentanwaltskammer u n v e r ä n d e r t  

§§ 152 bis 154 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

N e u n t e r  T e i l  

B e r a t u n g s -  u n d  V e r t r e t u n g s b e -

f u g n i s  d e s  P a t e n t a s s e s s o r s  i n  

s t ä n d i g e m  D i e n s t v e r h ä l t n i s  

N e u n t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

§ 155 Beratung und Vertretung von Dritten u n v e r ä n d e r t  

§ 155a Tätigkeitsverbote bei weiterer Tätigkeit als Patent-
anwalt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 156 Auftreten vor den Gerichten u n v e r ä n d e r t  

Z e h n t e r  T e i l  

A u s l ä n d i s c h e  P a t e n t a n w a l t s b e -

r u f e  u n d  B e r u f s a u s ü b u n g s g e -

s e l l s c h a f t e n  

Z e h n t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

§ 157 Ausländische Patentanwaltsberufe; Verordnungs-
ermächtigung 

u n v e r ä n d e r t  

§ 158 Aufnahme in die Patentanwaltskammer und berufli-
che Stellung; Rücknahme und Widerruf 

u n v e r ä n d e r t  

§ 159 Ausländische Berufsausübungsgesellschaften u n v e r ä n d e r t  

E l f t e r  T e i l  

Ü b e r g a n g s - u n d  S c h l u s s v o r -

s c h r i f t e n  

E l f t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

§ 160 Inhaber von Erlaubnisscheinen u n v e r ä n d e r t  

§ 161 Maßgabe nach dem Einigungsvertrag u n v e r ä n d e r t  
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§ 162 Zulassung und Befugnisse bestehender Berufs-
ausübungsgesellschaften 

u n v e r ä n d e r t  

Anlage 
(zu § 146 Satz 1 und § 148 Satz 1) Gebührenverzeich-
nis 

 
u n v e r ä n d e r t  

§ 35 § 35 

(weggefallen) Ersetzung der Schriftform 

  Ist nach diesem Gesetz für die Ab-
gabe einer Erklärung die Schriftform 
vorgeschrieben, so kann die Erklärung 
auch über das besondere elektronische 
Bürger- und Organisationenpostfach ab-
gegeben werden, wenn Erklärender und 
Empfänger über ein solches verfügen. 
Ist die Erklärung von einer natürlichen 
Person abzugeben, so ist das Dokument 
mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der Person zu versehen oder 
von ihr zu signieren und selbst zu ver-
senden. Andere Postfächer nach § 130a 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 2, 3 und 5 der 
Zivilprozessordnung stehen dem beson-
deren elektronischen Bürger- und Orga-
nisationenpostfach nach Satz 1 gleich. 
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§ 43a § 43a 

Vergütung Vergütung 

(1) Die Abgabe und Entgegennahme 
eines Teils der Honorare oder sonstiger 
Vorteile für die Vermittlung von Aufträgen, 
gleichviel ob im Verhältnis zu einem Pa-
tentanwalt oder Dritten gleich welcher Art, 
ist unzulässig. Zulässig ist es jedoch, die 
mitwirkende Tätigkeit eines anderen Pa-
tentanwalts angemessen zu honorieren. 
Die Honorierung der Leistungen hat der 
Verantwortlichkeit sowie dem Haftungsri-
siko der beteiligten Patentanwälte und den 
sonstigen Umständen Rechnung zu tragen. 
Die Vereinbarung einer solchen Honorie-
rung darf nicht zur Voraussetzung einer 
Mandatserteilung gemacht werden. Meh-
rere Patentanwälte dürfen einen Auftrag 
gemeinsam bearbeiten und die Honorare in 
einem den Leistungen der Verantwortlich-
keit und dem Haftungsrisiko entsprechen-
den angemessenen Verhältnis untereinan-
der teilen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Abtretung von Vergütungsfor-
derungen oder die Übertragung ihrer Ein-
ziehung an Patentanwälte, Rechtsanwälte, 
Berufsausübungsgesellschaften nach § 
52b dieses Gesetzes oder nach § 59b der 
Bundesrechtsanwaltsordnung ist zulässig. 
Im Übrigen sind Abtretung oder Übertra-
gung nur zulässig, wenn eine ausdrückli-
che, schriftliche Einwilligung des Mandan-
ten vorliegt oder die Forderung rechtskräf-
tig festgestellt ist. Vor der Einwilligung ist 
der Mandant über die Informationspflicht 
des Patentanwalts gegenüber dem neuen 
Gläubiger oder Einziehungsermächtigten 
aufzuklären. Der neue Gläubiger oder Ein-
ziehungsermächtigte ist in gleicher Weise 
zur Verschwiegenheit verpflichtet wie der 
beauftragte Patentanwalt. 

(2) Die Abtretung von Vergütungsfor-
derungen oder die Übertragung ihrer Ein-
ziehung an Patentanwälte, Rechtsanwälte, 
Berufsausübungsgesellschaften nach § 
52b dieses Gesetzes oder nach § 59b der 
Bundesrechtsanwaltsordnung ist zulässig. 
Im Übrigen sind Abtretung oder Übertra-
gung nur zulässig, wenn eine ausdrückli-
cheEinwilligung des Mandanten in Text-
form vorliegt oder die Forderung rechts-
kräftig festgestellt ist. Vor der Einwilligung 
ist der Mandant über die Informationspflicht 
des Patentanwalts gegenüber dem neuen 
Gläubiger oder Einziehungsermächtigten 
aufzuklären. Der neue Gläubiger oder Ein-
ziehungsermächtigte ist in gleicher Weise 
zur Verschwiegenheit verpflichtet wie der 
beauftragte Patentanwalt. 
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§ 45b § 45b 

Vertragliche Begrenzung von Ersatzan-
sprüchen 

Vertragliche Begrenzung von Ersatzan-
sprüchen 

(1) Der Anspruch des Auftraggebers 
aus dem zwischen ihm und dem Patentan-
walt bestehenden Vertragsverhältnis auf 
Ersatz eines fahrlässig verursachten Scha-
dens kann beschränkt werden:  

(1) Der Anspruch des Auftraggebers 
aus dem zwischen ihm und dem Patentan-
walt bestehenden Vertragsverhältnis auf 
Ersatz eines fahrlässig verursachten Scha-
dens kann beschränkt werden:  

1. durch schriftliche Vereinbarung im Ein-
zelfall bis zur Höhe der Mindestversi-
cherungssumme; 

1. durch im Einzelfall in Textform ge-
troffene Vereinbarung bis zur Höhe 
der Mindestversicherungssumme; 

2. durch vorformulierte Vertragsbedingun-
gen für Fälle einfacher Fahrlässigkeit 
auf den vierfachen Betrag der Mindest-
versicherungssumme, wenn insoweit 
Versicherungsschutz besteht. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Für Berufsausübungsgesellschaften gilt 
Satz 1 entsprechend. 

Für Berufsausübungsgesellschaften gilt 
Satz 1 entsprechend. 

(2) Die Mitglieder einer Berufsaus-
übungsgesellschaft ohne Haftungsbe-
schränkung haften aus dem zwischen ihr 
und dem Auftraggeber bestehenden Ver-
tragsverhältnis als Gesamtschuldner. Die 
persönliche Haftung auf Schadensersatz 
kann auch durch vorformulierte Vertragsbe-
dingungen beschränkt werden auf einzelne 
Mitglieder einer Berufsausübungsgesell-
schaft ohne Haftungsbeschränkung, die 
das Mandat im Rahmen ihrer eigenen be-
ruflichen Befugnisse bearbeiten und na-
mentlich bezeichnet sind. Die Zustim-
mungserklärung zu einer solchen Be-
schränkung darf keine anderen Erklärun-
gen enthalten und muß vom Auftraggeber 
unterschrieben sein. 

(2) Die Mitglieder einer Berufsaus-
übungsgesellschaft ohne Haftungsbe-
schränkung haften aus dem zwischen ihr 
und dem Auftraggeber bestehenden Ver-
tragsverhältnis als Gesamtschuldner. Die 
persönliche Haftung auf Schadensersatz 
kann auch durch vorformulierte Vertragsbe-
dingungen beschränkt werden auf einzelne 
Mitglieder einer Berufsausübungsgesell-
schaft ohne Haftungsbeschränkung, die 
das Mandat im Rahmen ihrer eigenen be-
ruflichen Befugnisse bearbeiten und na-
mentlich bezeichnet sind. Die Zustim-
mungserklärung zu einer solchen Be-
schränkung darf keine anderen Erklärun-
gen enthalten und bedarf der Textform. 

§ 78 § 78 

Einberufung der Kammerversammlung Einberufung der Kammerversammlung 

(1) Die Kammerversammlung wird 
durch den Präsidenten einberufen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Der Präsident muß die Kam-
merversammlung einberufen, wenn ein 
Zehntel der Mitglieder es schriftlich bean-
tragt und hierbei den Gegenstand angibt, 
der in der Kammerversammlung behandelt 
werden soll. 

(2) Der Präsident muß die Kam-
merversammlung einberufen, wenn ein 
Zehntel der Mitglieder es schriftlich oder 
elektronisch beantragt und hierbei den 
Gegenstand angibt, der in der Kammerver-
sammlung behandelt werden soll. 

(3) Wenn die Satzung nichts anderes 
bestimmt, soll die Kammerversammlung 
am Sitz der Kammer zusammentreten. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 79 § 79 

Einladung und Einberufungsfrist Einladung und Einberufungsfrist 

Die Kammerversammlung ist mindes-
tens zwei Wochen vorher einzuberufen. 
Die Einberufung hat schriftlich oder öffent-
lich in den dazu von der Satzung bestimm-
ten Blättern zu erfolgen. Bei der Fristbe-
rechnung sind der Tag der Versendung 
und der Tag der Versammlung nicht mitzu-
zählen. In dringenden Fällen kann die 
Kammerversammlung mit kürzerer Frist 
einberufen werden. 

Die Kammerversammlung ist mindes-
tens zwei Wochen vorher einzuberufen. 
Die Einberufung hat schriftlich oder elekt-
ronisch zu erfolgen. Verfügt das Mitglied 
über eines der in § 35 Satz 1 oder 3 ge-
nannten Postfächer, so soll eine elektro-
nische Einladung über dieses Postfach 
erfolgen. Bei der Fristberechnung sind der 
Tag der Versendung und der Tag der Ver-
sammlung nicht mitzuzählen. In dringenden 
Fällen kann die Kammerversammlung mit 
kürzerer Frist einberufen werden. 
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Artikel 25 Artikel 25 

Urheberrechtsgesetz Urheberrechtsgesetz 

§ 31a § 31a 

Verträge über unbekannte Nutzungsar-
ten 

Verträge über unbekannte Nutzungsar-
ten 

(1) Ein Vertrag, durch den der Urhe-
ber Rechte für unbekannte Nutzungsarten 
einräumt oder sich dazu verpflichtet, bedarf 
der Schriftform. Der Schriftform bedarf es 
nicht, wenn der Urheber unentgeltlich ein 
einfaches Nutzungsrecht für jedermann 
einräumt. Der Urheber kann diese Rechts-
einräumung oder die Verpflichtung hierzu 
widerrufen. Das Widerrufsrecht erlischt 
nach Ablauf von drei Monaten, nachdem 
der andere die Mitteilung über die beab-
sichtigte Aufnahme der neuen Art der Wer-
knutzung an den Urheber unter der ihm zu-
letzt bekannten Anschrift abgesendet hat. 

(1) Ein Vertrag, durch den der Urhe-
ber Rechte für unbekannte Nutzungsarten 
einräumt oder sich dazu verpflichtet, bedarf 
der Schriftform. Der Schriftform bedarf es 
nicht, wenn der Urheber unentgeltlich ein 
einfaches Nutzungsrecht für jedermann 
einräumt. Schließt der Urheber einen 
Vertrag nach Satz 1 mit einer Verwer-
tungsgesellschaft, so genügt die Text-
form. Der Urheber kann diese Rechtsein-
räumung oder die Verpflichtung hierzu wi-
derrufen. Das Widerrufsrecht erlischt nach 
Ablauf von drei Monaten, nachdem der an-
dere die Mitteilung über die beabsichtigte 
Aufnahme der neuen Art der Werknutzung 
an den Urheber unter der ihm zuletzt be-
kannten Anschrift abgesendet hat. 

(2) Das Widerrufsrecht entfällt, wenn 
sich die Parteien nach Bekanntwerden der 
neuen Nutzungsart auf eine Vergütung 
nach § 32c Abs. 1 geeinigt haben. Das Wi-
derrufsrecht entfällt auch, wenn die Par-
teien die Vergütung nach einer gemeinsa-
men Vergütungsregel vereinbart haben. Es 
erlischt mit dem Tod des Urhebers. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Sind mehrere Werke oder Werk-
beiträge zu einer Gesamtheit zusammen-
gefasst, die sich in der neuen Nutzungsart 
in angemessener Weise nur unter Verwen-
dung sämtlicher Werke oder Werkbeiträge 
verwerten lässt, so kann der Urheber das 
Widerrufsrecht nicht wider Treu und Glau-
ben ausüben. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Auf die Rechte nach den Absätzen 
1 bis 3 kann im Voraus nicht verzichtet 
werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 40 § 40 

Verträge über künftige Werke Verträge über künftige Werke 

(1) Ein Vertrag, durch den sich der Ur-
heber zur Einräumung von Nutzungsrech-
ten an künftigen Werken verpflichtet, die 
überhaupt nicht näher oder nur der Gattung 
nach bestimmt sind, bedarf der schriftlichen 
Form. Er kann von beiden Vertragsteilen 
nach Ablauf von fünf Jahren seit dem Ab-
schluß des Vertrages gekündigt werden. 
Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate, 
wenn keine kürzere Frist vereinbart ist. 

(1) Ein Vertrag, durch den sich der Ur-
heber zur Einräumung von Nutzungsrech-
ten an künftigen Werken verpflichtet, die 
überhaupt nicht näher oder nur der Gattung 
nach bestimmt sind, bedarf der schriftlichen 
Form. Schließt der Urheber den Vertrag 
mit einer Verwertungsgesellschaft, so 
genügt die Textform. Der Vertrag kann 
von beiden Vertragsteilen nach Ablauf von 
fünf Jahren seit dem Abschluss des Ver-
trages gekündigt werden. Die Kündigungs-
frist beträgt sechs Monate, wenn keine kür-
zere Frist vereinbart ist. 

(2) Auf das Kündigungsrecht kann im 
voraus nicht verzichtet werden. Andere ver-
tragliche oder gesetzliche Kündigungs-
rechte bleiben unberührt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Wenn in Erfüllung des Vertrages 
Nutzungsrechte an künftigen Werken ein-
geräumt worden sind, wird mit Beendigung 
des Vertrages die Verfügung hinsichtlich 
der Werke unwirksam, die zu diesem Zeit-
punkt noch nicht abgeliefert sind. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 88 § 88 

Recht zur Verfilmung Recht zur Verfilmung 

(1) Gestattet der Urheber einem an-
deren, sein Werk zu verfilmen, so liegt da-
rin im Zweifel die Einräumung des aus-
schließlichen Rechts, das Werk unverän-
dert oder unter Bearbeitung oder Umge-
staltung zur Herstellung eines Filmwerkes 
zu benutzen und das Filmwerk sowie Über-
setzungen und andere filmische Bearbei-
tungen auf alle Nutzungsarten zu nutzen. § 
31a Abs. 1 Satz 3 und 4 und Abs. 2 bis 4 
findet keine Anwendung. 

(1) Gestattet der Urheber einem an-
deren, sein Werk zu verfilmen, so liegt da-
rin im Zweifel die Einräumung des aus-
schließlichen Rechts, das Werk unverän-
dert oder unter Bearbeitung oder Umge-
staltung zur Herstellung eines Filmwerkes 
zu benutzen und das Filmwerk sowie Über-
setzungen und andere filmische Bearbei-
tungen auf alle Nutzungsarten zu nutzen. § 
31a Abs. 1 Satz 4 und 5 und Abs. 2 bis 4 
findet keine Anwendung. 
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(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Be-
fugnisse berechtigen im Zweifel nicht zu ei-
ner Wiederverfilmung des Werkes. Der Ur-
heber ist berechtigt, sein Werk nach Ablauf 
von zehn Jahren nach Vertragsabschluß 
anderweit filmisch zu verwerten. Von Satz 
2 kann zum Nachteil des Urhebers nur 
durch eine Vereinbarung abgewichen wer-
den, die auf einer gemeinsamen Vergü-
tungsregel (§ 36) oder einem Tarifvertrag 
beruht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) (weggefallen) (3) u n v e r ä n d e r t  

§ 89 § 89 

Rechte am Filmwerk Rechte am Filmwerk 

(1) Wer sich zur Mitwirkung bei der 
Herstellung eines Filmes verpflichtet, räumt 
damit für den Fall, daß er ein Urheberrecht 
am Filmwerk erwirbt, dem Filmhersteller im 
Zweifel das ausschließliche Recht ein, das 
Filmwerk sowie Übersetzungen und andere 
filmische Bearbeitungen oder Umgestaltun-
gen des Filmwerkes auf alle Nutzungsarten 
zu nutzen. § 31a Abs. 1 Satz 3 und 4 und 
Abs. 2 bis 4 findet keine Anwendung. 

(1) Wer sich zur Mitwirkung bei der 
Herstellung eines Filmes verpflichtet, räumt 
damit für den Fall, daß er ein Urheberrecht 
am Filmwerk erwirbt, dem Filmhersteller im 
Zweifel das ausschließliche Recht ein, das 
Filmwerk sowie Übersetzungen und andere 
filmische Bearbeitungen oder Umgestaltun-
gen des Filmwerkes auf alle Nutzungsarten 
zu nutzen. § 31a Abs. 1 Satz 4 und 5 und 
Abs. 2 bis 4 findet keine Anwendung. 

(2) Hat der Urheber des Filmwerkes 
das in Absatz 1 bezeichnete Nutzungsrecht 
im voraus einem Dritten eingeräumt, so be-
hält er gleichwohl stets die Befugnis, die-
ses Recht beschränkt oder unbeschränkt 
dem Filmhersteller einzuräumen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Urheberrechte an den zur Her-
stellung des Filmwerkes benutzten Wer-
ken, wie Roman, Drehbuch und Filmmusik, 
bleiben unberührt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Für die Rechte zur filmischen Ver-
wertung der bei der Herstellung eines Film-
werkes entstehenden Lichtbilder und Licht-
bildwerke gelten die Absätze 1 und 2 ent-
sprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 132 § 132 

Verträge Verträge 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes 
sind mit Ausnahme der §§ 42 und 43 auf 
Verträge, die vor dem 1. Januar 1966 ab-
geschlossen worden sind, nicht anzuwen-
den. § 43 gilt für ausübende Künstler ent-
sprechend. Die §§ 40 und 41 gelten für sol-
che Verträge mit der Maßgabe, daß die in 
§ 40 Abs. 1 Satz 2 und § 41 Abs. 2 ge-
nannten Fristen frühestens mit dem 1. Ja-
nuar 1966 beginnen. 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes 
sind mit Ausnahme der §§ 42 und 43 auf 
Verträge, die vor dem 1. Januar 1966 ab-
geschlossen worden sind, nicht anzuwen-
den. § 43 gilt für ausübende Künstler ent-
sprechend. Die §§ 40 und 41 gelten für sol-
che Verträge mit der Maßgabe, daß die in 
§ 40 Abs. 1 Satz 3 und § 41 Abs. 2 ge-
nannten Fristen frühestens mit dem 1. Ja-
nuar 1966 beginnen. 

(2) Vor dem 1. Januar 1966 ge-
troffene Verfügungen bleiben wirksam. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Auf Verträge oder sonstige Sach-
verhalte, die vor dem 1. Juli 2002 geschlos-
sen worden oder entstanden sind, sind die 
Vorschriften dieses Gesetzes vorbehaltlich 
der Sätze 2 und 3 sowie des § 133 Absatz 
2 bis 4 in der am 28. März 2002 geltenden 
Fassung weiter anzuwenden. § 32a findet 
auf Sachverhalte Anwendung, die nach 
dem 28. März 2002 entstanden sind. Auf 
Verträge, die seit dem 1. Juni 2001 und bis 
zum 30. Juni 2002 geschlossen worden 
sind, findet auch § 32 Anwendung, sofern 
von dem eingeräumten Recht oder der Er-
laubnis nach dem 30. Juni 2002 Gebrauch 
gemacht wird. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(3a) Auf Verträge oder sonstige 
Sachverhalte, die ab dem 1. Juli 2002 und 
vor dem 1. März 2017 geschlossen worden 
sind oder entstanden sind, sind die Vor-
schriften dieses Gesetzes vorbehaltlich des 
§ 133 Absatz 2 bis 4 in der bis einschließ-
lich 28. Februar 2017 geltenden Fassung 
weiter anzuwenden. 

(3a) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Absätze 3 und 3a gelten für 
ausübende Künstler entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 26 Artikel 26 

Verwertungsgesellschaftenge-
setz 

Verwertungsgesellschaftenge-
setz 

§ 10 § 10 

Zustimmung zur Rechtswahrnehmung Zustimmung zur Rechtswahrnehmung 

Nimmt eine Verwertungsgesellschaft 
auf Grundlage einer vertraglichen Verein-
barung mit dem Rechtsinhaber Urheber-
rechte oder verwandte Schutzrechte wahr, 
holt sie dessen Zustimmung zur Wahrneh-
mung für jedes einzelne Recht ein und do-
kumentiert diese. Die Vereinbarung bedarf, 
auch soweit Rechte an künftigen Werken 
eingeräumt werden, der Textform. 

Nimmt eine Verwertungsgesellschaft 
auf Grundlage einer vertraglichen Verein-
barung mit dem Rechtsinhaber Urheber-
rechte oder verwandte Schutzrechte wahr, 
holt sie dessen Zustimmung zur Wahrneh-
mung für jedes einzelne Recht ein und do-
kumentiert diese.  
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Artikel 27 Artikel 27 

Steuerberatungsgesetz Steuerberatungsgesetz 

§ 3a § 3a 

Befugnis zu vorübergehender und gele-
gentlicher Hilfeleistung in Steuersachen 

Befugnis zu vorübergehender und gele-
gentlicher Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Personen, die in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in der Schweiz beruflich 
niedergelassen sind und dort befugt ge-
schäftsmäßig Hilfe in Steuersachen nach 
dem Recht des Niederlassungsstaates leis-
ten, sind zur vorübergehenden und gele-
gentlichen geschäftsmäßigen Hilfeleistung 
in Steuersachen in der Bundesrepublik 
Deutschland befugt. Die vorübergehende 
und gelegentliche geschäftsmäßige Hilfe-
leistung in Steuersachen kann vom Staat 
der Niederlassung aus erfolgen. Der Um-
fang der Befugnis zur Hilfeleistung in Steu-
ersachen im Inland richtet sich nach dem 
Umfang dieser Befugnis im Niederlas-
sungsstaat. Bei ihrer Tätigkeit im Inland un-
terliegen sie denselben Berufsregeln wie 
die in § 3 genannten Personen. Wenn we-
der der Beruf noch die Ausbildung zu die-
sem Beruf im Staat der Niederlassung reg-
lementiert ist, gilt die Befugnis zur ge-
schäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersa-
chen im Inland nur, wenn die Person den 
Beruf in einem oder in mehreren Mitglied-
staaten oder Vertragsstaaten oder der 
Schweiz während der vorhergehenden 
zehn Jahre mindestens ein Jahr lang aus-
geübt hat. Ob die geschäftsmäßige Hilfe-
leistung in Steuersachen vorübergehend 
und gelegentlich erfolgt, ist insbesondere 
anhand ihrer Dauer, Häufigkeit, regelmäßi-
ger Wiederkehr und Kontinuität zu beurtei-
len. 

(1) u n v e r ä n d e r t  



 - 129 -   

Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

(2) Die geschäftsmäßige Hilfeleistung 
in Steuersachen nach Absatz 1 ist nur zu-
lässig, wenn die Person vor der ersten Er-
bringung im Inland der zuständigen Stelle 
schriftlich oder elektronisch Meldung erstat-
tet. Zuständige Stelle ist für Personen aus:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Finnland die Steuerberaterkammer 
Berlin, 

 

2. Polen die Steuerberaterkammer Bran-
denburg, 

 

3. Zypern die Steuerberaterkammer Bre-
men, 

 

4. den Niederlanden und Bulgarien die 
Steuerberaterkammer Düsseldorf, 

 

5. Schweden und Island die Steuerbera-
terkammer Hamburg, 

 

6. Portugal und Spanien die Steuerbera-
terkammer Hessen, 

 

7. Belgien die Steuerberaterkammer 
Köln, 

 

8. Estland, Lettland, Litauen die Steuer-
beraterkammer Mecklenburg-Vorpom-
mern, 

 

9. Italien, Kroatien und Österreich die 
Steuerberaterkammer München, 

 

10. Rumänien und Liechtenstein die Steu-
erberaterkammer Nordbaden, 

 

11. Tschechien die Steuerberaterkammer 
Nürnberg, 

 

12. Frankreich die Steuerberaterkammer 
Rheinland-Pfalz, 

 

13. Luxemburg die Steuerberaterkammer 
Saarland, 

 

14. Ungarn die Steuerberaterkammer des 
Freistaates Sachsen, 

 

15. der Slowakei die Steuerberaterkammer 
Sachsen-Anhalt, 
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16. Dänemark und Norwegen die Steuer-
beraterkammer Schleswig-Holstein, 

 

17. Griechenland die Steuerberaterkam-
mer Stuttgart, 

 

18. der Schweiz die Steuerberaterkammer 
Südbaden, 

 

19. Malta und Slowenien die Steuerbera-
terkammer Thüringen, 

 

20. Irland die Steuerberaterkammer West-
falen-Lippe. 

 

Die Meldung der Person muss enthalten:   

1. den Familiennamen und die Vorna-
men, den Namen oder die Firma ein-
schließlich der gesetzlichen Vertreter, 

 

2. das Geburts- oder Gründungsjahr,  

3. die Geschäftsanschrift einschließlich 
der Anschriften aller Zweigstellen, 

 

4. die Berufsbezeichnung, unter der die 
Tätigkeit im Inland zu erbringen ist, 

 

5. eine Bescheinigung darüber, dass die 
Person in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union, in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum o-
der in der Schweiz rechtmäßig zur ge-
schäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuer-
sachen niedergelassen ist und dass ihr 
die Ausübung dieser Tätigkeit zum 
Zeitpunkt der Vorlage der Bescheini-
gung nicht, auch nicht vorübergehend, 
untersagt ist, 

 

6. einen Nachweis über die Berufsqualifi-
kation, 

 

7. einen Nachweis darüber, dass die Per-
son den Beruf in einem oder in mehre-
ren Mitgliedstaaten oder Vertragsstaa-
ten oder der Schweiz während der vor-
hergehenden zehn Jahre mindestens 
ein Jahr lang ausgeübt hat, wenn we-
der der Beruf noch die Ausbildung zu 
diesem Beruf im Staat der Niederlas-
sung reglementiert ist, 
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8. eine Information über Einzelheiten zur 
Berufshaftpflichtversicherung oder ei-
nes anderen individuellen oder kol-
lektiven Schutzes in Bezug auf die Be-
rufshaftpflicht. 

 

Die Meldung ist jährlich zu wiederholen, 
wenn die Person nach Ablauf eines Kalen-
derjahres erneut nach Absatz 1 geschäfts-
mäßig Hilfeleistung in Steuersachen im In-
land erbringen will. In diesem Fall sind die 
Bescheinigung nach Satz 3 Nr. 5 und die 
Information nach Satz 3 Nr. 8 erneut vorzu-
legen. Die Meldung berechtigt die Person 
zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steu-
ersachen nach Absatz 1 im gesamten Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land. § 74a gilt entsprechend. 

 

(3) Sobald die Meldung nach Absatz 2 
vollständig vorliegt, veranlasst die zustän-
dige Stelle eine vorübergehende Eintra-
gung der Angaben nach Absatz 2 Satz 3 
Nr. 1 bis 4 im Berufsregister oder ihre Ver-
längerung um ein Jahr. Die jeweilige Ein-
tragung erfolgt unter Angabe der zuständi-
gen Stelle und des Datums der Eintragung. 
Das Verfahren ist kostenfrei. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Registrierte Personen nach Absatz 
3 oder ihre Rechtsnachfolger müssen der 
zuständigen Stelle alle Änderungen der An-
gaben nach Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 bis 4 un-
verzüglich schriftlich mitteilen. 

(4) Registrierte Personen nach Absatz 
3 oder ihre Rechtsnachfolger müssen der 
zuständigen Stelle alle Änderungen der An-
gaben nach Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 bis 4 un-
verzüglich schriftlich oder elektronisch 
mitteilen. 

(5) Personen, die nach Absatz 1 ge-
schäftsmäßig Hilfeleistung in Steuersachen 
im Inland erbringen, dürfen dabei nur unter 
der Berufsbezeichnung in den Amtsspra-
chen des Niederlassungsstaates tätig wer-
den, unter der sie ihre Dienste im Nieder-
lassungsstaat anbieten. Wer danach be-
rechtigt ist, die Berufsbezeichnung „Steuer-
berater“/„Steuerberaterin“, „Steuerbevoll-
mächtigter“/„Steuerbevollmächtigte“ oder 
„Steuerberatungsgesellschaft“ zu führen, 
hat zusätzlich die Berufsorganisation, der 
er im Niederlassungsstaat angehört, sowie 
den Niederlassungsstaat anzugeben. Eine 
Verwechslung mit den genannten Berufs-
bezeichnungen muss ausgeschlossen sein. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Die zuständige Stelle kann einer 
nach Absatz 1 geschäftsmäßig Hilfe in 
Steuersachen leistenden Person die wei-
tere Erbringung ihrer Dienste im Inland un-
tersagen, wenn  

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. die Person im Staat der Niederlassung 
nicht mehr rechtmäßig niedergelassen 
ist oder ihr die Ausübung der Tätigkeit 
dort untersagt wird, 

 

2. sie nicht über die für die Ausübung der 
Berufstätigkeit im Inland erforderlichen 
deutschen Sprachkenntnisse verfügt, 

 

3. sie wiederholt eine unrichtige Berufs-
bezeichnung führt oder 

 

4. sie die Befugnis zu vorübergehender 
und gelegentlicher geschäftsmäßigen 
Hilfeleistung in Steuersachen über-
schreitet. 

 

Die vorübergehende Eintragung im Berufs-
register gemäß Absatz 3 Satz 1 wird ge-
löscht, wenn die Untersagungsverfügung 
nach Satz 1 unanfechtbar geworden ist. 
Über die Löschung aus dem Berufsregister 
wegen Überschreitens der Befugnis zu vo-
rübergehender und gelegentlicher ge-
schäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersa-
chen sind diejenigen Finanzbehörden zu 
unterrichten, die eine Mitteilung nach § 5 
Absatz 4 erstattet haben. 

 

(7) Die zuständigen Stellen arbeiten 
mit den zuständigen Stellen in den anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in 
den anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum und in der Schweiz zusammen und 
übermitteln auf Anfrage:  

(7) u n v e r ä n d e r t  

1. Informationen über die Rechtmäßigkeit 
der Niederlassung und die gute Füh-
rung des Dienstleisters; 

 

2. Informationen darüber, dass keine be-
rufsbezogenen disziplinarischen oder 
strafrechtlichen Sanktionen vorliegen; 
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3. Informationen, die im Falle von Be-
schwerden eines Dienstleistungsemp-
fängers gegen einen Dienstleister für 
ein ordnungsgemäßes Beschwerde-
verfahren erforderlich sind. 

 

Die zuständigen Stellen können bei be-
rechtigten Zweifeln an der Rechtmäßigkeit 
der Niederlassung des Dienstleisters in ei-
nem anderen Staat, an seiner guten Füh-
rung oder daran, dass keine berufsbezoge-
nen disziplinarischen oder strafrechtlichen 
Sanktionen vorliegen, alle aus ihrer Sicht 
zur Beurteilung des Sachverhalts erforderli-
chen Informationen bei den zuständigen 
Stellen des anderen Staates anfordern. § 
30 der Abgabenordnung steht den Sätzen 
1 und 2 nicht entgegen. 

 

§ 64 § 64 

Gebührenordnung Gebührenordnung 

(1) Steuerberater, Steuerbevollmäch-
tigte und Berufsausübungsgesellschaften 
sind an eine Gebührenordnung gebunden, 
die das Bundesministerium der Finanzen 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates erläßt. Das Bundesminis-
terium der Finanzen hat vorher die Bun-
dessteuerberaterkammer zu hören. Die 
Höhe der Gebühren darf den Rahmen des 
Angemessenen nicht übersteigen und hat 
sich nach  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Zeitaufwand,  

2. Wert des Objekts und  

3. Art der Aufgabe  

zu richten.  
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(2) Die Abtretung von Gebührenforde-
rungen oder die Übertragung ihrer Einzie-
hung an Personen und Vereinigungen im 
Sinne des § 3 Satz 1 ist auch ohne Zustim-
mung des Mandanten zulässig. Im Übrigen 
sind Abtretung oder Übertragung nur zuläs-
sig, wenn eine ausdrückliche, schriftliche 
Einwilligung des Mandanten vorliegt oder 
die Forderung rechtskräftig festgestellt ist. 
Vor der Einwilligung ist der Mandant über 
die Informationspflicht des Steuerberaters 
oder Steuerbevollmächtigten gegenüber 
dem neuen Gläubiger oder Einziehungser-
mächtigten aufzuklären. Der neue Gläubi-
ger oder Einziehungsermächtigte ist in glei-
cher Weise zur Verschwiegenheit verpflich-
tet wie der beauftragte Steuerberater oder 
Steuerbevollmächtigte. 

(2) Die Abtretung von Gebührenforde-
rungen oder die Übertragung ihrer Einzie-
hung an Personen und Vereinigungen im 
Sinne des § 3 Satz 1 ist auch ohne Zustim-
mung des Mandanten zulässig. Im Übrigen 
sind Abtretung oder Übertragung nur zuläs-
sig, wenn eine ausdrückliche Einwilligung 
des Mandanten in Textform vorliegt oder 
die Forderung rechtskräftig festgestellt ist. 
Vor der Einwilligung ist der Mandant über 
die Informationspflicht des Steuerberaters 
oder Steuerbevollmächtigten gegenüber 
dem neuen Gläubiger oder Einziehungser-
mächtigten aufzuklären. Der neue Gläubi-
ger oder Einziehungsermächtigte ist in glei-
cher Weise zur Verschwiegenheit verpflich-
tet wie der beauftragte Steuerberater oder 
Steuerbevollmächtigte. 

§ 67a § 67a 

Vertragliche Begrenzung von Ersatzan-
sprüchen 

Vertragliche Begrenzung von Ersatzan-
sprüchen 

(1) Der Anspruch des Auftraggebers 
aus dem zwischen ihm und dem Steuerbe-
rater oder Steuerbevollmächtigten beste-
henden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines 
fahrlässig verursachten Schadens kann be-
schränkt werden:  

(1) Der Anspruch des Auftraggebers 
aus dem zwischen ihm und dem Steuerbe-
rater oder Steuerbevollmächtigten beste-
henden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines 
fahrlässig verursachten Schadens kann be-
schränkt werden:  

1. durch schriftliche Vereinbarung im Ein-
zelfall bis zur Höhe der Mindestversi-
cherungssumme; 

1. durch im Einzelfall in Textform ge-
troffene Vereinbarung bis zur Höhe 
der Mindestversicherungssumme; 

2. durch vorformulierte Vertragsbedingun-
gen auf den vierfachen Betrag der Min-
destversicherungssumme, wenn inso-
weit Versicherungsschutz besteht. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Für Berufsausübungsgesellschaften gilt 
Satz 1 entsprechend. 

Für Berufsausübungsgesellschaften gilt 
Satz 1 entsprechend. 
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(2) Die persönliche Haftung auf Scha-
densersatz kann durch vorformulierte Ver-
tragsbedingungen beschränkt werden auf 
die Mitglieder einer Berufsausübungsge-
sellschaft ohne Haftungsbeschränkung, die 
das Mandat im Rahmen ihrer eigenen be-
ruflichen Befugnisse bearbeiten und na-
mentlich bezeichnet sind. Die Zustim-
mungserklärung zu einer solchen Be-
schränkung darf keine anderen Erklärun-
gen enthalten und muß vom Auftraggeber 
unterschrieben sein. 

(2) Die persönliche Haftung auf Scha-
densersatz kann durch vorformulierte Ver-
tragsbedingungen beschränkt werden auf 
die Mitglieder einer Berufsausübungsge-
sellschaft ohne Haftungsbeschränkung, die 
das Mandat im Rahmen ihrer eigenen be-
ruflichen Befugnisse bearbeiten und na-
mentlich bezeichnet sind. Die Zustim-
mungserklärung zu einer solchen Be-
schränkung darf keine anderen Erklärun-
gen enthalten und bedarf der Textform. 
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Artikel 28 Artikel 28 

Wirtschaftsprüferordnung Wirtschaftsprüferordnung 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

E r s t e r  T e i l  

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

E r s t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

§   1 Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften 

u n v e r ä n d e r t  

§   2 Inhalt der Tätigkeit u n v e r ä n d e r t  

§   3 Berufliche Niederlassung u n v e r ä n d e r t  

§   4 Wirtschaftsprüferkammer u n v e r ä n d e r t  

§   4a Verfahren über eine einheitliche Stelle u n v e r ä n d e r t  

§   4b Frist für den Erlass von Verwaltungsakten u n v e r ä n d e r t  

Z w e i t e r  T e i l  

V o r a u s s e t z u n g e n  f ü r  d i e  B e -

r u f s a u s ü b u n g  

Z w e i t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

Erster Abschnitt 

Zulassung zur Prüfung 

Erster Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§   5 Prüfungsstelle; Rechtsschutz u n v e r ä n d e r t  

§   6 Verbindliche Auskunft u n v e r ä n d e r t  

§   7 Antrag auf Zulassung zur Prüfung u n v e r ä n d e r t  

§   8 Voraussetzungen für die Zulassung (Vorbildung) u n v e r ä n d e r t  

§   8a Anerkannte Hochschulausbildungsgänge; Verord-
nungsermächtigung 

u n v e r ä n d e r t  

§   9 Voraussetzungen für die Zulassung (Prüfungstätig-
keit); Verordnungsermächtigung 

u n v e r ä n d e r t  

§§ 10 
und 11  
(weggefallen) 

 
u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Abschnitt 

Prüfung 

Zweiter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  12 Prüfungskommission und Gliederung der Prüfung u n v e r ä n d e r t  

§  13 Verkürzte Prüfung für Steuerberater u n v e r ä n d e r t  
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§  13a Verkürzte Prüfung für vereidigte Buchprüfer u n v e r ä n d e r t  

§  13b Verkürzte Prüfung nach Anrechnung gleichwertiger 
Prüfungsleistungen; Verordnungsermächtigung 

u n v e r ä n d e r t  

§  14 Verordnungsermächtigung zu Einzelheiten des 
Prüfungsverfahrens 

u n v e r ä n d e r t  

§  14a Zulassungs- und Prüfungsgebühren u n v e r ä n d e r t  

Dritter Abschnitt 

Bestellung 

Dritter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  15 Bestellungsbehörde u n v e r ä n d e r t  

§  16 Versagung der Bestellung u n v e r ä n d e r t  

§  16a Ärztliches Gutachten im Bestellungsverfahren u n v e r ä n d e r t  

§  16b Aussetzung des Bestellungsverfahrens u n v e r ä n d e r t  

§  17 Berufsurkunde und Berufseid u n v e r ä n d e r t  

§  18 Berufsbezeichnung u n v e r ä n d e r t  

§  19 Erlöschen der Bestellung u n v e r ä n d e r t  

§  20 Rücknahme und Widerruf der Bestellung u n v e r ä n d e r t  

§  20a Ärztliches Gutachten im Widerrufsverfahren u n v e r ä n d e r t  

§  21 Zuständigkeit u n v e r ä n d e r t  

§  22 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§  23 Wiederbestellung u n v e r ä n d e r t  

§  24 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

Vierter Abschnitt 

(weggefallen) 

Vierter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§§ 25 
und 26  
(weggefallen) 

u n v e r ä n d e r t  

Fünfter Abschnitt 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

Fünfter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  27 Rechtsform u n v e r ä n d e r t  

§  28 Voraussetzungen für die Anerkennung u n v e r ä n d e r t  

§  29 Zuständigkeit und Verfahren u n v e r ä n d e r t  

§  30 Änderungsanzeige u n v e r ä n d e r t  

§  31 Bezeichnung „Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ u n v e r ä n d e r t  

§  32 Bestätigungsvermerke u n v e r ä n d e r t  
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§  33 Erlöschen der Anerkennung u n v e r ä n d e r t  

§  34 Rücknahme und Widerruf der Anerkennung u n v e r ä n d e r t  

§§ 35 
und 36  
(weggefallen) 

 
u n v e r ä n d e r t  

Sechster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriftenfür das Verwaltungsverfahren 

Sechster Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  36a Untersuchungsgrundsatz; Mitwirkungspflicht; Da-
tenübermittlung 

u n v e r ä n d e r t  

Siebenter Abschnitt 

Berufsregister 

Siebenter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  37 Registerführende Stelle u n v e r ä n d e r t  

§  38 Eintragung u n v e r ä n d e r t  

§  39 Löschung u n v e r ä n d e r t  

§  40 Verfahren u n v e r ä n d e r t  

§  40a Register für genossenschaftliche Prüfungsver-
bände und Prüfungsstellen der Sparkassen- und Girover-
bände 

u n v e r ä n d e r t  

Achter Abschnitt 

Verwaltungsgerichtliches Verfahren 

Achter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  41 Unmittelbare Klage gegen Bescheide der Wirt-
schaftsprüferkammer 

u n v e r ä n d e r t  

§  42 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

D r i t t e r  T e i l  

R e c h t e  u n d  P f l i c h t e n  d e r  W i r t -

s c h a f t s p r ü f e r  

D r i t t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

§  43 Allgemeine Berufspflichten u n v e r ä n d e r t  

§  43a Regeln der Berufsausübung u n v e r ä n d e r t  

§  44 Eigenverantwortliche Tätigkeit u n v e r ä n d e r t  

§  44a Wirtschaftsprüfer im öffentlich-rechtlichen Dienst- 
oder Amtsverhältnis 

u n v e r ä n d e r t  

§  44b Gemeinsame Berufsausübung u n v e r ä n d e r t  

§  45 Prokuristen u n v e r ä n d e r t  

§  46 Beurlaubung u n v e r ä n d e r t  

§  47 Zweigniederlassungen u n v e r ä n d e r t  

§  48 Siegel u n v e r ä n d e r t  
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§  49 Versagung der Tätigkeit u n v e r ä n d e r t  

§  50 Verschwiegenheitspflicht beschäftigter Personen u n v e r ä n d e r t  

§  50a Inanspruchnahme von Dienstleistungen u n v e r ä n d e r t  

§  51 Mitteilung der Ablehnung eines Auftrages u n v e r ä n d e r t  

§  51a Pflicht zur Übernahme der Beratungshilfe u n v e r ä n d e r t  

§  51b Handakten u n v e r ä n d e r t  

§  51c Auftragsdatei u n v e r ä n d e r t  

§  52 Werbung u n v e r ä n d e r t  

§  53 Wechsel des Auftraggebers u n v e r ä n d e r t  

§  54 Berufshaftpflichtversicherung u n v e r ä n d e r t  

§  54a Vertragliche Begrenzung von Ersatzansprüchen u n v e r ä n d e r t  

§  55 Vergütung u n v e r ä n d e r t  

§  55a Erfolgshonorar für Hilfeleistung in Steuersachen u n v e r ä n d e r t  

§  55b Internes Qualitätssicherungssystem u n v e r ä n d e r t  

§  55c Bestellung eines Praxisabwicklers u n v e r ä n d e r t  

§  56 Anwendung der Vorschriften über die Rechte und 
Pflichten der Wirtschaftsprüfer auf Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften 

u n v e r ä n d e r t  

V i e r t e r  T e i l  

O r g a n i s a t i o n  d e s  B e r u f s  

V i e r t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

§  57 Aufgaben der Wirtschaftsprüferkammer u n v e r ä n d e r t  

§  57a Qualitätskontrolle u n v e r ä n d e r t  

§  57b Verschwiegenheitspflicht und Verantwortlichkeit u n v e r ä n d e r t  

§  57c Satzung für Qualitätskontrolle u n v e r ä n d e r t  

§  57d Mitwirkungspflichten u n v e r ä n d e r t  

§  57e Kommission für Qualitätskontrolle u n v e r ä n d e r t  

§  57f (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§  57g Freiwillige Qualitätskontrolle u n v e r ä n d e r t  

§  57h Qualitätskontrolle bei Prüfungsstellen der Sparkas-
sen- und Giroverbände 

u n v e r ä n d e r t  

§  58 Mitgliedschaft u n v e r ä n d e r t  

§  58a Mitgliederakten u n v e r ä n d e r t  

 § 58b Elektronische Kommunikation mit den Mitglie-
dern 
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§  59 Organe; Kammerversammlungen u n v e r ä n d e r t  

§  59a Abteilungen des Vorstandes und der Kommission 
für Qualitätskontrolle 

u n v e r ä n d e r t  

§  59b Ehrenamtliche Tätigkeit u n v e r ä n d e r t  

§  59c Verschwiegenheitspflicht; Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen 

u n v e r ä n d e r t  

§  60 Satzung; Wirtschaftsplan u n v e r ä n d e r t  

§  61 Beiträge und Gebühren u n v e r ä n d e r t  

F ü n f t e r  T e i l  

B e r u f s a u f s i c h t  

F ü n f t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

§  61a Zuständigkeit u n v e r ä n d e r t  

§  62 Pflicht zum Erscheinen vor der Wirtschaftsprüfer-
kammer; Auskunfts- und Vorlagepflichten; Betretens- und 
Einsichtsrecht 

u n v e r ä n d e r t  

§  62a Zwangsgeld bei Verletzung von Mitwirkungspflich-
ten 

u n v e r ä n d e r t  

§  62b Inspektionen u n v e r ä n d e r t  

§  63 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§  64 Auskünfte von Nichtkammerangehörigen u n v e r ä n d e r t  

§  65 Unterrichtung der Staatsanwaltschaft u n v e r ä n d e r t  

§  66 Rechtsaufsicht u n v e r ä n d e r t  

§  66a Abschlussprüferaufsicht u n v e r ä n d e r t  

§  66b Verschwiegenheit; Schutz von Privatgeheimnissen u n v e r ä n d e r t  

§  66c Zusammenarbeit mit anderen Stellen und internati-
onale Zusammenarbeit 

u n v e r ä n d e r t  

§  67 Ahndung einer Pflichtverletzung u n v e r ä n d e r t  

§  68 Berufsaufsichtliche Maßnahmen u n v e r ä n d e r t  

§  68a Untersagungsverfügung u n v e r ä n d e r t  

§  68b Vorläufige Untersagungsverfügung u n v e r ä n d e r t  

§  68c Ordnungsgeld u n v e r ä n d e r t  

§  69 Bekanntmachung von Maßnahmen, Bußgeldent-
scheidungen und strafrechtlichen Verurteilungen 

u n v e r ä n d e r t  

§  69a Anderweitige Ahndung u n v e r ä n d e r t  

§  70 Verjährung von Pflichtverletzungen u n v e r ä n d e r t  

§  71 Vorschriften für Mitglieder der Wirtschaftsprüfer-
kammer, die nicht Wirtschaftsprüfer sind, und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften 

u n v e r ä n d e r t  
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S e c h s t e r  T e i l  

B e r u f s g e r i c h t s b a r k e i t  

S e c h s t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

Erster Abschnitt 

Berufsgerichtliche Entscheidung 

Erster Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  71a Antrag auf berufsgerichtliche Entscheidung u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Abschnitt 

Gerichte 

Zweiter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  72 Kammer für Wirtschaftsprüfersachen u n v e r ä n d e r t  

§  73 Senat für Wirtschaftsprüfersachen beim Oberlan-
desgericht 

u n v e r ä n d e r t  

§  74 Senat für Wirtschaftsprüfersachen beim Bundesge-
richtshof 

u n v e r ä n d e r t  

§  75 Berufsangehörige als Beisitzer u n v e r ä n d e r t  

§  76 Voraussetzungen für die Berufung zum Beisitzer 
und Recht zur Ablehnung 

u n v e r ä n d e r t  

§  77 Enthebung vom Amt des Beisitzers u n v e r ä n d e r t  

§  78 Stellung der ehrenamtlichen Richter und Pflicht zur 
Verschwiegenheit 

u n v e r ä n d e r t  

§  79 Reihenfolge der Teilnahme an den Sitzungen u n v e r ä n d e r t  

§  80 Entschädigung der ehrenamtlichen Richter u n v e r ä n d e r t  

Dritter Abschnitt 

Verfahrensvorschriften 

Dritter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

Erster Unterabschnitt 

Allgemeines 

Erster Unterabschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  81 Vorschriften für das Verfahren u n v e r ä n d e r t  

§  82 Keine Verhaftung von Berufsangehörigen u n v e r ä n d e r t  

§  82a Verteidigung u n v e r ä n d e r t  

§  82b Akteneinsicht; Beteiligung der Wirtschaftsprüfer-
kammer und der Abschlussprüferaufsichtsstelle 

u n v e r ä n d e r t  

§  83 Verhältnis des berufsgerichtlichen Verfahrens zum 
Straf- oder Bußgeldverfahren 

u n v e r ä n d e r t  

§  83a (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§  83b Aussetzung des berufsgerichtlichen Verfahrens u n v e r ä n d e r t  

§  83c Wiederaufnahme des berufsgerichtlichen Verfah-
rens 

u n v e r ä n d e r t  
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Zweiter Unterabschnitt 

Verfahren im ersten Rechtszug 

Zweiter Unterabschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§  84 Mitwirkung der Staatsanwaltschaft u n v e r ä n d e r t  

§  85 Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens u n v e r ä n d e r t  

§  86 Verfahren u n v e r ä n d e r t  

§§ 87 
bis 93  
(weggefallen) 

 
u n v e r ä n d e r t  

§  94 Verlesung der berufsaufsichtlichen Entscheidung u n v e r ä n d e r t  

§§ 95 
bis 97  
(weggefallen) 

 
u n v e r ä n d e r t  

§  98 Hauptverhandlung trotz Ausbleibens der Berufsan-
gehörigen 

u n v e r ä n d e r t  

§  99 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§ 100 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§ 101 Beweisaufnahme durch einen ersuchten Richter u n v e r ä n d e r t  

§ 102 Verlesen von Protokollen u n v e r ä n d e r t  

§ 103 Entscheidung u n v e r ä n d e r t  

Dritter Unterabschnitt 

Rechtsmittel 

Dritter Unterabschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 104 Beschwerde u n v e r ä n d e r t  

§ 105 Berufung u n v e r ä n d e r t  

§ 106 Mitwirkung der Staatsanwaltschaft vor dem Senat 
für Wirtschaftsprüfersachen 

u n v e r ä n d e r t  

§ 107 Revision u n v e r ä n d e r t  

§ 107a Einlegung der Revision und Verfahren u n v e r ä n d e r t  

§ 108 Mitwirkung der Staatsanwaltschaft vor dem Bun-
desgerichtshof 

u n v e r ä n d e r t  

Vierter Unterabschnitt 

Sicherung von Beweisen 

Vierter Unterabschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 109 Anordnung der Beweissicherung u n v e r ä n d e r t  

§ 110 Verfahren u n v e r ä n d e r t  
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Fünfter Unterabschnitt 

Vorläufiges Tätigkeits- und Berufsverbot 

Fünfter Unterabschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 111 Voraussetzung des Verbots u n v e r ä n d e r t  

§ 112 Mündliche Verhandlung u n v e r ä n d e r t  

§ 113 Abstimmung über das Verbot u n v e r ä n d e r t  

§ 114 Verbot im Anschluss an die Hauptverhandlung u n v e r ä n d e r t  

§ 115 Zustellung des Beschlusses u n v e r ä n d e r t  

§ 116 Wirkungen des Verbots u n v e r ä n d e r t  

§ 117 Zuwiderhandlungen gegen das Verbot u n v e r ä n d e r t  

§ 118 Beschwerde u n v e r ä n d e r t  

§ 119 Außerkrafttreten des Verbots u n v e r ä n d e r t  

§ 120 Aufhebung des Verbots u n v e r ä n d e r t  

§ 120a Mitteilung des Verbots u n v e r ä n d e r t  

§ 121 Bestellung eines Vertreters u n v e r ä n d e r t  

Sechster Unterabschnitt 

Vorläufige Untersagung 

Sechster Unterabschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 121a Voraussetzung des Verfahrens u n v e r ä n d e r t  

Vierter Abschnitt 

Kosten desberufsgerichtlichen Verfahrens;Vollstre-

ckung der berufsaufsichtlichenMaßnahmen und der 

Kosten; Tilgung 

Vierter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 122 Gerichtskosten u n v e r ä n d e r t  

§ 123 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§ 124 Kostenpflicht u n v e r ä n d e r t  

§ 125 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§ 126 Vollstreckung der berufsaufsichtlichen Maßnah-
men und der Kosten 

u n v e r ä n d e r t  

§ 126a Tilgung  u n v e r ä n d e r t  

Fünfter Abschnitt 

Anzuwendende Vorschriften 

Fünfter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 127 Anzuwendende Vorschriften  u n v e r ä n d e r t  
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S i e b e n t e r  T e i l  

V e r e i d i g t e  B u c h p r ü f e r u n d  

B u c h p r ü f u n g s g e s e l l s c h a f t e n  

S i e b e n t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

§ 128 Berufszugehörigkeit und Berufsbezeichnung u n v e r ä n d e r t  

§ 129 Inhalt der Tätigkeit u n v e r ä n d e r t  

§ 130 Anwendung von Vorschriften des Gesetzes u n v e r ä n d e r t  

A c h t e r  T e i l  

E U -  u n d  E W R - A b s c h l u s s p r ü -

f u n g s g e s e l l s c h a f t e n  

A c h t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

§ 131 Prüfungstätigkeit von EU- und EWR-Abschlussprü-
fungsgesellschaften 

u n v e r ä n d e r t  

§ 131a Registrierungsverfahren u n v e r ä n d e r t  

§ 131b Überwachung der EU- und EWR-Abschlussprü-
fungsgesellschaften 

u n v e r ä n d e r t  

§§ 131c 
bis 131f  
(weggefallen) 

 
u n v e r ä n d e r t  

N e u n t e r  T e i l  

E i g n u n g s p r ü f u n g  a l s  W i r t -

s c h a f t s p r ü f e r  

N e u n t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

§ 131g Zulassung zur Eignungsprüfung als Wirtschaftsprü-
fer 

u n v e r ä n d e r t  

§ 131h Eignungsprüfung als Wirtschaftsprüfer u n v e r ä n d e r t  

§ 131i Anwendung des Berufsqualifikationsfeststellungs-
gesetzes 

u n v e r ä n d e r t  

§ 131j (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§ 131k Bestellung u n v e r ä n d e r t  

§ 131l Verordnungsermächtigung u n v e r ä n d e r t  

§ 131m Bescheinigungen des Herkunftsmitgliedstaats  u n v e r ä n d e r t  

Z e h n t e r  T e i l  

S t r a f -  u n d  B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n  

Z e h n t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

§ 132 Verbot verwechselungsfähiger Berufsbezeichnun-
gen; Siegelimitate 

u n v e r ä n d e r t  

§ 133 Schutz der Bezeichnungen „Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft“ und „Buchprüfungsgesellschaft“ 

u n v e r ä n d e r t  

§ 133a Unbefugte Ausübung einer Führungsposition bei 
dem geprüften Unternehmen 

u n v e r ä n d e r t  
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§ 133b Unbefugte Verwertung fremder Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse 

u n v e r ä n d e r t  

§ 133c Unbefugte Offenbarung fremder Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse 

u n v e r ä n d e r t  

§ 133d Verwaltungsbehörde u n v e r ä n d e r t  

§ 133e Verwendung der Geldbußen u n v e r ä n d e r t  

E l f t e r  T e i l  

Ü b e r g a n g s -  u n d  S c h l u s s v o r -

s c h r i f t e n  

E l f t e r  T e i l  

u n v e r ä n d e r t  

§ 134 Anwendung von Vorschriften dieses Gesetzes auf 
Abschlussprüfer, Abschlussprüferinnen und Abschlussprü-
fungsgesellschaften aus Drittstaaten 

u n v e r ä n d e r t  

§ 134a Übergangsregelung u n v e r ä n d e r t  

§§ 135 Übergangsvorschrift zum Finanzmarktintegritäts-
stärkungsgesetz 

u n v e r ä n d e r t  

§§ 136 
bis 139a  
(weggefallen) 

 
u n v e r ä n d e r t  

§ 139b Übergangsregelung für den bis zum 31. Dezember 
2003 geltenden § 51a 

u n v e r ä n d e r t  

§ 140 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§ 141 Inkrafttreten u n v e r ä n d e r t  

Anlage (zu § 122 Satz 1) u n v e r ä n d e r t  

§ 7 § 7 

Antrag auf Zulassung zur Prüfung Antrag auf Zulassung zur Prüfung 

Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung 
ist schriftlich oder elektronisch an die Prü-
fungsstelle zu richten. 

Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung 
ist schriftlich, in elektronischer Form oder 
durch Nutzung des hierfür von der Wirt-
schaftsprüferkammer zur Verfügung ge-
stellten Portals an die Prüfungsstelle zu 
richten. 

§ 12 § 12 

Prüfungskommission und Gliederung 
der Prüfung 

Prüfungskommission und Gliederung 
der Prüfung 

(1) Die Prüfung wird vor der Prüfungs-
kommission abgelegt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Prüfung gliedert sich in eine 
schriftliche und eine mündliche Prüfung. 

(2) Die Prüfung gliedert sich in eine 
schriftliche und eine mündliche Prüfung. 
Die schriftliche Prüfung kann auch 
elektronisch durchgeführt werden.  

(3) An alle Bewerber sind ohne Rück-
sicht auf ihren beruflichen Werdegang glei-
che Anforderungen zu stellen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 19 § 19 

Erlöschen der Bestellung Erlöschen der Bestellung 

(1) Die Bestellung erlischt durch  (1) u n v e r ä n d e r t  

1. Tod,  

2. Verzicht,  

3. unanfechtbare Ausschließung aus dem 
Beruf. 

 

(2) Der Verzicht ist schriftlich gegen-
über der Wirtschaftsprüferkammer zu erklä-
ren. 

(2) Der Verzicht ist schriftlich oder in 
elektronischer Form gegenüber der Wirt-
schaftsprüferkammer zu erklären. 

§ 33 § 33 

Erlöschen der Anerkennung Erlöschen der Anerkennung 

(1) Die Anerkennung erlischt durch  (1) u n v e r ä n d e r t  

1. Auflösung der Gesellschaft,  

2. Verzicht auf die Anerkennung.  

(2) Der Verzicht ist schriftlich gegen-
über der Wirtschaftsprüferkammer zu erklä-
ren. Die Auflösung der Gesellschaft ist der 
Wirtschaftsprüferkammer unverzüglich an-
zuzeigen. 

(2) Der Verzicht ist schriftlich oder in 
elektronischer Form gegenüber der Wirt-
schaftsprüferkammer zu erklären. Die Auf-
lösung der Gesellschaft ist der Wirtschafts-
prüferkammer unverzüglich anzuzeigen. 

§ 40 § 40 

Verfahren Verfahren 

(1) Eintragungen und Löschungen 
werden von der Wirtschaftsprüferkammer 
unverzüglich von Amts wegen vorgenom-
men. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Mitglieder der Wirtschaftsprü-
ferkammer sind verpflichtet, die Tatsachen, 
die eine Eintragung, ihre Veränderung oder 
eine Löschung erforderlich machen, der 
Wirtschaftsprüferkammer unverzüglich in 
einer den §§ 126, 126a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entsprechenden Form mitzu-
teilen. § 62a gilt entsprechend. 

(2) Die Mitglieder der Wirtschaftsprü-
ferkammer sind verpflichtet, die Tatsachen, 
die eine Eintragung, ihre Veränderung oder 
eine Löschung erforderlich machen, der 
Wirtschaftsprüferkammer unverzüglich 
schriftlich, in elektronischer Form oder 
durch Nutzung des hierfür von der Wirt-
schaftsprüferkammer zur Verfügung ge-
stellten Portals mitzuteilen. § 62a gilt ent-
sprechend. 

(3) Auf Antrag der Berufsangehörigen 
oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
stellt die Wirtschaftsprüferkammer einen 
Registerauszug über die jeweilige Eintra-
gung nach § 38 Nummer 1 Buchstabe h o-
der Nummer 2 Buchstabe f zur Verfügung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 54a § 54a 

Vertragliche Begrenzung von Ersatzan-
sprüchen 

Vertragliche Begrenzung von Ersatzan-
sprüchen 

(1) Der Anspruch der Auftraggeber 
aus den zwischen ihnen und den Berufsan-
gehörigen bestehenden Vertragsverhältnis-
sen auf Ersatz eines fahrlässig verursach-
ten Schadens kann beschränkt werden  

(1) Der Anspruch der Auftraggeber 
aus den zwischen ihnen und den Berufsan-
gehörigen bestehenden Vertragsverhältnis-
sen auf Ersatz eines fahrlässig verursach-
ten Schadens kann beschränkt werden  

1. durch schriftliche Vereinbarung im Ein-
zelfall bis zur Mindesthöhe der De-
ckungssumme nach § 54 Absatz 4 
Satz 1 oder 

1. durch im Einzelfall in Textform ge-
troffene Vereinbarung bis zur Min-
desthöhe der Deckungssumme nach § 
54 Absatz 4 Satz 1 oder 

2. durch vorformulierte Vertragsbedingun-
gen auf den vierfachen Betrag der Min-
desthöhe der Deckungssumme nach § 
54 Absatz 4 Satz 1, wenn insoweit Ver-
sicherungsschutz besteht. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(2) Die persönliche Haftung von Mit-
gliedern einer Personengesellschaft (§ 
44b) auf Schadensersatz kann auch durch 
vorformulierte Vertragsbedingungen auf 
einzelne namentlich bezeichnete Mitglieder 
der Personengesellschaft beschränkt wer-
den, die die vertragliche Leistung erbringen 
sollen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Werden im Rahmen der gesetzli-
chen Abschlussprüfung Prüfungstätigkeiten 
durch Berufsangehörige auf Dritte übertra-
gen, so bleibt die Pflichtenstellung der Be-
rufsangehörigen gegenüber ihren Auftrag-
gebern hiervon unberührt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 58a § 58a 

Mitgliederakten Mitgliederakten 

(1) Die Wirtschaftsprüferkammer führt 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben Akten über 
ihre Mitglieder (§ 58). Mitgliederakten kön-
nen teilweise oder vollständig elektronisch 
geführt werden. Zu den Mitgliederakten 
sind insbesondere die Dokumente zu neh-
men, die im Zusammenhang mit der Be-
stellung oder Anerkennung, der Mitglied-
schaft oder der Qualifikation des Mitglieds 
stehen oder die in Bezug auf das Mitglied 
geführte berufsaufsichtliche Verfahren be-
treffen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Mitglieder der Wirtschaftsprü-
ferkammer haben das Recht, die über sie 
geführten Akten einzusehen. Bei einer Ein-
sichtnahme dürfen Aufzeichnungen über 
den Inhalt der Akten oder Kopien der Doku-
mente gefertigt werden. Bei einer elektroni-
schen Aktenführung hat die Wirtschaftsprü-
ferkammer den Inhalt elektronisch oder 
durch Ausdrucke zugänglich zu machen. 
Die Akteneinsicht kann verweigert werden, 
solange die in § 29 Absatz 1 Satz 2 und 
Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes und § 147 Absatz 2 Satz 1 der Straf-
prozessordnung genannten Gründe vorlie-
gen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Mitgliederakten sind dreißig Jahre 
nach dem Ende des Jahres, in dem die Mit-
gliedschaft in der Wirtschaftsprüferkammer 
erloschen war, zu vernichten. Davon ab-
weichende Pflichten, Aktenbestandteile frü-
her zu vernichten, bleiben unberührt. Satz 
1 gilt nicht, wenn das Mitglied in eine län-
gere Aufbewahrung eingewilligt hat oder 
die Akte einem öffentlichen Archiv angebo-
ten wird. Wurde die Bestellung oder Aner-
kennung des Mitglieds wegen Unzuverläs-
sigkeit, Ungeeignetheit oder Unwürdigkeit 
zurückgenommen oder widerrufen oder 
wurde das Mitglied aus dem Beruf ausge-
schlossen, darf die Akte nicht vernichtet 
werden, bevor die entsprechende Eintra-
gung im Bundeszentralregister entfernt 
wurde. Satz 4 gilt auch, wenn das Mitglied 
während eines Rücknahme- oder Wider-
rufsverfahrens wegen Unzuverlässigkeit, 
Ungeeignetheit oder Unwürdigkeit auf die 
Bestellung verzichtet hat. Bei einer elektro-
nischen Aktenführung tritt an die Stelle der 
Vernichtung der Akten die Löschung der 
Daten. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Nach dem Tod eines Mitglieds 
kann die Wirtschaftsprüferkammer zu Zwe-
cken wissenschaftlicher Forschung Einsicht 
in die Mitgliederakte gewähren, soweit das 
wissenschaftliche Interesse die Persönlich-
keitsrechte und Interessen der von einer 
Einsicht betroffenen Personen überwiegt 
und der Zweck der Forschung auf andere 
Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßi-
gem Aufwand erreicht werden kann. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Auf Personen, die einen Antrag 
auf Bestellung oder Anerkennung durch die 
Wirtschaftsprüferkammer gestellt haben, 
sind die Absätze 1 bis 4 entsprechend an-
zuwenden. Absatz 2 gilt auch für frühere 
Mitglieder. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 58b 

 Elektronische Kommunikation mit den 
Mitgliedern 
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 Die Mitglieder der Wirtschaftsprüfer-
kammer haben dieser eine E-Mail-Ad-
resse für die elektronische Kommunika-
tion zwischen der Wirtschaftsprüfer-
kammer und ihnen mitzuteilen, sofern 
dem keine wesentlichen Gründe entge-
genstehen 

§ 59 § 59 

Organe; Kammerversammlungen Organe; Kammerversammlungen 

(1) Organe der Wirtschaftsprüferkam-
mer sind  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. der Beirat,  

2. der Vorstand,  

3. der Präsident,  

4. die Kommission für Qualitätskontrolle.  

(2) Die Beiratsmitglieder werden von 
den Mitgliedern der Wirtschaftsprüferkam-
mer in unmittelbarer, freier und geheimer 
Briefwahl gewählt. Der Vorstand wird vom 
Beirat gewählt. Werden die Vorstandsmit-
glieder aus der Mitte des Beirats gewählt, 
so scheiden sie aus dem Beirat aus; wird 
der Beirat durch personalisierte Verhältnis-
wahl gewählt, rücken Mitglieder der jeweili-
gen Listen als Beiratsmitglieder nach. Zum 
Mitglied des Beirates und des Vorstandes 
kann nur gewählt werden, wer persönlich 
Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer ist. 
Der Präsident der Wirtschaftsprüferkammer 
und der Vorsitzer des Beirats müssen Wirt-
schaftsprüfer sein. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Wahl der Beiratsmitglieder er-
folgt getrennt nach Gruppen. Die Gruppe 
der Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften wählt entsprechend 
der Zahl der Mitglieder der Wirtschaftsprü-
ferkammer, die dieser Gruppe nach dem 
öffentlichen Berufsregister am 1. Dezember 
des dem Wahltag vorangehenden Kalen-
derjahres angehören, eine in der Satzung 
bestimmte Anzahl von Beiratsmitgliedern. 
Die Gruppe der anderen stimmberechtigten 
Mitglieder wählt eine Anzahl von Beirats-
mitgliedern, die sich nach der Zahl der 
stimmberechtigten Mitglieder der Wirt-
schaftsprüferkammer, die dieser Gruppe an 
dem in Satz 2 bezeichneten Tag angehö-
ren, bemißt. Mindestens eine Zahl von ei-
nem Beiratsmitglied mehr als die Hälfte der 
Zahl aller Beiratsmitglieder muß jedoch von 
der Gruppe der Wirtschaftsprüfer und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften gewählt 
werden. Satz 1 bis 4 finden auf die Wahl 
der Vorstandsmitglieder entsprechende An-
wendung; die Wahl des Präsidenten der 
Wirtschaftsprüferkammer erfolgt durch den 
gesamten Beirat. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Beirat und Vorstand erstatten den 
Mitgliedern jährlich Bericht. Dazu kann die 
Wirtschaftsprüferkammer regionale Kam-
merversammlungen ausrichten. Auf Verlan-
gen des Beirats oder wenn mindestens ein 
Zwanzigstel der Mitglieder dies schriftlich 
unter Angabe des zu behandelnden Ge-
genstandes beantragt, richtet die Wirt-
schaftsprüferkammer eine Kammerver-
sammlung aus, zu der alle Mitglieder ein-
geladen werden. 

(4) Beirat und Vorstand erstatten den 
Mitgliedern jährlich Bericht. Dazu kann die 
Wirtschaftsprüferkammer regionale Kam-
merversammlungen ausrichten. Auf Verlan-
gen des Beirats oder wenn mindestens ein 
Zwanzigstel der Mitglieder dies schriftlich 
oder elektronisch unter Angabe des zu 
behandelnden Gegenstandes beantragt, 
richtet die Wirtschaftsprüferkammer eine 
Kammerversammlung aus, zu der alle Mit-
glieder eingeladen werden. 

(5) Das Nähere regelt die Wirtschafts-
prüferkammer in der Satzung und in der 
Wahlordnung gemäß § 60 Absatz 1. 

(5) u n v e r ä n d e r t  



 - 152 -   

Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

§ 131g § 131g 

Zulassung zur Eignungsprüfung als 
Wirtschaftsprüfer 

Zulassung zur Eignungsprüfung als 
Wirtschaftsprüfer 

(1) Eine Person, die in einem Mitglied-
staat oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder der Schweiz außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Geset-
zes als Abschlussprüfer zugelassen ist, 
kann abweichend von den Vorschriften des 
Ersten und Zweiten Abschnitts des Zweiten 
Teils als Wirtschaftsprüfer bestellt werden, 
wenn sie eine Eignungsprüfung als Wirt-
schaftsprüfer abgelegt hat. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Über die Zulassung zur Eignungs-
prüfung entscheidet die Prüfungsstelle; der 
Antrag ist schriftlich oder elektronisch ein-
zureichen. Die §§ 13 bis 13b finden ent-
sprechende Anwendung. 

(2) Über die Zulassung zur Eignungs-
prüfung entscheidet die Prüfungsstelle; der 
Antrag ist schriftlich, in elektronischer 
Form oder durch Nutzung des hierfür 
von der Wirtschaftsprüferkammer zur 
Verfügung gestellten Portals einzu-
reichen. Die §§ 13 bis 13b finden entspre-
chende Anwendung. 

§ 131h § 131h 

Eignungsprüfung als Wirtschaftsprüfer Eignungsprüfung als Wirtschaftsprüfer 

(1) Bewerber und Bewerberinnen, die 
zugelassen worden sind, legen die Eig-
nungsprüfung vor der Prüfungskommission 
ab. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Bei der Eignungsprüfung wird 
überprüft, ob der Bewerber oder die Bewer-
berin über angemessene Kenntnisse der 
für die Abschlussprüfung relevanten 
Rechtsvorschriften der Bundesrepublik 
Deutschland verfügt. Die Eignungsprüfung 
muss dem Umstand Rechnung tragen, 
dass der Bewerber oder die Bewerberin in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder in der Schweiz über 
die beruflichen Voraussetzungen verfügt, 
die für die Zulassung zur Pflichtprüfung von 
Jahresabschlüssen und anderer Rech-
nungsunterlagen in diesem Staat erforder-
lich sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Prüfung gliedert sich in eine 
schriftliche und eine mündliche Prüfung. 
Sie wird in deutscher Sprache abgelegt. 
Prüfungsgebiete sind durch Rechtsverord-
nung näher zu bestimmende Bereiche des 
Wirtschaftlichen Prüfungswesens (rechtli-
che Vorschriften), des Wirtschaftsrechts, 
des Steuerrechts und das Berufsrecht der 
Wirtschaftsprüfer. 

(3) Die Prüfung gliedert sich in eine 
schriftliche und eine mündliche Prüfung. 
Sie wird in deutscher Sprache abgelegt. 
Prüfungsgebiete sind durch Rechtsverord-
nung näher zu bestimmende Bereiche des 
Wirtschaftlichen Prüfungswesens (rechtli-
che Vorschriften), des Wirtschaftsrechts, 
des Steuerrechts und das Berufsrecht der 
Wirtschaftsprüfer. Die schriftliche Prü-
fung kann auch elektronisch durchge-
führt werden.  
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Artikel 29 Artikel 29 

Wirtschaftsprüferprüfungsver-
ordnung 

Wirtschaftsprüferprüfungsver-
ordnung 

§ 1 § 1 

Antrag auf Zulassung zur Prüfung Antrag auf Zulassung zur Prüfung 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prü-
fung ist an die "Prüfungsstelle für das Wirt-
schaftsprüfungsexamen bei der Wirt-
schaftsprüferkammer" (Prüfungsstelle) zu 
richten. Dem Antrag auf Zulassung zur Prü-
fung sind beizufügen  

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prü-
fung ist an die "Prüfungsstelle für das Wirt-
schaftsprüfungsexamen bei der Wirt-
schaftsprüferkammer" (Prüfungsstelle) zu 
richten. Dem Antrag auf Zulassung zur Prü-
fung sind beizufügen  

1. ein tabellarischer Lebenslauf, der ge-
naue Angaben über die Vorbildung und 
den beruflichen Werdegang enthält; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Zeugnisse über Hochschulprüfungen, 
andere einschlägige Prüfungen und die 
berufliche Tätigkeit, insbesondere mit 
Angaben über Art und Umfang der 
Prüfungstätigkeit, in Urschrift oder be-
glaubigter Abschrift; Angaben über Art 
und Umfang der Prüfungstätigkeit sind 
nicht erforderlich, wenn der Nachweis 
der Prüfungstätigkeit nach § 9 Abs. 4 
der Wirtschaftsprüferordnung entfällt; 

2. Zeugnisse über Hochschulprüfungen, 
andere einschlägige Prüfungen und die 
berufliche Tätigkeit, insbesondere mit 
Angaben über Art und Umfang der 
Prüfungstätigkeit; Angaben über Art 
und Umfang der Prüfungstätigkeit sind 
nicht erforderlich, wenn der Nachweis 
der Prüfungstätigkeit nach § 9 Abs. 4 
der Wirtschaftsprüferordnung entfällt; 

3. eine Erklärung darüber, ob und bei 
welcher Stelle bereits früher ein Antrag 
auf Zulassung zur Prüfung eingereicht 
wurde; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. ein Nachweis der Regelstudienzeit der 
absolvierten Hochschulausbildung; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. falls der Nachweis nicht nach § 9 Abs. 
4 der Wirtschaftsprüferordnung entfällt, 
eine Bescheinigung über die Prüfungs-
tätigkeit nach § 9 Abs. 2 der Wirt-
schaftsprüferordnung; 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. (weggefallen) 6. u n v e r ä n d e r t  

7. (weggefallen) 7. u n v e r ä n d e r t  
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8. gegebenenfalls eine Erklärung dar-
über, ob die Prüfung in verkürzter 
Form (§ 6) abgelegt werden soll. 

8. u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Bescheinigung gemäß Absatz 
1 Satz 2 Nr. 5, aus der Art und Umfang der 
Prüfungstätigkeit, insbesondere die Teil-
nahme an Abschlussprüfungen und die Mit-
wirkung bei der Abfassung der Prüfungsbe-
richte, hervorgeht, ist in Urschrift oder be-
glaubigter Abschrift beizufügen. Die Prü-
fungsstelle kann die Vorlage von wenigs-
tens zwei Prüfungsberichten verlangen. 
Werden Prüfungsberichte verlangt, hat die 
zu prüfende Person zu erklären, dass sie 
diese selbstständig oder im Wesentlichen 
selbstständig angefertigt hat und Zustim-
mungserklärungen der Auftraggebenden 
und der Auftragnehmenden zur Vorlage der 
Berichte beizufügen; die zu prüfende Per-
son kann die Kennzeichnung des geprüften 
Gegenstandes in den Berichten beseitigen. 
Sind die Auftraggebenden nicht die Unter-
nehmen, auf die sich die Prüfungsberichte 
beziehen, so sind außerdem deren Zustim-
mungserklärungen beizufügen. Bei Prü-
fungsberichten genossenschaftlicher Prü-
fungsverbände sind Zustimmungserklärun-
gen des Prüfungsverbandes und des ge-
prüften Unternehmens beizufügen. Werden 
Prüfungsberichte ohne Kennzeichnung des 
geprüften Gegenstandes vorgelegt, so ge-
nügt es, wenn die Auftragnehmenden er-
klären, dass ihnen gegenüber die Zustim-
mung der Auftraggebenden erteilt worden 
ist. Die Bescheinigung hat die ausstellende 
Stelle genau zu bezeichnen; sie ist von die-
ser auszustellen. Bescheinigungen oder ei-
desstattliche Versicherungen von zu prü-
fenden Personen, die nicht in eigener Pra-
xis tätig sind, reichen nicht aus. Gleiches 
gilt für den Nachweis der Tätigkeit nach § 9 
Abs. 1 der Wirtschaftsprüferordnung. 

(2) Aus der Bescheinigung nach Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 5 müssen Art und 
Umfang der Prüfungstätigkeit, insbeson-
dere die Teilnahme an Abschlussprüfungen 
und die Mitwirkung bei der Abfassung der 
Prüfungsberichte, hervorgehen. Die Prü-
fungsstelle kann die Vorlage von wenigs-
tens zwei Prüfungsberichten verlangen. 
Werden Prüfungsberichte verlangt, hat die 
zu prüfende Person zu erklären, dass sie 
diese selbstständig oder im Wesentlichen 
selbstständig angefertigt hat und Zustim-
mungserklärungen der Auftraggebenden 
und der Auftragnehmenden zur Vorlage der 
Berichte beizufügen; die zu prüfende Per-
son kann die Kennzeichnung des geprüften 
Gegenstandes in den Berichten beseitigen. 
Sind die Auftraggebenden nicht die Unter-
nehmen, auf die sich die Prüfungsberichte 
beziehen, so sind außerdem deren Zustim-
mungserklärungen beizufügen. Bei Prü-
fungsberichten genossenschaftlicher Prü-
fungsverbände sind Zustimmungserklärun-
gen des Prüfungsverbandes und des ge-
prüften Unternehmens beizufügen. Werden 
Prüfungsberichte ohne Kennzeichnung des 
geprüften Gegenstandes vorgelegt, so ge-
nügt es, wenn die Auftragnehmenden er-
klären, dass ihnen gegenüber die Zustim-
mung der Auftraggebenden erteilt worden 
ist. Die Bescheinigung hat die ausstellende 
Stelle genau zu bezeichnen; sie ist von die-
ser auszustellen. Bescheinigungen oder ei-
desstattliche Versicherungen von zu prü-
fenden Personen, die nicht in eigener Pra-
xis tätig sind, reichen nicht aus. Gleiches 
gilt für den Nachweis der Tätigkeit nach § 9 
Abs. 1 der Wirtschaftsprüferordnung. 
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(3) Anträge, Nachweise, Bescheini-
gungen, Aufsichtsarbeiten und Prüfungs-
niederschriften sind von der Prüfungsstelle 
nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 
aufzubewahren. Im Fall des § 21 Absatz 4 
sind Aufsichtsarbeiten hiervon ausgenom-
men. Aufsichtsarbeiten sollen nach Ablauf 
von drei Jahren nach Abschluss des Prü-
fungsverfahrens vernichtet werden. Für die 
übrigen Unterlagen beträgt die Aufbewah-
rungsfrist 70 Jahre; nach Ablauf der Frist 
sind alle Unterlagen zu vernichten. Unterla-
gen können auch in elektronischer Form 
aufbewahrt werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Erklärung nach Absatz 1 Satz 
2 Nummer 8 kann auch nach der Zulas-
sung zur Prüfung abgegeben werden, so-
lange die Anmeldung zu einem Modul, um 
das die Prüfung verkürzt werden soll, nicht 
nach § 22 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 
Satz 1 ausgeschlossen ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 5 § 5 

Gliederung der Prüfung Gliederung der Prüfung 

(1) Die Prüfung gliedert sich in vier 
Module, die jeweils ein Prüfungsgebiet 
nach § 4 Absatz 1 umfassen. In jedem Mo-
dul ist eine Prüfung (Modulprüfung) abzule-
gen. In einem Prüfungstermin nach § 2 Ab-
satz 8 können eine oder mehrere Mo-
dulprüfungen abgelegt werden. Jede Mo-
dulprüfung besteht aus einer schriftlichen 
und einer mündlichen Prüfung. Jede 
schriftliche Modulprüfung besteht aus ein 
oder zwei unter Aufsicht anzufertigenden 
Arbeiten (Aufsichtsarbeiten). 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Für jede Modulprüfung ist eine 
schriftliche oder elektronische Anmeldung 
bei der Prüfungsstelle erforderlich. Mit dem 
Antrag auf Zulassung nach § 1 muss die 
Anmeldung zu mindestens einer Modulprü-
fung erklärt werden. Das Prüfungsgebiet 
Wirtschaftliches Prüfungswesen, Unterneh-
mensbewertung und Berufsrecht ist von ei-
ner Zulassung zur Prüfung nach § 9 Absatz 
7 der Wirtschaftsprüferordnung ausgenom-
men. Zum Zeitpunkt der Anmeldung zu 
weiteren Modulprüfungen darf die Zulas-
sung zur Prüfung nicht länger als sechs 
Jahre zurückliegen. Ein außerhalb der Frist 
des Satzes 3 liegender Prüfungstermin darf 
nur gewählt werden, wenn es sich um den 
nächstmöglichen handelt. 

(2) Für jede Modulprüfung ist eine An-
meldung bei der Prüfungsstelle erforder-
lich, die schriftlich, in elektronischer 
Form oder durch Nutzung des hierfür 
von der Wirtschaftsprüferkammer zur 
Verfügung gestellten Portals erfolgen 
kann. Mit dem Antrag auf Zulassung nach 
§ 1 muss die Anmeldung zu mindestens ei-
ner Modulprüfung erklärt werden. Das Prü-
fungsgebiet Wirtschaftliches Prüfungswe-
sen, Unternehmensbewertung und Berufs-
recht ist von einer Zulassung zur Prüfung 
nach § 9 Absatz 7 der Wirtschaftsprüfer-
ordnung ausgenommen. Zum Zeitpunkt der 
Anmeldung zu weiteren Modulprüfungen 
darf die Zulassung zur Prüfung nicht länger 
als sechs Jahre zurückliegen. Ein außer-
halb der Frist des Satzes 3 liegender Prü-
fungstermin darf nur gewählt werden, wenn 
es sich um den nächstmöglichen handelt. 

§ 21 § 21 

Rücktritt von der Prüfung Rücktritt von der Prüfung 

(1) Tritt die zu prüfende Person von 
einer Modulprüfung zurück, so gilt die Mo-
dulprüfung als nicht bestanden. Als Rück-
tritt gilt es, wenn sie an einer Aufsichtsar-
beit nicht teilnimmt oder sich der mündli-
chen Modulprüfung oder Teilen derselben 
nicht unterzieht. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Als Rücktritt gilt es nicht, wenn die 
zu prüfende Person an einer Aufsichtsar-
beit nicht teilnimmt oder sich der mündli-
chen Modulprüfung oder Teilen derselben 
nicht unterzieht und hierfür ein triftiger 
Grund vorliegt. Der Grund muss der Prü-
fungsstelle unverzüglich schriftlich oder 
elektronisch mitgeteilt und nachgewiesen 
werden. Die Prüfungsstelle entscheidet, ob 
ein Grund als triftig anzusehen ist und ob 
der Nachweis rechtzeitig erbracht ist. Bei 
behaupteter Krankheit soll die Vorlage ei-
nes amtsärztlichen Zeugnisses verlangt 
werden. 

(2) Als Rücktritt gilt es nicht, wenn die 
zu prüfende Person an einer Aufsichtsar-
beit nicht teilnimmt oder sich der mündli-
chen Modulprüfung oder Teilen derselben 
nicht unterzieht und hierfür ein triftiger 
Grund vorliegt. Der Grund muss der Prü-
fungsstelle unverzüglich schriftlich, in 
elektronischer Form oder durch Nutzung 
des hierfür von der Wirtschaftsprüfer-
kammer zur Verfügung gestellten Por-
tals mitgeteilt und nachgewiesen werden. 
Die Prüfungsstelle entscheidet, ob ein 
Grund als triftig anzusehen ist und ob der 
Nachweis rechtzeitig erbracht ist. Bei be-
haupteter Krankheit soll die Vorlage eines 
amtsärztlichen Zeugnisses verlangt wer-
den. 
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(3) Im Falle des Absatzes 2 ist die zu 
prüfende Person zu einem späteren Prü-
fungstermin zur Ablegung der noch nicht 
erledigten Teile der schriftlichen Modulprü-
fung oder der noch nicht erledigten mündli-
chen Modulprüfung erneut zu laden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Erklärt die zu prüfende Person ge-
genüber der Prüfungsstelle den Rücktritt 
von der gesamten Prüfung, so gilt die ge-
samte Prüfung als nicht bestanden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

Artikel 30 Artikel 30 

Gewerbeordnung Gewerbeordnung 

§ 109 § 109 

Zeugnis Zeugnis 

(1) Der Arbeitnehmer hat bei Beendi-
gung eines Arbeitsverhältnisses Anspruch 
auf ein schriftliches Zeugnis. Das Zeugnis 
muss mindestens Angaben zu Art und 
Dauer der Tätigkeit (einfaches Zeugnis) 
enthalten. Der Arbeitnehmer kann verlan-
gen, dass sich die Angaben darüber hinaus 
auf Leistung und Verhalten im Arbeitsver-
hältnis (qualifiziertes Zeugnis) erstrecken. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Zeugnis muss klar und ver-
ständlich formuliert sein. Es darf keine 
Merkmale oder Formulierungen enthalten, 
die den Zweck haben, eine andere als aus 
der äußeren Form oder aus dem Wortlaut 
ersichtliche Aussage über den Arbeitneh-
mer zu treffen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Erteilung des Zeugnisses in 
elektronischer Form ist ausgeschlossen. 

Entfällt 
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Artikel 31 Artikel 31 

Handwerksordnung Handwerksordnung 

§ 16 § 16 

(1) Wer den Betrieb eines zulas-
sungspflichtigen Handwerks nach § 1 an-
fängt, hat gleichzeitig mit der nach § 14 der 
Gewerbeordnung zu erstattenden Anzeige 
der hiernach zuständigen Behörde die über 
die Eintragung in die Handwerksrolle aus-
gestellte Handwerkskarte (§ 10 Abs. 2) vor-
zulegen. Der Inhaber eines Hauptbetriebs 
im Sinne des § 3 Abs. 3 hat der für die Ent-
gegennahme der Anzeige nach § 14 der 
Gewerbeordnung zuständigen Behörde die 
Ausübung eines handwerklichen Neben- o-
der Hilfsbetriebs anzuzeigen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Gewerbetreibende hat ferner 
der Handwerkskammer, in deren Bezirk 
seine gewerbliche Niederlassung liegt, un-
verzüglich den Beginn und die Beendigung 
seines Betriebs und in den Fällen des § 7 
Abs. 1 die Bestellung und Abberufung des 
Betriebsleiters anzuzeigen; bei juristischen 
Personen sind auch die Namen der gesetz-
lichen Vertreter, bei Personengesellschaf-
ten die Namen der für die technische Lei-
tung verantwortlichen und der vertretungs-
berechtigten Gesellschafter anzuzeigen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Wird der selbständige Betrieb ei-
nes zulassungspflichtigen Handwerks als 
stehendes Gewerbe entgegen den Vor-
schriften dieses Gesetzes ausgeübt, so 
kann die nach Landesrecht zuständige Be-
hörde die Fortsetzung des Betriebs unter-
sagen. Die Untersagung ist nur zulässig, 
wenn die Handwerkskammer und die In-
dustrie- und Handelskammer zuvor ange-
hört worden sind und in einer gemeinsa-
men Erklärung mitgeteilt haben, dass sie 
die Voraussetzungen einer Untersagung 
als gegeben ansehen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Können sich die Handwerkskam-
mer und die Industrie- und Handelskammer 
nicht über eine gemeinsame Erklärung 
nach Absatz 3 Satz 2 verständigen, ent-
scheidet eine von dem Deutschen Indust-
rie- und Handelskammertag und dem Deut-
schen Handwerkskammertag (Trägerorga-
nisationen) gemeinsam für die Dauer von 
jeweils vier Jahren gebildete Schlichtungs-
kommission. Die Schlichtungskommission 
ist erstmals zum 1. Juli 2004 zu bilden. 

Entfällt 

(5) Der Schlichtungskommission ge-
hören drei Mitglieder an, von denen je ein 
Mitglied von jeder Trägerorganisation und 
ein Mitglied von beiden Trägerorganisatio-
nen gemeinsam zu benennen sind. Das 
gemeinsam benannte Mitglied führt den 
Vorsitz. Hat eine Trägerorganisation ein 
Mitglied nicht innerhalb von einem Monat 
nach Benennung des Mitglieds der ande-
ren Trägerorganisation benannt, so erfolgt 
die Benennung durch das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz benennt auch das vorsitzende 
Mitglied, wenn sich die Trägerorganisatio-
nen nicht innerhalb eines Monats einigen 
können, nachdem beide ihre Vorschläge 
für das gemeinsam zu benennende Mit-
glied unterbreitet haben. Die Schlichtungs-
kommission gibt sich eine Geschäftsord-
nung. 

Entfällt 

(6) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates das Schlichtungsverfah-
ren zu regeln. 

Entfällt 

(7) Hält die zuständige Behörde die 
Erklärung nach Absatz 3 Satz 2 oder die 
Entscheidung der Schlichtungskommission 
für rechtswidrig, kann sie unmittelbar die 
Entscheidung der obersten Landesbehörde 
herbeiführen. 

(4) Hält die zuständige Behörde die 
Erklärung nach Absatz 3 Satz 2 für rechts-
widrig, kann sie unmittelbar die Entschei-
dung der obersten Landesbehörde herbei-
führen. 

(8) Bei Gefahr im Verzug kann die zu-
ständige Behörde die Fortsetzung des Ge-
werbes auch ohne Einhaltung des Verfah-
rens nach Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 
vorläufig untersagen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(9) Die Ausübung des untersagten 
Gewerbes durch den Gewerbetreibenden 
kann durch Schließung der Betriebs- und 
Geschäftsräume oder durch andere geeig-
nete Maßnahmen verhindert werden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(10) Die Schlichtungskommission kann 
auch angerufen werden, wenn sich in den 
Fällen des § 90 Abs. 3 die Handwerkskam-
mer und die Industrie- und Handelskammer 
nicht über die Zugehörigkeit eines Gewer-
betreibenden zur Handwerkskammer oder 
zur Industrie- und Handelskammer einigen 
können. Die Absätze 4 bis 6 gelten ent-
sprechend. Hält der Gewerbetreibende die 
Entscheidung der Schlichtungskommission 
für rechtswidrig, so entscheidet die oberste 
Landesbehörde. § 12 gilt entsprechend. 

Entfällt 

§ 119 § 119 

*) *) 

(1) Die bei Inkrafttreten dieses Geset-
zes vorhandene Berechtigung eines Ge-
werbetreibenden, ein Handwerk als stehen-
des Gewerbe selbständig zu betreiben, 
bleibt bestehen. Für juristische Personen, 
Personengesellschaften und Betriebe im 
Sinne des § 7 Abs. 5 oder 6 gilt dies nur, 
wenn und solange der Betrieb von einer 
Person geleitet wird, die am 1. April 1998 
Betriebsleiter oder für die technische Lei-
tung verantwortlicher persönlich haftender 
Gesellschafter oder Leiter eines Betriebs 
im Sinne des § 7 Abs. 5 und 6 ist; das glei-
che gilt für Personen, die eine dem Be-
triebsleiter vergleichbare Stellung haben. 
Soweit die Berechtigung zur Ausübung ei-
nes selbständigen Handwerks anderen 
bundesrechtlichen Beschränkungen als 
den in diesem Gesetz bestimmten unter-
worfen ist, bleiben diese Vorschriften unbe-
rührt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ist ein nach Absatz 1 Satz 1 be-
rechtigter Gewerbetreibender bei Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes nicht in der Hand-
werksrolle eingetragen, so ist er auf Antrag 
oder von Amts wegen binnen drei Monaten 
in die Handwerksrolle einzutragen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Ge-
werbe, die in die Anlage A zu diesem Ge-
setz aufgenommen werden, entsprechend. 
In diesen Fällen darf nach dem Wechsel 
des Betriebsleiters einer juristischen Per-
son oder eines für die technische Leitung 
verantwortlichen persönlich haftenden Ge-
sellschafters einer Personengesellschaft o-
der des Leiters eines Betriebs im Sinne des 
§ 7 Abs. 5 oder 6 der Betrieb für die Dauer 
von drei Jahren fortgeführt werden, ohne 
daß die Voraussetzungen für die Eintra-
gung in die Handwerksrolle erfüllt sind. Zur 
Verhütung von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit kann die höhere Verwaltungsbe-
hörde die Fortführung des Betriebs davon 
abhängig machen, daß er von einem Hand-
werker geleitet wird, der die Voraussetzun-
gen für die Eintragung in die Handwerks-
rolle erfüllt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Werden in der Anlage A zu diesem 
Gesetz aufgeführte Gewerbe durch Gesetz 
oder durch eine nach § 1 Abs. 3 erlassene 
Rechtsverordnung zusammengefaßt, so ist 
der selbständige Handwerker, der eines 
der zusammengefaßten Handwerke be-
treibt, mit dem durch die Zusammenfas-
sung entstandenen Handwerk in die Hand-
werksrolle einzutragen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Soweit durch Gesetz oder durch 
Rechtsverordnung nach § 1 Abs. 3 Hand-
werke oder handwerksähnliche Gewerbe 
zusammengefasst werden, gelten die vor 
dem Inkrafttreten der jeweiligen Ände-
rungsvorschrift nach § 25 dieses Gesetzes 
oder nach § 4 des Berufsbildungsgesetzes 
erlassenen Ausbildungsordnungen und die 
nach § 45 Abs. 1 oder § 51a Abs. 1 in Ver-
bindung mit Abs. 2 sowie die nach § 50a o-
der § 51d dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsvorschriften bis zum Erlass neuer 
Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz 
fort. Satz 1 gilt entsprechend für noch be-
stehende Vorschriften gemäß § 122 Abs. 2 
und 4. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Soweit durch Gesetz zulassungs-
pflichtige Handwerke in die Anlage B über-
führt werden, gilt für die Ausbildungsord-
nungen Absatz 5 entsprechend. Die bis 
zum 31. Dezember 2003 begonnenen 
Meisterprüfungsverfahren sind auf Antrag 
des Prüflings nach den bis dahin geltenden 
Vorschriften von den vor dem 31. Dezem-
ber 2003 von der höheren Verwaltungsbe-
hörde errichteten Meisterprüfungsaus-
schüssen abzuschließen. 

(6) Soweit durch Gesetz zulassungs-
pflichtige Handwerke in die Anlage B über-
führt werden, gilt für die Ausbildungsord-
nungen Absatz 5 entsprechend.  

(7) In den Fällen des Absatzes 3 Satz 
1 liegt ein Ausnahmefall nach § 8 Abs. 1 
Satz 2 auch dann vor, wenn zum Zeitpunkt 
der Antragstellung für das zu betreibende 
Handwerk eine Rechtsverordnung nach § 
45 noch nicht in Kraft getreten ist. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

§ 124a § 124a 
Entfällt 

(1) Verfahren zur Wahl der Vollver-
sammlung von Handwerkskammern, die 
nach den Satzungsbestimmungen bis zum 
31. Dezember 2004 zu beginnen sind, kön-
nen nach den bisherigen Vorschriften zu 
Ende geführt werden. Durch Beschluss der 
Vollversammlung kann die Wahlzeit nach 
Wahlen, die entsprechend Satz 1 nach den 
bisherigen Vorschriften zu Ende geführt 
werden, in Abweichung von § 103 Abs. 1 
Satz 1 verkürzt werden. Wahlzeiten, die 
nach den Satzungsbestimmungen bis zum 
31. Dezember 2004 enden, können durch 
Beschluss der Vollversammlung bis zu ei-
nem Jahr verlängert werden, um die Wahl 
zur Handwerkskammer nach den neuen 
Vorschriften durchzuführen. Die Verlänge-
rung oder Verkürzung der Wahlzeiten sind 
der obersten Landesbehörde anzuzeigen. 

 

(2) Für das Verfahren der Wahl zu ei-
ner Vollversammlung einer Handwerks-
kammer, deren laufende Wahlperiode nach 
dem 14. Februar 2020 und spätestens zum 
Ablauf des 31. Dezember 2020 endet, gilt 
Absatz 1 entsprechend. 
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Artikel 32 Artikel 32 

Verordnung über das Schlich-
tungsverfahren nach § 16 der 

Handwerksordnung 

Entfällt 

§ 1 

 

Beginn des Verfahrens  

(1) Haben sich die Handwerkskam-
mer und die Industrie- und Handelskammer 
im Falle des § 16 Abs. 3 Satz 2 der Hand-
werksordnung nicht innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Aufforderung zur Stel-
lungnahme durch die zuständige Behörde 
auf die dort vorgesehene gemeinsame Er-
klärung geeinigt, so haben sie unverzüglich 
die Schlichtungskommission zur Entschei-
dung anzurufen und die zuständige Be-
hörde hierüber zu unterrichten. Die zustän-
dige Behörde ist berechtigt, nach Ablauf 
der Monatsfrist ohne die gemeinsame Er-
klärung der Kammern ihrerseits die 
Schlichtungskommission anzurufen. 

 

(2) Können sich die Handwerkskam-
mer und die Industrie- und Handelskammer 
im Falle des § 16 Abs. 10 der Handwerks-
ordnung nicht innerhalb eines Monats nach 
der Übermittlung der Gewerbeanzeige 
nach § 14 Absatz 8 der Gewerbeordnung 
über die Zugehörigkeit eines Gewerbetrei-
benden zur Industrie- und Handelskammer 
oder Handwerkskammer einigen, so kann 
die Schlichtungskommission von der Hand-
werkskammer oder Industrie- und Handels-
kammer zur Entscheidung angerufen wer-
den. 

 

(3) Das Anrufungsbegehren ist schrift-
lich in fünffacher Ausfertigung unter Darle-
gung der jeweiligen Auffassung und Beifü-
gung der jeweils vorliegenden Akten einzu-
reichen. 
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Artikel 33 Artikel 33 

Mess- und Eichgesetz Mess- und Eichgesetz 

§ 32 § 32 

Anzeigepflicht Entfällt 

(1) Wer neue oder erneuerte Messge-
räte verwendet oder im Auftrag des Ver-
wenders Messwerte von solchen Messge-
räten erfasst, hat die betroffenen Messge-
räte der nach Landesrecht zuständigen Be-
hörde spätestens sechs Wochen nach In-
betriebnahme anzuzeigen. Anzugeben sind  

 

1. die Geräteart,  

2. der Hersteller,  

3. die Typbezeichnung,  

4. das Jahr der Kennzeichnung des 
Messgeräts sowie 

 

5. die Anschrift desjenigen, der das 
Messgerät verwendet. 

 

Satz 1 ist nicht auf Maßverkörperungen o-
der Zusatzeinrichtungen und nicht auf ei-
nen Verwender von neuen oder erneuerten 
Messgeräten anzuwenden, der nachweisen 
kann, dass er einen Dritten mit der Erfas-
sung der Messwerte beauftragt hat. 

 

(2) Werden mehr als ein Messgerät 
einer Messgeräteart verwendet oder von 
mehr als einem Messgerät einer Messgerä-
teart im Auftrag des Verwenders Mess-
werte erfasst, hat der Verpflichtete zur Er-
füllung des Absatzes 1  
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1. die zuständige Behörde spätestens 
sechs Wochen nach Inbetriebnahme 
des zweiten Messgeräts einer Messge-
räteart darüber zu informieren oder in-
formieren zu lassen, welche Messgerä-
tearten er verwendet oder von welchen 
Messgerätearten er Messwerte erfasst; 
dabei ist die Anschrift des Verpflichte-
ten anzugeben und 

 

2. sicherzustellen, dass Übersichten der 
verwendeten Messgeräte oder der 
Messgeräte, von denen Messwerte er-
fasst werden, mit den in Absatz 1 Satz 
2 genannten Angaben der zuständigen 
Behörde auf Anforderung unverzüglich 
zur Verfügung gestellt werden. 

 

(3) Die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden stellen sicher, dass eine zent-
rale, benutzerfreundliche Möglichkeit zur 
Erfüllung der Anzeigepflicht auf elektroni-
schem Weg oder per Telefax sowie eine 
einheitliche Postadresse zur Verfügung 
stehen. Die Behörden bestätigen den Ein-
gang der Anzeigen nach den Absätzen 1 
und 2. 

 

§ 60 § 60 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 6 Absatz 1 in Verbindung 
mit einer Rechtsverordnung nach § 30 
Nummer 1, 3 oder Nummer 4 ein 
Messgerät in Verkehr bringt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. entgegen § 9 in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 30 Nummer 
4 ein sonstiges Messgerät in Verkehr 
bringt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen § 10 ein Messgerät ausstellt, 3. u n v e r ä n d e r t  

4. ohne Anerkennung nach § 13 Absatz 1 
Satz 1 ein Messgerät bewertet, 

4. u n v e r ä n d e r t  
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5. entgegen § 23 Absatz 3 Satz 4, auch 
in Verbindung mit § 24 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1, eine dort genannte Unter-
lage oder die Konformitätserklärung 
nicht oder nicht mindestens zehn Jahre 
aufbewahrt oder nicht oder nicht min-
destens zehn Jahre bereithält, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. entgegen § 23 Absatz 4 in Verbindung 
mit einer Rechtsverordnung nach § 30 
Nummer 2, jeweils auch in Verbindung 
mit § 24 Absatz 2 Satz 1, dem Mess-
gerät eine Information nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig beifügt, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. entgegen § 23 Absatz 5 Satz 2, auch 
in Verbindung mit § 24 Absatz 2 Satz 1 
oder § 25 Absatz 5 Satz 1, ein dort ge-
nanntes Verzeichnis nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig führt, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. entgegen § 23 Absatz 6 Satz 3, auch 
in Verbindung mit § 24 Absatz 2 Satz 1 
oder § 25 Absatz 5, die zuständige Be-
hörde oder den Hersteller nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig informiert, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. entgegen § 25 Absatz 2 Nummer 3 in 
Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 30 Nummer 2 nicht si-
cherstellt, dass dem Messgerät eine 
Information beigefügt ist, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. entgegen § 25 Absatz 4 Satz 1 eine 
Kopie der Konformitätserklärung nicht 
oder nicht mindestens zehn Jahre be-
reithält, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. entgegen § 25 Absatz 4 Satz 2 eine 
dort genannte Unterlage nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig vorlegt, 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. entgegen  12. u n v e r ä n d e r t  

a) § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 
auch in Verbindung mit Satz 2, o-
der 

 

b) § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in 
Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 30 Nummer 2 
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nicht sicherstellt, dass ein Messgerät 
oder ein sonstiges Messgerät nur unter 
den dort genannten Voraussetzungen 
auf dem Markt bereitgestellt oder für 
eigene Zwecke in Betrieb genommen 
wird, 

 

13. entgegen § 26 Absatz 2 Satz 2 oder 
Absatz 3 Satz 3 eine Information nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig gibt, 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. entgegen § 31 Absatz 1 Satz 1 ein 
Messgerät oder ein sonstiges Messge-
rät verwendet, 

14. u n v e r ä n d e r t  

15. entgegen § 31 Absatz 2 Nummer 1 in 
Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 41 Absatz 1 Nummer 1 
nicht sicherstellt, dass die wesentli-
chen Anforderungen erfüllt sind, 

15. u n v e r ä n d e r t  

16. entgegen § 31 Absatz 2 Nummer 2 in 
Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 41 Absatz 1 Nummer 3 
nicht sicherstellt, dass die dort genann-
ten Vorschriften beachtet werden, 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. entgegen § 31 Absatz 2 Nummer 4 in 
Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 41 Absatz 1 Nummer 1 
nicht sicherstellt, dass die dort genann-
ten Nachweise aufbewahrt werden, 

17. u n v e r ä n d e r t  

18. entgegen § 32 Absatz 1 Satz 1 eine 
Anzeige nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstattet, 

 Entfällt  

19. entgegen § 33 Absatz 1 Satz 1 einen 
dort genannten Wert angibt oder ver-
wendet, 

19. u n v e r ä n d e r t  

20. entgegen § 33 Absatz 3 Nummer 1 
nicht dafür sorgt, dass eine Rechnung 
nachvollzogen werden kann, 

20. u n v e r ä n d e r t  

21. entgegen § 43 Absatz 1 in Verbindung 
mit einer Rechtsverordnung nach § 44 
Absatz 1 Nummer 1, 2, 6, 7 oder Num-
mer 9 eine Fertigpackung herstellt, in 
den Geltungsbereich des Gesetzes 
verbringt, in den Verkehr bringt oder 
sonst auf dem Markt bereitstellt, 

21. u n v e r ä n d e r t  
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22. entgegen § 43 Absatz 2 in Verbindung 
mit einer Rechtsverordnung nach § 44 
Absatz 1 Nummer 11 eine Fertigpa-
ckung herstellt, in den Geltungsbereich 
des Gesetzes verbringt, in Verkehr 
bringt oder sonst auf dem Markt bereit-
stellt, 

22. u n v e r ä n d e r t  

23. einer vollziehbaren Anordnung nach § 
50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 6 o-
der Nummer 8 oder § 55 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 3, 4 oder Nummer 6 zuwi-
derhandelt, 

23. u n v e r ä n d e r t  

24. entgegen § 52 Absatz 5 Satz 1 oder § 
56 Absatz 3 Satz 1 eine Maßnahme 
nicht duldet oder eine zuständige Be-
hörde oder einen Beauftragten nicht 
unterstützt, 

24. u n v e r ä n d e r t  

25. entgegen § 52 Absatz 5 Satz 3 oder § 
56 Absatz 3 Satz 2 eine Auskunft nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erteilt, 

25. u n v e r ä n d e r t  

26. einer Rechtsverordnung nach § 41 Ab-
satz 1 Nummer 4, 6, 7, 8 oder Nummer 
10 oder § 44 Absatz 2 in Verbindung 
mit § 44 Absatz 1 Nummer 1, 2, 6, 7, 9 
oder Nummer 11 oder einer vollziehba-
ren Anordnung auf Grund einer sol-
chen Rechtsverordnung zuwiderhan-
delt, soweit die Rechtsverordnung für 
einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist oder 

26. u n v e r ä n d e r t  

27. einer unmittelbar geltenden Vorschrift 
in Rechtsakten der Europäischen 
Union zuwiderhandelt, die inhaltlich  

27. u n v e r ä n d e r t  

a) einem in Nummer 21 oder Num-
mer 22 genannten Verbot ent-
spricht oder 

 

b) einer Regelung entspricht, zu der 
die in Nummer 21 oder Nummer 
22 genannten Vorschriften er-
mächtigen, 

 

soweit eine Rechtsverordnung nach 
Absatz 4 für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist. 
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 14, 
15, 19, 21 und 22 mit einer Geldbuße bis 
zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 18 mit einer Geldbuße 
bis zu zehntausend Euro und in den übri-
gen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zwan-
zigtausend Euro geahndet werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer 4 die nach § 11 
Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 anerkennende 
Stelle. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie wird ermächtigt, soweit 
dies zur Durchsetzung der Rechtsakte der 
Europäischen Union erforderlich ist, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die Tatbestände zu bezeich-
nen, die als Ordnungswidrigkeit nach Ab-
satz 1 Nummer 27 geahndet werden kön-
nen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 34 Artikel 34 

Bundesberggesetz Bundesberggesetz 

§ 3 § 3 

Bergfreie und grundeigene Boden-
schätze 

Bergfreie und grundeigene Boden-
schätze 

(1) Bodenschätze sind mit Ausnahme 
von Wasser alle mineralischen Rohstoffe in 
festem oder flüssigem Zustand und Gase, 
die in natürlichen Ablagerungen oder An-
sammlungen (Lagerstätten) in oder auf der 
Erde, auf dem Meeresgrund, im Meeresun-
tergrund oder im Meerwasser vorkommen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Grundeigene Bodenschätze ste-
hen im Eigentum des Grundeigentümers. 
Auf bergfreie Bodenschätze erstreckt sich 
das Eigentum an einem Grundstück nicht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Bergfreie Bodenschätze sind, so-
weit sich aus aufrechterhaltenen alten 
Rechten (§§ 149 bis 159) oder aus Absatz 
4 nichts anderes ergibt:  
Actinium und die Actiniden, Aluminium, An-
timon, Arsen, Beryllium, Blei, Bor, Cae-
sium, Chrom, Eisen, Francium, Gallium, 
Germanium, Gold, Hafnium, Indium, Iri-
dium, Kadmium, Kobalt, Kupfer, Lanthan 
und die Lanthaniden, Mangan, Molybdän, 
Nickel, Niob, Osmium, Palladium, Phos-
phor, Platin, Polonium, Quecksilber, Ra-
dium, Rhenium, Rhodium, Rubidium, Ru-
thenium, Scandium, Schwefel, Selen, Sil-
ber, Strontium, Tantal, Tellur, Thallium, Ti-
tan, Vanadium, Wismut, Wolfram, Yttrium, 
Zink, Zinn, Zirkonium - gediegen und als 
Erze außer in Raseneisen-, Alaun- und Vit-
riolerzen -;  
Lithium; Kohlenwasserstoffe nebst den bei 
ihrer Gewinnung anfallenden Gasen;  
Stein- und Braunkohle nebst den im Zu-
sammenhang mit ihrer Gewinnung auftre-
tenden Gasen; Graphit;  
Stein-, Kali-, Magnesia- und Borsalze nebst 
den mit diesen Salzen in der gleichen La-
gerstätte auftretenden Salzen; Sole;  
Flußspat und Schwerspat. 
Als bergfreie Bodenschätze gelten:  

(3) Bergfreie Bodenschätze sind, so-
weit sich aus aufrechterhaltenen alten 
Rechten (§§ 149 bis 159) oder aus Absatz 
4 nichts anderes ergibt:  
Actinium und die Actiniden, Aluminium, An-
timon, Arsen, Beryllium, Blei, Bor, Cae-
sium, Chrom, Eisen, Francium, Gallium, 
Germanium, Gold, Hafnium, Indium, Iri-
dium, Kadmium, Kobalt, Kupfer, Lanthan 
und die Lanthaniden, Mangan, Molybdän, 
Nickel, Niob, Osmium, Palladium, Phos-
phor, Platin, Polonium, Quecksilber, Ra-
dium, Rhenium, Rhodium, Rubidium, Ru-
thenium, Scandium, Schwefel, Selen, Sil-
ber, Strontium, Tantal, Tellur, Thallium, Ti-
tan, Vanadium, Wismut, Wolfram, Yttrium, 
Zink, Zinn, Zirkonium - gediegen und als 
Erze außer in Raseneisen-, Alaun- und Vit-
riolerzen -;  
Lithium; Kohlenwasserstoffe nebst den bei 
ihrer Gewinnung anfallenden Gasen;  
Stein- und Braunkohle nebst den im Zu-
sammenhang mit ihrer Gewinnung auftre-
tenden Gasen; Graphit;  
Stein-, Kali-, Magnesia- und Borsalze nebst 
den mit diesen Salzen in der gleichen La-
gerstätte auftretenden Salzen; Sole;  
Flußspat und Schwerspat. 
Als bergfreie Bodenschätze gelten:  

1. alle Bodenschätze im Bereich des 
Festlandsockels und, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. soweit sich aus aufrechterhaltenen al-
ten Rechten (§§ 149 bis 159) nichts 
anderes ergibt, 

2. soweit sich aus aufrechterhaltenen al-
ten Rechten (§§ 149 bis 159) nichts 
anderes ergibt, 

a) alle Bodenschätze im Bereich der 
Küstengewässer sowie 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Erdwärme und die im Zusammen-
hang mit ihrer Gewinnung auftre-
tenden anderen Energien (Erd-
wärme). 

b) Erdwärme aus Bohrungen ab ei-
ner Teufe von 400 Metern und 
die im Zusammenhang mit ihrer 
Gewinnung auftretenden anderen 
Energien. 

(4) Grundeigene Bodenschätze im 
Sinne dieses Gesetzes sind nur, soweit 
sich aus aufrechterhaltenen alten Rechten 
(§§ 149 bis 159) nichts anderes ergibt:  

(4) u n v e r ä n d e r t  
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1. Basaltlava mit Ausnahme des Säulen-
basaltes; Bauxit; Bentonit und andere 
montmorillonitreiche Tone; Dachschie-
fer; Feldspat, Kaolin, Pegmatitsand; 
Glimmer; Kieselgur; Quarz und Quar-
zit, soweit sie sich zur Herstellung von 
feuerfesten Erzeugnissen oder Ferrosi-
lizium eignen; Speckstein, Talkum; 
Ton, soweit er sich zur Herstellung von 
feuerfesten, säurefesten oder nicht als 
Ziegeleierzeugnisse anzusehenden ke-
ramischen Erzeugnissen oder zur Her-
stellung von Aluminium eignet; Traß; 

 

2. alle anderen nicht unter Absatz 3 oder 
Nummer 1 fallenden Bodenschätze, 
soweit sie untertägig aufgesucht oder 
gewonnen werden. 
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Artikel 35 Artikel 35 

Gesetz zur Abwicklung des 
Ausgleichsfonds nach dem 
Dritten Verstromungsgesetz 

Entfällt 

§ 1 

 

Abwicklung des Ausgleichsfonds  

(1) Der Ausgleichsfonds zur Siche-
rung des Steinkohleneinsatzes nach dem 
Dritten Verstromungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. April 1990 
(BGBl. I S. 917), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 19. Juli 1994 
(BGBl. I S. 1618), besteht mit dem Ziel sei-
ner Abwicklung nach dem 31. Dezember 
1995 fort und wird vom Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
verwaltet. 

 

(2) Aufgaben des Bundesamtes für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in-
soweit sind:  

 

1. die Abrechnung der bis zum 31. De-
zember 1995 gegenüber dem Aus-
gleichsfonds entstandenen Zuschuß-
ansprüche kohleverstromender Unter-
nehmen sowie von Ansprüchen des 
Ausgleichsfonds auf Zuschußrückzah-
lung einschließlich Verzinsung, insbe-
sondere nach den §§ 3 und 5 des Drit-
ten Verstromungsgesetzes, 

 

2. die Abrechnung der bis zum 31. De-
zember 1995 entstandenen Ansprüche 
des Ausgleichsfonds auf Ausgleichsab-
gabe einschließlich Verzinsung nach 
den §§ 8, 9 und 10 des Dritten Verstro-
mungsgesetzes, 

 

3. die Entscheidung über Anträge auf Be-
freiung von der Ausgleichsabgabe 
nach § 11 des Dritten Verstromungs-
gesetzes. 
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(3) Außer für die in Absatz 2 genann-
ten Zwecke dürfen die Mittel des Sonder-
vermögens nur für die Kosten der Verwal-
tung des Ausgleichsfonds verwendet wer-
den. 

 

(4) Zur Sicherung der Durchführung 
der Aufgaben des Bundesamtes für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) nach 
Absatz 2 gelten die Melde- und Auskunfts-
pflichten gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 
6, Abs. 2 bis 4 und 6 des Dritten Verstro-
mungsgesetzes, soweit sie sich auf Tatbe-
stände beziehen, die bis zum 31. Dezem-
ber 1995 entstanden sind. 

 

(5) Bis zum 31. Dezember 2000 ent-
standene Korrekturen auf erzielte Erlöse 
aus vor dem 1. Januar 1996 durchgeführte 
Elektrizitätslieferungen an Endverbraucher 
sind dem Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) von den Abgabe-
schuldnern bis zum 12. Februar 2001 an-
zuzeigen. Nach dem 31. Dezember 2000 
eintretende Erlöskorrekturen bleiben abga-
berechtlich ohne Auswirkungen. Dies gilt 
nicht, wenn die verspätete Anzeige einer 
sich ergebenden Nachzahlung vom Abga-
beschuldner zu vertreten ist. 
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Artikel 36 Artikel 36 

Steinkohlebeihilfengesetz Entfällt 

§ 1 

 

Zweck, Finanzplafonds  

(1) Mit diesem Gesetz soll ein ange-
messener Beitrag zum Absatz deutscher 
Steinkohle für den Einsatz in Kraftwerken 
und zur Stahlerzeugung im Hochofenpro-
zeß im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
geleistet und die Deckung von Aufwendun-
gen der Bergbauunternehmen infolge dau-
erhafter Stillegungen ermöglicht werden. 

 

(2) Zu diesen Zwecken werden den 
Bergbauunternehmen aus Mitteln des Bun-
deshaushalts für die Jahre 1998 bis 2005 
folgende Finanzplafonds zur Verfügung ge-
stellt:  

 

Geltendes Recht     Änderungen BEG IV 

Entfällt 

1998 insgesamt 3.579.043.168,37 Euro, 

1999 insgesamt 3.579.043.168,37 Euro, 

2000 insgesamt 3.579.043.168,37 Euro, 

2001 insgesamt 3.221.138.851,54 Euro, 

2002 insgesamt 2.914.363.722,82 Euro, 

2003 insgesamt 2.556.459.405,98 Euro, 

2004 insgesamt 2.249.684.277,26 Euro, 

2005 insgesamt 1.942.909.148,55 Euro. 
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(3) In den Jahren 1998 bis 2002 kön-
nen auch Bergbauunternehmen, die deut-
sche Braunkohle mit einem Anteil an Tief-
baubraunkohle von mindestens 25 vom 
Hundert und deutsche Braunkohle mit ei-
nem Gehalt an Natrium- und Kaliumoxiden 
in der Asche von über 2 vom Hundert, der 
durch Beimischung von Braunkohle aus 
derselben Lagerstätte nicht vermindert wer-
den kann, fördern, Mittel für die in Absatz 1 
genannten Zwecke aus den in Absatz 2 ge-
nannten Finanzplafonds zur Verfügung ge-
stellt werden. 
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Artikel 37 Artikel 37 

Schuldenmitübernahmegesetz Schuldenmitübernahmegesetz 

§ 1 § 1 

(1) Der Bund übernimmt ab 1. Juli 
1999 als Mitschuldner die Verbindlichkeiten 
des Erblastentilgungsfonds nach § 2 des 
Erblastentilgungsfonds-Gesetzes vom 23. 
Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 984), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 
1999 (BGBl. I S. 1384) geändert worden 
ist, mit Ausnahme der Verpflichtungen nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d des Erblas-
tentilgungsfonds-Gesetzes, und die aufge-
laufenen Verbindlichkeiten des Erblastentil-
gungsfonds aus der Kreditaufnahme nach 
§ 5 des Erblastentilgungsfonds-Gesetzes in 
der vor dem 1. Juli 1999 geltenden Fas-
sung. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Bund übernimmt ab 1. Juli 
1999 als Mitschuldner die aufgelaufenen 
Verbindlichkeiten des Bundeseisenbahn-
vermögens aus nach § 2 des Gesetzes zur 
Zusammenführung und Neugliederung der 
Bundeseisenbahnen vom 27. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2378, 1994 I S. 2439), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
21. Juni 1999 (BGBl. I S. 1384) geändert 
worden ist, von der Deutschen Bundes-
bahn und der Deutschen Reichsbahn über-
nommenen Altkrediten und aus der Kredit-
aufnahme nach § 17 des Gesetzes zur Zu-
sammenführung und Neugliederung der 
Bundeseisenbahnen in der vor dem 1. Juli 
1999 geltenden Fassung. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Der Bund übernimmt ab 1. Juli 
1999 als Mitschuldner die aufgelaufenen 
Verbindlichkeiten des Ausgleichsfonds zur 
Sicherung des Steinkohleneinsatzes aus 
der Kreditaufnahme nach § 2 Abs. 3 des 
Gesetzes zur Abwicklung des Ausgleichs-
fonds nach dem Dritten Verstromungsge-
setz vom 12. Dezember 1995 (BGBl. I S. 
1638), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 21. Juni 1999 (BGBl. I S. 1384) 
geändert worden ist, in der vor dem 1. Juli 
1999 geltenden Fassung. 

Entfällt 

Artikel 38 Artikel 38 

Akkreditierungsstellengesetz Akkreditierungsstellengesetz 

§ 2 § 2 

Aufgaben der Akkreditierungsstelle Aufgaben der Akkreditierungsstelle 

(1) Die Akkreditierungsstelle führt auf 
schriftlichen Antrag einer Konformitätsbe-
wertungsstelle Akkreditierungsverfahren 
gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 
765/2008 durch. Sie wendet bei der Akkre-
ditierung die nach § 5 Absatz 3 bekannt ge-
machten Regeln an. 

(1) Die Akkreditierungsstelle führt auf 
elektronischen Antrag einer Konformitäts-
bewertungsstelle Akkreditierungsverfahren 
gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 
765/2008 durch. Die Akkreditierungs-
stelle kann die Verwendung bestimmter 
elektronischer Formulare und Eingabe-
masken vorschreiben. Sie wendet bei der 
Akkreditierung die nach § 5 Absatz 3 be-
kannt gemachten Regeln an. 

(2) Die Akkreditierungsstelle führt ein 
Verzeichnis der akkreditierten Konformi-
tätsbewertungsstellen mit Angabe des 
fachlichen Umfangs und hält es auf dem 
neuesten Stand. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Akkreditierungsstelle soll bei 
Begutachtungstätigkeiten das bei anderen 
Behörden vorhandene Fachwissen heran-
ziehen. Die Akkreditierungsstelle lässt Be-
gutachtungen für die in § 1 Absatz 2 Satz 2 
genannten Bereiche von den die Befugnis 
erteilenden Behörden ausführen. Die Ak-
kreditierungsstelle kann sich bei der Durch-
führung der Überwachung der akkreditier-
ten Konformitätsbewertungsstellen der die 
Befugnis erteilenden Behörden bedienen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 39 Artikel 39 

Bundesnaturschutzgesetz Bundesnaturschutzgesetz 

§ 54 § 54 

Ermächtigung zum Erlass von Rechts-
verordnungen 

Ermächtigung zum Erlass von Rechts-
verordnungen 

(1) Das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates be-
stimmte, nicht unter § 7 Absatz 2 Nummer 
13 Buchstabe a oder Buchstabe b fallende 
Tier- und Pflanzenarten oder Populationen 
solcher Arten unter besonderen Schutz zu 
stellen, soweit es sich um natürlich vorkom-
mende Arten handelt, die  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. im Inland durch den menschlichen Zu-
griff in ihrem Bestand gefährdet sind, 
oder soweit es sich um Arten handelt, 
die mit solchen gefährdeten Arten oder 
mit Arten im Sinne des § 7 Absatz 2 
Nummer 13 Buchstabe b verwechselt 
werden können, oder 

 

2. in ihrem Bestand gefährdet sind und 
für die die Bundesrepublik Deutschland 
in hohem Maße verantwortlich ist. 

 

(2) Das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. bestimmte, nach § 7 Absatz 2 Nummer 
13 Buchstabe a oder Buchstabe b be-
sonders geschützte  

 

a) Tier- und Pflanzenarten, die in An-
hang B der Verordnung (EG) Nr. 
338/97 aufgeführt sind, 

 

b) europäische Vogelarten,  

2. bestimmte sonstige Tier- und Pflanzen-
arten im Sinne des Absatzes 1 
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unter strengen Schutz zu stellen, soweit es 
sich um natürlich vorkommende Arten han-
delt, die im Inland vom Aussterben bedroht 
sind oder für die die Bundesrepublik 
Deutschland in besonders hohem Maße 
verantwortlich ist. 

 

(3) Das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. näher zu bestimmen, welche Teile von 
Tieren oder Pflanzen besonders ge-
schützter Arten oder aus solchen Tie-
ren oder Pflanzen gewonnene Erzeug-
nisse als ohne Weiteres erkennbar im 
Sinne des § 7 Absatz 2 Nummer 1 
Buchstabe c und d oder Nummer 2 
Buchstabe c und d anzusehen sind, 

 

2. bestimmte besonders geschützte Arten 
oder Herkünfte von Tieren oder Pflan-
zen besonders geschützter Arten so-
wie gezüchtete oder künstlich ver-
mehrte Tiere oder Pflanzen besonders 
geschützter Arten von Verboten des § 
44 ganz, teilweise oder unter bestimm-
ten Voraussetzungen auszunehmen, 
soweit der Schutzzweck dadurch nicht 
gefährdet wird und die Artikel 12, 13 
und 16 der Richtlinie 92/43/EWG, die 
Artikel 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 
2009/147/EG, sonstige Rechtsakte der 
Europäischen Gemeinschaft oder Ver-
pflichtungen aus internationalen Arten-
schutzübereinkommen dem nicht ent-
gegenstehen. 

 

(4) Das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates die Be-
schränkungen des Artikels 7 Absatz 1, die 
Überwachungspflicht gemäß Artikel 14, die 
amtlichen Kontrollen gemäß Artikel 15, die 
Pflicht zur sofortigen Beseitigung gemäß 
Artikel 17, die Managementpflicht gemäß 
Artikel 19 und die Wiederherstellungspflicht 
gemäß Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 
1143/2014 ganz oder teilweise zu erstre-
cken  

(4) u n v e r ä n d e r t  
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1. auf solche Arten, für die die Vorausset-
zungen des Artikels 10 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 vorlie-
gen, 

 

2. auf Arten, für die Durchführungsrechts-
akte nach Artikel 11 Absatz 2 Satz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 er-
lassen wurden, oder 

 

3. auf weitere Arten, deren Vorkommen 
außerhalb ihres natürlichen Verbrei-
tungsgebiets die biologische Vielfalt 
und die damit verbundenen Ökosys-
temdienstleistungen im Inland gefähr-
den oder nachteilig beeinflussen. 

 

Für die betroffenen Arten gelten die Artikel 
31 und 32 der Verordnung (EU) Nr. 
1143/2014 entsprechend. Satz 1 Nummer 
3 gilt nicht für in der Land- und Forstwirt-
schaft angebaute Pflanzen. 

 

(4a) Das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates zur 
Erleichterung von Maßnahmen gegen inva-
sive Arten bestimmte Verfahren, Mittel oder 
Geräte für Maßnahmen gegen invasive Ar-
ten, die durch Behörden oder Private 
durchgeführt werden, vorzuschreiben. 

(4a) u n v e r ä n d e r t  

(4b) Das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates zur 
Erleichterung der Überwachung des Ge-
nehmigungserfordernisses nach § 40 Ab-
satz 1 

(4b) u n v e r ä n d e r t  

1. die Vorkommensgebiete von Gehölzen 
und Saatgut zu bestimmen, 

 

2. einen Nachweis, dass Gehölze und 
Saatgut aus bestimmten Vorkommens-
gebieten stammen, vorzuschreiben 
und Anforderungen für einen solchen 
Nachweis festzulegen, 

 

3. Regelungen zu Mindeststandards für 
die Erfassung und Anerkennung von 
Erntebeständen gebietseigener Her-
künfte zu treffen. 
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(4c) Das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die 
Durchführung der amtlichen Kontrollen ge-
mäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 
1143/2014 zu regeln. 

(4c) u n v e r ä n d e r t  

(4d) Das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit hat durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zum Schutz 
von Tieren und Pflanzen wild lebender Ar-
ten vor nachteiligen Auswirkungen von 
Lichtimmissionen  

(4d) u n v e r ä n d e r t  

1. Grenzwerte für Lichtemissionen, die 
von Beleuchtungen im Sinne von § 41a 
Absatz 1 Satz 1 und 2 nicht überschrit-
ten werden dürfen, festzulegen, 

 

2. die durch Beleuchtungen im Sinne von 
§ 41a Absatz 1 Satz 1 und 2 zu erfül-
lenden technischen Anforderungen so-
wie konstruktiven Anforderungen und 
Schutzmaßnahmen näher zu bestim-
men, 

 

3. nähere Vorgaben zur Art und Weise 
der Erfüllung der Um- und Nachrüs-
tungspflicht für Beleuchtungen an öf-
fentlichen Straßen und Wegen nach § 
41a Absatz 1 Satz 3 zu erlassen und 
den Zeitpunkt zu bestimmen, ab dem 
diese Pflicht zu erfüllen ist, 

 

4. zur Konkretisierung der Anzeigepflicht 
nach § 41a Absatz 3 Satz 1 insbeson-
dere zu bestimmen,  

 

a) welche Beleuchtungen der Anzei-
gepflicht unterliegen, 

 

b) welche Informationen in der An-
zeige gegenüber der zuständigen 
Behörde anzugeben sind. 
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(5) Das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
wird ermächtigt, soweit dies aus Gründen 
des Artenschutzes erforderlich ist und 
Rechtsakte der Europäischen Gemein-
schaft dem nicht entgegenstehen, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. die Haltung oder die Zucht von Tieren,  

2. das Inverkehrbringen von Tieren und 
Pflanzen 

 

bestimmter besonders geschützter Arten 
zu verbieten oder zu beschränken. 

 

(6) Das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
wird ermächtigt, soweit dies aus Gründen 
des Artenschutzes, insbesondere zur Erfül-
lung der sich aus Artikel 15 der Richtlinie 
92/43/EWG, Artikel 8 der Richtlinie 
2009/147/EG oder aus internationalen Ar-
tenschutzübereinkommen ergebenden Ver-
pflichtungen, erforderlich ist, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes  

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. die Herstellung, den Besitz, das Inver-
kehrbringen oder die Verwendung be-
stimmter Geräte, Mittel oder Vorrich-
tungen, mit denen in Mengen oder 
wahllos wild lebende Tiere getötet, be-
kämpft oder gefangen oder Pflanzen 
bekämpft oder vernichtet werden kön-
nen, oder durch die das örtliche Ver-
schwinden oder sonstige erhebliche 
Beeinträchtigungen von Populationen 
der betreffenden Tier- oder Pflanzenar-
ten hervorgerufen werden könnten, 

 

2. Handlungen oder Verfahren, die zum 
örtlichen Verschwinden oder zu sonsti-
gen erheblichen Beeinträchtigungen 
von Populationen wild lebender Tier- o-
der Pflanzenarten führen können, 

 

zu beschränken oder zu verbieten. Satz 1 
Nummer 1 gilt nicht für Geräte, Mittel oder 
Vorrichtungen, die auf Grund anderer 
Rechtsvorschriften einer Zulassung bedür-
fen, sofern bei der Zulassung die Belange 
des Artenschutzes zu berücksichtigen sind. 
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(6a) Das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates 
zum Schutz von Tieren und Pflanzen wild 
lebender Arten die Verwendung von Insek-
tenfallen außerhalb geschlossener Räume 
zu beschränken oder zu verbieten. In der 
Rechtsverordnung kann insbesondere Fol-
gendes geregelt werden:  

(6a) u n v e r ä n d e r t  

1. allgemeine Ausnahmen von Verboten 
oder Beschränkungen im Sinne von 
Satz 1, 

 

2. die Voraussetzungen, unter denen be-
hördliche Einzelfallausnahmen von 
Verboten oder Beschränkungen im 
Sinne von Satz 1 erteilt werden kön-
nen, 

 

3. Hinweispflichten betreffend Verbote o-
der Beschränkungen im Sinne von 
Satz 1 für diejenigen, die Insektenfal-
len zum Verkauf anbieten. 

 

(6b) Das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates 
zum Schutz von Tieren wild lebender Arten  

(6b) u n v e r ä n d e r t  

1. den Betrieb von Himmelsstrahlern un-
ter freiem Himmel ganzjährig oder in-
nerhalb bestimmter Zeiträume zu be-
schränken oder zu verbieten, 

 

2. näher zu bestimmen, welche Arten von 
starken Projektionsscheinwerfern mit 
über die Horizontale nach oben gerich-
teten Lichtstrahlen oder Lichtkegeln, 
die geeignet sind, Tiere wild lebender 
Arten erheblich zu beeinträchtigen, 
dem Verbot und der Beschränkung 
nach Nummer 1 unterfallen. 

 

In der Rechtsverordnung kann insbeson-
dere Folgendes geregelt werden:  

 

1. allgemeine Ausnahmen von Verboten 
oder Beschränkungen im Sinne von 
Satz 1 Nummer 1, 
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2. die Voraussetzungen, unter denen be-
hördliche Einzelfallausnahmen von 
Verboten oder Beschränkungen im 
Sinne von Satz 1 Nummer 1 erteilt 
werden können. 

 

(7) Das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates Vor-
schriften zum Schutz von Horststandorten 
von Vogelarten zu erlassen, die in ihrem 
Bestand gefährdet und in besonderem 
Maße störungsempfindlich sind und insbe-
sondere während bestimmter Zeiträume 
und innerhalb bestimmter Abstände Hand-
lungen zu verbieten, die die Fortpflanzung 
oder Aufzucht beeinträchtigen können. 
Weiter gehende Schutzvorschriften ein-
schließlich der Bestimmungen über Aus-
nahmen und Befreiungen bleiben unbe-
rührt. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Zur Erleichterung der Überwa-
chung der Besitz- und Vermarktungsver-
bote wird das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates Vorschriften 
zu erlassen über  

(8) u n v e r ä n d e r t  

1. Aufzeichnungspflichten derjenigen, die 
gewerbsmäßig Tiere oder Pflanzen der 
besonders geschützten Arten be- oder 
verarbeiten, verkaufen, kaufen oder 
von anderen erwerben, insbesondere 
über den Kreis der Aufzeichnungs-
pflichtigen, den Gegenstand und Um-
fang der Aufzeichnungspflicht, die 
Dauer der Aufbewahrungsfrist für die 
Aufzeichnungen und ihre Überprüfung 
durch die für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörden, 

 

2. die Kennzeichnung von Tieren und 
Pflanzen der besonders geschützten 
Arten für den Nachweis nach § 46 so-
wie von invasiven Arten für den Nach-
weis nach § 40b Satz 1, 

 

3. die Erteilung von Bescheinigungen 
über den rechtmäßigen Erwerb von 
Tieren und Pflanzen für den Nachweis 
nach § 46, 
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4. Pflichten zur Anzeige des Besitzes von   

a) Tieren und Pflanzen der beson-
ders geschützten Arten, 

 

b) Tieren und Pflanzen der durch 
Rechtsverordnung nach § 54 Ab-
satz 4 bestimmten Arten. 

 

(9) Rechtsverordnungen nach Absatz 
1 Nummer 2 bedürfen des Einvernehmens 
mit dem Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft, mit dem Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
sowie mit dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie. Rechtsverordnungen 
nach den Absätzen 4, 4b und 4d bedürfen 
des Einvernehmens mit dem Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale Infrastruktur. 
Rechtsverordnungen nach Absatz 4c be-
dürfen des Einvernehmens mit dem Bun-
desministerium der Finanzen sowie dem 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft. Rechtsverordnungen nach 
Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 8 
Nummer 1, 2 und 4 bedürfen des Einver-
nehmens mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie. Rechtsverordnun-
gen nach Absatz 6a bedürfen des Einver-
nehmens mit dem Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft sowie dem 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung. Rechtsverordnungen nach Absatz 
6b bedürfen des Einvernehmens mit dem 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung. Im Übrigen bedürfen die Rechts-
verordnungen nach den Absätzen 1 bis 8 
des Einvernehmens mit dem Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirtschaft, in 
den Fällen der Absätze 1 bis 3, 5, 6 und 8 
jedoch nur, soweit sie sich beziehen auf  

(9) u n v e r ä n d e r t  

1. Tierarten, die dem Jagd- oder Fische-
reirecht unterliegen, 

 

2. Tierarten, die zum Zweck des biologi-
schen Pflanzenschutzes eingesetzt 
werden, oder 

 

3. Pflanzen, die durch künstliche Vermeh-
rung gewonnen oder forstlich nutzbar 
sind. 

 



 - 188 -   

Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

(10) Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung allge-
meine Anforderungen an Bewirtschaftungs-
vorgaben für die land-, forst- und fischerei-
wirtschaftliche Bodennutzung im Sinne des 
§ 44 Absatz 4 festzulegen. Sie können die 
Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechts-
verordnung auf andere Landesbehörden 
übertragen. 

(10) u n v e r ä n d e r t  

(10a) Das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates nähere Anfor-
derungen für die Durchführung von Maß-
nahmen, die darauf abzielen, durch Nut-
zung, Pflege oder das Ermöglichen unge-
lenkter Sukzession für einen Zeitraum von 
mindestens einem Jahr bis zu in der Regel 
zehn Jahren auf Flächen mit einer zugelas-
senen Gewinnung mineralischer Rohstoffe 
den Zustand von Biotopen und Arten zu 
verbessern, zu regeln, bei deren Beach-
tung im Rahmen der Inanspruchnahme der 
Fläche oder eines Teils derselben  

(10a) u n v e r ä n d e r t  

1. nicht gegen die Zugriffs- und Besitzver-
bote nach § 44 Absatz 1 und 2 versto-
ßen wird oder 

 

2. im Interesse der maßgeblich günstigen 
Auswirkungen auf die Umwelt oder 
zum Schutz der natürlich vorkommen-
den Tier- und Pflanzenwelt eine Aus-
nahme von den Zugriffs- und Besitz-
verboten nach § 44 Absatz 1 und 2 all-
gemein zugelassen wird. 

 

In der Rechtsverordnung ist insbesondere 
zu regeln,  

 

1. dass und zu welchem Zeitpunkt Maß-
nahmen im Sinne von Satz 1 der für 
Naturschutz und Landschaftspflege zu-
ständigen Behörde anzuzeigen sind, 

 

2. welche Unterlagen bei dieser Anzeige 
vorzulegen sind, 
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3. dass die Behörde die Durchführung 
der Maßnahme zeitlich befristen, an-
derweitig beschränken oder auf Antrag 
den Zeitraum für die Durchführung der 
Maßnahme auf insgesamt bis zu 15 
Jahre verlängern kann. 

 

(10b) Das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie sowie mit dem Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates nähere Anforderungen für die 
Durchführung von Maßnahmen, die darauf 
abzielen, durch das Ermöglichen ungelenk-
ter Sukzession oder durch Pflege für einen 
Zeitraum von mindestens einem Jahr bis 
zu in der Regel zehn Jahren auf Flächen 
mit einer zugelassenen gewerblichen, ver-
kehrlichen oder baulichen Nutzung den Zu-
stand von Biotopen und Arten zu verbes-
sern, zu regeln, bei deren Beachtung im 
Rahmen der Inanspruchnahme der Fläche 
oder eines Teils derselben  

(10b) u n v e r ä n d e r t  

1. nicht gegen die Zugriffs- und Besitzver-
bote nach § 44 Absatz 1 und 2 versto-
ßen wird oder 

 

2. im Interesse der maßgeblich günstigen 
Auswirkungen auf die Umwelt oder 
zum Schutz der natürlich vorkommen-
den Tier- und Pflanzenwelt eine Aus-
nahme von den Zugriffs- und Besitz-
verboten nach § 44 Absatz 1 und 2 all-
gemein zugelassen wird. 

 

In der Rechtsverordnung ist insbesondere 
zu regeln,  

 

1. dass und zu welchem Zeitpunkt Maß-
nahmen im Sinne von Satz 1 der für 
Naturschutz und Landschaftspflege zu-
ständigen Behörde anzuzeigen sind, 

 

2. welche Unterlagen bei dieser Anzeige 
vorzulegen sind, 
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3. dass die Behörde die Durchführung 
der Maßnahme zeitlich befristen, an-
derweitig beschränken oder auf Antrag 
den Zeitraum für die Durchführung der 
Maßnahme auf insgesamt bis zu 15 
Jahre verlängern kann. 

 

(10c) Die Bundesregierung wird 
ermächtigt durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates  

(10c) u n v e r ä n d e r t  

1. die Anlage 1 zu ändern, insbesondere 
sie um Anforderungen an die Habitat-
potentialanalyse und um weitere art-
spezifische Schutzmaßnahmen zu er-
gänzen sowie sie an den Stand von 
Wissenschaft und Technik anzupas-
sen, 

 

2. die Anlage 2 zu ändern, insbesondere 
weitere Festlegungen zur Höhe der in 
§ 45d Absatz 2 genannten Zahlung 
und zum Verfahren ihrer Erhebung zu 
treffen. 

 

Die Rechtsverordnungen sind dem Bun-
destag zuzuleiten. Die Zuleitung erfolgt vor 
der Zuleitung an den Bundesrat. Die 
Rechtsverordnungen können durch Be-
schluss des Bundestages geändert oder 
abgelehnt werden. Der Beschluss des Bun-
destages wird der Bundesregierung zuge-
leitet. Hat sich der Bundestag nach Ablauf 
von fünf Sitzungswochen seit Eingang der 
Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, so 
wird die unveränderte Rechtsverordnung 
dem Bundesrat zugeleitet. Eine Rechtsver-
ordnung zur Konkretisierung der Anforde-
rungen an die Habitatpotentialanalyse nach 
Satz 1 Nummer 1 ist dem Bundestag bis 
zum 31. Dezember 2022 zuzuleiten. 

 

(11) Die Bundesregierung erlässt mit 
Zustimmung des Bundesrates zur Durch-
führung dieses Gesetzes allgemeine Ver-
waltungsvorschriften, insbesondere über  

(11) u n v e r ä n d e r t  

1. die Voraussetzungen und Bedingun-
gen, unter denen von einer Verträglich-
keit von Plänen und Projekten im 
Sinne von § 34 Absatz 1 auszugehen 
ist, 
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2. die Voraussetzungen und Bedingun-
gen für Abweichungsentscheidungen 
im Sinne von § 34 Absatz 3 und 

 

3. die zur Sicherung des Zusammen-
hangs des Netzes „Natura 2000“ not-
wendigen Maßnahmen im Sinne des § 
34 Absatz 5. 

 

 (12) Die Bundesregierung erlässt mit 
Zustimmung des Bundesrates allge-
meine Verwaltungsvorschriften über die 
Anforderungen hinsichtlich 

 1. der Bestandserfassung wild leben-
der Tiere der besonders geschütz-
ten Arten im Hinblick auf die Zu-
griffsverbote nach § 44 Absatz 1 bei 
Vorhaben an Eisenbahnbetriebsan-
lagen, 

 2. wirksamer und fachlich anerkannter 
Schutzmaßnahmen in Bezug auf 
wild lebende Tiere der besonders 
geschützten Arten bei Vorhaben an 
Eisenbahnbetriebsanlagen, bei de-
ren Beachtung kein Verstoß gegen 
die Zugriffsverbote nach § 44 Ab-
satz 1 vorliegt, sowie hinsichtlich 
der Maßnahmen zur Sicherung des 
Erhaltungszustands dieser Arten im 
Sinne des § 45 Absatz 7 Satz 2, 

 3. der Durchführung von Unterhal-
tungs- und Erneuerungsmaßnah-
men an Eisenbahnbetriebsanlagen, 
bei deren Beachtung in der Regel 
kein Verstoß gegen die Zugriffsver-
bote nach § 44 Absatz 1 vorliegt, 

 4. der Ausstattung von Bahnstrecken 
mit einer Oberleitung (Elektrifizie-
rung), einschließlich deren Erneue-
rung, bei deren Beachtung in Bezug 
auf Stromschlag und Leitungsanflug 
von Vögeln in der Regel kein Ver-
stoß gegen die Zugriffsverbote nach 
§ 44 Absatz 1 vorliegt und den Vor-
gaben des § 41 Satz 1 entsprochen 
wird. 
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Artikel 40 Artikel 40 

Fünftes Vermögensbildungsge-
setz 

Fünftes Vermögensbildungsge-
setz 

§ 2 § 2 

Vermögenswirksame Leistungen, Anla-
geformen 

Vermögenswirksame Leistungen, Anla-
geformen 

(1) Vermögenswirksame Leistungen 
sind Geldleistungen, die der Arbeitgeber für 
den Arbeitnehmer anlegt  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. als Sparbeiträge des Arbeitnehmers 
auf Grund eines Sparvertrags über 
Wertpapiere oder andere Vermögens-
beteiligungen (§ 4) 

 

a) zum Erwerb von Aktien, die vom 
Arbeitgeber ausgegeben werden 
oder an einer deutschen Börse 
zum regulierten Markt zugelassen 
oder in den geregelten Freiverkehr 
einbezogen sind, 

 

b) zum Erwerb von Wandelschuld-
verschreibungen, die vom Arbeit-
geber ausgegeben werden oder 
an einer deutschen Börse zum re-
gulierten Markt zugelassen oder in 
den Freiverkehr einbezogen sind, 
sowie von Gewinnschuldverschrei-
bungen, die vom Arbeitgeber aus-
gegeben werden, zum Erwerb von 
Namensschuldverschreibungen 
des Arbeitgebers jedoch nur dann, 
wenn auf dessen Kosten die An-
sprüche des Arbeitnehmers aus 
der Schuldverschreibung durch ein 
Kreditinstitut verbürgt oder durch 
ein Versicherungsunternehmen 
privatrechtlich gesichert sind und 
das Kreditinstitut oder Versiche-
rungsunternehmen im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes zum Ge-
schäftsbetrieb befugt ist, 
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c) zum Erwerb von Anteilen an 
OGAW-Sondervermögen sowie an 
als Sondervermögen aufgelegten 
offenen Publikums-AIF nach den 
§§ 218 und 219 des Kapitalanla-
gegesetzbuchs sowie von Anteilen 
an offenen EU-Investmentvermö-
gen und offenen ausländischen 
AIF, die nach dem Kapitalanlage-
gesetzbuch vertrieben werden dür-
fen, wenn nach dem Jahresbericht 
für das vorletzte Geschäftsjahr, 
das dem Kalenderjahr des Ab-
schlusses des Vertrags im Sinne 
des § 4 oder des § 5 vorausgeht, 
der Wert der Aktien in diesem In-
vestmentvermögen 60 Prozent 
des Werts dieses Investmentver-
mögens nicht unterschreitet; für 
neu aufgelegte Investmentvermö-
gen ist für das erste und zweite 
Geschäftsjahr der erste Jahresbe-
richt oder der erste Halbjahresbe-
richt nach Auflegung des Invest-
mentvermögens maßgebend, 

 

d) (weggefallen)  

e) (weggefallen)  

f) zum Erwerb von Genußscheinen, 
die vom Arbeitgeber als Wertpa-
piere ausgegeben werden oder an 
einer deutschen Börse zum regu-
lierten Markt zugelassen oder in 
den Freiverkehr einbezogen sind 
und von Unternehmen mit Sitz und 
Geschäftsleitung im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes, die keine 
Kreditinstitute sind, ausgegeben 
werden, wenn mit den Genuß-
scheinen das Recht am Gewinn 
eines Unternehmens verbunden 
ist und der Arbeitnehmer nicht als 
Mitunternehmer im Sinne des § 15 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einkom-
mensteuergesetzes anzusehen ist, 
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g) zur Begründung oder zum Erwerb 
eines Geschäftsguthabens bei ei-
ner Genossenschaft mit Sitz und 
Geschäftsleitung im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes; ist die Ge-
nossenschaft nicht der Arbeitge-
ber, so setzt die Anlage vermö-
genswirksamer Leistungen voraus, 
daß die Genossenschaft entweder 
ein Kreditinstitut oder eine Bau- o-
der Wohnungsgenossenschaft im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 des 
Wohnungsbau-Prämiengesetzes 
ist, die zum Zeitpunkt der Begrün-
dung oder des Erwerbs des Ge-
schäftsguthabens seit mindestens 
drei Jahren im Genossenschafts-
register ohne wesentliche Ände-
rung ihres Unternehmensgegen-
standes eingetragen und nicht auf-
gelöst ist oder Sitz und Geschäfts-
leitung in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet 
hat und dort entweder am 1. Juli 
1990 als Arbeiterwohnungsbauge-
nossenschaft, Gemeinnützige 
Wohnungsbaugenossenschaft o-
der sonstige Wohnungsbaugenos-
senschaft bestanden oder einen 
nicht unwesentlichen Teil von 
Wohnungen aus dem Bestand ei-
ner solchen Bau- oder Wohnungs-
genossenschaft erworben hat, 

 

h) zur Übernahme einer Stammein-
lage oder zum Erwerb eines Ge-
schäftsanteils an einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung 
mit Sitz und Geschäftsleitung im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes, 
wenn die Gesellschaft das Unter-
nehmen des Arbeitgebers ist, 

 

i) zur Begründung oder zum Erwerb 
einer Beteiligung als stiller Gesell-
schafter im Sinne des § 230 des 
Handelsgesetzbuchs am Unter-
nehmen des Arbeitgebers mit Sitz 
und Geschäftsleitung im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes, wenn 
der Arbeitnehmer nicht als Mitun-
ternehmer im Sinne des § 15 Abs. 
1 Nr. 2 des Einkommensteuerge-
setzes anzusehen ist, 

 



 - 195 -   

Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

k) zur Begründung oder zum Erwerb 
einer Darlehensforderung gegen 
den Arbeitgeber, wenn auf dessen 
Kosten die Ansprüche des Arbeit-
nehmers aus dem Darlehensver-
trag durch ein Kreditinstitut ver-
bürgt oder durch ein Versiche-
rungsunternehmen privatrechtlich 
gesichert sind und das Kreditinsti-
tut oder Versicherungsunterneh-
men im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes zum Geschäftsbetrieb 
befugt ist, 

 

l) zur Begründung oder zum Erwerb 
eines Genußrechts am Unterneh-
men des Arbeitgebers mit Sitz und 
Geschäftsleitung im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes, wenn da-
mit das Recht am Gewinn dieses 
Unternehmens verbunden ist, der 
Arbeitnehmer nicht als Mitunter-
nehmer im Sinne des § 15 Abs. 1 
Nr. 2 des Einkommensteuergeset-
zes anzusehen ist und über das 
Genußrecht kein Genußschein im 
Sinne des Buchstaben f ausgege-
ben wird, 

 

2. als Aufwendungen des Arbeitnehmers 
auf Grund eines Wertpapier-Kaufver-
trags (§ 5), 

 

3. als Aufwendungen des Arbeitnehmers 
auf Grund eines Beteiligungs-Vertrags 
(§ 6) oder eines Beteiligungs-Kaufver-
trags (§ 7), 

 

4. als Aufwendungen des Arbeitnehmers 
nach den Vorschriften des Wohnungs-
bau-Prämiengesetzes; die Vorausset-
zungen für die Gewährung einer Prä-
mie nach dem Wohnungsbau-Prämien-
gesetz brauchen nicht vorzuliegen; die 
Anlage vermögenswirksamer Leistun-
gen als Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 
Nr. 2 des Wohnungsbau-Prämienge-
setzes für den ersten Erwerb von An-
teilen an Bau- und Wohnungsgenos-
senschaften setzt voraus, daß die Vo-
raussetzungen der Nummer 1 Buch-
stabe g zweiter Halbsatz erfüllt sind, 

 

5. als Aufwendungen des Arbeitnehmers  
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a) zum Bau, zum Erwerb, zum Aus-
bau oder zur Erweiterung eines im 
Inland belegenen Wohngebäudes 
oder einer im Inland belegenen Ei-
gentumswohnung, 

 

b) zum Erwerb eines Dauerwohn-
rechts im Sinne des Wohnungsei-
gentumsgesetzes an einer im In-
land belegenen Wohnung, 

 

c) zum Erwerb eines im Inland bele-
genen Grundstücks zum Zwecke 
des Wohnungsbaus oder 

 

d) zur Erfüllung von Verpflichtungen, 
die im Zusammenhang mit den in 
den Buchstaben a bis c bezeich-
neten Vorhaben eingegangen 
sind, 

 

sofern der Anlage nicht ein von einem 
Dritten vorgefertigtes Konzept zu 
Grunde liegt, bei dem der Arbeitneh-
mer vermögenswirksame Leistungen 
zusammen mit mehr als 15 anderen 
Arbeitnehmern anlegen kann; die För-
derung der Aufwendungen nach den 
Buchstaben a bis c setzt voraus, daß 
sie unmittelbar für die dort bezeichne-
ten Vorhaben verwendet werden, 

 

6. als Sparbeiträge des Arbeitnehmers 
auf Grund eines Sparvertrags (§ 8), 

 

7. als Beiträge des Arbeitnehmers auf 
Grund eines Kapitalversicherungsver-
trags (§ 9), 

 

8. als Aufwendungen des Arbeitnehmers, 
der nach § 18 Abs. 2 oder 3 die Mit-
gliedschaft in einer Genossenschaft o-
der Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung gekündigt hat, zur Erfüllung von 
Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft, 
die nach dem 31. Dezember 1994 fort-
bestehen oder entstehen. 
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(2) Aktien, Wandelschuldverschrei-
bungen, Gewinnschuldverschreibungen o-
der Genußscheine eines Unternehmens, 
das im Sinne des § 18 Abs. 1 des Aktien-
gesetzes als herrschendes Unternehmen 
mit dem Unternehmen des Arbeitgebers 
verbunden ist, stehen Aktien, Wandel-
schuldverschreibungen, Gewinnschuldver-
schreibungen oder Genußscheinen im 
Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe a, b 
oder f gleich, die vom Arbeitgeber ausge-
geben werden. Ein Geschäftsguthaben bei 
einer Genossenschaft mit Sitz und Ge-
schäftsleitung im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes, die im Sinne des § 18 Abs. 1 
des Aktiengesetzes als herrschendes Un-
ternehmen mit dem Unternehmen des Ar-
beitgebers verbunden ist, steht einem Ge-
schäftsguthaben im Sinne des Absatzes 1 
Nr. 1 Buchstabe g bei einer Genossen-
schaft, die das Unternehmen des Arbeitge-
bers ist, gleich. Eine Stammeinlage oder 
ein Geschäftsanteil an einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung mit Sitz und Ge-
schäftsleitung im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes, die im Sinne des § 18 Abs. 1 
des Aktiengesetzes als herrschendes Un-
ternehmen mit dem Unternehmen des Ar-
beitgebers verbunden ist, stehen einer 
Stammeinlage oder einem Geschäftsanteil 
im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe h 
an einer Gesellschaft, die das Unterneh-
men des Arbeitgebers ist, gleich. Eine Be-
teiligung als stiller Gesellschafter an einem 
Unternehmen mit Sitz und Geschäftsleitung 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes, das 
im Sinne des § 18 Abs. 1 des Aktiengeset-
zes als herrschendes Unternehmen mit 
dem Unternehmen des Arbeitgebers ver-
bunden ist oder das auf Grund eines Ver-
trags mit dem Arbeitgeber an dessen Un-
ternehmen gesellschaftsrechtlich beteiligt 
ist, steht einer Beteiligung als stiller Gesell-
schafter im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 
Buchstabe i gleich. Eine Darlehensforde-
rung gegen ein Unternehmen mit Sitz und 
Geschäftsleitung im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes, das im Sinne des § 18 Abs. 
1 des Aktiengesetzes als herrschendes Un-
ternehmen mit dem Unternehmen des Ar-
beitgebers verbunden ist, oder ein Genuß-
recht an einem solchen Unternehmen ste-
hen einer Darlehensforderung oder einem 
Genußrecht im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 
Buchstabe k oder l gleich. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Anlage vermögenswirksamer 
Leistungen in Gewinnschuldverschreibun-
gen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 Buch-
stabe b und des Absatzes 2 Satz 1, in de-
nen neben der gewinnabhängigen Verzin-
sung eine gewinnunabhängige Mindestver-
zinsung zugesagt ist, setzt voraus, daß  

(3) Die Anlage vermögenswirksamer 
Leistungen in Gewinnschuldverschreibun-
gen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 Buch-
stabe b und des Absatzes 2 Satz 1, in de-
nen neben der gewinnabhängigen Verzin-
sung eine gewinnunabhängige Mindestver-
zinsung zugesagt ist, setzt voraus, daß  

1. der Aussteller in der Gewinnschuldver-
schreibung erklärt, die gewinnunab-
hängige Mindestverzinsung werde im 
Regelfall die Hälfte der Gesamtverzin-
sung nicht überschreiten, oder 

1. die gewinnunabhängige Mindestverzin-
sung der Gewinnschuldverschrei-
bung im Regelfall die Hälfte der Ge-
samtverzinsung nicht überschreitet o-
der 

2. die gewinnunabhängige Mindestverzin-
sung zum Zeitpunkt der Ausgabe der 
Gewinnschuldverschreibung die Hälfte 
der Emissionsrendite festverzinslicher 
Wertpapiere nicht überschreitet, die in 
den Monatsberichten der Deutschen 
Bundesbank für den viertletzten Kalen-
dermonat ausgewiesen wird, der dem 
Kalendermonat der Ausgabe voraus-
geht. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Anlage vermögenswirksamer 
Leistungen in Genußscheinen und Genuß-
rechten im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 
Buchstaben f und l und des Absatzes 2 
Satz 1 und 5 setzt voraus, daß eine Rück-
zahlung zum Nennwert nicht zugesagt ist; 
ist neben dem Recht am Gewinn eine ge-
winnunabhängige Mindestverzinsung zuge-
sagt, gilt Absatz 3 entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Der Anlage vermögenswirksamer 
Leistungen nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe 
f, i bis l, Absatz 2 Satz 1, 4 und 5 sowie Ab-
satz 4 in einer Genossenschaft mit Sitz und 
Geschäftsleitung im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes stehen § 19 und eine Fest-
setzung durch Satzung gemäß § 20 des 
Genossenschaftsgesetzes nicht entgegen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(5a) Der Arbeitgeber hat vor der 
Anlage vermögenswirksamer Leistungen 
im eigenen Unternehmen in Zusammenar-
beit mit dem Arbeitnehmer Vorkehrungen 
zu treffen, die der Absicherung der ange-
legten vermögenswirksamen Leistungen 
bei einer während der Dauer der Sperrfrist 
eintretenden Zahlungsunfähigkeit des Ar-
beitgebers dienen. Das Bundesministerium 
für Arbeit und Sozialordnung berichtet den 
gesetzgebenden Körperschaften bis zum 
30. Juni 2002 über die nach Satz 1 ge-
troffenen Vorkehrungen. 

(5a) u n v e r ä n d e r t  

(6) Vermögenswirksame Leistungen 
sind steuerpflichtige Einnahmen im Sinne 
des Einkommensteuergesetzes und Ein-
kommen, Verdienst oder Entgelt (Arbeits-
entgelt) im Sinne der Sozialversicherung 
und des Dritten Buches Sozialgesetzbuch. 
Reicht der nach Abzug der vermögenswirk-
samen Leistung verbleibende Arbeitslohn 
zur Deckung der einzubehaltenden Steu-
ern, Sozialversicherungsbeiträge und Bei-
träge zur Bundesagentur für Arbeit nicht 
aus, so hat der Arbeitnehmer dem Arbeit-
geber den zur Deckung erforderlichen Be-
trag zu zahlen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Vermögenswirksame Leistungen 
sind arbeitsrechtlich Bestandteil des Lohns 
oder Gehalts. Der Anspruch auf die vermö-
genswirksame Leistung ist nicht übertrag-
bar. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 41 Artikel 41 

Nachweisgesetz Nachweisgesetz 

§ 2 § 2 

Nachweispflicht Nachweispflicht 

(1) Der Arbeitgeber hat die wesentli-
chen Vertragsbedingungen des Arbeitsver-
hältnisses innerhalb der Fristen des Satzes 
4 schriftlich niederzulegen, die Niederschrift 
zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer 
auszuhändigen. In die Niederschrift sind 
mindestens aufzunehmen:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. der Name und die Anschrift der Ver-
tragsparteien, 

 

2. der Zeitpunkt des Beginns des Arbeits-
verhältnisses, 

 

3. bei befristeten Arbeitsverhältnissen: 
das Enddatum oder die vorhersehbare 
Dauer des Arbeitsverhältnisses, 

 

4. der Arbeitsort oder, falls der Arbeitneh-
mer nicht nur an einem bestimmten Ar-
beitsort tätig sein soll, ein Hinweis da-
rauf, daß der Arbeitnehmer an ver-
schiedenen Orten beschäftigt werden 
oder seinen Arbeitsort frei wählen 
kann, 

 

5. eine kurze Charakterisierung oder Be-
schreibung der vom Arbeitnehmer zu 
leistenden Tätigkeit, 

 

6. sofern vereinbart, die Dauer der Probe-
zeit, 

 

7. die Zusammensetzung und die Höhe 
des Arbeitsentgelts einschließlich der 
Vergütung von Überstunden, der Zu-
schläge, der Zulagen, Prämien und 
Sonderzahlungen sowie anderer Be-
standteile des Arbeitsentgelts, die je-
weils getrennt anzugeben sind, und 
deren Fälligkeit sowie die Art der Aus-
zahlung, 
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8. die vereinbarte Arbeitszeit, vereinbarte 
Ruhepausen und Ruhezeiten sowie bei 
vereinbarter Schichtarbeit das Schicht-
system, der Schichtrhythmus und Vo-
raussetzungen für Schichtänderungen, 

 

9. bei Arbeit auf Abruf nach § 12 des Teil-
zeit- und Befristungsgesetzes:  

 

a) die Vereinbarung, dass der Arbeit-
nehmer seine Arbeitsleistung ent-
sprechend dem Arbeitsanfall zu 
erbringen hat, 

 

b) die Zahl der mindestens zu vergü-
tenden Stunden, 

 

c) der Zeitrahmen, bestimmt durch 
Referenztage und Referenzstun-
den, der für die Erbringung der Ar-
beitsleistung festgelegt ist, und 

 

d) die Frist, innerhalb derer der Ar-
beitgeber die Lage der Arbeitszeit 
im Voraus mitzuteilen hat, 

 

10. sofern vereinbart, die Möglichkeit der 
Anordnung von Überstunden und de-
ren Voraussetzungen, 

 

11. die Dauer des jährlichen Erholungsur-
laubs, 

 

12. ein etwaiger Anspruch auf vom Arbeit-
geber bereitgestellte Fortbildung, 

 

13. wenn der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer eine betriebliche Altersversorgung 
über einen Versorgungsträger zusagt, 
der Name und die Anschrift dieses 
Versorgungsträgers; die Nachweis-
pflicht entfällt, wenn der Versorgungs-
träger zu dieser Information verpflichtet 
ist, 
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14. das bei der Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses von Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer einzuhaltende Verfahren, min-
destens das Schriftformerfordernis und 
die Fristen für die Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses, sowie die Frist zur 
Erhebung einer Kündigungsschutz-
klage; § 7 des Kündigungsschutzge-
setzes ist auch bei einem nicht ord-
nungsgemäßen Nachweis der Frist zur 
Erhebung einer Kündigungsschutz-
klage anzuwenden, 

 

15. ein in allgemeiner Form gehaltener 
Hinweis auf die auf das Arbeitsverhält-
nis anwendbaren Tarifverträge, Be-
triebs- oder Dienstvereinbarungen so-
wie Regelungen paritätisch besetzter 
Kommissionen, die auf der Grundlage 
kirchlichen Rechts Arbeitsbedingungen 
für den Bereich kirchlicher Arbeitgeber 
festlegen. 

 

Der Nachweis der wesentlichen Vertrags-
bedingungen in elektronischer Form ist 
ausgeschlossen. Dem Arbeitnehmer ist die 
Niederschrift mit den Angaben nach Satz 2 
Nummer 1, 7 und 8 spätestens am ersten 
Tag der Arbeitsleistung, die Niederschrift 
mit den Angaben nach Satz 2 Nummer 2 
bis 6, 9 und 10 spätestens am siebten Ka-
lendertag nach dem vereinbarten Beginn 
des Arbeitsverhältnisses und die Nieder-
schrift mit den übrigen Angaben nach Satz 
2 spätestens einen Monat nach dem ver-
einbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses 
auszuhändigen. 

 

(1a) Wer einen Praktikanten einstellt, 
hat unverzüglich nach Abschluss des Prak-
tikumsvertrages, spätestens vor Aufnahme 
der Praktikantentätigkeit, die wesentlichen 
Vertragsbedingungen schriftlich niederzule-
gen, die Niederschrift zu unterzeichnen und 
dem Praktikanten auszuhändigen. In die 
Niederschrift sind mindestens aufzuneh-
men:  

(1a) u n v e r ä n d e r t  

1. der Name und die Anschrift der Ver-
tragsparteien, 

 

2. die mit dem Praktikum verfolgten Lern- 
und Ausbildungsziele, 
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3. Beginn und Dauer des Praktikums,  

4. Dauer der regelmäßigen täglichen 
Praktikumszeit, 

 

5. Zahlung und Höhe der Vergütung,  

6. Dauer des Urlaubs,  

7. ein in allgemeiner Form gehaltener 
Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- 
oder Dienstvereinbarungen, die auf 
das Praktikumsverhältnis anzuwenden 
sind. 

 

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.  

(2) Hat der Arbeitnehmer seine Ar-
beitsleistung länger als vier aufeinanderfol-
gende Wochen außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland zu erbringen, so hat der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer vor dessen 
Abreise die Niederschrift nach Absatz 1 
Satz 1 mit allen wesentlichen Angaben 
nach Absatz 1 Satz 2 und folgenden zu-
sätzlichen Angaben auszuhändigen:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. das Land oder die Länder, in dem oder 
in denen die Arbeit im Ausland geleis-
tet werden soll, und die geplante Dauer 
der Arbeit, 

 

2. die Währung, in der die Entlohnung er-
folgt, 

 

3. sofern vereinbart, mit dem Auslands-
aufenthalt verbundene Geld- oder 
Sachleistungen, insbesondere Entsen-
dezulagen und zu erstattende Reise-, 
Verpflegungs- und Unterbringungskos-
ten, 

 

4. die Angabe, ob eine Rückkehr des Ar-
beitnehmers vorgesehen ist, und gege-
benenfalls die Bedingungen der Rück-
kehr. 
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(3) Fällt ein Auslandsaufenthalt nach 
Absatz 2 in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 16. Dezember 
1996 über die Entsendung von Arbeitneh-
mern im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen (ABl. L 18 vom 21.1.1997, 
S. 1), die durch die Richtlinie (EU) 
2018/957 (ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 16) 
geändert worden ist, muss die Niederschrift 
nach Absatz 1 Satz 1 neben den Angaben 
nach Absatz 2 auch folgende zusätzliche 
Angaben enthalten:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. die Entlohnung, auf die der Arbeitneh-
mer nach dem Recht des Mitglied-
staats oder der Mitgliedstaaten, in dem 
oder in denen der Arbeitnehmer seine 
Arbeit leisten soll, Anspruch hat, 

 

2. den Link zu der einzigen offiziellen na-
tionalen Website, die der Mitgliedstaat, 
in dem der Arbeitnehmer seine Arbeit 
leisten soll, betreibt nach Artikel 5 Ab-
satz 2 Buchstabe a der Richtlinie 
2014/67/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. Mai 
2014 zur Durchsetzung der Richtlinie 
96/71/EG über die Entsendung von Ar-
beitnehmern im Rahmen der Erbrin-
gung von Dienstleistungen und zur Än-
derung der Verordnung (EU) Nr. 
1024/2012 über die Verwaltungszu-
sammenarbeit mit Hilfe des Binnen-
markt-Informationssystems – („IMI-Ver-
ordnung“) (ABl. L 159 vom 28.5.2014, 
S. 11). 
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(4) Die Angaben nach Absatz 1 Satz 
2 Nummer 6 bis 8 und 10 bis 14 können er-
setzt werden durch einen Hinweis auf die 
auf das Arbeitsverhältnis anwendbaren Ta-
rifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinba-
rungen sowie Regelungen paritätisch be-
setzter Kommissionen, die auf der Grund-
lage kirchlichen Rechts Arbeitsbedingun-
gen für den Bereich kirchlicher Arbeitgeber 
festlegen. Ist in den Fällen des Absatzes 1 
Satz 2 Nummer 11 und 14 die jeweilige ge-
setzliche Regelung maßgebend, so kann 
hierauf verwiesen werden. Die Angaben 
nach Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3 
Nummer 1 können ersetzt werden durch ei-
nen Hinweis auf konkrete Bestimmungen 
der einschlägigen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften und Satzungen oder Ta-
rifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinba-
rungen sowie Regelungen paritätisch be-
setzter Kommissionen, die auf der Grund-
lage kirchlichen Rechts Arbeitsbedingun-
gen für den Bereich kirchlicher Arbeitgeber 
festlegen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Wenn dem Arbeitnehmer ein 
schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt 
worden ist, entfällt die Verpflichtung nach 
den Absätzen 1, 2 und 3, soweit der Ver-
trag die in den Absätzen 1 bis 4 geforder-
ten Angaben enthält. 

(5) Wenn dem Arbeitnehmer ein 
schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt 
worden ist, entfällt die Verpflichtung nach 
den Absätzen 1, 2 und 3, soweit der Ver-
trag die in den Absätzen 1 bis 4 geforder-
ten Angaben enthält. Gleiches gilt, wenn 
dem Arbeitnehmer ein von den Vertrags-
parteien in elektronischer Form (§ 126a 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) ge-
schlossener Arbeitsvertrag in einem 
ausdruckbaren Format übermittelt wor-
den ist. Satz 2 findet keine Anwendung 
auf Arbeitnehmer, die in einem Wirt-
schaftsbereich oder Wirtschaftszweig 
nach § 2a Absatz 1 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes tätig sind. 
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§ 3 § 3 

Änderung der Angaben Änderung der Angaben 

Eine Änderung der wesentlichen Ver-
tragsbedingungen ist dem Arbeitnehmer 
spätestens an dem Tag, an dem sie wirk-
sam wird, schriftlich mitzuteilen. Satz 1 gilt 
nicht bei einer Änderung der auf das Ar-
beitsverhältnis anwendbaren gesetzlichen 
Vorschriften, Tarifverträge, Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen sowie Regelungen 
paritätisch besetzter Kommissionen, die auf 
der Grundlage kirchlichen Rechts Arbeits-
bedingungen für den Bereich kirchlicher Ar-
beitgeber festlegen. 

Eine Änderung der wesentlichen Ver-
tragsbedingungen ist dem Arbeitnehmer 
spätestens an dem Tag, an dem sie wirk-
sam wird, schriftlich mitzuteilen. Satz 1 gilt 
nicht bei einer Änderung der auf das Ar-
beitsverhältnis anwendbaren gesetzlichen 
Vorschriften, Tarifverträge, Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen sowie Regelungen 
paritätisch besetzter Kommissionen, die auf 
der Grundlage kirchlichen Rechts Arbeits-
bedingungen für den Bereich kirchlicher Ar-
beitgeber festlegen. Die Verpflichtung 
nach Satz 1 entfällt, sofern dem Arbeit-
nehmer hinsichtlich der Änderung  

 1. ein schriftlicher Änderungsver-
trag ausgehändigt worden ist oder  

 2. ein in elektronischer Form (§ 
126a des Bürgerlichen Gesetzbuchs) ge-
schlossener Änderungsvertrag in einem 
ausdruckbaren Format übermittelt wor-
den ist. 

 Satz 3 Nummer 2 findet keine Anwen-
dung auf Arbeitnehmer, die in einem 
Wirtschaftsbereich oder Wirtschafts-
zweig nach § 2a Absatz 1 des Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetzes tätig sind. 
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§ 5 § 5 

Übergangsvorschrift Übergangsvorschrift 

Hat das Arbeitsverhältnis bereits vor 
dem 1. August 2022 bestanden, so ist dem 
Arbeitnehmer auf sein Verlangen spätes-
tens am siebten Tag nach Zugang der Auf-
forderung beim Arbeitgeber die Nieder-
schrift mit den Angaben nach § 2 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 bis 10 auszuhändigen; 
die Niederschrift mit den übrigen Angaben 
nach § 2 Absatz 1 Satz 2 ist spätestens ei-
nen Monat nach Zugang der Aufforderung 
auszuhändigen. Soweit eine früher ausge-
stellte Niederschrift oder ein schriftlicher Ar-
beitsvertrag die nach diesem Gesetz erfor-
derlichen Angaben enthält, entfällt diese 
Verpflichtung. 

Hat das Arbeitsverhältnis bereits vor 
dem 1. August 2022 bestanden, so ist dem 
Arbeitnehmer auf sein Verlangen spätes-
tens am siebten Tag nach Zugang der Auf-
forderung beim Arbeitgeber die Nieder-
schrift mit den Angaben nach § 2 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 bis 10 auszuhändigen; 
die Niederschrift mit den übrigen Angaben 
nach § 2 Absatz 1 Satz 2 ist spätestens ei-
nen Monat nach Zugang der Aufforderung 
auszuhändigen. Die Verpflichtung nach 
Satz 1 entfällt, soweit dem Arbeitnehmer 
eine früher ausgestellte Niederschrift oder 
ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehän-
digt oder ein in elektronischer Form (§ 
126a des Bürgerlichen Gesetzbuchs) ge-
schlossener Arbeitsvertrag in einem 
ausdruckbaren Format übermittelt wor-
den ist und das jeweilige Dokument die 
nach diesem Gesetz erforderlichen Anga-
ben enthält. 

Artikel 42 Artikel 42 

Heimarbeitsgesetz Heimarbeitsgesetz 

§ 6 § 6 

Listenführung Listenführung 

Wer Heimarbeit ausgibt oder weiter-
gibt, hat jeden, den er mit Heimarbeit be-
schäftigt oder dessen er sich zur Weiter-
gabe von Heimarbeit bedient, in Listen aus-
zuweisen. Je drei Abschriften sind halbjähr-
lich der obersten Arbeitsbehörde des Lan-
des oder der von ihr bestimmten Stelle ein-
zusenden. 

Wer Heimarbeit ausgibt oder weiter-
gibt, hat jeden, den er mit Heimarbeit be-
schäftigt oder dessen er sich zur Weiter-
gabe von Heimarbeit bedient, in Listen aus-
zuweisen. Diese sind halbjährlich der 
obersten Arbeitsbehörde des Landes oder 
der von ihr bestimmten Stelle zu übermit-
teln. 
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Artikel 43 Artikel 43 

Arbeitszeitgesetz Arbeitszeitgesetz 

§ 16 § 16 

Aushang und Arbeitszeitnachweise Aushang und Arbeitszeitnachweise 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ei-
nen Abdruck dieses Gesetzes, der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen, für den 
Betrieb geltenden Rechtsverordnungen 
und der für den Betrieb geltenden Tarifver-
träge und Betriebs- oder Dienstvereinba-
rungen im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3, §§ 
12 und 21a Abs. 6 an geeigneter Stelle im 
Betrieb zur Einsichtnahme auszulegen o-
der auszuhängen. 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
eine Kopie dieses Gesetzes, der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen, für den 
Betrieb geltenden Rechtsverordnungen 
und der für den Betrieb geltenden Tarifver-
träge und Betriebs- oder Dienstvereinba-
rungen im Sinne des § 7 Absatz 1 bis 3 
und der §§ 12 und 21a Absatz 6 den Ar-
beitnehmern über die im Betrieb oder in 
der Dienststelle übliche Informations- 
und Kommunikationstechnik zur Verfü-
gung zu stellen oder an geeigneter Stelle 
im Betrieb oder in der Dienststelle zur 
Einsichtnahme auszulegen oder auszuhän-
gen. 

(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die 
über die werktägliche Arbeitszeit des § 3 
Satz 1 hinausgehende Arbeitszeit der Ar-
beitnehmer aufzuzeichnen und ein Ver-
zeichnis der Arbeitnehmer zu führen, die in 
eine Verlängerung der Arbeitszeit gemäß § 
7 Abs. 7 eingewilligt haben. Die Nachweise 
sind mindestens zwei Jahre aufzubewah-
ren. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 44 Artikel 44 

Jugendarbeitsschutzgesetz Jugendarbeitsschutzgesetz 

 

„§ 1a 

 Formvorgaben 

 Soweit in diesem Gesetz schriftliche 
Handlungen vorgesehen sind, können 
diese auch in Textform erfolgen. Dies 
gilt nicht für § 21a Absatz 2.“ 

§ 47 § 47 

Bekanntgabe des Gesetzes und der Auf-
sichtsbehörde 

Bekanntgabe des Gesetzes und der Auf-
sichtsbehörde 

Arbeitgeber, die regelmäßig mindes-
tens einen Jugendlichen beschäftigen, ha-
ben einen Abdruck dieses Gesetzes und 
die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde an geeigneter Stelle im Betrieb zur 
Einsicht auszulegen oder auszuhängen. 

Arbeitgeber, die regelmäßig mindes-
tens einen Jugendlichen beschäftigen, ha-
ben eine Kopie dieses Gesetzes und die 
Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 
den Arbeitnehmern über die im Betrieb 
oder in der Dienststelle übliche Informa-
tions- und Kommunikationstechnik zur 
Verfügung zu stellen oder an geeigneter 
Stelle im Betrieb oder in der Dienststelle 
zur Einsicht auszulegen oder auszuhän-
gen. 

§ 48 § 48 

Aushang über Arbeitszeit und Pausen Information über Arbeitszeit und Pausen 

Arbeitgeber, die regelmäßig mindes-
tens drei Jugendliche beschäftigen, haben 
einen Aushang über Beginn und Ende der 
regelmäßigen täglichen Arbeitszeit und der 
Pausen der Jugendlichen an geeigneter 
Stelle im Betrieb anzubringen. 

Arbeitgeber, die regelmäßig mindes-
tens drei Jugendliche beschäftigen, haben 
eine Information über Beginn und Ende 
der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit und 
der Pausen der Jugendlichen den Arbeit-
nehmern über die im Betrieb oder in der 
Dienststelle übliche Informations- und 
Kommunikationstechnik zur Verfügung 
zu stellen oder an geeigneter Stelle im 
Betrieb oder in der Dienststelle zur Ein-
sicht auszulegen oder auszuhängen. 
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§ 54 § 54 

Ausnahmebewilligungen Ausnahmebewilligungen 

(1) Ausnahmen, die die Aufsichtsbe-
hörde nach diesem Gesetz oder den auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen bewilligen kann, sind 
zu befristen. Die Ausnahmebewilligungen 
können  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. mit einer Bedingung erlassen werden, 

 

2. mit einer Auflage oder mit einem Vor-
behalt der nachträglichen Aufnahme, 
Änderung oder Ergänzung einer Auf-
lage verbunden werden und 

 

3. jederzeit widerrufen werden. 

 

(2) Ausnahmen können nur für ein-
zelne Beschäftigte, einzelne Betriebe oder 
einzelne Teile des Betriebs bewilligt wer-
den. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ist eine Ausnahme für einen Be-
trieb oder einen Teil des Betriebs bewilligt 
worden, so hat der Arbeitgeber hierüber an 
geeigneter Stelle im Betrieb einen Aushang 
anzubringen. 

(3) Ist eine Ausnahme für einen Be-
trieb oder einen Teil des Betriebs bewilligt 
worden, so hat der Arbeitgeber eine Kopie 
der Bewilligung den Arbeitnehmern über 
die im Betrieb oder in der Dienststelle 
übliche Informations- und Kommunikati-
onstechnik zur Verfügung zu stellen o-
der an geeigneter Stelle im Betrieb oder in 
der Dienststelle zur Einsicht auszulegen 
oder auszuhängen. 

§ 59 § 59 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als 
Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als 
Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 2 ein Kind 
vor Erhalt des Bewilligungsbescheids 
beschäftigt, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. entgegen § 11 Abs. 3 den Aufenthalt in 
Arbeitsräumen gestattet, 

2. u n v e r ä n d e r t  

2a. entgegen § 20 Absatz 2 Satz 1 eine 
Aufzeichnung nicht oder nicht richtig 
führt, 

2a. u n v e r ä n d e r t  

2b. entgegen § 20 Absatz 2 Satz 3 eine 
Aufzeichnung nicht oder nicht mindes-
tens zwölf Monate aufbewahrt, 

2b. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen § 29 einen Jugendlichen 
über Gefahren nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig unterweist, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. entgegen § 33 Abs. 2 Satz 1 einen Ju-
gendlichen nicht oder nicht rechtzeitig 
zur Vorlage einer ärztlichen Bescheini-
gung auffordert, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. entgegen § 41 die ärztliche Bescheini-
gung nicht aufbewahrt, vorlegt, einsen-
det oder aushändigt, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. entgegen § 43 Satz 1 einen Jugendli-
chen für ärztliche Untersuchungen 
nicht freistellt, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. entgegen § 47 einen Abdruck des Ge-
setzes oder die Anschrift der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde nicht auslegt o-
der aushängt, 

7. entgegen § 47 eine Kopie des Geset-
zes oder die Anschrift der zuständigen 
Aufsichtsbehörde nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig zur Verfü-
gung stellt und nicht, nicht richtig o-
der nicht vollständig auslegt oder 
nicht, nicht richtig oder nicht voll-
ständig aushängt, 

8. entgegen § 48 Arbeitszeit und Pausen 
nicht oder nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise aushängt, 

8. entgegen § 48 eine Information nicht, 
nicht richtig oder nicht vollständig 
zur Verfügung stellt und nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig auslegt 
oder nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig aushängt, 

9. entgegen § 49 ein Verzeichnis nicht o-
der nicht in der vorgeschriebenen 
Weise führt, 

9. u n v e r ä n d e r t  
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10. entgegen § 50 Abs. 1 Angaben nicht, 
nicht richtig oder nicht vollständig 
macht oder Verzeichnisse oder Unter-
lagen nicht vorlegt oder einsendet oder 
entgegen § 50 Abs. 2 Verzeichnisse o-
der Unterlagen nicht oder nicht vor-
schriftsmäßig aufbewahrt, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. entgegen § 51 Abs. 2 Satz 2 das Be-
treten oder Besichtigen der Arbeitsstät-
ten nicht gestattet, 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. entgegen § 54 Abs. 3 einen Aushang 
nicht anbringt. 

12. entgegen § 54 Abs. 3 eine Kopie 
nicht, nicht richtig oder nicht voll-
ständig zur Verfügung stellt und 
nicht, nicht richtig oder nicht voll-
ständig auslegt oder aushängt. 

(2) Absatz 1 Nr. 2 bis 6 gilt auch für 
die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1 
und 3) nach § 5 Abs. 2 Satz 1. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 45 Artikel 45 

Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz 

Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz 

§ 1 § 1 

Berechtigte Berechtigte 

(1) Anspruch auf Elterngeld hat, wer  (1) u n v e r ä n d e r t  

1. einen Wohnsitz oder seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt in Deutschland hat, 

 

2. mit seinem Kind in einem Haushalt 
lebt, 

 

3. dieses Kind selbst betreut und erzieht 
und 

 

4. keine oder keine volle Erwerbstätigkeit 
ausübt. 

 

Bei Mehrlingsgeburten besteht nur ein An-
spruch auf Elterngeld. 

 

(2) Anspruch auf Elterngeld hat auch, 
wer, ohne eine der Voraussetzungen des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 zu erfüllen,  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. nach § 4 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch dem deutschen Sozialversi-
cherungsrecht unterliegt oder im Rah-
men seines in Deutschland bestehen-
den öffentlich-rechtlichen Dienst- oder 
Amtsverhältnisses vorübergehend ins 
Ausland abgeordnet, versetzt oder 
kommandiert ist, 
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2. Entwicklungshelfer oder Entwicklungs-
helferin im Sinne des § 1 des Entwick-
lungshelfer-Gesetzes ist oder als Mis-
sionar oder Missionarin der Missions-
werke und -gesellschaften, die Mitglie-
der oder Vereinbarungspartner des 
Evangelischen Missionswerkes Ham-
burg, der Arbeitsgemeinschaft Evange-
likaler Missionen e. V. oder der Ar-
beitsgemeinschaft pfingstlich-charis-
matischer Missionen sind, tätig ist oder 

 

3. die deutsche Staatsangehörigkeit be-
sitzt und nur vorübergehend bei einer 
zwischen- oder überstaatlichen Ein-
richtung tätig ist, insbesondere nach 
den Entsenderichtlinien des Bundes 
beurlaubte Beamte und Beamtinnen, 
oder wer vorübergehend eine nach § 
123a des Beamtenrechtsrahmengeset-
zes oder § 29 des Bundesbeamtenge-
setzes zugewiesene Tätigkeit im Aus-
land wahrnimmt. 

 

Dies gilt auch für mit der nach Satz 1 be-
rechtigten Person in einem Haushalt le-
bende Ehegatten oder Ehegattinnen. 

 

(3) Anspruch auf Elterngeld hat ab-
weichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
auch, wer  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. mit einem Kind in einem Haushalt lebt, 
das er mit dem Ziel der Annahme als 
Kind aufgenommen hat, 

 

2. ein Kind des Ehegatten oder der Ehe-
gattin in seinen Haushalt aufgenom-
men hat oder 

 

3. mit einem Kind in einem Haushalt lebt 
und die von ihm erklärte Anerkennung 
der Vaterschaft nach § 1594 Absatz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch 
nicht wirksam oder über die von ihm 
beantragte Vaterschaftsfeststellung 
nach § 1600d des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs noch nicht entschieden ist. 
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Für angenommene Kinder und Kinder im 
Sinne des Satzes 1 Nummer 1 sind die 
Vorschriften dieses Gesetzes mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass statt des Zeit-
punktes der Geburt der Zeitpunkt der Auf-
nahme des Kindes bei der berechtigten 
Person maßgeblich ist. 

 

(4) Können die Eltern wegen einer 
schweren Krankheit, Schwerbehinderung 
oder Todes der Eltern ihr Kind nicht be-
treuen, haben Verwandte bis zum dritten 
Grad und ihre Ehegatten oder Ehegattin-
nen Anspruch auf Elterngeld, wenn sie die 
übrigen Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllen und wenn von anderen Berechtig-
ten Elterngeld nicht in Anspruch genom-
men wird. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Der Anspruch auf Elterngeld bleibt 
unberührt, wenn die Betreuung und Erzie-
hung des Kindes aus einem wichtigen 
Grund nicht sofort aufgenommen werden 
kann oder wenn sie unterbrochen werden 
muss. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Eine Person ist nicht voll erwerbs-
tätig, wenn ihre Arbeitszeit 32 Wochenstun-
den im Durchschnitt des Lebensmonats 
nicht übersteigt, sie eine Beschäftigung zur 
Berufsbildung ausübt oder sie eine geeig-
nete Tagespflegeperson im Sinne des § 23 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist 
und nicht mehr als fünf Kinder in Tages-
pflege betreut. 

(6) Eine Person ist nicht voll erwerbs-
tätig, wenn 

 1. ihre Arbeitszeit 32 Wochenstunden 
im Durchschnitt des Lebensmonats 
nicht übersteigt,  

 2. sie eine Beschäftigung zur Berufs-
bildung ausübt oder  

 3. sie als eine im Sinne der §§ 23 und 
43 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch geeignete Kindertagespflege-
person tätig ist. 

 (6a) Als erwerbstätig im Sinne 
dieses Gesetzes gelten auch Personen, 
die vorübergehend nicht arbeiten, so-
lange sie 
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 1. sich in einem Arbeitsverhältnis be-
finden oder 

 2. selbständig erwerbstätig sind.  

(7) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter 
Ausländer oder eine nicht freizügigkeitsbe-
rechtigte Ausländerin ist nur anspruchsbe-
rechtigt, wenn diese Person  

(7) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter 
Ausländer oder eine nicht freizügigkeitsbe-
rechtigte Ausländerin ist nur anspruchsbe-
rechtigt, wenn diese Person  

1. eine Niederlassungserlaubnis oder 
eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-
EU besitzt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte, 
eine Mobiler-ICT-Karte oder eine Auf-
enthaltserlaubnis besitzt, die für einen 
Zeitraum von mindestens sechs Mona-
ten zur Ausübung einer Erwerbstätig-
keit berechtigen oder berechtigt haben 
oder diese erlauben, es sei denn, die 
Aufenthaltserlaubnis wurde  

2. eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte, 
eine Mobiler-ICT-Karte oder eine Auf-
enthaltserlaubnis besitzt, die für einen 
Zeitraum von mindestens sechs Mona-
ten zur Ausübung einer Erwerbstätig-
keit berechtigen oder berechtigt haben 
oder diese erlauben, es sei denn, die 
Aufenthaltserlaubnis wurde  

a) nach § 16e des Aufenthaltsgeset-
zes zu Ausbildungszwecken, nach 
§ 19c Absatz 1 des Aufenthaltsge-
setzes zum Zweck der Beschäfti-
gung als Au-Pair oder zum Zweck 
der Saisonbeschäftigung, nach § 
19e des Aufenthaltsgesetzes zum 
Zweck der Teilnahme an einem 
Europäischen Freiwilligendienst o-
der nach § 20 Absatz 1 und 2 des 
Aufenthaltsgesetzes zur Arbeits-
platzsuche erteilt, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) nach § 16b des Aufenthaltsgeset-
zes zum Zweck eines Studiums, 
nach § 16d des Aufenthaltsgeset-
zes für Maßnahmen zur Anerken-
nung ausländischer Berufsqualifi-
kationen oder nach § 20 Absatz 3 
des Aufenthaltsgesetzes zur Ar-
beitsplatzsuche erteilt und er ist 
weder erwerbstätig noch nimmt er 
Elternzeit nach § 15 des Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetzes 
oder laufende Geldleistungen 
nach dem Dritten Buch Sozialge-
setzbuch in Anspruch, 

b) nach § 16b des Aufenthaltsgeset-
zes zum Zweck eines Studiums, 
nach § 16d des Aufenthaltsgeset-
zes für Maßnahmen zur Anerken-
nung ausländischer Berufsqualifi-
kationen oder nach § 20 Absatz 3 
des Aufenthaltsgesetzes zur Ar-
beitsplatzsuche erteilt und die 
Person ist weder erwerbstätig 
noch nimmt sie Elternzeit nach 
§ 15 dieses Gesetzes oder lau-
fende Geldleistungen nach dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch in 
Anspruch, 
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c) nach § 23 Absatz 1 des Aufent-
haltsgesetzes wegen eines Krie-
ges in seinem Heimatland oder 
nach den § 23a oder § 25 Absatz 
3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes 
erteilt, 

c) nach § 23 Absatz 1 des Aufent-
haltsgesetzes wegen eines Krie-
ges im Heimatland dieser Person 
oder nach § 23a oder § 25 Ab-
satz 3 bis 5 des Aufenthaltsgeset-
zes erteilt, 

3. eine in Nummer 2 Buchstabe c ge-
nannte Aufenthaltserlaubnis besitzt 
und im Bundesgebiet berechtigt er-
werbstätig ist oder Elternzeit nach § 15 
des Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetzes oder laufende Geldleistungen 
nach dem Dritten Buch Sozialgesetz-
buch in Anspruch nimmt, 

3. eine in Nummer 2 Buchstabe c ge-
nannte Aufenthaltserlaubnis besitzt 
und im Bundesgebiet berechtigt er-
werbstätig ist oder Elternzeit nach § 15 
dieses Gesetzes oder laufende Geld-
leistungen nach dem Dritten Buch So-
zialgesetzbuch in Anspruch nimmt, 

4. eine in Nummer 2 Buchstabe c ge-
nannte Aufenthaltserlaubnis besitzt 
und sich seit mindestens 15 Monaten 
erlaubt, gestattet oder geduldet im 
Bundesgebiet aufhält oder 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. eine Beschäftigungsduldung gemäß § 
60d in Verbindung mit § 60a Absatz 2 
Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes be-
sitzt. 

5. u n v e r ä n d e r t  

Abweichend von Satz 1 Nummer 3 erste 
Alternative ist ein minderjähriger nicht frei-
zügigkeitsberechtigter Ausländer oder eine 
minderjährige nicht freizügigkeitsberech-
tigte Ausländerin unabhängig von einer Er-
werbstätigkeit anspruchsberechtigt. 

Abweichend von Satz 1 Nummer 3 erste 
Alternative ist ein minderjähriger nicht frei-
zügigkeitsberechtigter Ausländer oder eine 
minderjährige nicht freizügigkeitsberech-
tigte Ausländerin unabhängig von einer Er-
werbstätigkeit anspruchsberechtigt. 

(8) Ein Anspruch entfällt, wenn die be-
rechtigte Person im letzten abgeschlosse-
nen Veranlagungszeitraum vor der Geburt 
des Kindes ein zu versteuerndes Einkom-
men nach § 2 Absatz 5 des Einkommen-
steuergesetzes in Höhe von mehr als 
250 000 Euro erzielt hat. Erfüllt auch eine 
andere Person die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 oder der Ab-
sätze 3 oder 4, entfällt abweichend von 
Satz 1 der Anspruch, wenn die Summe des 
zu versteuernden Einkommens beider Per-
sonen mehr als 300 000 Euro beträgt. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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§ 2b § 2b 

Bemessungszeitraum Bemessungszeitraum 

(1) Für die Ermittlung des Einkom-
mens aus nichtselbstständiger Erwerbstä-
tigkeit im Sinne von § 2c vor der Geburt 
sind die zwölf Kalendermonate vor dem 
Kalendermonat der Geburt des Kindes 
maßgeblich. Bei der Bestimmung des Be-
messungszeitraums nach Satz 1 bleiben 
Kalendermonate unberücksichtigt, in denen 
die berechtigte Person  

(1) Für die Ermittlung des Einkom-
mens aus nichtselbstständiger Erwerbstä-
tigkeit im Sinne von § 2c vor der Geburt 
sind die zwölf Kalendermonate vor dem 
Kalendermonat der Geburt des Kindes 
maßgeblich. Bei der Bestimmung des Be-
messungszeitraums nach Satz 1 bleiben 
Kalendermonate unberücksichtigt, in denen 
die berechtigte Person 

1. im Zeitraum nach § 4 Absatz 1 Satz 2 
und 3 und Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 
Elterngeld für ein älteres Kind bezogen 
hat, 

1. im Zeitraum nach § 4 Absatz 1 Satz 2 
und 3 und Absatz 5 Satz 3 Nummer 1 
Buchstabe b, Nummer 2 Buchstabe 
b, Nummer 3 Buchstabe b und Num-
mer 4 Buchstabe b Elterngeld für ein 
älteres Kind bezogen hat, 

2. während der Schutzfristen nach § 3 
des Mutterschutzgesetzes nicht be-
schäftigt werden durfte oder Mutter-
schaftsgeld nach dem Fünften Buch 
Sozialgesetzbuch oder nach dem 
Zweiten Gesetz über die Krankenversi-
cherung der Landwirte bezogen hat, 

2. während der Schutzfristen nach § 3 
des Mutterschutzgesetzes nicht be-
schäftigt werden durfte oder Mutter-
schaftsgeld nach dem Fünften Buch 
Sozialgesetzbuch oder nach dem 
Zweiten Gesetz über die Krankenversi-
cherung der Landwirte oder Kranken-
tagegeld nach § 192 Absatz 5 Satz 2 
des Versicherungsvertragsgesetzes 
bezogen hat, 

3. eine Krankheit hatte, die maßgeblich 
durch eine Schwangerschaft bedingt 
war, oder 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Wehrdienst nach dem Wehrpflichtge-
setz in der bis zum 31. Mai 2011 gel-
tenden Fassung oder nach dem Vier-
ten Abschnitt des Soldatengesetzes o-
der Zivildienst nach dem Zivildienstge-
setz geleistet hat 

4. Wehrdienst nach dem Wehrpflichtge-
setz in der bis zum 31. Mai 2011 gel-
tenden Fassung oder nach dem Vier-
ten Abschnitt des Soldatengesetzes o-
der Zivildienst nach dem Zivildienstge-
setz geleistet hat. 
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und in den Fällen der Nummern 3 und 4 
dadurch ein geringeres Einkommen aus Er-
werbstätigkeit hatte. Abweichend von Satz 
2 sind Kalendermonate im Sinne des Sat-
zes 2 Nummer 1 bis 4 auf Antrag der be-
rechtigten Person zu berücksichtigen. Ab-
weichend von Satz 2 bleiben auf Antrag bei 
der Ermittlung des Einkommens für die Zeit 
vom 1. März 2020 bis zum Ablauf des 23. 
September 2022 auch solche Kalendermo-
nate unberücksichtigt, in denen die berech-
tigte Person aufgrund der COVID-19-Pan-
demie ein geringeres Einkommen aus Er-
werbstätigkeit hatte und dies glaubhaft ma-
chen kann. Satz 2 Nummer 1 gilt in den 
Fällen des § 27 Absatz 1 Satz 1 mit der 
Maßgabe, dass auf Antrag auch Kalender-
monate mit Elterngeldbezug für ein älteres 
Kind nach Vollendung von dessen 14. Le-
bensmonat unberücksichtigt bleiben, so-
weit der Elterngeldbezug von der Zeit vor 
Vollendung des 14. Lebensmonats auf da-
nach verschoben wurde. 

Abweichend von Satz 2 sind Kalendermo-
nate im Sinne des Satzes 2 Nummer 1 bis 
4 auf Antrag der berechtigten Person zu 
berücksichtigen. Abweichend von Satz 2 
bleiben auf Antrag bei der Ermittlung des 
Einkommens für die Zeit vom 1. März 2020 
bis zum Ablauf des 23. September 2022 
auch solche Kalendermonate unberück-
sichtigt, in denen die berechtigte Person 
aufgrund der COVID-19-Pandemie ein ge-
ringeres Einkommen aus Erwerbstätigkeit 
hatte und dies glaubhaft machen kann. 
Satz 2 Nummer 1 gilt in den Fällen des § 
27 Absatz 1 Satz 1 mit der Maßgabe, dass 
auf Antrag auch Kalendermonate mit El-
terngeldbezug für ein älteres Kind nach 
Vollendung von dessen 14. Lebensmonat 
unberücksichtigt bleiben, soweit der Eltern-
geldbezug von der Zeit vor Vollendung des 
14. Lebensmonats auf danach verschoben 
wurde. 

(2) Für die Ermittlung des Einkom-
mens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 
im Sinne von § 2d vor der Geburt sind die 
jeweiligen steuerlichen Gewinnermittlungs-
zeiträume maßgeblich, die dem letzten ab-
geschlossenen steuerlichen Veranlagungs-
zeitraum vor der Geburt des Kindes zu-
grunde liegen. Haben in einem Gewinner-
mittlungszeitraum die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 Satz 2 oder Satz 3 vorgele-
gen, sind auf Antrag die Gewinnermitt-
lungszeiträume maßgeblich, die dem die-
sen Ereignissen vorangegangenen abge-
schlossenen steuerlichen Veranlagungs-
zeitraum zugrunde liegen. 

(2) Für die Ermittlung des Einkom-
mens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 
im Sinne von § 2d vor der Geburt sind die 
jeweiligen steuerlichen Gewinnermittlungs-
zeiträume maßgeblich, die dem letzten ab-
geschlossenen steuerlichen Veranlagungs-
zeitraum vor der Geburt des Kindes zu-
grunde liegen. Haben in einem Gewinner-
mittlungszeitraum die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 Satz 2 oder Satz 4 vorgele-
gen, sind auf Antrag die Gewinnermitt-
lungszeiträume maßgeblich, die dem die-
sen Ereignissen vorangegangenen abge-
schlossenen steuerlichen Veranlagungs-
zeitraum zugrunde liegen. 
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(3) Abweichend von Absatz 1 ist für 
die Ermittlung des Einkommens aus nicht-
selbstständiger Erwerbstätigkeit vor der 
Geburt der letzte abgeschlossene steuerli-
che Veranlagungszeitraum vor der Geburt 
maßgeblich, wenn die berechtigte Person 
in den Zeiträumen nach Absatz 1 oder Ab-
satz 2 Einkommen aus selbstständiger Er-
werbstätigkeit hatte. Haben im Bemes-
sungszeitraum nach Satz 1 die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 Satz 2 oder Satz 3 
vorgelegen, ist Absatz 2 Satz 2 mit der zu-
sätzlichen Maßgabe anzuwenden, dass für 
die Ermittlung des Einkommens aus nicht-
selbstständiger Erwerbstätigkeit vor der 
Geburt der vorangegangene steuerliche 
Veranlagungszeitraum maßgeblich ist. 

(3) Abweichend von Absatz 1 ist für 
die Ermittlung des Einkommens aus nicht-
selbstständiger Erwerbstätigkeit vor der 
Geburt der letzte abgeschlossene steuerli-
che Veranlagungszeitraum vor der Geburt 
maßgeblich, wenn die berechtigte Person 
in den Zeiträumen nach Absatz 1 oder Ab-
satz 2 Einkommen aus selbstständiger Er-
werbstätigkeit hatte. Haben im Bemes-
sungszeitraum nach Satz 1 die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 Satz 2 oder Satz 4 
vorgelegen, ist Absatz 2 Satz 2 mit der zu-
sätzlichen Maßgabe anzuwenden, dass für 
die Ermittlung des Einkommens aus nicht-
selbstständiger Erwerbstätigkeit vor der 
Geburt der vorangegangene steuerliche 
Veranlagungszeitraum maßgeblich ist. 

(4) Abweichend von Absatz 3 ist auf 
Antrag der berechtigten Person für die Er-
mittlung des Einkommens aus nichtselbst-
ständiger Erwerbstätigkeit allein der Be-
messungszeitraum nach Absatz 1 maßgeb-
lich, wenn die zu berücksichtigende 
Summe der Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft, Gewerbebetrieb und selbststän-
diger Arbeit nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. in den jeweiligen steuerlichen Ge-
winnermittlungszeiträumen, die dem 
letzten abgeschlossenen steuerlichen 
Veranlagungszeitraum vor der Geburt 
des Kindes zugrunde liegen, durch-
schnittlich weniger als 35 Euro im Ka-
lendermonat betrug und 

 

2. in den jeweiligen steuerlichen Ge-
winnermittlungszeiträumen, die dem 
steuerlichen Veranlagungszeitraum der 
Geburt des Kindes zugrunde liegen, 
bis einschließlich zum Kalendermonat 
vor der Geburt des Kindes durch-
schnittlich weniger als 35 Euro im Ka-
lendermonat betrug. 
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Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 2 ist für die Berechnung des Elterngel-
des im Fall des Satzes 1 allein das Ein-
kommen aus nichtselbstständiger Erwerbs-
tätigkeit maßgeblich. Die für die Entschei-
dung über den Antrag notwendige Ermitt-
lung der Höhe der Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und 
selbstständiger Arbeit erfolgt für die Zeit-
räume nach Satz 1 Nummer 1 entspre-
chend § 2d Absatz 2; in Fällen, in denen 
zum Zeitpunkt der Entscheidung kein Ein-
kommensteuerbescheid vorliegt, und für 
den Zeitraum nach Satz 1 Nummer 2 er-
folgt die Ermittlung der Höhe der Einkünfte 
entsprechend § 2d Absatz 3. Die Entschei-
dung über den Antrag erfolgt abschließend 
auf der Grundlage der Höhe der Einkünfte, 
wie sie sich aus den gemäß Satz 3 vorge-
legten Nachweisen ergibt. 

 

§ 2e § 2e 

Abzüge für Steuern Abzüge für Steuern 

(1) Als Abzüge für Steuern sind Be-
träge für die Einkommensteuer, den Solida-
ritätszuschlag und, wenn die berechtigte 
Person kirchensteuerpflichtig ist, die Kir-
chensteuer zu berücksichtigen. Die Abzüge 
für Steuern werden einheitlich für Einkom-
men aus nichtselbstständiger und selbst-
ständiger Erwerbstätigkeit auf Grundlage 
einer Berechnung anhand des am 1. Ja-
nuar des Kalenderjahres vor der Geburt 
des Kindes für dieses Jahr geltenden Pro-
grammablaufplans für die maschinelle Be-
rechnung der vom Arbeitslohn einzubehal-
tenden Lohnsteuer, des Solidaritätszu-
schlags und der Maßstabsteuer für die Kir-
chenlohnsteuer im Sinne von § 39b Absatz 
6 des Einkommensteuergesetzes nach den 
Maßgaben der Absätze 2 bis 5 ermittelt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Bemessungsgrundlage für die Er-
mittlung der Abzüge für Steuern ist die mo-
natlich durchschnittlich zu berücksichti-
gende Summe der Einnahmen nach § 2c, 
soweit sie von der berechtigten Person zu 
versteuern sind, und der Gewinneinkünfte 
nach § 2d. Bei der Ermittlung der Abzüge 
für Steuern nach Absatz 1 werden folgende 
Pauschalen berücksichtigt:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. der Arbeitnehmer-Pauschbetrag nach 
§ 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
des Einkommensteuergesetzes, wenn 
die berechtigte Person von ihr zu ver-
steuernde Einnahmen hat, die unter § 
2c fallen, und 

 

2. eine Vorsorgepauschale   

a) mit den Teilbeträgen nach § 39b 
Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buch-
stabe b und c des Einkommen-
steuergesetzes, falls die berech-
tigte Person von ihr zu versteu-
ernde Einnahmen nach § 2c hat, 
ohne in der gesetzlichen Renten-
versicherung oder einer vergleich-
baren Einrichtung versicherungs-
pflichtig gewesen zu sein, oder 

 

b) mit den Teilbeträgen nach § 39b 
Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buch-
stabe a bis c des Einkommensteu-
ergesetzes in allen übrigen Fällen, 

 

wobei die Höhe der Teilbeträge ohne 
Berücksichtigung der besonderen Re-
gelungen zur Berechnung der Beiträge 
nach § 55 Absatz 3 und § 58 Absatz 3 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
bestimmt wird. 
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(3) Als Abzug für die Einkommens-
teuer ist der Betrag anzusetzen, der sich 
unter Berücksichtigung der Steuerklasse 
und des Faktors nach § 39f des Einkom-
mensteuergesetzes nach § 2c Absatz 3 
ergibt; die Steuerklasse VI bleibt unberück-
sichtigt. War die berechtigte Person im Be-
messungszeitraum nach § 2b in keine 
Steuerklasse eingereiht oder ist ihr nach § 
2d zu berücksichtigender Gewinn höher als 
ihr nach § 2c zu berücksichtigender Über-
schuss der Einnahmen über ein Zwölftel 
des Arbeitnehmer-Pauschbetrags, ist als 
Abzug für die Einkommensteuer der Betrag 
anzusetzen, der sich unter Berücksichti-
gung der Steuerklasse IV ohne Berücksich-
tigung eines Faktors nach § 39f des Ein-
kommensteuergesetzes ergibt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Als Abzug für den Solidaritätszu-
schlag ist der Betrag anzusetzen, der sich 
nach den Maßgaben des Solidaritätszu-
schlagsgesetzes 1995 für die Einkom-
mensteuer nach Absatz 3 ergibt. Freibe-
träge für Kinder werden nach den Maßga-
ben des § 3 Absatz 2a des Solidaritätszu-
schlagsgesetzes 1995 berücksichtigt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Als Abzug für die Kirchensteuer ist 
der Betrag anzusetzen, der sich unter An-
wendung eines Kirchensteuersatzes von 8 
Prozent für die Einkommensteuer nach Ab-
satz 3 ergibt. Freibeträge für Kinder werden 
nach den Maßgaben des § 51a Absatz 2a 
des Einkommensteuergesetzes berück-
sichtigt. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 
werden Freibeträge und Pauschalen nur 
berücksichtigt, wenn sie ohne weitere Vo-
raussetzung jeder berechtigten Person zu-
stehen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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 (7) Abzüge für Steuern nach Ab-
satz 1 Satz 1 sind nicht zu berücksichti-
gen, wenn dem Ansässigkeitsstaat der 
berechtigten Person nach einem Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung das Besteuerungsrecht für 
das Elterngeld zusteht und wenn das 
aus Deutschland gezahlte Elterngeld 
nach den maßgebenden Vorschriften 
des Ansässigkeitsstaats der Steuer un-
terliegt. Unterliegt das Elterngeld im An-
sässigkeitsstaat nach dessen maßge-
benden Vorschriften nicht der Steuer, 
so sind die Abzüge für Steuern nach 
den Absätzen 1 bis 6 entsprechend zu 
berücksichtigen. 

§ 2f § 2f 

Abzüge für Sozialabgaben Abzüge für Sozialabgaben 

(1) Als Abzüge für Sozialabgaben 
sind Beträge für die gesetzliche Sozialver-
sicherung oder für eine vergleichbare Ein-
richtung sowie für die Arbeitsförderung zu 
berücksichtigen. Die Abzüge für Sozialab-
gaben werden einheitlich für Einkommen 
aus nichtselbstständiger und selbstständi-
ger Erwerbstätigkeit anhand folgender Bei-
tragssatzpauschalen ermittelt:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. 9 Prozent für die Kranken- und Pflege-
versicherung, falls die berechtigte Per-
son in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 
bis 12 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch versicherungspflichtig gewe-
sen ist, 

 

2. 10 Prozent für die Rentenversicherung, 
falls die berechtigte Person in der ge-
setzlichen Rentenversicherung oder ei-
ner vergleichbaren Einrichtung versi-
cherungspflichtig gewesen ist, und 

 

3. 2 Prozent für die Arbeitsförderung, falls 
die berechtigte Person nach dem Drit-
ten Buch Sozialgesetzbuch versiche-
rungspflichtig gewesen ist. 
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(2) Bemessungsgrundlage für die Er-
mittlung der Abzüge für Sozialabgaben ist 
die monatlich durchschnittlich zu berück-
sichtigende Summe der Einnahmen nach § 
2c und der Gewinneinkünfte nach § 2d. 
Einnahmen aus Beschäftigungen im Sinne 
des § 8, des § 8a oder des § 20 Absatz 3 
Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch werden nicht berücksichtigt. Für Ein-
nahmen aus Beschäftigungsverhältnissen 
im Sinne des § 20 Absatz 2 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch ist der Betrag 
anzusetzen, der sich nach § 344 Absatz 4 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für 
diese Einnahmen ergibt, wobei der Faktor 
im Sinne des § 163 Absatz 10 Satz 2 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch unter 
Zugrundelegung der Beitragssatzpauscha-
len nach Absatz 1 bestimmt wird. 

(2) Bemessungsgrundlage für die Er-
mittlung der Abzüge für Sozialabgaben ist 
die monatlich durchschnittlich zu berück-
sichtigende Summe der Einnahmen nach § 
2c und der Gewinneinkünfte nach § 2d. 
Einnahmen aus Beschäftigungen im Sinne 
des § 8, des § 8a oder des § 20 Absatz 3 
Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch werden nicht berücksichtigt. Für Ein-
nahmen aus Beschäftigungsverhältnissen 
im Sinne des § 20 Absatz 2 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch ist der Betrag 
anzusetzen, der sich nach § 344 Absatz 4 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für 
diese Einnahmen ergibt, wobei der Faktor 
im Sinne des „§ 20 Absatz 2a Satz 2 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuchunter 
Zugrundelegung der Beitragssatzpauscha-
len nach Absatz 1 bestimmt wird. 

(3) Andere Maßgaben zur Bestim-
mung der sozialversicherungsrechtlichen 
Beitragsbemessungsgrundlagen werden 
nicht berücksichtigt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 3 § 3 

Anrechnung von anderen Einnahmen Anrechnung von anderen Einnahmen 

(1) Auf das der berechtigten Person 
nach § 2 oder nach § 2 in Verbindung mit § 
2a zustehende Elterngeld werden folgende 
Einnahmen angerechnet:  

(1) Auf das der berechtigten Person 
nach § 2 oder nach § 2 in Verbindung mit § 
2a zustehende Elterngeld werden folgende 
Einnahmen angerechnet:  

1. Mutterschaftsleistungen  1. u n v e r ä n d e r t  

a) in Form des Mutterschaftsgeldes 
nach dem Fünften Buch Sozialge-
setzbuch oder nach dem Zweiten 
Gesetz über die Krankenversiche-
rung der Landwirte mit Ausnahme 
des Mutterschaftsgeldes nach § 
19 Absatz 2 des Mutterschutzge-
setzes oder 

 

b) in Form des Zuschusses zum Mut-
terschaftsgeld nach § 20 des Mut-
terschutzgesetzes, die der berech-
tigten Person für die Zeit ab dem 
Tag der Geburt des Kindes zu-
stehen, 
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2. Dienst- und Anwärterbezüge sowie Zu-
schüsse, die der berechtigten Person 
nach beamten- oder soldatenrechtli-
chen Vorschriften für die Zeit eines Be-
schäftigungsverbots ab dem Tag der 
Geburt des Kindes zustehen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. dem Elterngeld vergleichbare Leistun-
gen, auf die eine nach § 1 berechtigte 
Person außerhalb Deutschlands oder 
gegenüber einer über- oder zwischen-
staatlichen Einrichtung Anspruch hat, 

3. dem Elterngeld oder den Mutter-
schaftsleistungen vergleichbare Leis-
tungen, auf die eine nach § 1 berech-
tigte Person außerhalb Deutschlands 
oder gegenüber einer über- oder zwi-
schenstaatlichen Einrichtung Anspruch 
hat,  

4. Elterngeld, das der berechtigten Per-
son für ein älteres Kind zusteht, sowie 

4. Elterngeld, das der berechtigten Per-
son für ein älteres Kind zusteht, oder 
dem Elterngeld oder den Mutter-
schaftsleistungen vergleichbare 
Leistungen für ein älteres Kind, auf 
die die berechtigte Person An-
spruch außerhalb Deutschlands o-
der gegenüber einer über- oder zwi-
schenstaatlichen Einrichtung An-
spruch hat, 

5. Einnahmen, die der berechtigten Per-
son als Ersatz für Erwerbseinkommen 
zustehen und  

5. u n v e r ä n d e r t  

a) die nicht bereits für die Berech-
nung des Elterngeldes nach § 2 
berücksichtigt werden oder 

 

b) bei deren Berechnung das Eltern-
geld nicht berücksichtigt wird. 
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Stehen der berechtigten Person die Ein-
nahmen nur für einen Teil des Lebensmo-
nats des Kindes zu, sind sie nur auf den 
entsprechenden Teil des Elterngeldes an-
zurechnen. Für jeden Kalendermonat, in 
dem Einnahmen nach Satz 1 Nummer 4 o-
der Nummer 5 im Bemessungszeitraum 
bezogen worden sind, wird der Anrech-
nungsbetrag um ein Zwölftel gemindert. 
Beginnt der Bezug von Einnahmen nach 
Satz 1 Nummer 5 nach der Geburt des Kin-
des und berechnen sich die anzurechnen-
den Einnahmen auf der Grundlage eines 
Einkommens, das geringer ist als das Ein-
kommen aus Erwerbstätigkeit im Bemes-
sungszeitraum, so ist der Teil des Elternge-
ldes in Höhe des nach § 2 Absatz 1 oder 2 
maßgeblichen Prozentsatzes des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem durch-
schnittlichen monatlichen Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit im Bemessungszeitraum 
und dem durchschnittlichen monatlichen 
Bemessungseinkommen der anzurechnen-
den Einnahmen von der Anrechnung frei-
gestellt. 

Stehen der berechtigten Person die Ein-
nahmen nur für einen Teil des Lebensmo-
nats des Kindes zu, sind sie nur auf den 
entsprechenden Teil des Elterngeldes an-
zurechnen. Für jeden Kalendermonat, in 
dem Einnahmen nach Satz 1 Nummer 4 o-
der Nummer 5 im Bemessungszeitraum 
bezogen worden sind, wird der Anrech-
nungsbetrag um ein Zwölftel gemindert. 
Beginnt der Bezug von Einnahmen nach 
Satz 1 Nummer 5 nach der Geburt des Kin-
des und berechnen sich die anzurechnen-
den Einnahmen auf der Grundlage eines 
Einkommens, das geringer ist als das Ein-
kommen aus Erwerbstätigkeit im Bemes-
sungszeitraum, so ist der Teil des Elternge-
ldes in Höhe des nach § 2 Absatz 1 oder 2 
maßgeblichen Prozentsatzes des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem durch-
schnittlichen monatlichen Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit im Bemessungszeitraum 
und dem durchschnittlichen monatlichen 
Bemessungseinkommen der anzurechnen-
den Einnahmen von der Anrechnung frei-
gestellt. 

(2) Bis zu einem Betrag von 300 Euro 
ist das Elterngeld von der Anrechnung 
nach Absatz 1 frei, soweit nicht Einnahmen 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 auf 
das Elterngeld anzurechnen sind. Dieser 
Betrag erhöht sich bei Mehrlingsgeburten 
um je 300 Euro für das zweite und jedes 
weitere Kind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Solange kein Antrag auf die in Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten ver-
gleichbaren Leistungen gestellt wird, ruht 
der Anspruch auf Elterngeld bis zur mögli-
chen Höhe der vergleichbaren Leistung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 4c § 4c 

Alleiniger Bezug durch einen Elternteil Alleiniger Bezug durch einen Elternteil 

(1) Ein Elternteil kann abweichend 
von § 4 Absatz 4 Satz 1 zusätzlich auch 
das Elterngeld für die Partnermonate nach 
§ 4 Absatz 3 Satz 3 beziehen, wenn das 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit für zwei 
Lebensmonate gemindert ist und  

(1) Ein Elternteil kann abweichend 
von § 4 Absatz 4 Satz 1 zusätzlich auch 
das Elterngeld für die Partnermonate nach 
§ 4 Absatz 3 Satz 2 beziehen, wenn das 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit für zwei 
Lebensmonate gemindert ist und  
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1. bei diesem Elternteil die Voraussetzun-
gen für den Entlastungsbetrag für Al-
leinerziehende nach § 24b Absatz 1 
und 3 des Einkommensteuergesetzes 
vorliegen und der andere Elternteil we-
der mit ihm noch mit dem Kind in einer 
Wohnung lebt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. mit der Betreuung durch den anderen 
Elternteil eine Gefährdung des Kindes-
wohls im Sinne von § 1666 Absatz 1 
und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
verbunden wäre oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Betreuung durch den anderen El-
ternteil unmöglich ist, insbesondere, 
weil er wegen einer schweren Krank-
heit oder einer Schwerbehinderung 
sein Kind nicht betreuen kann; für die 
Feststellung der Unmöglichkeit der Be-
treuung bleiben wirtschaftliche Gründe 
und Gründe einer Verhinderung wegen 
anderweitiger Tätigkeiten außer Be-
tracht. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(2) Liegt eine der Voraussetzungen 
des Absatzes 1 Nummer 1 bis 3 vor, so hat 
ein Elternteil, der in mindestens zwei bis 
höchstens vier aufeinander folgenden Le-
bensmonaten nicht weniger als 24 und 
nicht mehr als 32 Wochenstunden im 
Durchschnitt des Lebensmonats erwerbstä-
tig ist, für diese Lebensmonate Anspruch 
auf zusätzliche Monatsbeträge Elterngeld 
Plus. 

(2) Liegt eine der Voraussetzungen 
des Absatzes 1 Nummer 1 bis 3 vor, so hat 
ein Elternteil, der in mindestens zwei bis 
höchstens vier aufeinander folgenden Le-
bensmonaten nicht weniger als 24 und 
nicht mehr als 32 Wochenstunden im 
Durchschnitt des Lebensmonats erwerbstä-
tig ist, für diese Lebensmonate Anspruch 
auf zusätzliche Monatsbeträge Elterngeld 
Plus. § 4b Absatz 5 gilt entsprechend.  

§ 8 § 8 

Auskunftspflicht, Nebenbestimmungen Auskunftspflicht, Nebenbestimmungen 

(1) Soweit im Antrag auf Elterngeld 
Angaben zum voraussichtlichen Einkom-
men aus Erwerbstätigkeit gemacht wurden, 
ist nach Ablauf des Bezugszeitraums für 
diese Zeit das tatsächliche Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit nachzuweisen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(1a) Die Mitwirkungspflichten nach § 
60 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 
gelten  

(1a) u n v e r ä n d e r t  
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1. im Falle des § 1 Absatz 8 Satz 2 auch 
für die andere Person im Sinne des § 1 
Absatz 8 Satz 2 und 

 

2. im Falle des § 4b oder des § 4b in Ver-
bindung mit § 4d Satz 1 für beide Per-
sonen, die den Partnerschaftsbonus 
beantragt haben. 

 

§ 65 Absatz 1 und 3 des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 

 

(2) Elterngeld wird in den Fällen, in 
denen die berechtigte Person nach ihren 
Angaben im Antrag im Bezugszeitraum vo-
raussichtlich kein Einkommen aus Er-
werbstätigkeit haben wird, unter dem Vor-
behalt des Widerrufs für den Fall gezahlt, 
dass sie entgegen ihren Angaben im An-
trag Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat. 
In den Fällen, in denen zum Zeitpunkt der 
Antragstellung der Steuerbescheid für den 
letzten abgeschlossenen steuerlichen Ver-
anlagungszeitraum vor der Geburt des Kin-
des nicht vorliegt und nach den Angaben 
im Antrag die Beträge nach § 1 Absatz 8 
voraussichtlich nicht überschritten werden, 
wird das Elterngeld unter dem Vorbehalt 
des Widerrufs für den Fall gezahlt, dass 
entgegen den Angaben im Antrag die Be-
träge nach § 1 Absatz 8 überschritten wer-
den. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das Elterngeld wird bis zum Nach-
weis der jeweils erforderlichen Angaben 
vorläufig unter Berücksichtigung der glaub-
haft gemachten Angaben gezahlt, wenn  

(3) Über die Höhe des Elterngeldes 
wird bis zum Nachweis der jeweils erforder-
lichen Angaben vorläufig unter Berücksich-
tigung der glaubhaft gemachten Angaben 
entschieden, wenn  

1. zum Zeitpunkt der Antragstellung der 
Steuerbescheid für den letzten abge-
schlossenen Veranlagungszeitraum 
vor der Geburt des Kindes nicht vor-
liegt und noch nicht angegeben wer-
den kann, ob die Beträge nach § 1 Ab-
satz 8 überschritten werden, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. das Einkommen aus Erwerbstätigkeit 
vor der Geburt nicht ermittelt werden 
kann oder 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. die berechtigte Person nach den Anga-
ben im Antrag auf Elterngeld im Be-
zugszeitraum voraussichtlich Einkom-
men aus Erwerbstätigkeit hat. 

3. u n v e r ä n d e r t  

§ 15 § 15 

Anspruch auf Elternzeit Anspruch auf Elternzeit 

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer haben Anspruch auf Elternzeit, wenn 
sie  

(1) u n v e r ä n d e r t  

a) mit ihrem Kind,  

b) mit einem Kind, für das sie die An-
spruchsvoraussetzungen nach § 1 
Absatz 3 oder 4 erfüllen, oder 

 

c) mit einem Kind, das sie in Vollzeit-
pflege nach § 33 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch aufgenom-
men haben, 

 

in einem Haushalt leben und  

2. dieses Kind selbst betreuen und erzie-
hen. 

 

Nicht sorgeberechtigte Elternteile und Per-
sonen, die nach Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe b und c Elternzeit nehmen können, 
bedürfen der Zustimmung des sorgebe-
rechtigten Elternteils. 

 

(1a) Anspruch auf Elternzeit haben Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch, 
wenn sie mit ihrem Enkelkind in einem 
Haushalt leben und dieses Kind selbst be-
treuen und erziehen und  

(1a) u n v e r ä n d e r t  

1. ein Elternteil des Kindes minderjährig 
ist oder 

 

2. ein Elternteil des Kindes sich in einer 
Ausbildung befindet, die vor Vollen-
dung des 18. Lebensjahres begonnen 
wurde und die Arbeitskraft des Eltern-
teils im Allgemeinen voll in Anspruch 
nimmt. 
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Der Anspruch besteht nur für Zeiten, in de-
nen keiner der Elternteile des Kindes selbst 
Elternzeit beansprucht. 

 

(2) Der Anspruch auf Elternzeit be-
steht bis zur Vollendung des dritten Le-
bensjahres eines Kindes. Ein Anteil von bis 
zu 24 Monaten kann zwischen dem dritten 
Geburtstag und dem vollendeten achten 
Lebensjahr des Kindes in Anspruch ge-
nommen werden. Die Zeit der Mutter-
schutzfrist nach § 3 Absatz 2 und 3 des 
Mutterschutzgesetzes wird für die Eltern-
zeit der Mutter auf die Begrenzung nach 
den Sätzen 1 und 2 angerechnet. Bei meh-
reren Kindern besteht der Anspruch auf El-
ternzeit für jedes Kind, auch wenn sich die 
Zeiträume im Sinne der Sätze 1 und 2 
überschneiden. Bei einem angenommenen 
Kind und bei einem Kind in Vollzeit- oder 
Adoptionspflege kann Elternzeit von insge-
samt bis zu drei Jahren ab der Aufnahme 
bei der berechtigten Person, längstens bis 
zur Vollendung des achten Lebensjahres 
des Kindes genommen werden; die Sätze 
2 und 4 sind entsprechend anwendbar, so-
weit sie die zeitliche Aufteilung regeln. Der 
Anspruch kann nicht durch Vertrag ausge-
schlossen oder beschränkt werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Elternzeit kann, auch anteilig, 
von jedem Elternteil allein oder von beiden 
Elternteilen gemeinsam genommen wer-
den. Satz 1 gilt in den Fällen des Absatzes 
1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und c ent-
sprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Arbeitnehmer oder die Arbeit-
nehmerin darf während der Elternzeit nicht 
mehr als 32 Wochenstunden im Durch-
schnitt des Monats erwerbstätig sein. Eine 
im Sinne des § 23 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch geeignete Tagespflegeper-
son darf bis zu fünf Kinder in Tagespflege 
betreuen, auch wenn die wöchentliche Be-
treuungszeit 32 Stunden übersteigt. Teil-
zeitarbeit bei einem anderen Arbeitgeber o-
der selbstständige Tätigkeit nach Satz 1 
bedürfen der Zustimmung des Arbeitge-
bers. Dieser kann sie nur innerhalb von vier 
Wochen aus dringenden betrieblichen 
Gründen schriftlich ablehnen. 

(4) Die Arbeitnehmerin oder der Ar-
beitnehmer darf während der Elternzeit 
nicht mehr als 32 Wochenstunden im 
Durchschnitt des Monats erwerbstätig sein. 
Die Beschränkung auf 32 Wochenstun-
den im Durchschnitt des Monats gilt 
nicht für die Tätigkeit einer im Sinne der 
§§ 23 und 43 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch geeigneten Kindertagespfle-
geperson. Die Ausübung einer Teilzeitar-
beit bei einem anderen Arbeitgeber oder 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
nach Satz 1 bedürfen der Zustimmung des 
Arbeitgebers. Dieser kann seine Zustim-
mung nur innerhalb von vier Wochen nach 
der Beantragung aus dringenden betriebli-
chen Gründen in Textform verweigern. 
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(5) Der Arbeitnehmer oder die Arbeit-
nehmerin kann eine Verringerung der Ar-
beitszeit und ihre Verteilung beantragen. 
Der Antrag kann mit der schriftlichen Mittei-
lung nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 ver-
bunden werden. Über den Antrag sollen 
sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
oder die Arbeitnehmerin innerhalb von vier 
Wochen einigen. Lehnt der Arbeitgeber 
den Antrag ab, so hat er dies dem Arbeit-
nehmer oder der Arbeitnehmerin innerhalb 
der Frist nach Satz 3 mit einer Begründung 
mitzuteilen. Unberührt bleibt das Recht, so-
wohl die vor der Elternzeit bestehende Teil-
zeitarbeit unverändert während der Eltern-
zeit fortzusetzen, soweit Absatz 4 beachtet 
ist, als auch nach der Elternzeit zu der Ar-
beitszeit zurückzukehren, die vor Beginn 
der Elternzeit vereinbart war. 

(5) Der Arbeitnehmer oder die Arbeit-
nehmerin kann eine Verringerung der Ar-
beitszeit und ihre Verteilung beantragen. 
Der Antrag kann mit der Mitteilung nach 
Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 in Textform 
verbunden werden. Über den Antrag sollen 
sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
oder die Arbeitnehmerin innerhalb von vier 
Wochen einigen. Lehnt der Arbeitgeber 
den Antrag ab, so hat er dies dem Arbeit-
nehmer oder der Arbeitnehmerin innerhalb 
der Frist nach Satz 3 mit einer Begründung 
mitzuteilen. Unberührt bleibt das Recht, so-
wohl die vor der Elternzeit bestehende Teil-
zeitarbeit unverändert während der Eltern-
zeit fortzusetzen, soweit Absatz 4 beachtet 
ist, als auch nach der Elternzeit zu der Ar-
beitszeit zurückzukehren, die vor Beginn 
der Elternzeit vereinbart war. 

(6) Der Arbeitnehmer oder die Arbeit-
nehmerin kann gegenüber dem Arbeitge-
ber, soweit eine Einigung nach Absatz 5 
nicht möglich ist, unter den Voraussetzun-
gen des Absatzes 7 während der Gesamt-
dauer der Elternzeit zweimal eine Verringe-
rung seiner oder ihrer Arbeitszeit beanspru-
chen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Für den Anspruch auf Verringe-
rung der Arbeitszeit gelten folgende Vo-
raussetzungen:  

(7) Für den Anspruch auf Verringe-
rung der Arbeitszeit gelten folgende Vo-
raussetzungen:  

1. Der Arbeitgeber beschäftigt, unabhän-
gig von der Anzahl der Personen in 
Berufsbildung, in der Regel mehr als 
15 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. das Arbeitsverhältnis in demselben Be-
trieb oder Unternehmen besteht ohne 
Unterbrechung länger als sechs Mo-
nate, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die vertraglich vereinbarte regelmäßige 
Arbeitszeit soll für mindestens zwei 
Monate auf einen Umfang von nicht 
weniger als 15 und nicht mehr als 32 
Wochenstunden im Durchschnitt des 
Monats verringert werden, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. dem Anspruch stehen keine dringen-
den betrieblichen Gründe entgegen 
und 

4. u n v e r ä n d e r t  
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5. der Anspruch auf Teilzeit wurde dem 
Arbeitgeber  

5. der Anspruch auf Teilzeit wurde dem 
Arbeitgeber  

a) für den Zeitraum bis zum vollende-
ten dritten Lebensjahr des Kindes 
sieben Wochen und 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) für den Zeitraum zwischen dem 
dritten Geburtstag und dem vollen-
deten achten Lebensjahr des Kin-
des 13 Wochen 

b) u n v e r ä n d e r t  

vor Beginn der Teilzeittätigkeit schrift-
lich mitgeteilt. 

vor Beginn der Teilzeittätigkeit in Text-
form mitgeteilt. 

Der Antrag muss den Beginn und den Um-
fang der verringerten Arbeitszeit enthalten. 
Die gewünschte Verteilung der verringerten 
Arbeitszeit soll im Antrag angegeben wer-
den. Falls der Arbeitgeber die bean-
spruchte Verringerung oder Verteilung der 
Arbeitszeit ablehnt, muss die Ablehnung in-
nerhalb der in Satz 5 genannten Frist und 
mit schriftlicher Begründung erfolgen. Hat 
ein Arbeitgeber die Verringerung der Ar-
beitszeit  

Der Antrag muss den Beginn und den Um-
fang der verringerten Arbeitszeit enthalten. 
Die gewünschte Verteilung der verringerten 
Arbeitszeit soll im Antrag angegeben wer-
den. Falls der Arbeitgeber die bean-
spruchte Verringerung oder Verteilung der 
Arbeitszeit ablehnt, muss die Ablehnung in-
nerhalb der in Satz 5 genannten Frist und 
mit Begründung in Textform erfolgen. Hat 
ein Arbeitgeber die Verringerung der Ar-
beitszeit  

1. in einer Elternzeit zwischen der Geburt 
und dem vollendeten dritten Lebens-
jahr des Kindes nicht spätestens vier 
Wochen nach Zugang des Antrags o-
der 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. in einer Elternzeit zwischen dem dritten 
Geburtstag und dem vollendeten ach-
ten Lebensjahr des Kindes nicht spä-
testens acht Wochen nach Zugang des 
Antrags 

2. u n v e r ä n d e r t  
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schriftlich abgelehnt, gilt die Zustimmung 
als erteilt und die Verringerung der Arbeits-
zeit entsprechend den Wünschen der Ar-
beitnehmerin oder des Arbeitnehmers als 
festgelegt. Haben Arbeitgeber und Arbeit-
nehmerin oder Arbeitnehmer über die Ver-
teilung der Arbeitszeit kein Einvernehmen 
nach Absatz 5 Satz 2 erzielt und hat der 
Arbeitgeber nicht innerhalb der in Satz 5 
genannten Fristen die gewünschte Vertei-
lung schriftlich abgelehnt, gilt die Verteilung 
der Arbeitszeit entsprechend den Wün-
schen der Arbeitnehmerin oder des Arbeit-
nehmers als festgelegt. Soweit der Arbeit-
geber den Antrag auf Verringerung oder 
Verteilung der Arbeitszeit rechtzeitig ab-
lehnt, kann die Arbeitnehmerin oder der Ar-
beitnehmer Klage vor dem Gericht für Ar-
beitssachen erheben. 

in Textform abgelehnt, gilt die Zustim-
mung als erteilt und die Verringerung der 
Arbeitszeit entsprechend den Wünschen 
der Arbeitnehmerin oder des Arbeitneh-
mers als festgelegt. Haben Arbeitgeber und 
Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer über die 
Verteilung der Arbeitszeit kein Einverneh-
men nach Absatz 5 Satz 2 erzielt und hat 
der Arbeitgeber nicht innerhalb der in Satz 
5 genannten Fristen die gewünschte Ver-
teilung in Textform abgelehnt, gilt die Ver-
teilung der Arbeitszeit entsprechend den 
Wünschen der Arbeitnehmerin oder des Ar-
beitnehmers als festgelegt. Soweit der Ar-
beitgeber den Antrag auf Verringerung o-
der Verteilung der Arbeitszeit rechtzeitig 
ablehnt, kann die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer Klage vor dem Gericht für Ar-
beitssachen erheben. 

§ 16 § 16 

Inanspruchnahme der Elternzeit Inanspruchnahme der Elternzeit 

(1) Wer Elternzeit beanspruchen will, 
muss sie  

(1) Wer Elternzeit beanspruchen will, 
muss sie  

1. für den Zeitraum bis zum vollendeten 
dritten Lebensjahr des Kindes spätes-
tens sieben Wochen und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. für den Zeitraum zwischen dem dritten 
Geburtstag und dem vollendeten ach-
ten Lebensjahr des Kindes spätestens 
13 Wochen 

2. u n v e r ä n d e r t  
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vor Beginn der Elternzeit schriftlich vom Ar-
beitgeber verlangen. Verlangt die Arbeit-
nehmerin oder der Arbeitnehmer Elternzeit 
nach Satz 1 Nummer 1, muss sie oder er 
gleichzeitig erklären, für welche Zeiten in-
nerhalb von zwei Jahren Elternzeit genom-
men werden soll. Bei dringenden Gründen 
ist ausnahmsweise eine angemessene kür-
zere Frist möglich. Nimmt die Mutter die El-
ternzeit im Anschluss an die Mutterschutz-
frist, wird die Zeit der Mutterschutzfrist 
nach § 3 Absatz 2 und 3 des Mutterschutz-
gesetzes auf den Zeitraum nach Satz 2 an-
gerechnet. Nimmt die Mutter die Elternzeit 
im Anschluss an einen auf die Mutter-
schutzfrist folgenden Erholungsurlaub, wer-
den die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 3 
Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes 
und die Zeit des Erholungsurlaubs auf den 
Zweijahreszeitraum nach Satz 2 angerech-
net. Jeder Elternteil kann seine Elternzeit 
auf drei Zeitabschnitte verteilen; eine Ver-
teilung auf weitere Zeitabschnitte ist nur mit 
der Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 
Der Arbeitgeber kann die Inanspruch-
nahme eines dritten Abschnitts einer El-
ternzeit innerhalb von acht Wochen nach 
Zugang des Antrags aus dringenden be-
trieblichen Gründen ablehnen, wenn dieser 
Abschnitt im Zeitraum zwischen dem drit-
ten Geburtstag und dem vollendeten ach-
ten Lebensjahr des Kindes liegen soll. Der 
Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer oder 
der Arbeitnehmerin die Elternzeit zu be-
scheinigen. Bei einem Arbeitgeberwechsel 
ist bei der Anmeldung der Elternzeit auf 
Verlangen des neuen Arbeitgebers eine 
Bescheinigung des früheren Arbeitgebers 
über bereits genommene Elternzeit durch 
die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer 
vorzulegen. 

vor Beginn der Elternzeit in Textform vom 
Arbeitgeber verlangen. Verlangt die Arbeit-
nehmerin oder der Arbeitnehmer Elternzeit 
nach Satz 1 Nummer 1, muss sie oder er 
gleichzeitig erklären, für welche Zeiten in-
nerhalb von zwei Jahren Elternzeit genom-
men werden soll. Bei dringenden Gründen 
ist ausnahmsweise eine angemessene kür-
zere Frist möglich. Nimmt die Mutter die El-
ternzeit im Anschluss an die Mutterschutz-
frist, wird die Zeit der Mutterschutzfrist 
nach § 3 Absatz 2 und 3 des Mutterschutz-
gesetzes auf den Zeitraum nach Satz 2 an-
gerechnet. Nimmt die Mutter die Elternzeit 
im Anschluss an einen auf die Mutter-
schutzfrist folgenden Erholungsurlaub, wer-
den die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 3 
Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes 
und die Zeit des Erholungsurlaubs auf den 
Zweijahreszeitraum nach Satz 2 angerech-
net. Jeder Elternteil kann seine Elternzeit 
auf drei Zeitabschnitte verteilen; eine Ver-
teilung auf weitere Zeitabschnitte ist nur mit 
der Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 
Der Arbeitgeber kann die Inanspruch-
nahme eines dritten Abschnitts einer El-
ternzeit innerhalb von acht Wochen nach 
Zugang des Antrags aus dringenden be-
trieblichen Gründen ablehnen, wenn dieser 
Abschnitt im Zeitraum zwischen dem drit-
ten Geburtstag und dem vollendeten ach-
ten Lebensjahr des Kindes liegen soll. Der 
Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer oder 
der Arbeitnehmerin die Elternzeit zu be-
scheinigen. Bei einem Arbeitgeberwechsel 
ist bei der Anmeldung der Elternzeit auf 
Verlangen des neuen Arbeitgebers eine 
Bescheinigung des früheren Arbeitgebers 
über bereits genommene Elternzeit durch 
die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer 
vorzulegen. 

(2) Können Arbeitnehmerinnen aus ei-
nem von ihnen nicht zu vertretenden Grund 
eine sich unmittelbar an die Mutterschutz-
frist des § 3 Absatz 2 und 3 des Mutter-
schutzgesetzes anschließende Elternzeit 
nicht rechtzeitig verlangen, können sie dies 
innerhalb einer Woche nach Wegfall des 
Grundes nachholen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Elternzeit kann vorzeitig been-
det oder im Rahmen des § 15 Absatz 2 
verlängert werden, wenn der Arbeitgeber 
zustimmt. Die vorzeitige Beendigung we-
gen der Geburt eines weiteren Kindes oder 
in Fällen besonderer Härte, insbesondere 
bei Eintritt einer schweren Krankheit, 
Schwerbehinderung oder Tod eines Eltern-
teils oder eines Kindes der berechtigten 
Person oder bei erheblich gefährdeter wirt-
schaftlicher Existenz der Eltern nach Inan-
spruchnahme der Elternzeit, kann der Ar-
beitgeber unbeschadet von Satz 3 nur in-
nerhalb von vier Wochen aus dringenden 
betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen. 
Die Elternzeit kann zur Inanspruchnahme 
der Schutzfristen des § 3 des Mutterschutz-
gesetzes auch ohne Zustimmung des Ar-
beitgebers vorzeitig beendet werden; in 
diesen Fällen soll die Arbeitnehmerin dem 
Arbeitgeber die Beendigung der Elternzeit 
rechtzeitig mitteilen. Eine Verlängerung der 
Elternzeit kann verlangt werden, wenn ein 
vorgesehener Wechsel der Anspruchsbe-
rechtigten aus einem wichtigen Grund nicht 
erfolgen kann. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Stirbt das Kind während der El-
ternzeit, endet diese spätestens drei Wo-
chen nach dem Tod des Kindes. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Eine Änderung in der Anspruchs-
berechtigung hat der Arbeitnehmer oder 
die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber unver-
züglich mitzuteilen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 23 § 23 

Auskunftspflicht; Datenübermittlung an 
das Statistische Bundesamt 

Auskunftspflicht; Datenübermittlung an 
das Statistische Bundesamt 

(1) Für die Erhebung nach § 22 be-
steht Auskunftspflicht. Die Angaben nach § 
22 Absatz 4 Nummer 2 sind freiwillig. Aus-
kunftspflichtig sind die nach § 12 Absatz 1 
zuständigen Stellen. 

(1) Für die Erhebung nach § 22 be-
steht Auskunftspflicht. Die Angaben nach § 
22 Absatz 3 Nummer 2 sind freiwillig. Aus-
kunftspflichtig sind die nach § 12 Absatz 1 
zuständigen Stellen. 
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(2) Der Antragsteller oder die Antrag-
stellerin ist gegenüber den nach § 12 Ab-
satz 1 zuständigen Stellen zu den Erhe-
bungsmerkmalen nach § 22 Absatz 2 und 3 
auskunftspflichtig. Die zuständigen Stellen 
nach § 12 Absatz 1 dürfen die Angaben 
nach § 22 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 und 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 4, soweit sie für 
den Vollzug dieses Gesetzes nicht erfor-
derlich sind, nur durch technische und or-
ganisatorische Maßnahmen getrennt von 
den übrigen Daten nach § 22 Absatz 2 und 
3 und nur für die Übermittlung an das Sta-
tistische Bundesamt verwenden und haben 
diese unverzüglich nach Übermittlung an 
das Statistische Bundesamt zu löschen. 

(2) Die Antragstellerin oder der An-
tragsteller ist gegenüber den nach § 12 Ab-
satz 1 zuständigen Stellen zu den Erhe-
bungsmerkmalen nach § 22 Absatz 2 aus-
kunftspflichtig. Die zuständigen Stellen 
nach § 12 Absatz 1 dürfen die Angaben 
nach § 22 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8, so-
weit sie für den Vollzug dieses Gesetzes 
nicht erforderlich sind, nur durch techni-
sche und organisatorische Maßnahmen ge-
trennt von den übrigen Daten nach § 22 
Absatz 2 und nur für die Übermittlung an 
das Statistische Bundesamt verwenden 
und haben diese unverzüglich nach Über-
mittlung an das Statistische Bundesamt zu 
löschen. 

(3) Die in sich schlüssigen Angaben 
sind als Einzeldatensätze elektronisch bis 
zum Ablauf von 30 Arbeitstagen nach Ab-
lauf des Berichtszeitraums an das Statisti-
sche Bundesamt zu übermitteln. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 24a § 24a 

Übermittlung von Einzelangaben durch 
das Statistische Bundesamt 

Übermittlung von Einzelangaben durch 
das Statistische Bundesamt 

(1) Zur Abschätzung von Auswirkun-
gen der Änderungen dieses Gesetzes im 
Rahmen der Zwecke nach § 24 übermittelt 
das Statistische Bundesamt auf Anforde-
rung des fachlich zuständigen Bundesmi-
nisteriums diesem oder von ihm beauftrag-
ten Forschungseinrichtungen Einzelanga-
ben ab dem Jahr 2007 ohne Hilfsmerkmale 
mit Ausnahme des Merkmals nach § 22 
Absatz 4 Nummer 3 für die Entwicklung 
und den Betrieb von Mikrosimulationsmo-
dellen. Die Einzelangaben dürfen nur im 
hierfür erforderlichen Umfang und mittels 
eines sicheren Datentransfers übermittelt 
werden. 

(1) Zur Abschätzung von Auswirkun-
gen der Änderungen dieses Gesetzes im 
Rahmen der Zwecke nach § 24 übermittelt 
das Statistische Bundesamt auf Anforde-
rung des fachlich zuständigen Bundesmi-
nisteriums diesem oder von ihm beauftrag-
ten Forschungseinrichtungen Einzelanga-
ben ab dem Jahr 2007 ohne Hilfsmerkmale 
mit Ausnahme des Merkmals nach § 22 
Absatz 3 Nummer 3 für die Entwicklung 
und den Betrieb von Mikrosimulationsmo-
dellen. Die Einzelangaben dürfen nur im 
hierfür erforderlichen Umfang und mittels 
eines sicheren Datentransfers übermittelt 
werden. 
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(2) Bei der Verarbeitung der Daten 
nach Absatz 1 ist das Statistikgeheimnis 
nach § 16 des Bundesstatistikgesetzes zu 
wahren. Dafür ist die Trennung von statisti-
schen und nichtstatistischen Aufgaben 
durch Organisation und Verfahren zu ge-
währleisten. Die nach Absatz 1 übermittel-
ten Daten dürfen nur für die Zwecke ver-
wendet werden, für die sie übermittelt wur-
den. Die übermittelten Einzeldaten sind 
nach dem Erreichen des Zweckes zu lö-
schen, zu dem sie übermittelt wurden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Personen, die Empfängerinnen 
und Empfänger von Einzelangaben nach 
Absatz 1 Satz 1 sind, unterliegen der 
Pflicht zur Geheimhaltung nach § 16 Ab-
satz 1 und 10 des Bundesstatistikgesetzes. 
Personen, die Einzelangaben nach Absatz 
1 Satz 1 erhalten sollen, müssen Amtsträ-
ger oder für den öffentlichen Dienst beson-
ders Verpflichtete sein. Personen, die Ein-
zelangaben erhalten sollen und die nicht 
Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichtete sind, sind vor der 
Übermittlung zur Geheimhaltung zu ver-
pflichten. § 1 Absatz 2, 3 und 4 Nummer 2 
des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 
1974 (BGBl. I S. 469, 547), das durch § 1 
Nummer 4 des Gesetzes vom 15. August 
1974 (BGBl. I S. 1942) geändert worden 
ist, gilt in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend. Die Empfängerinnen und 
Empfänger von Einzelangaben dürfen aus 
ihrer Tätigkeit gewonnene Erkenntnisse nur 
für die in Absatz 1 genannten Zwecke ver-
wenden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 24b § 24b 

Elektronische Unterstützung bei der An-
tragstellung 

Entfällt 

(1) Zur elektronischen Unterstützung 
bei der Antragstellung kann der Bund ein 
Internetportal einrichten und betreiben. Das 
Internetportal ermöglicht das elektronische 
Ausfüllen der Antragsformulare der Länder 
sowie die Übermittlung der Daten aus dem 
Antragsformular an die nach § 12 zustän-
dige Behörde. Zuständig für Einrichtung 
und Betrieb des Internetportals ist das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. Die Ausführung dieses 
Gesetzes durch die nach § 12 zuständigen 
Behörden bleibt davon unberührt. 

 

(2) Das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend ist für 
das Internetportal datenschutzrechtlich ver-
antwortlich. Für die elektronische Unterstüt-
zung bei der Antragstellung darf das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend die zur Beantragung 
von Elterngeld erforderlichen personenbe-
zogenen Daten sowie die in § 22 genann-
ten statistischen Erhebungsmerkmale ver-
arbeiten, sofern der Nutzer in die Verarbei-
tung eingewilligt hat. Die statistischen Er-
hebungsmerkmale einschließlich der zur 
Beantragung von Elterngeld erforderlichen 
personenbezogenen Daten sind nach Be-
endigung der Nutzung des Internetportals 
unverzüglich zu löschen. 
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§ 25 § 25 

Datenübermittlung durch die Standes-
ämter 

Automatisierter Datenabruf bei den 
Standesämtern 

Beantragt eine Person Elterngeld, so 
darf das für die Entgegennahme der An-
zeige der Geburt zuständige Standesamt 
der nach § 12 Absatz 1 zuständigen Be-
hörde die erforderlichen Daten über die Be-
urkundung der Geburt eines Kindes elekt-
ronisch übermitteln, wenn die antragstel-
lende Person zuvor in die elektronische 
Datenübermittlung eingewilligt hat. 

Beantragt eine Person Elterngeld, so 
ist die nach § 12 Absatz 1 zuständige Be-
hörde berechtigt, zur Prüfung des An-
spruchs nach § 1 die folgenden Daten 
über die Beurkundung der Geburt eines 
Kindes bei dem für die Entgegennahme 
der Anzeige der Geburt zuständigen 
Standesamt gemäß § 68 Absatz 3 des 
Personenstandsgesetzes automatisiert 
abzurufen, wenn die antragstellende Per-
son zuvor in die elektronische Datenüber-
mittlung eingewilligt hat: 

 1. Tag und Ort der Geburt des Kindes, 

 2. Geburtsname und Vornamen des 
Kindes, 

 3. Familiennamen, Geburtsnamen und 
Vornamen der Eltern des Kindes.“ 

§ 26 § 26 

Anwendung der Bücher des Sozialge-
setzbuches 

Anwendung der Bücher des Sozialge-
setzbuches 

(1) Soweit dieses Gesetz zum Eltern-
geld keine ausdrückliche Regelung trifft, ist 
bei der Ausführung des Ersten, Zweiten 
und Dritten Abschnitts das Erste Kapitel 
des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch an-
zuwenden. 

(1) Soweit dieses Gesetz zum Eltern-
geld keine ausdrückliche Regelung trifft, ist 
bei der Ausführung des Ersten undZwei-
ten Abschnitts das Erste Kapitel des Zehn-
ten Buches Sozialgesetzbuch anzuwen-
den. 

(2) § 328 Absatz 3 und § 331 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch gelten ent-
sprechend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 28 § 28 

Übergangsvorschrift Übergangsvorschrift 

(1) Für die vor dem 1. September 
2021 geborenen oder mit dem Ziel der 
Adoption aufgenommenen Kinder ist die-
ses Gesetz in der bis zum 31. August 2021 
geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(1a) Soweit dieses Gesetz Mutter-
schaftsgeld nach dem Fünften Buch Sozial-
gesetzbuch oder nach dem Zweiten Gesetz 
über die Krankenversicherung der Land-
wirte in Bezug nimmt, gelten die betreffen-
den Regelungen für Mutterschaftsgeld 
nach der Reichsversicherungsordnung o-
der nach dem Gesetz über die Krankenver-
sicherung der Landwirte entsprechend. 

(1a) u n v e r ä n d e r t  

 (1b) Für die nach dem 31. März 2024 
und vor dem 1. Mai 2025 geborenen o-
der mit dem Ziel der Adoption aufge-
nommenen Kinder ist dieses Gesetz in 
der bis zum 30. April 2025 geltenden 
Fassung weiter anzuwenden. 

(2) Für die dem Erziehungsgeld ver-
gleichbaren Leistungen der Länder sind § 8 
Absatz 1 und § 9 des Bundeserziehungs-
geldgesetzes in der bis zum 31. Dezember 
2006 geltenden Fassung weiter anzuwen-
den. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) § 1 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 bis 
4 in der Fassung des Artikels 36 des Ge-
setzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 
2451) ist für Entscheidungen anzuwenden, 
die Zeiträume betreffen, die nach dem 29. 
Februar 2020 beginnen. § 1 Absatz 7 Satz 
1 Nummer 5 in der Fassung des Artikels 36 
des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2451) ist für Entscheidungen 
anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die 
nach dem 31. Dezember 2019 beginnen. § 
1 Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c 
in der Fassung des Artikels 12 Nummer 1 
des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I 
S. 760) ist für Entscheidungen anzuwen-
den, die Zeiträume betreffen, die nach dem 
31. Mai 2022 beginnen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) § 9 Absatz 2 und § 25 sind auf 
Kinder anwendbar, die nach dem 31. De-
zember 2021 geboren oder nach dem 31. 
Dezember 2021 mit dem Ziel der Adoption 
aufgenommen worden sind. Zur Erprobung 
des Verfahrens können diese Regelungen 
in Pilotprojekten mit Zustimmung des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales und des Bun-
desministeriums des Innern, für Bau und 
Heimat auf Kinder, die vor dem 1. Januar 
2022 geboren oder vor dem 1. Januar 2022 
zur Adoption aufgenommen worden sind, 
angewendet werden. 

(4) § 9 Absatz 2 ist auf Kinder an-
wendbar, die nach dem 31. Dezember 
2021 geboren oder mit dem Ziel der 
Adoption aufgenommen worden sind. 
§ 25 ist auf Kinder anwendbar, die nach 
dem 31. Oktober 2024 geboren oder mit 
dem Ziel der Adoption aufgenommen wor-
den sind. Für die nach dem 31. Dezem-
ber 2021 und vor dem 1. November 2024 
geborenen oder mit dem Ziel der Adop-
tion aufgenommenen Kinder ist § 25 in 
der bis zum 31. Oktober 2024 geltenden 
Fassung weiter anzuwenden. Zur Erpro-
bung des Verfahrens können diese Rege-
lungen in Pilotprojekten mit Zustimmung 
des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend, des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales und des 
Bundesministeriums des Innern und für 
Heimat auf Kinder, die vor dem 1. Januar 
2022 geboren oder mit dem Ziel der Adop-
tion aufgenommen worden sind, angewen-
det werden. 
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Artikel 46 Artikel 46 

Elternzeitverordnung für Solda-
tinnen und Soldaten 

Elternzeitverordnung für Solda-
tinnen und Soldaten 

§ 4 § 4 

Nicht volle Erwerbstätigkeit Nicht volle Erwerbstätigkeit 

Während der Elternzeit darf die Solda-
tin oder der Soldat mit Zustimmung des 
Bundesministeriums der Verteidigung oder 
der von ihm beauftragten Stelle eine Teil-
zeitbeschäftigung außerhalb des Soldaten-
verhältnisses ausüben, wenn die Teilzeit-
beschäftigung den Umfang von 30 Stunden 
in der Woche nicht überschreitet. 

Während der Elternzeit darf die Solda-
tin oder der Soldat mit Zustimmung des 
Bundesministeriums der Verteidigung oder 
der von ihm beauftragten Stelle eine Teil-
zeitbeschäftigung außerhalb des Soldaten-
verhältnisses ausüben, wenn die Teilzeit-
beschäftigung den Umfang von 32 Stunden 
in der Woche nicht überschreitet. 
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Artikel 47 Artikel 47 

Zweites Buch Sozialgesetzbuch Zweites Buch Sozialgesetzbuch 

§ 6b § 6b 

Rechtsstellung der zugelassenen kom-
munalen Träger 

Rechtsstellung der zugelassenen kom-
munalen Träger 

(1) Die zugelassenen kommunalen 
Träger sind anstelle der Bundesagentur im 
Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit Trä-
ger der Aufgaben nach § 6 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 mit Ausnahme der sich aus den 
§§ 44b, 48b, 50, 51a, 51b, 53, 55, 56 Ab-
satz 2, §§ 64 und 65d ergebenden Aufga-
ben. Sie haben insoweit die Rechte und 
Pflichten der Agentur für Arbeit. 

(1) Die zugelassenen kommunalen 
Träger sind anstelle der Bundesagentur im 
Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit Trä-
ger der Aufgaben nach § 6 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 mit Ausnahme der sich aus den 
§§ 44b, 48b, 50, 51a, 51b, 53, 55, 56 Ab-
satz 4, §§ 64 und 65d ergebenden Aufga-
ben. Sie haben insoweit die Rechte und 
Pflichten der Agentur für Arbeit. 

(2) Der Bund trägt die Aufwendungen 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
einschließlich der Verwaltungskosten mit 
Ausnahme der Aufwendungen für Aufga-
ben nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2. § 
46 Absatz 1 Satz 4, Absatz 2 und 3 Satz 1 
gilt entsprechend. § 46 Absatz 5 bis 11 
bleibt unberührt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(2a) Für die Bewirtschaftung von 
Haushaltsmitteln des Bundes durch die zu-
gelassenen kommunalen Träger gelten die 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen des 
Bundes, soweit in Rechtsvorschriften des 
Bundes oder Vereinbarungen des Bundes 
mit den zugelassenen kommunalen Trä-
gern nicht etwas anderes bestimmt ist. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Bundesrechnungshof ist be-
rechtigt, die Leistungsgewährung zu prü-
fen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales prüft, ob Einnahmen und Aus-
gaben in der besonderen Einrichtung nach 
§ 6a Absatz 5 begründet und belegt sind 
und den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit entsprechen. Die Prüfung 
kann in einem vereinfachten Verfahren er-
folgen, wenn der zugelassene kommunale 
Träger ein Verwaltungs- und Kontrollsys-
tem errichtet hat, das die Ordnungsmäßig-
keit der Berechnung und Zahlung gewähr-
leistet und er dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales eine Beurteilung er-
möglicht, ob Aufwendungen nach Grund 
und Höhe vom Bund zu tragen sind. Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
kündigt örtliche Prüfungen bei einem zuge-
lassenen kommunalen Träger gegenüber 
der nach § 48 Absatz 1 zuständigen Lan-
desbehörde an und unterrichtet sie über 
das Ergebnis der Prüfung. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales kann von dem zugelassenen 
kommunalen Träger die Erstattung von Mit-
teln verlangen, die er zu Lasten des Bun-
des ohne Rechtsgrund erlangt hat. Der zu 
erstattende Betrag ist während des Ver-
zugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz 
beträgt für das Jahr 3 Prozentpunkte über 
dem Basiszinssatz. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 56 § 56 

Anzeige- und Bescheinigungspflicht bei 
Arbeitsunfähigkeit 

Anzeige- und Bescheinigungspflicht bei 
Arbeitsunfähigkeit 

(1) Erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte, die Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts beantragt haben oder be-
ziehen, sind verpflichtet,  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. eine eingetretene Arbeitsunfähigkeit 
und deren voraussichtliche Dauer un-
verzüglich anzuzeigen und 

 

2. spätestens vor Ablauf des dritten Ka-
lendertages nach Eintritt der Arbeitsun-
fähigkeit eine ärztliche Bescheinigung 
über die Arbeitsunfähigkeit und deren 
voraussichtliche Dauer vorzulegen. 
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§ 31 Absatz 1 findet keine Anwendung. Die 
Agentur für Arbeit ist berechtigt, die Vor-
lage der ärztlichen Bescheinigung früher zu 
verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit 
länger als in der Bescheinigung angege-
ben, so ist der Agentur für Arbeit eine neue 
ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Die 
Bescheinigungen müssen einen Vermerk 
des behandelnden Arztes darüber enthal-
ten, dass dem Träger der Krankenversiche-
rung unverzüglich eine Bescheinigung über 
die Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über 
den Befund und die voraussichtliche Dauer 
der Arbeitsunfähigkeit übersandt wird. 
Zweifelt die Agentur für Arbeit an der Ar-
beitsunfähigkeit der oder des erwerbsfähi-
gen Leistungsberechtigten, so gilt § 275 
Absatz 1 Nummer 3b und Absatz 1a des 
Fünften Buches entsprechend. 

 

 (2) Die Pflicht zur Vorlage einer 
ärztlichen Bescheinigung nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 und Satz 4 entfällt, 
wenn 

 1. die in § 295 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 des Fünften Buches genann-
ten Arbeitsunfähigkeitsdaten nach 
§ 295 Absatz 1 Satz 10 des Fünften 
Buches elektronisch an die Kran-
kenkasse zu übermitteln sind, 

 2. die in § 301 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 und 7 des Fünften Buches ge-
nannten Daten zur stationären Be-
handlung elektronisch an die Kran-
kenkasse zu übermitteln sind oder 

 3. die Arbeitsunfähigkeitsdaten nach 
§ 201 Absatz 2 des Siebten Buches 
elektronisch an die Krankenkassen 
zu übermitteln sind. 

 (3) Absatz 2 gilt entsprechend auch 
für [Teilnehmende an Maßnahmen der 
beruflichen Weiterbildung nach § 16 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 4 oder] Teilneh-
mende einer Maßnahme nach § 16 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 in Verbindung 
mit § 45 des Dritten Buches oder Teil-
nehmende an einer Maßnahme nach 
§ 16f oder § 16k, auch sofern diese 
keine Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts erhalten. 
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(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für er-
werbsfähige Leistungsberechtigte, die ei-
nen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder 
Teilarbeitslosengeld haben. Die Agentur für 
Arbeit kann erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte im Einzelfall von der Verpflichtung 
nach Absatz 1 Satz 1 befreien. Sie soll er-
werbsfähige Leistungsberechtigte befreien, 
sofern die Eingliederung in Arbeit oder 
Ausbildung hierdurch nicht gefährdet wird. 

(4) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für er-
werbsfähige Leistungsberechtigte, die ei-
nen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder 
Teilarbeitslosengeld haben. Die Agentur für 
Arbeit kann erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte im Einzelfall von der Verpflichtung 
nach Absatz 1 Satz 1 befreien. Sie soll er-
werbsfähige Leistungsberechtigte befreien, 
sofern die Eingliederung in Arbeit oder 
Ausbildung hierdurch nicht gefährdet wird. 

(3) Die Bundesagentur erstattet den 
Krankenkassen die Kosten für die Begut-
achtung durch den Medizinischen Dienst 
nach Absatz 1 Satz 6. Die Bundesagentur 
und der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen vereinbaren das Nähere über das 
Verfahren und die Höhe der Kostenerstat-
tung; der Medizinische Dienst Bund ist zu 
beteiligen. In der Vereinbarung kann auch 
eine pauschale Abgeltung der Kosten gere-
gelt werden. 

(5)  Die Bundesagentur erstattet den 
Krankenkassen die Kosten für die Begut-
achtung durch den Medizinischen Dienst 
nach Absatz 1 Satz 6. Die Bundesagentur 
und der Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen vereinbaren das Nähere über das 
Verfahren und die Höhe der Kostenerstat-
tung; der Medizinische Dienst Bund ist zu 
beteiligen. In der Vereinbarung kann auch 
eine pauschale Abgeltung der Kosten gere-
gelt werden. 
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Artikel 48 Artikel 48 

Viertes Buch Sozialgesetzbuch Viertes Buch Sozialgesetzbuch  

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 
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Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

E r s t e r  A b s c h n i t t  

G r u n d s ä t z e  u n d  B e g r i f f s b e s t i m -

m u n g e n  

E r s t e r  A b s c h n i t t  

u n v e r ä n d e r t  

Erster Titel 

Geltungsbereich und Umfang der Versicherung 

Erster Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§   1 Sachlicher Geltungsbereich u n v e r ä n d e r t  

§   2 Versicherter Personenkreis u n v e r ä n d e r t  

§   3 Persönlicher und räumlicher Geltungsbereich u n v e r ä n d e r t  

§   4 Ausstrahlung u n v e r ä n d e r t  

§   5 Einstrahlung u n v e r ä n d e r t  

§   6 Vorbehalt abweichender Regelungen u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Titel 

Beschäftigung und selbständige Tätigkeit 

Zweiter Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§   7 Beschäftigung u n v e r ä n d e r t  

§   7a Feststellung des Erwerbsstatus u n v e r ä n d e r t  

§   7b Wertguthabenvereinbarung u n v e r ä n d e r t  

§   7c Verwendung von Wertguthaben u n v e r ä n d e r t  

§   7d Führung und Verwaltung von Wertguthaben u n v e r ä n d e r t  

§   7e Insolvenzschutz u n v e r ä n d e r t  

§   7f Übertragung von Wertguthaben u n v e r ä n d e r t  

§   7g (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§   8 Geringfügige Beschäftigung und geringfügige 

selbständige Tätigkeit; Geringfügigkeitsgrenze 

u n v e r ä n d e r t  

§   8a Geringfügige Beschäftigung in Privathaushal-

ten 

u n v e r ä n d e r t  
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§   9 Beschäftigungsort u n v e r ä n d e r t  

§  10 Beschäftigungsort für besondere Personen-

gruppen 

u n v e r ä n d e r t  

§  11 Tätigkeitsort u n v e r ä n d e r t  

§  12 Hausgewerbetreibende, Heimarbeiter und Zwi-

schenmeister 

u n v e r ä n d e r t  

§  13 Reeder, Seeleute und Deutsche Seeschiffe u n v e r ä n d e r t  

Dritter Titel 

Arbeitsentgelt und sonstiges Einkommen 

Dritter Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§  14 Arbeitsentgelt u n v e r ä n d e r t  

§  15 Arbeitseinkommen u n v e r ä n d e r t  

§  16 Gesamteinkommen u n v e r ä n d e r t  

§  17 Verordnungsermächtigung u n v e r ä n d e r t  

§  17a Umrechnung von ausländischem Einkommen u n v e r ä n d e r t  

§  18 Bezugsgröße u n v e r ä n d e r t  

Vierter Titel 

Einkommen beim Zusammen- treffen mit Renten wegen 

Todes 

Vierter Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§  18a Art des zu berücksichtigenden Einkommens u n v e r ä n d e r t  

§  18b Höhe des zu berücksichtigenden Einkom-

mens 

u n v e r ä n d e r t  

§  18c Erstmalige Ermittlung des Einkommens u n v e r ä n d e r t  

§  18d Einkommensänderungen u n v e r ä n d e r t  

§  18e Ermittlung von Einkommensänderungen u n v e r ä n d e r t  
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Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

Fünfter Titel 

Verarbeitung der Versicherungsnummer 

Fünfter Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§  18f Zulässigkeit der Verarbeitung u n v e r ä n d e r t  

§  18g Angabe der Versicherungsnummer u n v e r ä n d e r t  

Sechster Titel 

(weggefallen) 

Sechster Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§  18h (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

Siebter Titel 

Betriebsnummer 

Siebter Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§ 18i Betriebsnummer für Beschäftigungsbetriebe 

der Arbeitgeber 

u n v e r ä n d e r t  

§ 18k Betriebsnummer für Beschäftigungsbetriebe 

weiterer Meldepflichtiger 

u n v e r ä n d e r t  

§ 18l Identifikation weiterer Verfahrensbeteiligter in 

elektronischen Meldeverfahren 

u n v e r ä n d e r t  

§ 18m Verarbeitung der Betriebsnummer u n v e r ä n d e r t  

§ 18n Absendernummer u n v e r ä n d e r t  

§ 18o Verarbeitung der Unternehmernummer u n v e r ä n d e r t  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  

L e i s t u n g e n  u n d  B e i t r ä g e  

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  

u n v e r ä n d e r t  

Erster Titel 

Leistungen 

Erster Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§  19 Leistungen auf Antrag oder von Amts wegen u n v e r ä n d e r t  

§  19a Benachteiligungsverbot u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Titel 

Beiträge 

Zweiter Titel 

u n v e r ä n d e r t  
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§  20 Aufbringung der Mittel, Übergangsbereich u n v e r ä n d e r t  

§  21 Bemessung der Beiträge u n v e r ä n d e r t  

§  22 Entstehen der Beitragsansprüche, Zusam-

mentreffen mehrerer Versicherungsverhältnisse 

u n v e r ä n d e r t  

§  23 Fälligkeit u n v e r ä n d e r t  

§  23a Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt als bei-

tragspflichtige Einnahmen 

u n v e r ä n d e r t  

§  23b Beitragspflichtige Einnahmen bei flexiblen Ar-

beitszeitregelungen 

u n v e r ä n d e r t  

§  23c Sonstige nicht beitragspflichtige Einnahmen u n v e r ä n d e r t  

§  23d Abgeltung von abgeleiteten Entgeltguthaben 

bei Beendigung oder Ruhen des Beschäftigungsver-

hältnisses 

u n v e r ä n d e r t  

§  24 Säumniszuschlag u n v e r ä n d e r t  

§  25 Verjährung u n v e r ä n d e r t  

§  26 Beanstandung und Erstattung zu Unrecht ent-

richteter Beiträge 

u n v e r ä n d e r t  

§  27 Verzinsung und Verjährung des Erstattungs-

anspruchs 

u n v e r ä n d e r t  

§  28 Verrechnung und Aufrechnung des Erstat-

tungsanspruchs 

u n v e r ä n d e r t  

D r i t t e r  A b s c h n i t t  

M e l d e p f l i c h t e n  d e s  A r b e i t g e -

b e r s ,  G e s a m t s o z i a l v e r s i c h e -

r u n g s b e i t r a g  

D r i t t e r  A b s c h n i t t  

u n v e r ä n d e r t  

Erster Titel 

Meldungen des Arbeitgebers und ihre Weiterleitung 

Erster Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§  28a Meldepflicht u n v e r ä n d e r t  
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Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

§  28b Inhalte und Verfahren für die Gemeinsamen 

Grundsätze und die Datenfeldbeschreibung 

u n v e r ä n d e r t  

§  28c Verordnungsermächtigung u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Titel 

Verfahren und Haftung bei der Beitragszahlung 

Zweiter Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§  28d Gesamtsozialversicherungsbeitrag u n v e r ä n d e r t  

§  28e Zahlungspflicht, Vorschuss u n v e r ä n d e r t  

§  28f Aufzeichnungspflicht, Nachweise der Bei-

tragsabrechnung und der Beitragszahlung 

u n v e r ä n d e r t  

§  28g Beitragsabzug u n v e r ä n d e r t  

§  28h Einzugsstellen u n v e r ä n d e r t  

§  28i Zuständige Einzugsstelle u n v e r ä n d e r t  

§  28k Weiterleitung von Beiträgen u n v e r ä n d e r t  

§  28l Vergütung u n v e r ä n d e r t  

§  28m Sonderregelungen für bestimmte Personen-

gruppen 

u n v e r ä n d e r t  

§  28n Verordnungsermächtigung u n v e r ä n d e r t  

Dritter Titel 

Auskunfts- und Vorlagepflicht, Prüfung, Schadenser-

satzpflicht und Verzinsung 

Dritter Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§  28o Auskunfts- und Vorlagepflicht des Beschäftig-

ten 

u n v e r ä n d e r t  

§  28p Prüfung bei den Arbeitgebern u n v e r ä n d e r t  

§  28q Prüfung bei den Einzugsstellen und den Trä-

gern der Rentenversicherung 

u n v e r ä n d e r t  

§  28r Schadensersatzpflicht, Verzinsung u n v e r ä n d e r t  
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Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

V i e r t e r  A b s c h n i t t  

T r ä g e r  d e r  S o z i a l v e r s i c h e r u n g  

V i e r t e r  A b s c h n i t t  

u n v e r ä n d e r t  

Erster Titel 

Verfassung 

Erster Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§  29 Rechtsstellung u n v e r ä n d e r t  

§  30 Eigene und übertragene Aufgaben u n v e r ä n d e r t  

§  31 Organe u n v e r ä n d e r t  

§  32 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§  33 Vertreterversammlung, Verwaltungsrat u n v e r ä n d e r t  

§  34 Satzung u n v e r ä n d e r t  

§  35 Vorstand u n v e r ä n d e r t  

§  35a Vorstand bei Orts-, Betriebs- und Innungs-

krankenkassen sowie Ersatzkassen 

u n v e r ä n d e r t  

§  36 Geschäftsführer u n v e r ä n d e r t  

§  36a Besondere Ausschüsse u n v e r ä n d e r t  

§  37 Verhinderung von Organen u n v e r ä n d e r t  

§  38 Beanstandung von Rechtsverstößen u n v e r ä n d e r t  

§  39 Versichertenälteste und Vertrauenspersonen u n v e r ä n d e r t  

§  40 Ehrenämter u n v e r ä n d e r t  

§  41 Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen u n v e r ä n d e r t  

§  42 Haftung u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Titel 

Zusammensetzung, Wahl und Verfahren der Selbstver-

waltungsorgane, Versichertenältesten und Vertrauens-

personen 

Zweiter Titel 

u n v e r ä n d e r t  
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Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

§  43 Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane u n v e r ä n d e r t  

§  44 Zusammensetzung der Selbstverwaltungsor-

gane 

u n v e r ä n d e r t  

§  45 Sozialversicherungswahlen u n v e r ä n d e r t  

§  46 Wahl der Vertreterversammlung u n v e r ä n d e r t  

§  47 Gruppenzugehörigkeit u n v e r ä n d e r t  

§  48 Vorschlagslisten u n v e r ä n d e r t  

§  48a Vorschlagsrecht der Arbeitnehmervereinigun-

gen 

u n v e r ä n d e r t  

§  48b Feststellungsverfahren u n v e r ä n d e r t  

§  48c Feststellung der allgemeinen Vorschlagsbe-

rechtigung 

u n v e r ä n d e r t  

§  49 Stimmenzahl u n v e r ä n d e r t  

§  50 Wahlrecht u n v e r ä n d e r t  

§  51 Wählbarkeit u n v e r ä n d e r t  

§  52 Wahl des Vorstandes u n v e r ä n d e r t  

§  53 Wahlorgane u n v e r ä n d e r t  

§  54 Durchführung der Wahl u n v e r ä n d e r t  

§  55 Wahlunterlagen und Mitwirkung der Arbeitge-

ber 

u n v e r ä n d e r t  

§  56 Wahlordnung u n v e r ä n d e r t  

§  57 Rechtsbehelfe im Wahlverfahren u n v e r ä n d e r t  

§  58 Amtsdauer u n v e r ä n d e r t  
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§  59 Verlust der Mitgliedschaft u n v e r ä n d e r t  

§  60 Ergänzung der Selbstverwaltungsorgane u n v e r ä n d e r t  

§  61 Wahl der Versichertenältesten und der Ver-

trauenspersonen 

u n v e r ä n d e r t  

§  62 Vorsitzende der Selbstverwaltungsorgane u n v e r ä n d e r t  

§  63 Beratung u n v e r ä n d e r t  

§  64 Beschlussfassung u n v e r ä n d e r t  

§  64a Hybride und digitale Sitzungen u n v e r ä n d e r t  

§  65 Getrennte Abstimmung u n v e r ä n d e r t  

§  66 Erledigungsausschüsse u n v e r ä n d e r t  

Dritter Titel 

Haushalts- und Rechnungswesen 

Dritter Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§  67 Aufstellung des Haushaltsplans u n v e r ä n d e r t  

§  68 Bedeutung und Wirkung des Haushaltsplans u n v e r ä n d e r t  

§  69 Ausgleich, Wirtschaftlichkeit und Sparsam-

keit, Kosten- und Leistungsrechnung, Personalbedarfs-

ermittlung 

u n v e r ä n d e r t  

§  70 Haushaltsplan u n v e r ä n d e r t  

§  71 Haushaltsplan der Deutschen Rentenversi-

cherung Knappschaft-Bahn-See 

u n v e r ä n d e r t  

§  71a Haushaltsplan der Bundesagentur für Arbeit u n v e r ä n d e r t  

§  71b Veranschlagung der Arbeitsmarktmittel der 

Bundesagentur für Arbeit 

u n v e r ä n d e r t  

§  71c Eingliederungsrücklage der Bundesagentur 

für Arbeit 

u n v e r ä n d e r t  
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§  71d Haushaltsplan und Kostenverteilungsverfah-

ren der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 

und Gartenbau 

u n v e r ä n d e r t  

§  71e Ausweisung der Schiffssicherheitsabteilung 

im Haushaltsplan 

u n v e r ä n d e r t  

§  71f Haushaltsplan der Unfallversicherung Bund 

und Bahn 

u n v e r ä n d e r t  

§  72 Vorläufige Haushaltsführung u n v e r ä n d e r t  

§  73 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aus-

gaben 

u n v e r ä n d e r t  

§  74 Nachtragshaushalt u n v e r ä n d e r t  

§  75 Verpflichtungsermächtigungen u n v e r ä n d e r t  

§  76 Erhebung der Einnahmen u n v e r ä n d e r t  

§  77 Rechnungsabschluss, Jahresrechnung und 

Entlastung 

u n v e r ä n d e r t  

§  77a Geltung von Haushaltsvorschriften des Bun-

des für die Bundesagentur für Arbeit 

u n v e r ä n d e r t  

§  78 Verordnungsermächtigung u n v e r ä n d e r t  

§  79 Geschäftsübersichten und Statistiken der So-

zialversicherung 

u n v e r ä n d e r t  

Vierter Titel 

Vermögen 

Vierter Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§  80 Verwaltung der Mittel, Anlagegrundsätze u n v e r ä n d e r t  

§  81 Betriebsmittel u n v e r ä n d e r t  

§  82 Rücklage u n v e r ä n d e r t  

§  82a Verwaltungsvermögen u n v e r ä n d e r t  
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§  83 Anlegung der Mittel u n v e r ä n d e r t  

§  84 Beleihung von Grundstücken u n v e r ä n d e r t  

§  85 Genehmigungs- und anzeigepflichtige Vermö-

gensanlagen 

u n v e r ä n d e r t  

§  86 Ausnahmegenehmigung u n v e r ä n d e r t  

Fünfter Titel 

Aufsicht 

Fünfter Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§  87 Umfang der Aufsicht u n v e r ä n d e r t  

§  88 Prüfung und Unterrichtung u n v e r ä n d e r t  

§  89 Aufsichtsmittel u n v e r ä n d e r t  

§  90 Aufsichtsbehörden u n v e r ä n d e r t  

§  90a Zuständigkeitsbereich u n v e r ä n d e r t  

F ü n f t e r  A b s c h n i t t  

V e r s i c h e r u n g s b e h ö r d e n  

F ü n f t e r  A b s c h n i t t  

u n v e r ä n d e r t  

§  91 Arten u n v e r ä n d e r t  

§  92 Versicherungsämter u n v e r ä n d e r t  

§  93 Aufgaben der Versicherungsämter u n v e r ä n d e r t  

§  94 Bundesamt für Soziale Sicherung u n v e r ä n d e r t  

Sechster Abschnitt 

Verarbeitung von elektronischen Datenin der Sozialver-

sicherung 

Sechster Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

Erster Titel 

Übermittlung von Daten zur und innerhalb der Sozial-

versicherung 

Erster Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§  95 Gemeinsame Grundsätze Technik u n v e r ä n d e r t  
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§ 95a Ausfüllhilfe zum elektronischen Datenaus-

tausch mit Sozialversicherungsträgern 

 u n v e r ä n d e r t  

§ 95b Systemprüfung u n v e r ä n d e r t  

§ 95c Datenaustausch zwischen den Sozialversiche-

rungsträgern 

u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Titel 

Verarbeitung der Daten der Arbeitgeber durch die Sozi-

alversicherungsträger 

Zweiter Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§  96 Kommunikationsserver u n v e r ä n d e r t  

§  97 Annahmestellen u n v e r ä n d e r t  

§  98 Weiterleitung der Daten durch die Einzugs-

stellen 

u n v e r ä n d e r t  

Dritter Titel 

Übermittlung von Daten imLohnnachweisverfahren der 

Unfallversicherung 

Dritter Titel 

u n v e r ä n d e r t  

§  99 Übermittlung von Daten durch den Unterneh-

mer im Lohnnachweisverfahren 

u n v e r ä n d e r t  

§ 100 Inhalt des elektronischen Lohnnachweises u n v e r ä n d e r t  

§ 101 Stammdatendatei u n v e r ä n d e r t  

§ 102 Annahme, Prüfung und Weiterleitung der Da-

ten zum Lohnnachweisverfahren 

u n v e r ä n d e r t  

§ 103 Gemeinsame Grundsätze zur Datenübermitt-

lung an die Unfallversicherung 

u n v e r ä n d e r t  

Siebter Abschnitt 

Informationsangebote in den Meldeverfahren der sozia-

len Sicherung 

Siebter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 104 Informations- und Beratungsanspruch u n v e r ä n d e r t  

§ 105 Informationsportal u n v e r ä n d e r t  
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Achter Abschnitt 

Elektronisches Antrags- und Bescheinigungsverfahren 

Achter Abschnitt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 106 Elektronischer Antrag auf Ausstellung einer 

Bescheinigung über die anzuwendenden Rechtsvor-

schriften bei Beschäftigung nach Artikel 11 Absatz 3 

Buchstabe b, Absatz 4, 5, Artikel 12 Absatz 1, Artikel 13 

Absatz 1 Buchstabe a oder Buchstabe b, Ziffer i und Ar-

tikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 

u n v e r ä n d e r t  

§ 106a Elektronischer Antrag auf Ausstellung einer 

Bescheinigung über die anzuwendenden Rechtsvor-

schriften bei selbständiger Erwerbstätigkeit nach Arti-

kel 11 Absatz 4 und Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung 

(EG) Nr. 883/2004 

u n v e r ä n d e r t  

§ 107 Elektronische Übermittlung von Bescheini-

gungen für Entgeltersatzleistungen 

u n v e r ä n d e r t  

§ 108 Elektronische Übermittlung von Anträgen und 

sonstigen Bescheinigungen an die Sozialversiche-

rungsträger 

u n v e r ä n d e r t  

§ 108a Verfahren zur elektronischen Abfrage und 

Übermittlung von Entgeltbescheinigungsdaten für El-

terngeld 

u n v e r ä n d e r t  

§ 108b Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Ein-

zugsstellen 

u n v e r ä n d e r t  

§ 109 Meldung der Arbeitsunfähigkeits- und Vorer-

krankungszeiten an den Arbeitgeber 

u n v e r ä n d e r t  

§ 109a Abruf von Arbeitsunfähigkeitsdaten und Da-

ten zur stationären Krankenhausbehandlung 

durch die Bundesagentur für Arbeit 

§ 109a Abruf von Arbeitsunfähigkeitsdaten und Da-

ten zur stationären Krankenhausbehandlung 

durch die Bundesagentur für Arbeit und die 

Jobcenter 

§ 110 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

N e u n t e r  A b s c h n i t t  

A u f b e w a h r u n g  v o n  U n t e r l a g e n  

N e u n t e r  A b s c h n i t t  

u n v e r ä n d e r t  

§ 110a Aufbewahrungspflicht u n v e r ä n d e r t  
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§ 110b Rückgabe, Vernichtung und Archivierung von 

Unterlagen 

u n v e r ä n d e r t  

§ 110c Verwaltungsvereinbarungen, Verordnungser-

mächtigung 

u n v e r ä n d e r t  

Z e h n t e r  A b s c h n i t t  

B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n  

Z e h n t e r  A b s c h n i t t  

u n v e r ä n d e r t  

§ 111 Bußgeldvorschriften u n v e r ä n d e r t  

§ 112 Allgemeines über Bußgeldvorschriften u n v e r ä n d e r t  

§ 113 Zusammenarbeit mit anderen Behörden u n v e r ä n d e r t  

E l f t e r  A b s c h n i t t  

Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t e n  

E l f t e r  A b s c h n i t t  

u n v e r ä n d e r t  

§ 114 Einkommen beim Zusammentreffen mit Ren-

ten wegen Todes 

u n v e r ä n d e r t  

§ 115 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§ 116 Übergangsregelungen für bestehende Wert-

guthaben 

u n v e r ä n d e r t  

§ 116a (weggefallen)  u n v e r ä n d e r t  

§ 117 Verwaltungsausgaben der knappschaftlichen 

Krankenversicherung der Rentner 

u n v e r ä n d e r t  

§ 118 Übergangsregelung für Tätigkeiten als Notärz-

tin oder Notarzt im Rettungsdienst 

u n v e r ä n d e r t  

§ 119 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§ 120 Übergangsregelung zur Änderung der Wähl-

barkeitsvoraussetzungen 

u n v e r ä n d e r t  

§ 121 Übergangsregelung zur Vergütung der Vor-

standsmitglieder der gesetzlichen Krankenkassen 

u n v e r ä n d e r t  

§ 123 Übergangsregelung u n v e r ä n d e r t  
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§ 124 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§ 125 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§ 126 Verzicht auf die elektronisch unterstützte Prü-

fung bei den Arbeitgebern 

u n v e r ä n d e r t  

§ 127 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§ 128 Außerordentliche Hemmung der Verjährung u n v e r ä n d e r t  

§ 129 Übergangsregelung für die Zulassung der Ar-

beitnehmervereinigungen für die Sozialversicherungs-

wahlen im Jahr 2023 

u n v e r ä n d e r t  

§ 130 Sonstige nicht beitragspflichtige Einnahmen 

aus ärztlichen Tätigkeiten in Corona-Impfzentren 

u n v e r ä n d e r t  

§ 131 Sonstige nicht beitragspflichtige Einnahmen 

aus ärztlichen Tätigkeiten in Corona-Testzentren 

u n v e r ä n d e r t  

§ 132 (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

§ 133 Übergangsvorschrift zur Besetzung der 

hauptamtlichen Vorstände und Geschäftsführungen der 

Versicherungsträger 

u n v e r ä n d e r t  

§ 134 Übergangsregelung zum Übergangsbereich u n v e r ä n d e r t  

§ 135 Bericht zur Einführung eines Betriebsstätten-

verzeichnisses 

u n v e r ä n d e r t  

§ 1 § 1 

Sachlicher Geltungsbereich Sachlicher Geltungsbereich 
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(1) Die Vorschriften dieses Buches 
gelten für die gesetzliche Kranken-, Unfall- 
und Rentenversicherung einschließlich der 
Alterssicherung der Landwirte sowie die 
soziale Pflegeversicherung (Versicherungs-
zweige). Die Vorschriften dieses Buches 
gelten mit Ausnahme des Ersten und Zwei-
ten Titels des Vierten Abschnitts und des 
Fünften Abschnitts auch für die Arbeitsför-
derung. Die Bundesagentur für Arbeit gilt 
im Sinne dieses Buches als Versicherungs-
träger. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die §§ 18f, 18g und 19a gelten 
auch für die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende. 

(2) Die §§ 18f, 18g, 19a und 109a gel-
ten auch für die Grundsicherung für Arbeit-
suchende. 

(3) Regelungen in den Sozialleis-
tungsbereichen dieses Gesetzbuches, die 
in den Absätzen 1 und 2 genannt sind, blei-
ben unberührt, soweit sie von den Vor-
schriften dieses Buches abweichen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 109a [ab 1.1.2024] § 109a 

Abruf von Arbeitsunfähigkeitsdaten und 
Daten zur stationären Krankenhausbe-
handlung durch die Bundesagentur für 

Arbeit 

Abruf von Arbeitsunfähigkeitsdaten und 
Daten zur stationären Krankenhausbe-
handlung durch die Bundesagentur für 

Arbeit und die Jobcenter 

(1) Die Krankenkasse hat nach Ein-
gang der Daten nach § 295 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 des Fünften Buches für Per-
sonen, für die nach den Vorschriften des 
Dritten Buches Anzeige- und Nachweis-
pflichten bei Arbeitsunfähigkeit bestehen, 
eine Meldung zum Abruf für die Bunde-
sagentur für Arbeit zu erstellen, die insbe-
sondere die folgenden Daten enthält: 

(1) Die Krankenkasse hat nach Ein-
gang der Daten nach § 295 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 des Fünften Buches für Per-
sonen, für die nach den Vorschriften des 
Zweiten oder des Dritten Buches Anzeige- 
und Nachweispflichten bei Arbeitsunfähig-
keit bestehen, eine Meldung zum Abruf für 
die Bundesagentur für Arbeit und die Job-
center zu erstellen, die insbesondere die 
folgenden Daten enthält: 

1. den Namen des Versicherten, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. den Beginn und das Ende der Arbeits-
unfähigkeit, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. das Datum der ärztlichen Feststellung 
der Arbeitsunfähigkeit, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Kennzeichnung als Erst- oder Fol-
gemeldung und 

4. u n v e r ä n d e r t  
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5. die Angabe, ob Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass die Arbeitsunfähigkeit 
auf einem Arbeitsunfall oder sonstigen 
Unfall oder auf den Folgen eines Ar-
beitsunfalls oder sonstigen Unfalls be-
ruht. 

5. u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Nähere zu den Datensätzen 
und zum Verfahren regeln der Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen und die 
Bundesagentur für Arbeit in gemeinsamen 
Grundsätzen. Die Grundsätze bedürfen der 
Genehmigung durch das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Ge-
sundheit. 

(2) Das Nähere zu den Datensätzen 
und zum Verfahren regeln der Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen und die 
Bundesagentur für Arbeit in gemeinsamen 
Grundsätzen. Die Grundsätze bedürfen der 
Genehmigung durch das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Ge-
sundheit. In den Fällen, in denen die 
Grundsätze Auswirkungen auf die Ver-
fahren mit den Jobcentern haben, ist 
der Bund-Länder-Ausschuss nach § 18c 
des Zweiten Buches zu beteiligen. 

(3) Absatz 1 gilt entsprechend bei Ein-
gang der Daten nach § 301 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 3 und 7 des Fünften Buches mit 
der Maßgabe, dass die Meldung abwei-
chend von Absatz 1 nur die Daten nach 
Absatz 1 Nummer 1 und den Beginn, die 
voraussichtliche Dauer und das Ende der 
stationären Krankenhausbehandlung zu 
enthalten hat. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Absatz 1 gilt entsprechend bei Ein-
gang von Arbeitsunfähigkeitsdaten, wenn 
sie nach § 201 Absatz 2 des Siebten Bu-
ches an die Krankenkassen übermittelt 
werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 49 Artikel 49 

Sechstes Buch Sozialgesetz-
buch 

Sechstes Buch Sozialgesetz-
buch 

§ 97a § 97a 

Einkommensanrechnung beim Zuschlag 
an Entgeltpunkten für langjährige Versi-

cherung 

Einkommensanrechnung beim Zuschlag 
an Entgeltpunkten für langjährige Versi-

cherung 

(1) Auf den Rentenanteil aus dem Zu-
schlag an Entgeltpunkten für langjährige 
Versicherung wird Einkommen des Berech-
tigten und seines Ehegatten angerechnet. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Als Einkommen zu berücksichti-
gen sind  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. das zu versteuernde Einkommen nach 
§ 2 Absatz 5 des Einkommensteuerge-
setzes, 

 

2. der steuerfreie Teil von Renten nach § 
22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe aa Satz 4 des Ein-
kommensteuergesetzes sowie der 
nach § 19 Absatz 2 und § 22 Nummer 
4 Satz 4 Buchstabe b des Einkommen-
steuergesetzes steuerfreie Betrag von 
Versorgungsbezügen und 

 

3. die versteuerten Einkünfte aus Kapital-
vermögen nach § 20 des Einkommen-
steuergesetzes, soweit diese nicht be-
reits in dem Einkommen nach Nummer 
1 enthalten sind; im Falle der Kapitaler-
träge nach § 20 Absatz 1 Nummer 6 
Satz 1 bis 3 des Einkommensteuerge-
setzes gilt als Einkommen ein Zehntel 
des Ertrags, längstens jedoch für zehn 
Jahre. 
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Als Einkommen nach Satz 1 Nummer 1 
und 2 sind grundsätzlich die von den Trä-
gern der Rentenversicherung nach § 151b 
automatisiert abzurufenden, bei den Fi-
nanzbehörden jeweils bis zum 30. Septem-
ber für das vorvergangene Kalenderjahr 
vorliegenden Festsetzungsdaten zugrunde 
zu legen. Liegen für das vorvergangene 
Kalenderjahr keine Festsetzungsdaten 
nach Satz 1 Nummer 1 vor, sind die Fest-
setzungsdaten nach Satz 1 Nummer 1 und 
2 des vorvorvergangenen Kalenderjahres 
maßgeblich. Liegen keine Festsetzungsda-
ten des vorvorvergangenen Kalenderjahres 
nach Satz 1 Nummer 1 vor, sind  

 

1. die jeweils in entsprechender Anwen-
dung von § 18b Absatz 5 Satz 1 Num-
mer 3, 6 und 8 des Vierten Buches ge-
kürzten Renten nach § 22 Nummer 1 
Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe 
aa Satzteil vor Satz 2 des Einkommen-
steuergesetzes, 

 

2. die jeweils in entsprechender Anwen-
dung von § 18b Absatz 5 Satz 1 Num-
mer 4 des Vierten Buches gekürzten 
Versorgungsbezüge nach § 19 Absatz 
2 Satz 2 und nach § 22 Nummer 4 
Satzteil vor Satz 2 des Einkommen-
steuergesetzes, 

 

3. die in entsprechender Anwendung von 
§ 18b Absatz 5 Satz 1 Nummer 5 des 
Vierten Buches gekürzten Leistungen 
nach § 22 Nummer 5 Satzteil vor Satz 
2 sowie Satz 2 und 3 des Einkommen-
steuergesetzes sowie 

 

4. das Einkommen nach Satz 1 Nummer 
3 
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des vorvergangenen Kalenderjahres zu be-
rücksichtigen. Bei Anwendung von Satz 4 
ist für Hinterbliebenenleistungen für die Be-
stimmung des maßgeblichen Kürzungsbe-
trages auf den Beginn der Leistung abzu-
stellen, von der die Hinterbliebenenleistung 
abgeleitet wurde. Die Träger der Renten-
versicherung sind an die übermittelten 
Festsetzungsdaten gebunden. Von dem 
Einkommen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 
sowie den Renten nach den Sätzen 4 und 
5 ist der darin enthaltene Rentenanteil, der 
auf dem Zuschlag an Entgeltpunkten für 
langjährige Versicherung beruht, abzuzie-
hen. 

 

(3) Als monatliches Einkommen gilt 
ein Zwölftel des Einkommens, das nach 
Absatz 2 zu berücksichtigen ist. Für Be-
rechtigte mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt im Inland, die vergleichbare aus-
ländische Einkommen haben, gilt Absatz 2 
sinngemäß. Berechtigte und deren Ehegat-
ten mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Auf-
enthalt im Ausland haben vergleichbare 
ausländische Einkommen durch geeignete 
Unterlagen gegenüber dem Träger der 
Rentenversicherung nachzuweisen; bei 
fehlendem Nachweis ist kein Rentenanteil 
aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten für 
langjährige Versicherung zu zahlen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Anrechenbar ist dasjenige Ein-
kommen des Berechtigten und seines Ehe-
gatten, das monatlich die in den Sätzen 2 
bis 4 genannten, jeweils auf einen vollen 
Eurobetrag aufgerundeten Beträge über-
steigt. Übersteigt das anrechenbare Ein-
kommen des Berechtigten monatlich das 
36,56fache des aktuellen Rentenwertes, 
werden 60 vom Hundert angerechnet, so-
lange das anrechenbare Einkommen nicht 
mehr als das 46,78fache des aktuellen 
Rentenwertes beträgt. Übersteigt das anre-
chenbare Einkommen des Berechtigten 
das 46,78fache des aktuellen Rentenwer-
tes, wird das diesen Betrag übersteigende 
anrechenbare Einkommen in voller Höhe 
angerechnet; Satz 2 bleibt unberührt. Ist 
neben dem Einkommen des Berechtigten 
auch Einkommen seines Ehegatten zu be-
rücksichtigen, sind die Sätze 2 und 3 mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle 
des 36,56fachen des aktuellen Rentenwer-
tes das 57,03fache des aktuellen Renten-
wertes und anstelle des 46,78fachen des 
aktuellen Rentenwertes das 67,27fache 
des aktuellen Rentenwertes tritt. Änderun-
gen der Höhe der Beträge nach den Sät-
zen 2 bis 4 werden mit Beginn des Kalen-
dermonats wirksam, zu dessen Beginn Ein-
kommensänderungen nach Absatz 5 zu 
berücksichtigen sind. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Einkommen nach Absatz 2 ist 
auch dann abschließend zu berücksichti-
gen, wenn die Einkommensteuer vorläufig 
oder unter Vorbehalt der Nachprüfung fest-
gesetzt oder die Entscheidung der Finanz-
behörde angefochten wurde, es sei denn, 
die Vollziehung des Einkommensteuerbe-
scheides wurde ausgesetzt. Einkommens-
änderungen, die dem Träger der Renten-
versicherung jeweils bis zum 31. Oktober 
vorliegen, sind vom darauffolgenden 1. Ja-
nuar an zu berücksichtigen; Absatz 6 bleibt 
unberührt. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Die jährliche Einkommensanrech-
nung ist zunächst nur unter Berücksichti-
gung von Einkommen nach Absatz 2 Satz 
1 Nummer 1 und 2 durchzuführen. Ist ein 
Rentenanteil aus dem Zuschlag an Entgelt-
punkten für langjährige Versicherung zu 
leisten, haben der Berechtigte und sein 
Ehegatte über Einkommen nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 innerhalb von drei Mona-
ten nach Bekanntgabe des Bescheides 
über den Rentenanteil aus dem Zuschlag 
an Entgeltpunkten für langjährige Versiche-
rung dem Träger der Rentenversicherung 
mitzuteilen, wenn solches Einkommen in 
dem nach Absatz 2 Satz 3 und 4 maßgebli-
chen Kalenderjahr erzielt wurde und des-
sen Höhe nachzuweisen. Der Berechtigte 
ist auf die Überprüfungsrechte nach § 151c 
hinzuweisen. Erfolgt keine Mitteilung nach 
Satz 2, gilt Einkommen nach Absatz 2 Satz 
1 Nummer 3 als nicht erzielt. Teilen der Be-
rechtigte und sein Ehegatte Einkommen 
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 mit und 
ergibt sich nach erneuter Einkommensprü-
fung ein veränderter Rentenanteil aus dem 
Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige 
Versicherung, ist der Bescheid mit Wirkung 
für die Zukunft aufzuheben. Im Fall einer zu 
Unrecht unterbliebenen oder unrichtigen 
Auskunft ist der Bescheid vom Beginn des 
Zeitraumes der Anrechnung von Einkom-
men nach Satz 1 aufzuheben. Soweit Be-
scheide aufgehoben wurden, sind zu viel 
erbrachte Leistungen zu erstatten; § 50 Ab-
satz 2a bis 5 des Zehnten Buches bleibt 
unberührt. Nicht anzuwenden ist die Vor-
schrift zur Anhörung Beteiligter (§ 24 des 
Zehnten Buches). 

(6) Die jährliche Einkommensanrech-
nung ist zunächst nur unter Berücksichti-
gung von Einkommen nach Absatz 2 Satz 
1 Nummer 1 und 2 durchzuführen. Ist ein 
Rentenanteil aus dem Zuschlag an Entgelt-
punkten für langjährige Versicherung zu 
leisten, haben der Berechtigte und sein 
Ehegatte über Einkommen nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 innerhalb von drei Mona-
ten nach Bekanntgabe des Bescheides 
über den Rentenanteil aus dem Zuschlag 
an Entgeltpunkten für langjährige Versiche-
rung dem Träger der Rentenversicherung 
mitzuteilen, wenn solches Einkommen in 
dem nach Absatz 2 Satz 3 und 4 maßgebli-
chen Kalenderjahr erzielt wurde und des-
sen Höhe nachzuweisen. Erfolgt keine Mit-
teilung nach Satz 2, gilt Einkommen nach 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 als nicht erzielt. 
Teilen der Berechtigte und sein Ehegatte 
Einkommen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 
3 mit und ergibt sich nach erneuter Ein-
kommensprüfung ein veränderter Renten-
anteil aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten 
für langjährige Versicherung, ist der Be-
scheid mit Wirkung für die Zukunft aufzuhe-
ben. Im Fall einer zu Unrecht unterbliebe-
nen oder unrichtigen Auskunft ist der Be-
scheid vom Beginn des Zeitraumes der An-
rechnung von Einkommen nach Satz 1 auf-
zuheben. Soweit Bescheide aufgehoben 
wurden, sind zu viel erbrachte Leistungen 
zu erstatten; § 50 Absatz 2a bis 5 des 
Zehnten Buches bleibt unberührt. Nicht an-
zuwenden ist die Vorschrift zur Anhörung 
Beteiligter (§ 24 des Zehnten Buches). 

(7) Ist in einer Rente ein Zuschlag an 
Entgeltpunkten für langjährige Versiche-
rung enthalten, sind auf den hierauf beru-
henden Rentenanteil die Regelungen zu 
Renten und Hinzuverdienst sowie zur Ein-
kommensanrechnung auf Renten wegen 
Todes nicht anzuwenden. Auf diesen Ren-
tenanteil finden ausschließlich die Absätze 
1 bis 6 Anwendung. 

(7) u n v e r ä n d e r t  



 - 270 -   

Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

§ 151c § 151c 

Auskunftsrechte zur Überprüfung von 
Einkünften aus Kapitalvermögen beim 

Zuschlag an Entgeltpunkten für langjäh-
rige Versicherung 

Entfällt 

(1) Die Träger der Rentenversiche-
rung können für Berechtigte, bei denen 
nach Prüfung des Einkommens nach § 97a 
ein Rentenanteil aus dem Zuschlag an Ent-
geltpunkten für langjährige Versicherung 
geleistet wird, und für deren Ehegatten im 
Wege des automatisierten Datenabgleichs 
bei einer durch Zufallsauswahl gewonne-
nen hinreichenden Anzahl von Fällen das 
Bundeszentralamt für Steuern nach § 93 
Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe g 
der Abgabenordnung ersuchen, bei Kredit-
instituten die in § 93b Absatz 1 und 1a der 
Abgabenordnung bezeichneten Daten für 
den Berechtigten und dessen Ehegatten 
abzurufen. § 93 Absatz 8a bis 10 und § 
93b Absatz 2 bis 4 der Abgabenordnung 
gelten entsprechend. Ein Abruf nach Satz 1 
ist frühestens nach Ablauf der in § 97a Ab-
satz 6 Satz 2 genannten Auskunftsfrist zu-
lässig. Die Träger der Rentenversicherung 
dürfen für einen Abruf nach Satz 1 Name, 
Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift 
des Berechtigten und seines Ehegatten an 
das Bundeszentralamt für Steuern übermit-
teln. Das Bundeszentralamt für Steuern 
darf die ihm nach Satz 4 vom Träger der 
Rentenversicherung übermittelten Daten 
nur zur Durchführung des Abrufs nach Satz 
1 und zum Zweck der Datenschutzkontrolle 
verwenden. Die Träger der Rentenversi-
cherung dürfen die vom Bundeszentralamt 
für Steuern erhobenen Daten nur für die 
Ermittlung des Einkommens nach § 97a 
nutzen. Für das Verfahren nach diesem 
Absatz gilt § 79 Absatz 1, 2 bis 4 des Zehn-
ten Buches entsprechend mit der Maß-
gabe, dass es einer Genehmigung nach § 
79 Absatz 1 des Zehnten Buches nicht be-
darf. 
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(2) Die Träger der Rentenversiche-
rung sind berechtigt, bei jedem im Verfah-
ren nach Absatz 1 Satz 1 ermittelten Kre-
ditinstitut die Höhe aller bei ihm in dem 
maßgeblichen Kalenderjahr erzielten, ver-
steuerten Einkünfte aus Kapitalvermögen 
nach § 20 des Einkommensteuergesetzes 
von Berechtigten und deren Ehegatten zu 
erheben, sofern deren Kenntnis für die Ein-
kommensprüfung nach § 97a zur Gewäh-
rung eines Zuschlags an Entgeltpunkten für 
langjährige Versicherung erforderlich ist. 
Die Träger der Rentenversicherung dürfen 
hierzu Name, Vornamen, Geburtsdatum 
und Anschrift des Berechtigten und seines 
Ehegatten an das betroffene Kreditinstitut 
übermitteln. Das nach Satz 1 um Auskunft 
ersuchte Kreditinstitut ist verpflichtet, die 
ihm bekannten, in Satz 1 bezeichneten Da-
ten an den um Auskunft ersuchenden Trä-
ger der Rentenversicherung zu übermitteln. 
Der Berechtigte und sein Ehegatte sind 
über die Durchführung der Datenerhebung 
und deren Ergebnis zu informieren. 
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Artikel 50 Artikel 50 

Finanzverwaltungsgesetz Finanzverwaltungsgesetz 

§ 5 § 5 

Aufgaben des Bundeszentralamtes für 
Steuern 

Aufgaben des Bundeszentralamtes für 
Steuern 

(1) Das Bundeszentralamt für Steuern 
hat unbeschadet des § 4 Abs. 2 und 3 fol-
gende Aufgaben:  

(1) Das Bundeszentralamt für Steuern 
hat unbeschadet des § 4 Abs. 2 und 3 fol-
gende Aufgaben:  

1. die Mitwirkung an Außenprüfungen (§ 
19); 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Erstattung von Kapitalertragsteuer 
und von im Wege des Steuerabzugs 
nach § 50a des Einkommensteuerge-
setzes erhobener Steuer an be-
schränkt Steuerpflichtige, soweit die 
Einkommensteuer oder die Körper-
schaftsteuer mit dem Steuerabzug ab-
gegolten ist und die beschränkte Steu-
erpflicht nicht auf § 2 Nummer 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes beruht; 

2. u n v e r ä n d e r t  

2a. die Entgegennahme der Anträge nach 
§ 1a Absatz 1 Satz 4 des Körperschaft-
steuergesetzes und Berücksichtigung 
des Status der optierenden Gesell-
schaft in den Verfahren zur Entlastung 
von deutschen Abzugsteuern (Erstat-
tungen und Freistellungen) auf Grund 
von Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung; 

2a. u n v e r ä n d e r t  
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3. die Entlastung bei deutschen Besitz- o-
der Verkehrsteuern gegenüber interna-
tionalen Organisationen, amtlichen 
zwischenstaatlichen Einrichtungen, 
ausländischen Missionen, berufskon-
sularischen Vertretungen und deren 
Mitgliedern auf Grund völkerrechtlicher 
Vereinbarung oder besonderer gesetz-
licher Regelung nach näherer Weisung 
des Bundesministeriums der Finanzen 
sowie die Durchführung des Besteue-
rungsverfahrens nach § 18 Absatz 5a 
des Umsatzsteuergesetzes einschließ-
lich der damit im Zusammenhang ste-
henden Tätigkeiten für ausländische 
Missionen, berufskonsularische Vertre-
tungen und deren Mitglieder; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Besteuerung von Investmentfonds 
und Spezial-Investmentfonds sowie die 
Feststellung der Besteuerungsgrundla-
gen von Spezial-Investmentfonds, so-
weit es nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 
des Investmentsteuergesetzes zustän-
dig ist. Daneben stellt das Bundeszent-
ralamt für Steuern auf Anforderung den 
für die Besteuerung von Investment-
fonds, Spezial-Investmentfonds oder 
deren Anlegern zuständigen Landesfi-
nanzbehörden seine Erkenntnisse über 
ausländische Rechtsformen und aus-
ländisches Recht zur Verfügung; 

4. u n v e r ä n d e r t  
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5. die Ausübung der Funktion der zustän-
digen Behörde auf dem Gebiet der 
steuerlichen Rechts- und Amtshilfe und 
bei der Durchführung von Verständi-
gungs- und Schiedsverfahren im Ein-
vernehmen mit der zuständigen obers-
ten Landesfinanzbehörde oder mit der 
von dieser beauftragten Behörde nach 
den Doppelbesteuerungsabkommen, 
dem Übereinkommen Nr. 90/436/EWG 
über die Beseitigung der Doppelbe-
steuerung im Falle von Gewinnberichti-
gungen zwischen verbundenen Unter-
nehmen (ABl. L 225 vom 20.8.1990, S. 
10) in der jeweils geltenden Fassung 
und dem EU-Doppelbesteuerungsab-
kommen-Streitbeilegungsgesetz vom 
10. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2103) 
in der jeweils geltenden Fassung und 
bei der Durchführung von Vorabver-
ständigungsverfahren nach § 89a der 
Abgabenordnung, soweit das zustän-
dige Bundesministerium seine Befug-
nisse in diesem Bereich delegiert; 

5. u n v e r ä n d e r t  

5a. die Entgegennahme und Weiterleitung 
von Meldungen nach auf der Grund-
lage von § 117c der Abgabenordnung 
ergangenen Rechtsverordnungen und 
die Durchführung von Bußgeldverfah-
ren in den Fällen des § 379 Absatz 2 
Nummer 1b der Abgabenordnung so-
wie die Auswertung dieser Meldungen 
im Rahmen der dem Bundeszentralamt 
für Steuern gesetzlich übertragenen 
Aufgaben; 

5a. u n v e r ä n d e r t  

5b. die Entgegennahme und Weiterleitung 
von Meldungen und Auswertungen im 
Rahmen der nach § 2 des Gesetzes 
zum automatischen Austausch von In-
formationen über Finanzkonten in 
Steuersachen auszutauschenden In-
formationen und die Durchführung von 
Bußgeldverfahren nach § 28 des vor-
genannten Gesetzes; 

5b. u n v e r ä n d e r t  
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5c. die Einstellung von Informationen zu 
grenzüberschreitenden Vorbescheiden 
oder Vorabverständigungen über die 
Verrechnungspreisgestaltung gemäß § 
7 Absatz 3 bis 5 des EU-Amtshilfege-
setzes in das Zentralverzeichnis der 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union gemäß Artikel 21 Absatz 5 der 
Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 
15. Februar 2011 über die Zusammen-
arbeit der Verwaltungsbehörden im Be-
reich der Besteuerung und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. 
L 64 vom 11.3.2011, S. 1) in der je-
weils geltenden Fassung sowie die 
Entgegennahme der von den anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union in das Zentralverzeichnis einge-
stellten Informationen im Sinne des Ar-
tikels 8a der Richtlinie 2011/16/EU und 
ihre Weiterleitung an die jeweils zu-
ständige Landesfinanzbehörde nach 
Maßgabe des § 7 Absatz 9 des EU-
Amtshilfegesetzes; 

5c. u n v e r ä n d e r t  

5d. die automatische Übermittlung der län-
derbezogenen Berichte, die dem Bun-
deszentralamt für Steuern hierzu von 
den Unternehmen nach § 138a Absatz 
6 der Abgabenordnung übermittelt wor-
den sind, an 

5d. u n v e r ä n d e r t  

a) die jeweils zuständige Landesfi-
nanzbehörde, 

 

b) die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten der am 27. Januar 
2016 unterzeichneten „Mehrseiti-
gen Vereinbarung zwischen den 
zuständigen Behörden über den 
Austausch länderbezogener Be-
richte“ (BGBl. 2016 II S. 1178, 
1179), 

 

c) die zuständigen Behörden der an-
deren Mitgliedstaaten gemäß Arti-
kel 8aa der Richtlinie 2011/16/EU 
sowie 
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d) die zuständigen Behörden der 
Drittstaaten, mit denen die Bun-
desrepublik Deutschland ein Ab-
kommen über den steuerlichen In-
formationsaustausch geschlossen 
hat, nach dem ein automatischer 
Austausch von Informationen ver-
einbart werden kann; 

 

5e. die Entgegennahme und Weiterleitung 5e. u n v e r ä n d e r t  

e) der länderbezogenen Berichte, die 
dem zentralen Verbindungsbüro 
von den zuständigen Behörden 
der anderen Mitgliedstaaten ge-
mäß Artikel 8aa der Richtlinie 
2011/16/EU übersandt wurden, an 
die zuständigen Landesfinanzbe-
hörden, 

 

f) der länderbezogenen Berichte im 
Sinne des § 138a Absatz 2 der 
Abgabenordnung, die dem zentra-
len Verbindungsbüro von den zu-
ständigen Behörden der Vertrags-
staaten der am 27. Januar 2016 
unterzeichneten „Mehrseitigen 
Vereinbarung zwischen den zu-
ständigen Behörden über den 
Austausch länderbezogener Be-
richte“ (BGBl. 2016 II S. 1178, 
1179) übermittelt wurden, an die 
jeweils zuständige Landesfinanz-
behörde sowie 

 

g) der länderbezogenen Berichte im 
Sinne des § 138a Absatz 2 der 
Abgabenordnung, die dem zentra-
len Verbindungsbüro von den zu-
ständigen Behörden der Drittstaa-
ten, mit denen die Bundesrepublik 
Deutschland ein Abkommen über 
den steuerlichen Informationsaus-
tausch geschlossen hat, nach dem 
ein automatischer Austausch von 
Informationen vereinbart werden 
kann, übermittelt wurden, an die 
jeweils zuständige Landesfinanz-
behörde; 
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5f. die automatische Übermittlung von In-
formationen zu grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen gemäß § 7 Absatz 
13 des EU-Amtshilfegesetzes sowie 
die Entgegennahme von Informationen 
im Sinne des Artikels 8ab der Richtlinie 
2011/16/EU gemäß § 7 Absatz 14 des 
EU-Amtshilfegesetzes; 

5f. u n v e r ä n d e r t  

5g. die Entgegennahme, die Weiterleitung 
und die Übermittlung von Informatio-
nen nach § 9 Absatz 1 bis 3 und die 
Durchführung der Verfahren gemäß 
den §§ 10 bis 12 und 25 bis 27 des 
Plattformen-Steuertransparenzgeset-
zes; 

5g. u n v e r ä n d e r t  

5h. die Auswertung der Informationen 
nach den Nummern 5c, 5d, 5e, 5f und 
5g im Rahmen der dem Bundeszent-
ralamt für Steuern gesetzlich übertra-
genen Aufgaben; Auswertungen der 
Informationen nach den Nummern 5c, 
5d, 5e, 5f und 5g durch die jeweils zu-
ständige Landesfinanzbehörde bleiben 
hiervon unberührt; 

5h. u n v e r ä n d e r t  

6. die zentrale Sammlung und Auswer-
tung von Unterlagen über steuerliche 
Auslandsbeziehungen nach näherer 
Weisung des Bundesministeriums der 
Finanzen; 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. bei Personen, die nicht im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes ansässig sind, 
die Bestimmung des für die Besteue-
rung örtlich zuständigen Finanzamts, 
wenn sich mehrere Finanzämter für 
örtlich zuständig oder für örtlich unzu-
ständig halten oder wenn sonst Zweifel 
über die örtliche Zuständigkeit beste-
hen; 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. die Vergütung der Vorsteuerbeträge in 
dem besonderen Verfahren nach § 18 
Abs. 9 des Umsatzsteuergesetzes; 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. auf Grund der Verordnung (EU) Nr. 
904/2010 des Rates vom 7. Oktober 
2010 über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden und die Betrugs-
bekämpfung auf dem Gebiet der Mehr-
wertsteuer (ABl. L 268 vom 
12.10.2010, S. 1) 

9. u n v e r ä n d e r t  
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a) die Vergabe der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (§ 27a des 
Umsatzsteuergesetzes), 

 

b) die Entgegennahme der Zusam-
menfassenden Meldungen (§ 18a 
des Umsatzsteuergesetzes) und 
Speicherung der Daten, 

 

c) den Austausch von gespeicherten 
Informationen mit anderen Mit-
gliedstaaten; 

 

10. die Erteilung von Bescheinigungen in 
Anwendung des Artikels 151 der Richt-
linie 2006/112/EG des Rates vom 28. 
November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 
vom 11.12.2006, S. 1, L 335 vom 
20.12.2007, S. 60), die zuletzt durch 
die Richtlinie 2013/61/EU (ABl. L 353 
vom 28.12.2013, S. 5) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung zum Nachweis der Umsatzsteu-
erbefreiung der Umsätze, die in ande-
ren Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union an im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes ansässige zwischenstaatli-
che Einrichtungen, ständige diplomati-
sche Missionen und berufskonsulari-
sche Vertretungen sowie deren Mitglie-
der ausgeführt werden; 

10. u n v e r ä n d e r t  
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11. die Durchführung des Familienleis-
tungsausgleichs nach Maßgabe der §§ 
31, 62 bis 78 des Einkommensteuerge-
setzes. Die Bundesagentur für Arbeit 
stellt dem Bundeszentralamt für Steu-
ern zur Durchführung dieser Aufgaben 
ihre Dienststellen als Familienkassen 
zur Verfügung. Das Nähere, insbeson-
dere die Höhe der Verwaltungskosten-
erstattung, wird durch Verwaltungsver-
einbarung geregelt. Der Vorstand der 
Bundesagentur für Arbeit kann inner-
halb seines Zuständigkeitsbereichs ab-
weichend von den Vorschriften der Ab-
gabenordnung über die örtliche Zu-
ständigkeit von Finanzbehörden die 
Entscheidung über den Anspruch auf 
Kindergeld für bestimmte Bezirke oder 
Gruppen von Berechtigten einer ande-
ren Familienkasse übertragen. Für die 
besonderen Belange der Personen, die 
in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-, 
Amts- oder Ausbildungsverhältnis zum 
Bund stehen oder Versorgungsbezüge 
nach bundesbeamten- oder soldaten-
rechtlichen Vorschriften oder Grunds-
ätzen erhalten oder Arbeitnehmer des 
Bundes oder einer sonstigen Körper-
schaft, einer Anstalt oder einer Stiftung 
des öffentlichen Rechts im Bereich des 
Bundes sind, benennt die Bunde-
sagentur für Arbeit als Familienkasse 
zentrale Ansprechpartner. Die Landes-
regierungen werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Landesfamilienkas-
sen zur Wahrnehmung der Aufgaben 
nach § 72 Abs. 1 des Einkommensteu-
ergesetzes einzurichten. Diese können 
auch Aufgaben der mittelbaren Verwal-
tung wahrnehmen. Die Ermächtigung 
kann durch Rechtsverordnung auf die 
zuständigen obersten Landesbehörden 
übertragen werden. Die Familienkas-
sen gelten als Bundesfinanzbehörden, 
soweit sie den Familienleistungsaus-
gleich durchführen, und unterliegen in-
soweit der Fachaufsicht des Bundes-
zentralamtes für Steuern. Das Bundes-
zentralamt für Steuern erteilt diesen 
Familienkassen ein Merkmal zur Identi-
fizierung (Familienkassenschlüssel) 
und veröffentlicht die Namen und die 
Anschriften dieser Familienkassen je-
weils zu Beginn eines Kalenderjahres 
im Bundessteuerblatt; 

11. u n v e r ä n d e r t  
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12. die Durchführung der Veranlagung 
nach § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 
des Einkommensteuergesetzes und 
§ 32 Absatz 2 Nummer 2 des Körper-
schaftsteuergesetzes sowie die Durch-
führung des Steuerabzugsverfahrens 
nach § 50a Absatz 1 des Einkommen-
steuergesetzes und nach § 10 des 
Steueroasen-Abwehrgesetzes; ein-
schließlich des Erlasses von Haftungs- 
und Nachforderungsbescheiden und 
deren Vollstreckung; 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. die zentrale Sammlung und Auswer-
tung der von den Finanzbehörden der 
Länder übermittelten Informationen 
über Betrugsfälle im Bereich der Um-
satzsteuer; 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. die Sammlung, Auswertung und Wei-
tergabe der Daten, die nach § 45d des 
Einkommensteuergesetzes in den dort 
genannten Fällen zu übermitteln sind 
sowie die Übermittlung der Identifikati-
onsnummer (§ 139b der Abgabenord-
nung) in dem Anfrageverfahren nach § 
44a Absatz 2a Satz 3 bis 7 des Ein-
kommensteuergesetzes; 

14. u n v e r ä n d e r t  

14a. die Sammlung, Auswertung und Be-
reitstellung der Daten, die nach den §§ 
45b und 45c des Einkommensteuerge-
setzes in den dort genannten Fällen zu 
übermitteln sind; das Bundeszentral-
amt für Steuern unterrichtet die Finanz-
behörden der Länder über die Ergeb-
nisse der Datenauswertung und stellt 
den Finanzbehörden der Länder Daten 
für die Verwendung in Besteuerungs-
verfahren zur Verfügung; 

14a. u n v e r ä n d e r t  

15. die Koordinierung von Umsatzsteuer-
prüfungen der Landesfinanzbehörden 
in grenz- und länderübergreifenden 
Fällen; 

15. u n v e r ä n d e r t  

16. das Zusammenführen und Auswerten 
von umsatzsteuerlich erheblichen In-
formationen zur Identifizierung prü-
fungswürdiger Sachverhalte; 

16. u n v e r ä n d e r t  
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17. die Beobachtung von elektronisch an-
gebotenen Dienstleistungen zur Unter-
stützung der Landesfinanzverwaltun-
gen bei der Umsatzbesteuerung des 
elektronischen Handels; 

17. u n v e r ä n d e r t  

a) die Weiterleitung der Daten, die 
nach § 10 Absatz 2a, 2b und 4b 
des Einkommensteuergesetzes in 
den dort genannten Fällen zu 
übermitteln sind, 

 

b) die Sammlung, Auswertung und 
Weitergabe der Daten, die nach § 
10a Absatz 5 des Einkommen-
steuergesetzes in den dort ge-
nannten Fällen zu übermitteln 
sind, 

 

c) die Sammlung, Auswertung und 
Weitergabe der Daten, die nach § 
22a des Einkommensteuergeset-
zes in den dort genannten Fällen 
zu übermitteln sind, 

 

d) bei einer Datenübermittlung nach 
§ 22a Absatz 1 des Einkommen-
steuergesetzes die Prüfung nach § 
93c Absatz 4 Satz 1 der Abgaben-
ordnung und die Erhebung des 
Verspätungsgeldes nach § 22a 
Absatz 5 des Einkommensteuer-
gesetzes, 

 

e) die Übermittlung der Identifikati-
onsnummer (§ 139b der Abgaben-
ordnung) im Anfrageverfahren 
nach § 22a Absatz 2 in Verbin-
dung mit § 10 Absatz 2a, 2b und 
4b, § 10a Absatz 5 und § 32b Ab-
satz 3 Satz 1 sowie nach § 52 Ab-
satz 30b des Einkommensteuerge-
setzes, 

 

f) die Gewährung der Altersvorsor-
gezulage nach Abschnitt XI des 
Einkommensteuergesetzes sowie 

 

g) die Durchführung von Bußgeldver-
fahren nach § 50f des Einkom-
mensteuergesetzes. 
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Das Bundeszentralamt für Steuern be-
dient sich zur Durchführung dieser Auf-
gaben der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund, soweit diese zentrale Stelle 
im Sinne des § 81 des Einkommen-
steuergesetzes ist, im Wege der Or-
ganleihe. Die Deutsche Rentenversi-
cherung Bund unterliegt insoweit der 
Fachaufsicht des Bundeszentralamtes 
für Steuern. Das Nähere, insbesondere 
die Höhe der Verwaltungskostenerstat-
tung, wird durch Verwaltungsvereinba-
rung geregelt; 

 

18. die zentrale Sammlung der von den Fi-
nanzbehörden übermittelten Angaben 
über erteilte Freistellungsbescheini-
gungen nach § 48b des Einkommen-
steuergesetzes und die Erteilung von 
Auskünften im Wege einer elektroni-
schen Abfrage an den Leistungsemp-
fänger im Sinne des § 48 Abs. 1 Satz 1 
des Einkommensteuergesetzes über 
die übermittelten Freistellungsbeschei-
nigungen; 

18. u n v e r ä n d e r t  

19. den Einzug der einheitlichen 
Pauschsteuer nach § 40a Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes. Das Bun-
deszentralamt für Steuern bedient sich 
zur Durchführung dieser Aufgabe der 
Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See als Träger der 
knappschaftlichen Rentenversicherung 
im Wege der Organleihe. Das Nähere, 
insbesondere die Höhe der Verwal-
tungskostenerstattung, wird durch Ver-
waltungsvereinbarung geregelt. Die 
Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See als Träger der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung gilt 
für die Durchführung dieser Aufgabe 
als Bundesfinanzbehörde und unter-
liegt insoweit der Fachaufsicht des 
Bundeszentralamtes für Steuern. 

19. u n v e r ä n d e r t  
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20. für vor dem 1. Juli 2021 ausgeführte 
Umsätze die Durchführung des Be-
steuerungsverfahrens nach § 18 Ab-
satz 4c des Umsatzsteuergesetzes in 
der bis zum 30. Juni 2021 geltenden 
Fassung einschließlich der damit im 
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten 
auf Grund von Kapitel XI Abschnitt 1 
und 2 der Verordnung (EU) Nr. 
904/2010 des Rates vom 7. Oktober 
2010 über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden und die Betrugs-
bekämpfung auf dem Gebiet der Mehr-
wertsteuer (ABl. L 268 vom 
12.10.2010, S. 1) sowie für nach dem 
30. Juni 2021 ausgeführte Umsätze die 
Entgegennahme und Weiterleitung von 
Anzeigen, Umsatzsteuererklärungen 
und Zahlungen von nicht im Gemein-
schaftsgebiet ansässigen Unterneh-
mern in Anwendung der Artikel 360 bis 
367 und 369 der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates in der Fas-
sung von Artikel 2 Nummer 17 bis 19 
der Richtlinie (EU) 2017/2455 des Ra-
tes vom 5. Dezember 2017 zur Ände-
rung der Richtlinie 2006/112/EG und 
der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug 
auf bestimmte mehrwertsteuerliche 
Pflichten für die Erbringung von Dienst-
leistungen und für Fernverkäufe von 
Gegenständen (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 7) einschließlich der mit 
der Durchführung des Besteuerungs-
verfahrens nach § 18i des Umsatzsteu-
ergesetzes zusammenhängenden Tä-
tigkeiten auf Grund der Kapitel V und 
XI der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 
des Rates in der Fassung von Artikel 1 
der Verordnung (EU) 2017/2454 des 
Rates vom 5. Dezember 2017 zur Än-
derung der Verordnung (EU) Nr. 
904/2010 des Rates über die Zusam-
menarbeit der Verwaltungsbehörden 
und die Betrugsbekämpfung auf dem 
Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 348 
vom 29.12.2017, S. 1); 

20. u n v e r ä n d e r t  

21. die Vergabe und die Verwaltung des 
Identifikationsmerkmals nach den §§ 
139a bis 139d der Abgabenordnung; 

21. u n v e r ä n d e r t  

22. die Bestätigungen nach § 18e des Um-
satzsteuergesetzes 1999; 

22. u n v e r ä n d e r t  
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23. den Abruf von Daten aus den nach § 
93b der Abgabenordnung in Verbin-
dung mit § 24c Abs. 1 Satz 1 des Kre-
ditwesengesetzes von den Kreditinsti-
tuten geführten Dateien und die Wei-
terleitung der abgerufenen Daten an 
die zuständigen Finanzbehörden; 

23. u n v e r ä n d e r t  

24. die Verwaltung der Versicherung- und 
Feuerschutzsteuer und die zentrale 
Sammlung und Auswertung der Infor-
mationen für die Verwaltung der Versi-
cherung- und Feuerschutzsteuer; 

24. u n v e r ä n d e r t  

25. Entgegennahme von Meldungen und 
Zahlungen von Zinsabschlag nach der 
Zinsinformationsverordnung und deren 
Weiterleitung; 

25. u n v e r ä n d e r t  

26. die Erteilung von verbindlichen Aus-
künften nach § 89 Abs. 2 Satz 3 der 
Abgabenordnung; 

26. u n v e r ä n d e r t  

27. die Unterstützung der Finanzbehörden 
der Länder bei der Verhütung und Ver-
folgung von Steuerstraftaten mit län-
derübergreifender, internationaler oder 
erheblicher Bedeutung sowie bei An-
zeigen nach § 116 Abs. 1 der Abga-
benordnung. Das Bundeszentralamt 
für Steuern hat zur Wahrnehmung die-
ser Aufgabe alle hierfür erforderlichen 
Informationen zu sammeln und auszu-
werten und die Behörden der Länder 
über die sie betreffenden Informatio-
nen und die in Erfahrung gebrachten 
Zusammenhänge von Straftaten zu un-
terrichten; 

27. u n v e r ä n d e r t  

28a. die Weiterleitung von Mitteilungen 
nach § 116 Abs. 1 der Abgabenord-
nung an die zuständigen Finanzbehör-
den der Zollverwaltung; 

28a. u n v e r ä n d e r t  
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28b. die Unterstützung der Finanzbehör-
den der Länder bei der Ermittlung von 
Steuergestaltungen, die die Erlangung 
eines Steuervorteils aus der Erhebung 
oder Entlastung von Kapitalertrag-
steuer mit länderübergreifender, inter-
nationaler oder erheblicher Bedeutung 
zum Gegenstand haben; das Bundes-
zentralamt für Steuern hat zur Wahr-
nehmung dieser Aufgabe alle hierfür 
erforderlichen Informationen zu sam-
meln und auszuwerten und die Behör-
den der Länder über die sie betreffen-
den Informationen zu unterrichten; 

28b. u n v e r ä n d e r t  

28. die Durchführung der gesonderten 
Feststellung der Einlagenrückgewähr 
nach § 27 Absatz 8 des Körperschaft-
steuergesetzes; 

28. u n v e r ä n d e r t  

29a. Entgegennahme, Verarbeitung und 
Weiterleitung der Versicherungsdaten 
bei privaten Krankenversicherungen 
und privaten Pflege-Pflichtversicherun-
gen nach § 39 Absatz 4a des Einkom-
mensteuergesetzes; 

29a. u n v e r ä n d e r t  

29. die Bildung, Speicherung und Bereit-
stellung elektronischer Lohnsteuerab-
zugsmerkmale; 

29. u n v e r ä n d e r t  

30. die zentrale Sammlung der von den Fi-
nanzbehörden der Länder übermittel-
ten Daten zu Konzernübersichten 
(Konzernverzeichnis) sowie die Ertei-
lung von Auskünften daraus im Wege 
einer elektronischen Abfrage durch die 
Finanzbehörden der Länder; 

30. u n v e r ä n d e r t  

31. die zentrale Sammlung der von den Fi-
nanzbehörden der Länder übermittel-
ten branchenbezogenen Kennzahlen 
sowie die Erteilung von Auskünften da-
raus im Wege einer elektronischen Ab-
frage durch die Finanzbehörden der 
Länder; 

31. u n v e r ä n d e r t  

32. die Registrierung eines Vor-REIT nach 
§ 2 des REIT-Gesetzes; 

32. u n v e r ä n d e r t  
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33. die Zertifizierung von Altersvorsorge- 
und Basisrentenverträgen nach dem 
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungs-
gesetz und die Durchführung von Buß-
geldverfahren nach § 13 des Altersvor-
sorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes; 

33. u n v e r ä n d e r t  

34. die Prüfung der Vollständigkeit und Zu-
lässigkeit von Anträgen auf Vorsteuer-
Vergütung für im Inland ansässige Un-
ternehmer in Anwendung von Artikel 
18 der Richtlinie 2008/9/EG des Rates 
vom 12. Februar 2008 zur Regelung 
der Erstattung der Mehrwertsteuer ge-
mäß der Richtlinie 2006/112/EG an 
nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, 
sondern in einem anderen Mitglied-
staat ansässige Steuerpflichtige (ABl. 
EU Nr. L 44 S. 23); 

34. u n v e r ä n d e r t  

35. die Prüfung nach § 93c Absatz 4 Satz 
1 der Abgabenordnung der nach § 10 
Absatz 2b des Einkommensteuerge-
setzes zu übermittelnden Daten sowie 
bei dieser Datenübermittlung die Fest-
setzung und Erhebung des Haftungs-
betrages nach § 72a Absatz 4 der Ab-
gabenordnung; 

35. u n v e r ä n d e r t  

36. Ausstellung der Bescheinigung an Un-
ternehmer über die Erfüllung der Vo-
raussetzungen des § 4 Nummer 11b 
des Umsatzsteuergesetzes; 

36. u n v e r ä n d e r t  

37. ab 14. Dezember 2010 die Weiterlei-
tung von Anzeigen nach § 9 der Erb-
schaftsteuer-Durchführungsverordnung 
an die zuständigen Finanzbehörden 
der Länder; 

37. u n v e r ä n d e r t  

38. (weggefallen) 38. u n v e r ä n d e r t  
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39. für vor dem 1. Juli 2021 ausgeführte 
Umsätze die mit der Durchführung des 
Besteuerungsverfahrens nach § 18 Ab-
satz 4e des Umsatzsteuergesetzes in 
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten 
auf Grund der Kapitel V und XI Ab-
schnitt 2 der Verordnung (EU) Nr. 
904/2010 des Rates vom 7. Oktober 
2010 über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden und die Betrugs-
bekämpfung auf dem Gebiet der Mehr-
wertsteuer (ABl. L 268 vom 
12.10.2010, S. 1) und die Entgegen-
nahme und Weiterleitung von Anzei-
gen und Umsatzsteuererklärungen für 
im Inland ansässige Unternehmer in 
Anwendung der Artikel 369c bis 369i 
der Richtlinie 2006/112/EG des Rates 
in der Fassung des Artikels 5 Nummer 
15 der Richtlinie 2008/8/EG des Rates 
vom 12. Februar 2008 zur Änderung 
der Richtlinie 2006/112/EG bezüglich 
des Ortes der Dienstleistung (ABl. L 44 
vom 20.2.2008, S. 11) einschließlich 
der damit zusammenhängenden Tätig-
keiten auf Grund von Artikel 17 Absatz 
1 Buchstabe d und Artikel 21 Absatz 1 
sowie Kapitel XI Abschnitt 2 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates 
vom 7. Oktober 2010 über die Zusam-
menarbeit der Verwaltungsbehörden 
und die Betrugsbekämpfung auf dem 
Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 268 
vom 12.10.2010, S. 1) sowie für nach 
dem 30. Juni 2021 ausgeführte Um-
sätze die Entgegennahme und Weiter-
leitung von Anzeigen, Umsatzsteuerer-
klärungen und Zahlungen von im In-
land oder nicht im Gemeinschaftsge-
biet ansässigen Unternehmern in An-
wendung der Artikel 369c bis 369i und 
369k der Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates in der Fassung von Artikel 1 
Nummer 11 bis 13 der Richtlinie (EU) 
2019/1995 des Rates vom 21. Novem-
ber 2019 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates vom 28. No-
vember 2006 in Bezug auf Vorschriften 
für Fernverkäufe von Gegenständen 
und bestimmte inländische Lieferungen 
von Gegenständen (ABl. L 310 vom 
2.12.2019, S. 1) einschließlich der mit 
der Durchführung des Besteuerungs-
verfahrens nach § 18j des Umsatzsteu-
ergesetzes zusammenhängenden Tä-
tigkeiten auf Grund der Kapitel V und 
XI Abschnitt 2 und 3 der Verordnung 

39. u n v e r ä n d e r t  
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(EU) Nr. 904/2010 des Rates in der 
Fassung von Artikel 1 der Verordnung 
(EU) 2017/2454 des Rates vom 5. De-
zember 2017 zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates 
über die Zusammenarbeit der Verwal-
tungsbehörden und die Betrugsbe-
kämpfung auf dem Gebiet der Mehr-
wertsteuer (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 1); 

40. die Entgegennahme und Weiterleitung 
von Anzeigen, Umsatzsteuererklärun-
gen und Zahlungen von im Inland oder 
nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässi-
gen Unternehmern oder von im Auftrag 
handelnden im Inland ansässigen Ver-
tretern in Anwendung der Artikel 369o 
bis 369v und 369x der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates in der Fas-
sung von Artikel 2 Nummer 30 der 
Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates 
vom 5. Dezember 2017 zur Änderung 
der Richtlinie 2006/112/EG und der 
Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf 
bestimmte mehrwertsteuerliche Pflich-
ten für die Erbringung von Dienstleis-
tungen und für Fernverkäufe von Ge-
genständen (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 7) einschließlich der mit 
der Durchführung des Besteuerungs-
verfahrens nach § 18k des Umsatz-
steuergesetzes zusammenhängenden 
Tätigkeiten auf Grund der Kapitel V 
und XI Abschnitt 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 904/2010 des Rates in der 
Fassung von Artikel 1 der Verordnung 
(EU) 2017/2454 des Rates vom 5. De-
zember 2017 zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates 
über die Zusammenarbeit der Verwal-
tungsbehörden und die Betrugsbe-
kämpfung auf dem Gebiet der Mehr-
wertsteuer (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 1); 

40. u n v e r ä n d e r t  

41. die Einrichtung und Pflege des Online-
Zugriffs der Finanzämter auf ATLAS-
Ein- und Ausfuhrdaten; 

41. u n v e r ä n d e r t  

42. die Unterstützung des Bundesministe-
riums der Finanzen bei der Gesetzes-
folgenabschätzung im Steuerrecht; 

42. u n v e r ä n d e r t  
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43. die Sammlung, Sortierung, Zuordnung 
und Auswertung der ihm nach den §§ 
138d bis 138h der Abgabenordnung 
und § 7 Absatz 14 Satz 2 des EU-
Amtshilfegesetzes zugegangenen Mit-
teilungen über grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen, ihre Weiterleitung 
an die Generalzolldirektion nach § 138j 
Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung, 
die Information der Landesfinanzbe-
hörden nach § 138i und § 138j Absatz 
3 der Abgabenordnung sowie die Un-
terrichtung des Bundesministeriums 
der Finanzen über die Ergebnisse der 
Auswertung nach § 138j Absatz 1 der 
Abgabenordnung; 

43. u n v e r ä n d e r t  

44. die Übermittlung von Daten im Rah-
men des automatisierten Datenabruf-
verfahrens mit den Trägern der gesetz-
lichen Rentenversicherung in den in § 
151b Absatz 2 Satz 2 und § 151c Ab-
satz 1 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch genannten Fällen; 

44. u n v e r ä n d e r t  

45a. die Durchführung des Besteue-
rungsverfahrens nach dem Gesetz zur 
Einführung eines EU-Energiekrisenbei-
trags nach der Verordnung (EU) 
2022/1854; 

45a. u n v e r ä n d e r t  

45. Mitwirkung bei der Festlegung der Ein-
zelheiten der Risikomanagementsys-
teme zur Gewährleistung eines bun-
deseinheitlichen Vollzugs auf dem Ge-
biet der Steuern, die von den Landesfi-
nanzbehörden im Auftrag des Bundes 
verwaltet werden; 

45. die Übermittlung von Daten im Rah-
men des automatisierten Datenab-
rufverfahrens mit den Trägern der 
gesetzlichen Rentenversicherung in 
dem in § 151b Absatz 2 Satz 2 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
genannten Fall; 

46a. die Prüfung nach § 7 Absatz 1 Satz 
1 und 2 des Gesetzes über steuer-
rechtliche Maßnahmen bei Erhöhung 
des Nennkapitals aus Gesellschafts-
mitteln, wenn im Zeitpunkt der Antrag-
stellung keine Finanzbehörde nach § 
20 der Abgabenordnung für die Be-
steuerung der ausländischen Gesell-
schaft nach dem Einkommen örtlich 
zuständig ist. 

46a. u n v e r ä n d e r t  
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Das Bundeszentralamt für Steuern hat Da-
ten, die von ihm oder der zentralen Stelle 
im Sinne des § 81 des Einkommensteuer-
gesetzes nach § 88 Absatz 4 der Abgaben-
ordnung nicht an die Landesfinanzbehör-
den weitergeleitet wurden, bis zum Ablauf 
des 15. Jahres nach dem Jahr des Zu-
gangs der Daten zur Durchführung von 
Verfahren im Sinne des § 30 Absatz 2 
Nummer 1 Buchstabe a und b der Abga-
benordnung sowie zur Datenschutzkon-
trolle zu speichern. 

Das Bundeszentralamt für Steuern hat Da-
ten, die von ihm oder der zentralen Stelle 
im Sinne des § 81 des Einkommensteuer-
gesetzes nach § 88 Absatz 4 der Abgaben-
ordnung nicht an die Landesfinanzbehör-
den weitergeleitet wurden, bis zum Ablauf 
des 15. Jahres nach dem Jahr des Zu-
gangs der Daten zur Durchführung von 
Verfahren im Sinne des § 30 Absatz 2 
Nummer 1 Buchstabe a und b der Abga-
benordnung sowie zur Datenschutzkon-
trolle zu speichern. 

(1a) Soweit durch Absatz 1 Aufgaben 
der Steuerverwaltung übertragen wurden, 
ist hiervon auch die Durchführung von Vor-
feldermittlungen nach § 208 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 3 der Abgabenordnung umfasst. 
Dies gilt nicht für Fälle des Absatzes 1 Satz 
1 Nummer 1, 5, 5c bis 5f, 6, 7, 9, 10, 13 bis 
17, 19, 22 bis 24, 26, 28, 28a, 28b, 29a bis 
34, 36, 38 und 42 bis 46. 

(1a) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die vom Bundeszentralamt für 
Steuern auf Grund gesetzlicher Vorschrif-
ten gewährten Steuererstattungen und 
Steuervergütungen sowie die nach § 44b 
Absatz 6 Satz 1 bis 3 des Einkommensteu-
ergesetzes erstattete Kapitalertragsteuer 
werden von den Ländern in dem Verhältnis 
getragen, in dem sie an dem Aufkommen 
der betreffenden Steuern beteiligt sind. Ka-
pitalertragsteuer, die das Bundeszentral-
amt für Steuern anlässlich der Vergütung 
von Körperschaftsteuer vereinnahmt hat, 
steht den Ländern in demselben Verhältnis 
zu. Für die Aufteilung ist das Aufkommen 
an den betreffenden Steuern in den einzel-
nen Ländern maßgebend, das sich ohne 
Berücksichtigung der in den Sätzen 1 und 
2 bezeichneten Steuerbeträge für das Vor-
jahr ergibt. Das Nähere bestimmt das Bun-
desministerium der Finanzen durch 
Rechtsverordnung, die der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf. 

(2) u n v e r ä n d e r t  



 - 291 -   

Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

(3) Die von den Familienkassen bei 
der Durchführung des Familienleistungs-
ausgleichs nach Absatz 1 Nr. 11 ausge-
zahlten Steuervergütungen im Sinne des § 
31 des Einkommensteuergesetzes werden 
jeweils von den Ländern und Gemeinden, 
in denen der Gläubiger der Steuervergü-
tung seinen Wohnsitz hat, nach den für die 
Verteilung des Aufkommens der Einkom-
mensteuer maßgebenden Vorschriften mit-
getragen. Das Bundeszentralamt für Steu-
ern stellt nach Ablauf eines jeden Monats 
die Anteile der einzelnen Länder ein-
schließlich ihrer Gemeinden an den ge-
währten Leistungen fest. Die nach Satz 2 
festgestellten Anteile sind dem Bund von 
den Ländern bis zum 15. des dem Zah-
lungsmonat folgenden Monats zu erstatten. 
Für den Monat Dezember ist dem Bund 
von den Ländern ein Abschlag auf der Ba-
sis der Abrechnung des Vormonats zu leis-
ten. Die Abrechnung für den Monat De-
zember hat bis zum 15. Januar des Folge-
jahres zu erfolgen. Das Bundesministerium 
der Finanzen wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates das Nähere zu bestimmen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die von der zentralen Stelle (§ 81 
des Einkommensteuergesetzes) veranlass-
ten Auszahlungen von Altersvorsorgezula-
gen (§ 83 des Einkommensteuergesetzes) 
werden nach den für die Verteilung des 
Aufkommens der Einkommensteuer maß-
gebenden Vorschriften von den Ländern 
und Gemeinden mitgetragen, in denen der 
Gläubiger der Steuervergütung seinen in-
ländischen Wohnsitz hat; bei Gläubigern 
mit ausländischem Wohnsitz wird der letzte 
bekannte inländische Wohnsitz zugrunde 
gelegt. Die sich aus Satz 1 ergebenden Fi-
nanzierungsanteile gelten auch, wenn der 
Wohnsitz nicht nach Satz 1 zugeordnet 
werden kann. Die zentrale Stelle stellt nach 
Ablauf des dem Kalendervierteljahr folgen-
den Monats die Anteile der einzelnen Län-
der einschließlich ihrer Gemeinden an den 
zu gewährenden Leistungen fest. Die nach 
Satz 2 festgestellten Anteile sind dem Bund 
von den Ländern bis zum 15. des zweiten, 
dem Kalendervierteljahr folgenden Monats 
zu erstatten. Das Bundesministerium der 
Finanzen wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes das Nähere zu bestimmen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) An dem Aufkommen der von der 
vereinnahmten pauschalen Lohnsteuer (§ 
40a Abs. 6 des Einkommensteuergeset-
zes) sind die Länder und Gemeinden, in 
denen die Steuerpflichtigen ihren Wohnsitz 
haben, nach den für die Verteilung des Auf-
kommens der Einkommensteuer maßge-
benden Vorschriften zu beteiligen. Nach 
Ablauf eines jeden Monats werden die An-
teile der einzelnen Länder einschließlich ih-
rer Gemeinden an der vereinnahmten pau-
schalen Lohnsteuer festgestellt. Die nach 
Satz 2 festgestellten Anteile sind an die 
Länder bis zum 15. des darauf folgenden 
Monats auszuzahlen. Das Bundesministe-
rium der Finanzen wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates das Nähere zur Verwaltung 
und Auszahlung der einheitlichen 
Pauschsteuer zu bestimmen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) An dem Aufkommen der nach der 
Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. 
Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von 
Zinserträgen (ABl. EU Nr. L 157 S. 38, 
2005 Nr. L 103 S. 41), zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 2006/98/EG des Rates 
vom 20. November 2006 (ABl. EU Nr. L 
363 S. 129), in der jeweils geltenden Fas-
sung von den berechtigten Mitgliedstaaten 
sowie von den in Artikel 17 dieser Richtlinie 
genannten Staaten und abhängigen Gebie-
ten erhobenen Quellensteuer sind die Län-
der und Gemeinden entsprechend ihrem 
Anteil an der Kapitalertragsteuer nach § 43 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 7 und 8 bis 12 sowie 
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes zu 
beteiligen. Die Verteilung des Länder- und 
Gemeindeanteils auf die einzelnen Länder 
erfolgt nach den Anteilen an der Kapitaler-
tragsteuer nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 7 
und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommen-
steuergesetzes vom Vorjahr, die den Län-
dern und Gemeinden nach Zerlegung (§ 8 
des Zerlegungsgesetzes) zustehen; für 
2009 sind die Anteile der Länder und Ge-
meinden am Zinsabschlagsaufkommen des 
Jahres 2008 nach Zerlegung maßgeblich. 
Das Bundeszentralamt für Steuern stellt je-
weils nach Ablauf eines Monats die Anteile 
der Länder einschließlich ihrer Gemeinden 
fest und zahlt sie an die Länder bis zum 15. 
des dem Abrechnungsmonat folgenden 
Monats aus. Das Bundesministerium der 
Finanzen wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes das Nähere zur Verwaltung und Aus-
zahlung dieser Quellensteuer zu bestim-
men. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Das Aufkommen der in Ausübung 
der Aufgaben nach Absatz 1 Nummer 12 
zugeflossenen Einkommen- und Körper-
schaftsteuer steht den Ländern und Ge-
meinden nach den für die Verteilung des 
Aufkommens der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer maßgebenden Vorschriften 
zu. Nach Ablauf eines jeden Monats wer-
den die Anteile der einzelnen Länder ein-
schließlich ihrer Gemeinden an den Ein-
nahmen durch das Bundeszentralamt für 
Steuern festgestellt. Die nach Satz 2 fest-
gestellten Anteile sind an die Länder bis 
zum 15. des darauf folgenden Monats aus-
zuzahlen. Das Bundesministerium der Fi-
nanzen wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
das Nähere zur Verwaltung und Auszah-
lung der Einnahmen in Ausübung der Auf-
gaben nach Absatz 1 Nummer 12 zu be-
stimmen. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 51 Artikel 51u n v e r ä n d e r t  

Siebtes Buch Sozialgesetzbuch  Siebtes Buch Sozialgesetzbuch  

§ 193 § 193 

Pflicht zur Anzeige eines Versiche-
rungsfalls durch die Unternehmer 

Pflicht zur Anzeige eines Versiche-
rungsfalls durch die Unternehmer 

(1) Die Unternehmer haben Unfälle 
von Versicherten in ihren Unternehmen 
dem Unfallversicherungsträger anzuzeigen, 
wenn Versicherte getötet oder so verletzt 
sind, daß sie mehr als drei Tage arbeitsun-
fähig werden. Satz 1 gilt entsprechend für 
Unfälle von Versicherten, deren Versiche-
rung weder eine Beschäftigung noch eine 
selbständige Tätigkeit voraussetzt. 

(1) Die Unternehmer haben Unfälle 
von Versicherten in ihren Unternehmen 
dem Unfallversicherungsträger anzuzeigen, 
wenn Versicherte getötet oder so verletzt 
sind, daß sie mehr als drei Tage arbeitsun-
fähig werden. Satz 1 gilt entsprechend für 
Unfälle von Versicherten, deren Versiche-
rung weder eine Beschäftigung noch eine 
selbständige Tätigkeit voraussetzt. Unfälle 
von Kindern, Schülerinnen und Schü-
lern sowie Studierenden sind anzuzei-
gen, wenn der Unfall infolge einer Tätig-
keit eingetreten ist, die mit dem Besuch 
der Einrichtung zusammenhängt, und 
eine versicherte Person infolge des Un-
falles ärztlich behandelt werden muss o-
der zu Tode gekommen ist. 

(2) Haben Unternehmer im Einzelfall 
Anhaltspunkte, daß bei Versicherten ihrer 
Unternehmen eine Berufskrankheit vorlie-
gen könnte, haben sie diese dem Unfallver-
sicherungsträger anzuzeigen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Bei Unfällen der nach § 2 Abs. 1 
Nr. 8 Buchstabe b Versicherten hat der 
Schulhoheitsträger die Unfälle auch dann 
anzuzeigen, wenn er nicht Unternehmer ist. 
Bei Unfällen der nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 15 Buchstabe a und d Versicherten hat 
der Träger der Einrichtung, in der die stati-
onäre oder teilstationäre Behandlung, die 
stationären, teilstationären oder ambulan-
ten Leistungen zur medizinischen Rehabili-
tation oder zur Prävention erbracht werden, 
die Unfälle anzuzeigen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die Anzeige ist binnen drei Tagen 
zu erstatten, nachdem die Unternehmer 
von dem Unfall oder von den Anhaltspunk-
ten für eine Berufskrankheit Kenntnis er-
langt haben. Der Versicherte kann vom Un-
ternehmer verlangen, daß ihm eine Kopie 
der Anzeige überlassen wird. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Anzeige ist vom Betriebs- oder 
Personalrat mit zu unterzeichnen; bei Er-
stattung der Anzeige durch Datenübertra-
gung ist anzugeben, welches Mitglied des 
Betriebs- oder Personalrats vor der Absen-
dung von ihr Kenntnis genommen hat. Der 
Unternehmer hat die Sicherheitsfachkraft 
und den Betriebsarzt über jede Unfall- oder 
Berufskrankheitenanzeige in Kenntnis zu 
setzen. Verlangt der Unfallversicherungs-
träger zur Feststellung, ob eine Berufs-
krankheit vorliegt, Auskünfte über gefähr-
dende Tätigkeiten von Versicherten, haben 
die Unternehmer den Betriebs- oder Perso-
nalrat über dieses Auskunftsersuchen un-
verzüglich zu unterrichten. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) (weggefallen) (6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Bei Unfällen in Unternehmen, die 
der allgemeinen Arbeitsschutzaufsicht un-
terstehen, hat der Unternehmer eine 
Durchschrift der Anzeige der für den Ar-
beitsschutz zuständigen Behörde zu über-
senden. Bei Unfällen in Unternehmen, die 
der bergbehördlichen Aufsicht unterstehen, 
ist die Durchschrift an die zuständige un-
tere Bergbehörde zu übersenden. Wird 
eine Berufskrankheit angezeigt, übersendet 
der Unfallversicherungsträger eine Durch-
schrift der Anzeige unverzüglich der für den 
medizinischen Arbeitsschutz zuständigen 
Landesbehörde. Wird der für den medizini-
schen Arbeitsschutz zuständigen Landes-
behörde eine Berufskrankheit angezeigt, 
übersendet sie dem Unfallversicherungs-
träger unverzüglich eine Durchschrift der 
Anzeige. 

(7) Bei Unfällen in Unternehmen, die 
der allgemeinen Arbeitsschutzaufsicht un-
terstehen, hat der Unfallversicherungs-
träger die Anzeigedaten der für den Ar-
beitsschutz zuständigen Behörde zu über-
senden. Bei Unfällen in Unternehmen, die 
der bergbehördlichen Aufsicht unterstehen, 
hat der Unfallversicherungsträger die 
Anzeigedaten an die zuständige untere 
Bergbehörde zu übersenden. Wird eine Be-
rufskrankheit angezeigt, übersendet der 
Unfallversicherungsträger die Anzeigeda-
ten der Anzeige unverzüglich der für den 
medizinischen Arbeitsschutz zuständigen 
Landesbehörde. Wird der für den medizini-
schen Arbeitsschutz zuständigen Landes-
behörde eine Berufskrankheit angezeigt, 
übersendet sie dem Unfallversicherungs-
träger unverzüglich die Anzeigedaten der 
Anzeige. 
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(8) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales bestimmt durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
den für Aufgaben der Prävention und der 
Einleitung eines Feststellungsverfahrens 
erforderlichen Inhalt der Anzeige, ihre Form 
und die Art und Weise ihrer Übermittlung 
sowie die Empfänger, die Anzahl und den 
Inhalt der Durchschriften. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Unfälle nach Absatz 1, die wäh-
rend der Fahrt auf einem Seeschiff einge-
treten sind, sind ferner in das Schiffstage-
buch einzutragen und dort oder in einem 
Anhang kurz darzustellen. Ist ein Schiffsta-
gebuch nicht zu führen, haben die Schiffs-
führer Unfälle nach Satz 1 in einer beson-
deren Niederschrift nachzuweisen. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

§ 202 § 202 

Anzeigepflicht von Ärzten bei Berufs-
krankheiten 

Anzeigepflicht von Ärzten bei Berufs-
krankheiten 

Haben Ärzte oder Zahnärzte den be-
gründeten Verdacht, daß bei Versicherten 
eine Berufskrankheit besteht, haben sie 
dies dem Unfallversicherungsträger oder 
der für den medizinischen Arbeitsschutz 
zuständigen Stelle in der für die Anzeige 
von Berufskrankheiten vorgeschriebenen 
Form (§ 193 Abs. 8) unverzüglich anzuzei-
gen. § 193 Abs. 7 Satz 3 und 4 gilt entspre-
chend. 

Haben Ärzte oder Zahnärzte den be-
gründeten Verdacht, daß bei Versicherten 
eine Berufskrankheit besteht, haben sie 
dies dem Unfallversicherungsträger in der 
für die Anzeige von Berufskrankheiten vor-
geschriebenen Form (§ 193 Abs. 8) unver-
züglich anzuzeigen. § 193 Abs. 7 Satz 3 
und 4 gilt entsprechend. 
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Artikel 52 Artikel 52 

Unfallversicherungs-Anzeige-
verordnung 

Unfallversicherungs-Anzeige-
verordnung 

§ 2 § 2 

Grundsätze der Anzeigenerstattung Grundsätze der Anzeigenerstattung 

(1) Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten sind durch elektronische Datenübertra-
gung anzuzeigen. Bei der Datenübertra-
gung sind die Einhaltung der geltenden da-
tenschutzrechtlichen Vorgaben und die Da-
tensicherheit nach dem jeweiligen Stand 
der Technik sicherzustellen. Der jeweilige 
Stand der Technik ist den Technischen 
Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik zu entnehmen. 
Bei der Nutzung allgemein zugänglicher In-
ternetverbindungen sind Verschlüsselungs- 
und Authentifizierungsverfahren zu verwen-
den. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung stellen den Anzeigepflichtigen 
für die Datenübertragung einen elektroni-
schen Zugang zur Verfügung. Über den 
Zugang werden die Anzeigedaten von den 
Anzeigepflichtigen durch gesicherte und 
verschlüsselte Datenübertragung an die 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
sowie an die nach § 193 Absatz 7 Satz 1 
bis 3 des Siebten Buches Sozialgesetz-
buch zuständigen Arbeitsschutzbehörden 
übermittelt. Die elektronische Vorgangsbe-
arbeitung ist barrierefrei zu gestalten. 

(2) Die Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung stellen den Anzeigepflichtigen 
für die Datenübertragung einen elektroni-
schen Zugang zur Verfügung. Über den 
Zugang werden die Anzeigedaten von den 
Anzeigepflichtigen durch gesicherte und 
verschlüsselte Datenübertragung an die 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
sowie von diesen an die nach § 193 Ab-
satz 7 Satz 1 bis 3 des Siebten Buches So-
zialgesetzbuch zuständigen Arbeitsschutz-
behörden übermittelt. Die elektronische 
Vorgangsbearbeitung ist barrierefrei zu ge-
stalten. 
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§ 6 § 6 

Hinweispflicht, Datenübertragung an Ar-
beitsschutzbehörden 

Hinweispflicht, Datenübertragung an Ar-
beitsschutzbehörden 

(1) Die versicherten Personen haben 
das Recht, die Inhalte der Anzeige von den 
anzeigenden Unternehmen in einem barrie-
refreien Format zu erhalten. Auf dieses 
Recht haben die anzeigepflichtigen Unter-
nehmen die versicherten Personen hinzu-
weisen. 

(1) u n v e r ä n d e r t   

(2) Mit Zustimmung der Anzeigepflich-
tigen kann die Datenübertragung nach § 2 
Absatz 2 Satz 2 an die zuständigen Ar-
beitsschutzbehörden durch die Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung erfolgen. 

(2) Die Datenübertragung nach § 2 
Absatz 2 Satz 2 an die zuständigen Ar-
beitsschutzbehörden erfolgt durch die Trä-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung. 
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Artikel 53 Artikel 53 

Seesicherheits-Untersuchungs-
Gesetz 

Seesicherheits-Untersuchungs-
Gesetz 

§ 2 § 2 

Seefahrtbezogene internationale Unter-
suchungsregelungen 

Seefahrtbezogene internationale Unter-
suchungsregelungen 

Seefahrtbezogene internationale Un-
tersuchungsregelungen im Sinne dieses 
Gesetzes sind die in den Buchstaben A, C 
und D der Anlage aufgeführten Vorschriften 
des innerstaatlich geltenden Völkerrechts 
und die in den Buchstaben B und E der An-
lage aufgeführten Vorschriften in Rechtsak-
ten der Europäischen Gemeinschaft in der 
jeweils angegebenen Fassung. 

Seefahrtbezogene internationale Un-
tersuchungsregelungen im Sinne dieses 
Gesetzes sind die in den Buchstaben A, C 
und D der Anlage aufgeführten Vorschriften 
des innerstaatlich geltenden Völkerrechts 
und die im Buchstaben B der Anlage auf-
geführten Vorschriften in Rechtsakten der 
Europäischen Gemeinschaft in der jeweils 
angegebenen Fassung. 

§ 3 § 3 

Behördliche Aufgaben auf Grund von 
Rechtsakten der Europäischen Gemein-

schaften 

Behördliche Aufgaben auf Grund von 
Rechtsakten der Europäischen Gemein-

schaften 

Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten nach 
diesem Gesetz haben die darin genannten 
Behörden des Bundes jeweils die Überprü-
fungs-, Gestaltungs- und Eingriffsbefug-
nisse, -aufgaben und -pflichten, die die in 
Buchstaben B und E der Anlage genannten 
Einzelregelungen den Mitgliedstaaten zur 
Verwaltung oder ihren Verwaltungsbehör-
den für einen Fall vorbehalten oder zuwei-
sen. 

Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten nach 
diesem Gesetz haben die darin genannten 
Behörden des Bundes jeweils die Überprü-
fungs-, Gestaltungs- und Eingriffsbefug-
nisse, -aufgaben und -pflichten, die die in 
Buchstabe B der Anlage genannten Ein-
zelregelungen den Mitgliedstaaten zur Ver-
waltung oder ihren Verwaltungsbehörden 
für einen Fall vorbehalten oder zuweisen. 
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§ 26 § 26 

Nachweismittel Nachweismittel 

(1) Der Untersuchungsführer und die 
Untersuchungsfachkräfte bedienen sich al-
ler für die Erfüllung des Untersuchungsauf-
trags nach § 9 Absatz 2 erforderlichen, zur 
Verfügung stehenden Mittel zum Nachweis 
der Unfallursachen (Nachweismittel). Sie 
dürfen nach Maßgabe des Satzes 1 insbe-
sondere 

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Auskünfte einholen,  

2. Zeugen, Sachverständige und andere 
für die Ermittlungen wichtige Personen 
befragen und schriftliche Äußerungen 
von ihnen einholen; Zeugen dürfen da-
bei auch unter Ausschluss von Perso-
nen, deren Interessen als für die Si-
cherheitsuntersuchung hinderlich gel-
ten könnten, befragt werden, 

 

3. Urkunden, Akten und sonstige Unterla-
gen beiziehen und einsehen, soweit 
nicht besondere Verwendungsbe-
schränkungen entgegenstehen. 

 

(2) Bevollmächtigte Vertreter nach § 
24 Absatz 1 und ihre Berater sowie Sach-
verständige und Helfer sind verpflichtet, der 
Bundesstelle ihnen bekannte, für die Erfül-
lung des Untersuchungsauftrags nach § 9 
Absatz 2 erforderliche Tatsachen und 
Nachweismittel unaufgefordert mitzuteilen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Zeugen des Seeunfalls und der 
Vorgänge, die zu ihm geführt haben oder 
geführt haben können, sind zur wahrheits-
gemäßen Aussage verpflichtet. Ein Zeuge 
kann die Auskunft auf solche Fragen ver-
weigern, deren Beantwortung ihn selbst o-
der einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 
bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher 
Verfolgung oder eines Verfahrens nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde. Der Zeuge kann die Aus-
kunft auch auf solche Fragen verweigern, 
deren Beantwortung ihn der Gefahr eines 
gegen ihn gerichteten Seeamtsverfahrens 
nach Abschnitt 4 oder eines sonstigen er-
heblichen rechtlichen Nachteils aussetzen 
würde, der ihn oder einen in Satz 2 be-
zeichneten Angehörigen betrifft. Er ist über 
sein Recht zur Verweigerung der Auskunft 
zu belehren. 

(3) Zeugen des Seeunfalls und der 
Vorgänge, die zu ihm geführt haben oder 
geführt haben können, sind zur wahrheits-
gemäßen Aussage verpflichtet. Ein Zeuge 
kann die Auskunft auf solche Fragen ver-
weigern, deren Beantwortung ihn selbst o-
der einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 
bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher 
Verfolgung oder eines Verfahrens nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde. Der Zeuge kann die Aus-
kunft auch auf solche Fragen verweigern, 
deren Beantwortung ihn der Gefahr eines 
sonstigen erheblichen rechtlichen Nachteils 
aussetzen würde, der ihn oder einen in 
Satz 2 bezeichneten Angehörigen betrifft. 
Er ist über sein Recht zur Verweigerung 
der Auskunft zu belehren. 

(4) Zeugen und Sachverständige sind 
auf Antrag nach Maßgabe des Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetzes zu 
entschädigen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

A b s c h n i t t  4  E n t f ä l l t  

N o r m v o l l z u g  g e g e n ü b e r  
e i n z e l n e n  a n  B o r d  v e r a n t -

w o r t l i c h e n  P e r s o n e n  i m  
V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n  

 

A b s c h n i t t  5  A b s c h n i t t  4  

B u ß g e l d - ,  S c h l u s s -  u n d  
Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t e n  

B u ß g e l d - ,  S c h l u s s -  u n d  
Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t e n  

§ 53 § 39 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 
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1. einer Rechtsverordnung nach § 22 Ab-
satz 4 oder einer vollziehbaren Anord-
nung auf Grund einer solchen Rechts-
verordnung zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung für einen bestimm-
ten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

1a. entgegen § 23 Absatz 3 Satz 1 den 
Unfallort, eine Unfallspur, ein Wrackteil 
oder Trümmerstück des Schiffes oder 
sonstigen Inhalt des Schiffes oder der 
Ladung berührt oder verändert, 

1a. u n v e r ä n d e r t  

2. sich ohne Zustimmung nach § 24 Ab-
satz 6 Satz 1 zum Stand der Untersu-
chung oder zu einzelnen Ergebnissen 
öffentlich äußert, 

2. sich ohne Zustimmung nach § 24 Ab-
satz 6 Satz 1 zum Stand der Untersu-
chung oder zu einzelnen Ergebnissen 
öffentlich äußert oder 

3. entgegen § 26 Absatz 3 Satz 1 nicht 
wahrheitsgemäß aussagt, 

3. entgegen § 26 Absatz 3 Satz 1 nicht 
wahrheitsgemäß aussagt. 

4. entgegen § 47 Absatz 1 eine Auskunft 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig erteilt, eine Unter-
lage oder einen Gegenstand nicht oder 
nicht rechtzeitig herausgibt oder eine 
Unterlage nicht oder nicht für die vor-
geschriebene Dauer aufbewahrt, 

Entfällt 

5. einem vollziehbaren Fahrverbot nach § 
50 Absatz 4 zuwiderhandelt oder 

Entfällt 

6. entgegen § 50 Absatz 5 Satz 2 eine 
dort genannte Urkunde nicht oder nicht 
rechtzeitig abliefert oder nicht oder 
nicht rechtzeitig vorlegt. 

Entfällt 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann (2) u n v e r ä n d e r t  

1. im Falle des Absatzes 1 Nummer 1 mit 
einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzig-
tausend Euro und 

 

2. in den übrigen Fällen mit einer Geld-
buße 

 

geahndet werden.  

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist die General-
direktion Wasserstraßen und Schifffahrt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 54 § 40 

Vollzugsvereinbarungen zwischen Bund 
und Küstenländern 

u n v e r ä n d e r t  

Dieses Gesetz berührt nicht die über 
die Vereinbarungen über die Ausübung der 
schifffahrtspolizeilichen Vollzugsaufgaben 
erlassenen Gesetze der Länder 

 

1. Bremen vom 12. April 1955 (Gesetz-
blatt der Freien Hansestadt Bremen S. 
59) und vom 28. Juni 1983 (Bremer 
Gesetzblatt S. 405), 

 

2. Hamburg vom 5. Mai 1956 (Hamburgi-
sches Gesetz- und Verordnungsblatt 
S. 83) und vom 16. Dezember 1982 
(Hamburgisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt S. 387), 

 

3. Mecklenburg-Vorpommern vom 12. 
November 1992 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Mecklenburg-Vorpom-
mern S. 660), 

 

4. Niedersachsen vom 23. Dezember 
1955 (Niedersächsisches Gesetz- und 
Verordnungsblatt S. 293) und vom 2. 
Juni 1982 (Niedersächsisches Gesetz- 
und Verordnungsblatt S. 153), 

 

5. Schleswig-Holstein vom 15. Juli 1955 
(Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Schleswig-Holstein S. 137) und vom 
10. Dezember 1984 (Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für Schleswig-Holstein 
S. 247). 

 

§ 55 § 41 

Einschränkung von Grundrechten u n v e r ä n d e r t  

Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgeset-
zes) wird nach Maßgabe dieses Gesetzes 
eingeschränkt. 
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§ 56 § 42 

Verordnungsermächtigung u n v e r ä n d e r t  

Das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur wird ermächtigt, 
zur Verbesserung der Sicherheit im See-
verkehr durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates die Anlage in 
Anpassung an den Gesamtbestand der völ-
kerrechtlich als verbindlich angenommenen 
und auf Grund innerstaatlichen Rechts an-
zuwendenden oder gemeinschafts- oder 
unionsrechtlich in Kraft getretenen see-
fahrtbezogenen internationalen Untersu-
chungsregelungen zu ändern. 

 

§ 57 § 43 

Übergangsregelung Übergangsregelung 

Sicherheitsuntersuchungen von See-
unfällen, die vor dem 1. Dezember 2011 
eingeleitet worden sind, sind nach den am 
30. November 2011 geltenden Vorschriften 
dieses Gesetzes fortzuführen. 

Seeamtsuntersuchungen, die vor 
dem … [einsetzen: Datum des Tages des 
Inkrafttretens nach Artikel 55 Absatz 1 
dieses Gesetzes] eingeleitet worden sind, 
sind nach den bis einschließlich ... [ein-
setzen: Datum des Tages vor dem Tag 
des Inkrafttretens nach Artikel 55 Absatz 
1 verfügbar. dieses Gesetzes] geltenden 
Vorschriften dieses Gesetzes sowie der 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Vorschriften fortzuführen. 

Artikel 54 Artikel 54 

Folgeänderungen zum Seesi-
cherheits-Untersuchungs-Ge-

setz 

Folgeänderungen zum Seesi-
cherheits-Untersuchungs-Ge-

setz 

Seeaufgabengesetz Seeaufgabengesetz 
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§ 9 § 9 

(1) Das Bundesministerium für Digita-
les und Verkehr wird ermächtigt, zur Ab-
wehr von Gefahren für die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Seeverkehrs, zur Abwehr 
von Gefahren für die Meeresumwelt, zur 
Verhütung von der Seeschifffahrt ausge-
hender schädlicher Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes und zur Gewährleistung eines siche-
ren, effizienten und gefahrlosen Schiffsbe-
triebs und zur Abwehr und Verhütung der 
vom Abwracken von Seeschiffen ausge-
henden Gefahren und schädlichen Umwelt-
einwirkungen im Hinblick auf an Bord be-
findliche Gefahrstoffe und im Hinblick auf 
Tätigkeiten vor der Außerdienststellung ei-
nes Schiffes und dem Beginn der Abwrack-
arbeiten ohne Zustimmung des Bundesra-
tes Rechtsverordnungen zu erlassen über  

(1) Das Bundesministerium für Digita-
les und Verkehr wird ermächtigt, zur Ab-
wehr von Gefahren für die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Seeverkehrs, zur Abwehr 
von Gefahren für die Meeresumwelt, zur 
Verhütung von der Seeschifffahrt ausge-
hender schädlicher Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes und zur Gewährleistung eines siche-
ren, effizienten und gefahrlosen Schiffsbe-
triebs und zur Abwehr und Verhütung der 
vom Abwracken von Seeschiffen ausge-
henden Gefahren und schädlichen Umwelt-
einwirkungen im Hinblick auf an Bord be-
findliche Gefahrstoffe und im Hinblick auf 
Tätigkeiten vor der Außerdienststellung ei-
nes Schiffes und dem Beginn der Abwrack-
arbeiten ohne Zustimmung des Bundesra-
tes Rechtsverordnungen zu erlassen über  

1. die Begrenzung der Binnenwasserstra-
ßen, auf denen wegen ihrer Bedeutung 
für den Seeschiffsverkehr Internatio-
nale Regeln zur Verhütung von Zu-
sammenstößen auf See ganz oder teil-
weise angewendet werden sollen; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. das Verhalten auf Wasserflächen und 
in Häfen im Sinne des § 1 Nummer 2 
und 3 einschließlich der Umsetzung 
von Empfehlungen internationaler Kon-
ferenzen über das Befahren innerer 
Gewässer; 

2. u n v e r ä n d e r t  

2a. die Durchsetzung der Verpflichtung 
des eingetragenen Eigentümers eines 
Schiffes, das die Bundesflagge führt, 
zur Wrackbeseitigung nach dem Inter-
nationalen Übereinkommen von 
Nairobi von 2007 über die Beseitigung 
von Wracks (BGBl. 2013 II S. 530, 
531); 

2a. u n v e r ä n d e r t  
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3. die Anforderungen an die Besetzung 
von Seeschiffen einschließlich Traditi-
onsschiffen und Sportfahrzeugen, die 
die Bundesflagge führen, die Verpflich-
tungen des Reeders und des Kapitäns 
für die Durchsetzung einer sicheren 
Schiffsbesetzung, die Erteilung und die 
Gültigkeit von Schiffsbesatzungszeug-
nissen für Kauffahrteischiffe sowie die 
Überwachung der Einhaltung der 
Schiffsbesetzungsvorschriften durch 
die zuständige Stelle; 

3. u n v e r ä n d e r t  

3a. die Anforderungen an die Befähigung 
sowie die fachliche und persönliche 
Eignung der Besatzungsmitglieder der 
in Nummer 3 genannten Fahrzeuge 
einschließlich des Mindestalters der 
Bewerber, die Voraussetzungen für die 
Erteilung der Nachweise über Befähi-
gungen im Schiffsdienst und der Fahr-
erlaubnisse für das Führen von Traditi-
onsschiffen und Sportfahrzeugen, für 
die Anerkennung ausländischer Nach-
weise und die Maßnahmen zur Be-
kämpfung von Betrug und anderer 
rechtswidriger Praktiken im Zusam-
menhang mit diesen Nachweisen und 
die nach den völkerrechtlich verbindli-
chen Vorschriften über die Ausbildung 
und Befähigung von Seeleuten von 
den seefahrtbezogenen berufsbilden-
den Schulen, Fach- und Fachhoch-
schulen zu erfüllenden Qualitätsnor-
men; 

3a. u n v e r ä n d e r t  

3b. Art und Weise der Überprüfung der Be-
fähigung und Eignung, insbesondere 
durch die Abnahme von Prüfungen, so-
wie das Verfahren; 

3b. u n v e r ä n d e r t  

3c. die Voraussetzungen und das Verfah-
ren, nach denen, vorbehaltlich des An-
wendungsbereichs des Seesicherheits-
Untersuchungs-Gesetzes, Nachweise 
über Befähigungen im Schiffsdienst 
und Fahrerlaubnisse für das Führen 
von Traditionsschiffen und Sportfahr-
zeugen erteilt, entzogen oder deren 
Ruhen angeordnet, Fahrverbote erteilt 
und entsprechende Urkunden vorläufig 
sichergestellt oder eingezogen werden 
können; 

3c. die Voraussetzungen und das Verfah-
ren, nach denen Nachweise über Befä-
higungen im Schiffsdienst und Fahrer-
laubnisse für das Führen von Traditi-
onsschiffen und Sportfahrzeugen er-
teilt, entzogen oder deren Ruhen ange-
ordnet, Fahrverbote erteilt und entspre-
chende Urkunden vorläufig sicherge-
stellt oder eingezogen werden können; 
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3d. die Anforderungen an die Erteilung ei-
nes Nachweises über die Zugehörig-
keit zu der Berufsgruppe der Seeleute; 

3d. u n v e r ä n d e r t  

4. die Zulassung, Überwachung, die An-
forderungen, Bewilligungen, Prüfun-
gen, Abnahmen, Regulierungen, Kom-
pensierungen, Festlegungen, Erlaub-
nisse, Zeugnisse und Bescheinigungen 
im Sinne des § 1 Nummer 4 ein-
schließlich der betrieblichen Abläufe 
und organisatorischen Vorkehrungen 
an Bord und an Land zur Gewährleis-
tung eines sicheren Schiffsbetriebs; 

4. u n v e r ä n d e r t  

4a. (weggefallen) 4a. u n v e r ä n d e r t  

4b. die Anforderungen an sowie die Prü-
fung, Zulassung und Überwachung von 
Anlagen zur Behandlung von Ballast-
wasser und Sedimenten einschließlich 
der dafür erforderlichen Verfahrensbe-
stimmungen; 

4b. u n v e r ä n d e r t  

4c. die Anforderungen an den Einbau oder 
die Verwendung von Gefahrstoffen auf 
Schiffen, die Voraussetzungen für das 
Ausstellen von Bescheinigungen oder 
Zeugnissen und das Überprüfen von 
Seeschiffen in Bezug auf das Abwra-
cken von Schiffen; 

4c. u n v e r ä n d e r t  

5. die Anforderungen für die Beförderung 
von Gütern, mit Ausnahme von Anfor-
derungen im Sinne des Gesetzes über 
die Beförderung gefährlicher Güter; 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. die von den Schiffsführern und sonsti-
gen für den Schiffsbetrieb Verantwortli-
chen zu erstattenden Meldungen; 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. die innerstaatliche Inkraftsetzung und 
Ausführung sonstiger Regelungen auf 
Grund von Änderungen und im Rah-
men der Ziele des Internationalen 
Übereinkommens von 1974 zum 
Schutz des menschlichen Lebens auf 
See (BGBl. 1979 II S. 141) und des 
Protokolls von 1988 zu diesem Über-
einkommen in ihrer jeweiligen Fassung 
unter Einschluss der Regelungen über 
die Abwehr äußerer Gefahren für die 
Schifffahrt. 

7. u n v e r ä n d e r t  
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Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 
Nummer 3 bis 7 können, soweit sie vom 
Bund auszuführen sind, unbeschadet des § 
5 Absatz 2 und des § 6 Absatz 2, die für 
die Ausführung zuständigen Stellen sowie 
die zur ordnungsgemäßen Durchführung 
erforderlichen unterstützenden weiteren 
Stellen bestimmen, insbesondere festle-
gen, durch welche Maßnahmen, auch im 
Rahmen der Erfüllung internationaler Über-
einkommen, die zur Unterstützung be-
stimmten Stellen mitwirken, sowie Regelun-
gen treffen, wie die Erfüllung der Anforde-
rungen und Voraussetzungen für die Ertei-
lung der Erlaubnisse, Zeugnisse und Be-
scheinigungen im Sinne des § 1 Nummer 4 
oder Nummer 4c nachzuweisen ist. Die 
Rechtsverordnungen nach Satz 1 Nummer 
4 können ferner die Sicherheitsvorausset-
zungen festlegen, unter denen für be-
stimmte in § 1 Nummer 4 genannte Ange-
legenheiten Organisationen, sonstige 
Sachverständige oder sachkundige Perso-
nen oder Einrichtungen des privaten 
Rechts, die Überprüfungen oder Besichti-
gungen im Auftrag eines Schiffseigentü-
mers durchführen, anerkannt und zur 
Durchführung zugelassen werden. Soweit 
sich die Verordnung nach Satz 1 Nummer 
7 auf Maßnahmen zur Abwehr äußerer Ge-
fahren für den Schiffsverkehr bezieht, ist 
sie im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium des Innern und für Heimat zu er-
lassen. 

Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 
Nummer 3 bis 7 können, soweit sie vom 
Bund auszuführen sind, unbeschadet des § 
5 Absatz 2 und des § 6 Absatz 2, die für 
die Ausführung zuständigen Stellen sowie 
die zur ordnungsgemäßen Durchführung 
erforderlichen unterstützenden weiteren 
Stellen bestimmen, insbesondere festle-
gen, durch welche Maßnahmen, auch im 
Rahmen der Erfüllung internationaler Über-
einkommen, die zur Unterstützung be-
stimmten Stellen mitwirken, sowie Regelun-
gen treffen, wie die Erfüllung der Anforde-
rungen und Voraussetzungen für die Ertei-
lung der Erlaubnisse, Zeugnisse und Be-
scheinigungen im Sinne des § 1 Nummer 4 
oder Nummer 4c nachzuweisen ist. Die 
Rechtsverordnungen nach Satz 1 Nummer 
4 können ferner die Sicherheitsvorausset-
zungen festlegen, unter denen für be-
stimmte in § 1 Nummer 4 genannte Ange-
legenheiten Organisationen, sonstige 
Sachverständige oder sachkundige Perso-
nen oder Einrichtungen des privaten 
Rechts, die Überprüfungen oder Besichti-
gungen im Auftrag eines Schiffseigentü-
mers durchführen, anerkannt und zur 
Durchführung zugelassen werden. Soweit 
sich die Verordnung nach Satz 1 Nummer 
7 auf Maßnahmen zur Abwehr äußerer Ge-
fahren für den Schiffsverkehr bezieht, ist 
sie im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium des Innern und für Heimat zu er-
lassen. 

(1a) (weggefallen) (1a) u n v e r ä n d e r t  

(2) Vorschriften nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 bis 7 können auch erlassen 
werden zur  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Abwehr von Gefahren für die Mee-
resumwelt, 

 

2. Verhütung von der Schifffahrt ausge-
hender schädlicher Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes; dabei können Emissi-
onsgrenzwerte unter Berücksichtigung 
der technischen Entwicklung auch für 
einen Zeitpunkt nach Inkrafttreten der 
Rechtsverordnung festgesetzt werden. 
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Rechtsverordnungen nach Satz 1 Nummer 
2 werden vom Bundesministerium für Digi-
tales und Verkehr und vom Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Si-
cherheit und Verbraucherschutz erlassen. 
Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3, 3a, 3b und 3c werden im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und, soweit Belange 
der Seefischerei betroffen sind, im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft erlassen. Satz 
3 gilt nicht, soweit die Rechtsverordnungen 
ausschließlich Regelungen im Hinblick auf 
Traditionsschiffe und Sportfahrzeuge tref-
fen. 

 

(3) Das Bundesministerium für Digita-
les und Verkehr wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen,  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. auf welchen Schiffen und in welchen 
Fahrtgebieten Tagebücher zu führen 
sind, 

 

2. welche für die Sicherheit der Seeschiff-
fahrt, die Abwehr von Gefahren für die 
Meeresumwelt oder die Strafrechts-
pflege bedeutungsvollen Tatsachen 
einzutragen sind, 

 

3. wie und von wem   

a) die Bücher zu führen sind,  

b) die Einhaltung der Vorschriften zu 
überwachen ist. 

 



 - 311 -   

Geltendes Recht Änderungen BEG IV 

(4) Das Bundesministerium für Digita-
les und Verkehr wird ermächtigt, zur Förde-
rung der deutschen Handelsflotte im allge-
meinen deutschen Interesse im Sinne des 
§ 1 Nummer 1 durch Rechtsverordnung 
Maßnahmen zur Abwehr von Nachteilen für 
die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung 
der deutschen Schifffahrt zu regeln. Es 
kann hierzu insbesondere die Durchfüh-
rung von Beförderungen zwischen zwei 
Punkten im deutschen Hoheitsgebiet mit ei-
nem Schiff unter ausländischer Flagge, das 
nicht die Flagge eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines Vertrags-
staates des Europäischen Wirtschafts-
raums führt, von der Zustimmung der Ge-
neraldirektion Wasserstraßen und Schiff-
fahrt abhängig machen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(4a) Das Bundesministerium für 
Digitales und Verkehr wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt 
auf der Grundlage der internationalen Zu-
sammenarbeit durch Rechtsverordnung die 
Flaggenstaaten zu bezeichnen, die im 
Sinne des Artikels 228 Absatz 1 Satz 1 des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 10. Dezember 1982 wieder-
holt ihre Verpflichtung missachtet haben, 
die anwendbaren internationalen Regeln 
und Normen in Bezug auf die von ihren 
Schiffen begangenen Verstöße wirksam 
durchzusetzen. 

(4a) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Ermächtigungen nach Absatz 
1 Nummer 3 bis 7 und Absatz 3 erstrecken 
sich nicht auf den Erlass von Vorschriften 
für die Schiffe der Bundeswehr. Die Er-
mächtigung nach Absatz 1 Nummer 4 er-
streckt sich ferner nicht auf den Erlass von 
Vorschriften, die überwachungsbedürftige 
Anlagen im Sinne des § 2 Nummer 1 des 
Gesetzes über überwachungsbedürftige 
Anlagen zum Gegenstand haben. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Das Bundesministerium für Digita-
les und Verkehr kann durch Rechtsverord-
nung die Ermächtigungen nach Absatz 1 
Nummer 1 und 2 auf die Generaldirektion 
Wasserstraßen und Schifffahrt oder das 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydro-
graphie übertragen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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Verordnung zur Durchführung des 
Seesicherheits-Untersuchungs-Geset-
zes 

Entfällt 

Sportbootführerscheinverordnung Sportbootführerscheinverordnung 

§ 13 § 13 

Entziehung der Fahrerlaubnis oder des 
Befähigungsnachweises 

Entziehung der Fahrerlaubnis oder des 
Befähigungsnachweises 

(1) Wenn sich der Inhaber einer Fahr-
erlaubnis zum Führen von Sportbooten als 
untauglich oder unzuverlässig erweist, ist 
ihm vorbehaltlich der Anwendung des See-
sicherheitsuntersuchungsgesetzes die 
Fahrerlaubnis oder der Befähigungsnach-
weis von der nach § 16 Absatz 3 Satz 1 zu-
ständigen Behörde zu entziehen. Bestehen 
Zweifel an der Tauglichkeit, kann von der 
nach § 16 Absatz 3 Satz 1 zuständigen Be-
hörde die Vorlage eines amts- oder fach-
ärztlichen Zeugnisses verlangt werden. Der 
Inhaber der Fahrerlaubnis gilt als widerleg-
lich unzuverlässig, wenn er seiner Ver-
pflichtung nach § 14 Absatz 5 nicht inner-
halb einer Woche, nachdem die Anordnung 
über das Ruhen der Fahrerlaubnis vollzieh-
bar geworden ist, nachgekommen ist. 

(1) Wenn sich der Inhaber einer Fahr-
erlaubnis zum Führen von Sportbooten als 
untauglich oder unzuverlässig erweist, ist 
ihm die Fahrerlaubnis oder der Befähi-
gungsnachweis von der nach § 16 Absatz 
3 Satz 1 zuständigen Behörde zu entzie-
hen. Bestehen Zweifel an der Tauglichkeit, 
kann von der nach § 16 Absatz 3 Satz 1 
zuständigen Behörde die Vorlage eines 
amts- oder fachärztlichen Zeugnisses ver-
langt werden. Der Inhaber der Fahrerlaub-
nis gilt als widerleglich unzuverlässig, wenn 
er seiner Verpflichtung nach § 14 Absatz 5 
nicht innerhalb einer Woche, nachdem die 
Anordnung über das Ruhen der Fahrer-
laubnis vollziehbar geworden ist, nachge-
kommen ist. 

(2) Die Fahrerlaubnis kann von der 
nach § 16 Absatz 3 Satz 1 zuständigen Be-
hörde entzogen werden, wenn der Inhaber 
wiederholt einer Auflage nach § 6 Absatz 4 
Satz 1 nicht nachkommt. Die Wasser-
schutzpolizeien der Länder teilen der zu-
ständigen Behörde die ihnen bekannten 
Tatsachen mit, die eine Entziehung recht-
fertigen können. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Liegen bei einer ausländischen 
Fahrerlaubnis die Voraussetzungen für die 
Entziehung der Fahrerlaubnis vor, hat die 
Entziehung die Wirkung der Aberkennung 
des Rechts, von der Fahrerlaubnis im In-
land Gebrauch zu machen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Fahrerlaubnis erlischt mit der 
Entziehung. Der Inhaber hat den Sport-
bootführerschein unverzüglich bei der nach 
§ 16 Absatz 3 Satz 1 zuständigen Behörde 
abzugeben. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Die nach § 16 Absatz 3 Satz 1 zu-
ständige Behörde kann die Neuerteilung ei-
ner Fahrerlaubnis an Auflagen und Bedin-
gungen binden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die zuständige Behörde teilt die 
Entziehung der Fahrerlaubnis den beliehe-
nen Verbänden unverzüglich mit. Sofern 
der Inhaber seine Verpflichtung nach Ab-
satz 4 nicht erfüllt hat, teilt die zuständige 
Behörde die Entziehung auch den Wasser-
schutzpolizeien der Länder unverzüglich 
mit. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

Seeleute-Befähigungsverordnung Seeleute-Befähigungsverordnung 

§ 61 § 61 

Verhältnis zu anderen Rechtsvorschrif-
ten 

Verhältnis zu anderen Rechtsvorschrif-
ten 

Zuständigkeiten und Befugnisse nach 
Maßgabe des Seesicherheits-Untersu-
chungs-Gesetzes, des Seefischereigeset-
zes und anderen Rechtsvorschriften zur 
Entziehung von Berechtigungen, Beschrän-
kung von Berechtigungen oder Sicherstel-
lung und Beschlagnahme der entsprechen-
den Urkunden bleiben durch die §§ 56 bis 
59 unberührt. 

Zuständigkeiten und Befugnisse nach 
Maßgabe des Seefischereigesetzes und 
anderen Rechtsvorschriften zur Entziehung 
von Berechtigungen, Beschränkung von 
Berechtigungen oder Sicherstellung und 
Beschlagnahme der entsprechenden Ur-
kunden bleiben durch die §§ 56 bis 59 un-
berührt. 

Seelotsgesetz Seelotsgesetz 
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§ 16 § 16 

(1) Untersagt ein Seeamt einer See-
lotsin oder einem Seelotsen vorüberge-
hend die Ausübung der Befugnisse eines in 
§ 9 Absatz 2 Nummer 1 oder Absatz 4 
Nummer 1 oder 2 genannten Befähigungs-
zeugnisses oder wird das Befähigungs-
zeugnis von der ausstellenden Behörde vo-
rübergehend entzogen, ruhend gestellt o-
der vorläufig sichergestellt, so ist der Inha-
berin oder dem Inhaber die Berufsaus-
übung als Seelotsin oder Seelotse nach 
Anhörung der Bundeslotsenkammer von 
der Aufsichtsbehörde vorübergehend zu 
untersagen. Die Dauer der Untersagung 
durch die Aufsichtsbehörde soll der vom 
Seeamt festgelegten Dauer und muss dem 
Zeitraum des Ruhens oder der Sicherstel-
lung entsprechen. 

(1) Wird ein in § 9 Absatz 2 Num-
mer 1 oder Absatz 4 Nummer 1 oder 2 ge-
nanntes Befähigungszeugnis von der zu-
ständigen Behörde für eine bestimmte 
Zeit vorübergehend entzogen, ruhend ge-
stellt oder vorläufig sichergestellt, so ist der 
Inhaberin oder dem Inhaber die Berufsaus-
übung als Seelotsin oder Seelotse nach 
Anhörung der Bundeslotsenkammer von 
der Aufsichtsbehörde vorübergehend zu 
untersagen. Die Dauer der Untersagung 
durch die Aufsichtsbehörde muss dem Zeit-
raum des Ruhens oder der Sicherstellung 
entsprechen. 

(2) Wird durch eine Seelotseignungs-
untersuchung festgestellt, dass eine See-
lotsin oder ein Seelotse oder eine Seelot-
senanwärterin oder ein Seelotsenanwärter 
vorübergehend nicht die erforderliche See-
lotseignung besitzt, so hat die Aufsichtsbe-
hörde ihr oder ihm die Berufsausübung zu 
untersagen, bis die Eignung durch ein See-
lotseignungszeugnis nachgewiesen ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

 


